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Dietzenbach, 29.10.2021 
 

(FKZ 01JL1817) 
 
 
 
 
 
 

Wenn Sie Fragen zum Bildungsbericht oder zur Umfrage haben, wie auch gern ein Feedback geben 
möchten, wenden Sie sich bitte an: 
 
Bildungsbericht@kreis-offenbach.de  
Umfrage-DKBM@kreis-offenbach.de  
 
 
 

Die Kreisverwaltung Offenbach möchte alle Menschen ansprechen. Zwar sollen sich von ihren Texten 
alle Geschlechter angesprochen fühlen, ist dies aber z. B. aus Gründen der sprachlichen Korrektheit 
nicht möglich, wird die Paarnennung verwendet (z. B. Bewohnerinnen und Bewohner). Bei der häufigen 
Aufeinanderfolge von Paarformen (z. B. Bewerberinnen und Bewerber) wird im vorliegenden Bericht 
die sogenannte Sparschreibung eingesetzt (z. B. Bewerber/-innen). Die Grafiken enthalten zum Teil 
männliche Personenbezeichnungen, entsprechend den Variablenbezeichnungen (z. B. Leistungs-
empfänger), die in den Quellen verwendet werden. Dies gilt ebenso für feststehende Bezeichnungen  
(z. B. Einwohnermeldeamt) und statistische Kennzahlen (z. B. BIP pro Einwohner). 
 

Die Daten und Informationen dieses Bildungsberichtes wurden mit großer Sorgfalt beschafft und 
ausgewertet. Jedoch übernehmen wir keine Haftung und Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und 
Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. 
 

Der Aufbau des Kommunalen Bildungsmanagements im Kreis Offenbach wird im Rahmen des Projektes 
�c���]�o���µ�v�P�� �]�v�š���P�Œ�]���Œ�š�^�� �À�}�u�� ���µ�v�����•�u�]�v�]�•�š���Œ�]�µ�u�� �(�º�Œ�� ���]�o���µ�v�P�� �µ�v���� �&�}�Œ�•���Z�µ�v�P�� �•�}�Á�]���� �����u�� ���µ�Œ�}�‰���]�•���Z���v��
Sozialfonds der Europäischen Union gefördert. 
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Vorwort 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Bildungsbericht des Kreises Offenbach liefert vielfältige Erkenntnisse und aktuelle Daten über die 

verschiedenen Lebenslagen der Menschen. Die vorliegende Analyse der sozialen Strukturen beschreibt 

Faktoren des demografischen und digitalen Wandels in der Gesellschaft. Er ist eine wichtige 

Unterstützung bei der Planung von Angeboten und Maßnahmen, die die Qualität von Bildung in den 

Kommunen im Kreis Offenbach verbessert. 

 

Wirtschaftswachstum und Bevölkerungszuwachs führen zu gesellschaftlichen Veränderungen im Kreis 

Offenbach. Je früher wir soziale Probleme oder mangelnde Bildungsangebote erkennen, desto 

schneller können die Fachleute unterstützen und passgenaue Angebote schaffen. Der Bericht dient den 

Akteuren in den Kommunen und beim Kreis Offenbach als Grundlage, um ein gut vernetztes und 

ganzheitliches Bildungsmanagement zu etablieren.  

 

Ziel ist es, einen Bildungsfahrplan innerhalb einer bildungspolitischen Gesamtstrategie des Kreises 

Offenbach zu entwickeln. Bildung spannt sich wie ein Bogen von der frühkindlichen Entwicklung, über 

die Sprachförderung, die Schulzeit, das Studium, die Ausbildung und den Beruf bis ins Seniorenalter. 

Lebenslanges Lernen bringt neue Impulse durch spezielle Angebote für ältere Menschen. 

 

Der Kreis Offenbach gestaltet die Bildungslandschaften von morgen. Dafür liegt uns der Bildungsbericht 

vor. Diesen gilt es immer wieder zu aktualisieren, denn er bietet eine fundierte Basis für unsere 

strategische und praktische Arbeit im Sozial- und Bildungsbereich. Mit Blick auf die Daten und 

Erkenntnisse können wir nicht nur reagieren, sondern präventiv tätig werden. 

 

 

Herzlichst 

 

 

Oliver Quilling 

Landrat Kreis Offenbach 
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Beiträge zum Bericht geleistet. Daher sei an dieser Stelle allen mitwirkenden Personen für ihre 
Anregungen und Verbesserungsvorschläge gedankt. 

Der häufigste Austausch über den Bericht erfolgte mit dem Fachdienst Jugend und Familie. Dessen 
Bereitstellung wichtiger Grunddaten, kritischer Hinweise und Ergänzungen sowie inhaltlicher Beiträge 
haben die Kapitel zur Demografie, zu den Unterstützungssystemen und zur frühkindlichen Bildung in 
der vorliegenden Form erst ermöglicht und bereichert. 

Dank der Unterstützung der Pro Arbeit konnten wichtige Daten für die soziale Lage gewonnen sowie die 
detailliert bearbeiteten Themen zur Fachkräftegewinnung und einzelne Abschnitte zu den 
Unterstützungssystemen realisiert werden. 

Trotz der eingeschränkten Möglichkeiten �t infolge der Corona-Pandemie und des Personalmangels �t 
leitete der Fachdienst Schule eine Schulbefragung in die Wege. Dank dieser Unterstützung wurde das 
Kapitel zum Ganztag verwirklicht. 

Zum Schluss sei der Leitung der Volkshochschule gedankt. Ihre Anregungen und ihre Begleitung haben 
geholfen, die im Bericht dargestellten statistischen und theoretischen Zusammenhänge zu beschreiben; 
selbstverständlich gilt der Dank auch dem Lektorat in der VHS.  

 

 

Peter Schilling  
(Bildungsmonitorer und Leiter der Fachgruppe Bildungsbericht) 
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�W�Œ�}�i���l�š�À�}�Œ�Z�������v���µ�v�����&�‚�Œ�����Œ�‰�Œ�}�P�Œ���u�u���c���]�o���µ�v�P���]�v�š���P�Œ�]���Œ�š�^ 
 
���]���•���Œ�� ���]�o���µ�v�P�•�����Œ�]���Z�š�� �Á�µ�Œ������ �]�u�� �Z���Z�u���v�� �����•�� �W�Œ�}�i���l�š�À�}�Œ�Z�������v�•�� �c���]�o���µ�v�P�� �]�v�š���P�Œ�]���Œ�š�� �<�Œ���]�•�� �K�(�(���v�������Z�^��
�~�&�‚�Œ�����Œ�l���v�v�Ì���]���Z���v�� �ì�í�:�>�í�ô�í�ó�•�� ���Œ���Œ�����]�š���š�X�� �����•�� �s�}�Œ�Z�������v�� �Á�]�Œ���� ���µ�(�� �����•�]�•�� �����Œ�� �&�‚�Œ�����Œ�Œ�]���Z�š�o�]�v�]���� �c���]�o���µ�v�P��
�]�v�š���P�Œ�]���Œ�š�^�� �À�}�u��Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem Europäischen Sozialfonds 
gefördert. Das Ziel der Förderrichtlinie �b���]�o���µ�v�P���]�v�š���P�Œ�]���Œ�š�Z��ist es, Kommunen bundesweit beim Aufbau 
���]�v���•�� �����š���v�����•�]���Œ�š���v�� ���]�o���µ�v�P�•�u���v���P���u���v�š�•�� �Ì�µ�� �µ�v�š���Œ�•�š�º�š�Ì���v�W�� �c���]�o���µ�v�P�•���l�š���µ�Œ���� �]�v�� �����v���<�}�u�u�µ�v���v��
sollen vernetzt und verteilte Zuständigkeiten gebündelt werden, um Managementstrukturen für ein 
ganzheitliches Bildungswesen zu etablieren. Das Management von Bildung ist dann besonders 
passgenau, wenn es auf aktueller Datenbasis erfolgt. Mithilfe eines Bildungsmonitorings erhalten 
Kommunen das nötige Rüstzeug, um fundierte bildungspolitische Entscheidungen zu treffen. Bei der 
Gestaltung der Bildungslandschaften von morgen werden die Kommunen von neun Transferagenturen 
�µ�v�š���Œ�•�š�º�š�Ì�š�X�^1  
 

                                                           
1 Vgl. https://www.transferinitiative.de/bildung-integriert.php.  
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Steckbrief DKBM �t Zusammenfassung der Ergebnisse und Ziele  
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Schwerpunkt 

Koordination 

und Strategie-
entwicklung 

Koordination von Arbeitsgruppen; Prozesssteuerung und -begleitung; Netzwerkarbeit; Koordination und Moderation von Workshops und Veranstaltungen; 
Entwicklung von Umsetzungsstrategien. Ergebnisse: Durch die ESF-geförderte Stelle wurden ressortübergreifende Lenkungs- und Arbeitsstrukturen aufgebaut 
sowie Abstimmungsprozesse initialisiert; ferner wurden bildungsrelevante Handlungsfelder identifiziert und auf strategischer sowie operativer Ebene unter 
Einbindung der Kommunen abgestimmt. Zu den Zielen gehören Fortführung der Strategie- und Zielentwicklungsprozesse zu wichtigen Handlungsfeldern unter 
Beteiligung von Kommunen und Bildungsakteuren und die Zusammenführung zu einem Bildungsfahrplan im Sinne einer bildungspolitischen Gesamtstrategie des 
Kreises Offenbach. 

Produkt 

Bestandsaufnahme 

Diese dient der Sicherstellung von Transparenz und bietet einen umfassenden Überblick über die Bildungslandschaft. Ergebnis: Übersichten zu den Familien- und 
Beratungszentren, Deutschsprachförderangebote, Wege in den Erzieherberuf et.al. Für die Weiterentwicklung wurde hierfür eine entsprechende Projektgruppe 
Bildungsatlas ins Leben gerufen. Ziele sind Aktualisierung der Bestandslisten und Ausweitung auf weitere Bildungsfelder und der Transfer in einen digitalen 
Bildungsatlas. 

AG 

Sprachförderung 

Identifizierung von Sprachförderung als strategisch wichtiges Handlungsfeld; Durchführung Bestandsaufnahme und Workshops. Ergebnisse sind: Aufstockung der 
notwendigen Personalressource zum Ausbau von Kita-Teamschulungen; Einstieg in einen Zielentwicklungsprozess zur sprachlichen Bildung und Förderung (AG 
Sprachförderung). Ziele sind u. a. kreisweit abgestimmte Entwicklung von Zielen und Maßnahmen zur Weiterentwicklung der sprachlichen Bildung und Förderung; 
Aufbau einer kreisweiten Netzwerkstruktur. 

AG 

Attraktive 
Ausbildungs-
kapazitäten 

Koordination der kreisweiten AG Attraktive Ausbildungskapazitäten (AG AAK) sowie der internen Projektgruppe zur Vorbereitung der AG AAK. Ergebnisse sind 
Maßnahmenempfehlungen der AG Attraktive Ausbildungskapazitäten; Bearbeitung der Maßnahmen in bestehenden Arbeitsstrukturen et.al. Ziele sind die 
Weiterentwicklung der Maßnahmen zu einer Umsetzungsstrategie und die Etablierung weiterer geeigneter Maßnahmen. 

Rolle in der 
Kreisverwaltung 

�c�/�v�(�}�Œ�u���š�]�}�v�•�l�v�}�š���v�‰�µ�v�l�š�^�V���/�u�‰�µ�o�•�P����er; Initiator wichtiger Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse; Koordination von Arbeitsstrukturen; Unterstützung und 
Beratung bei Strategie- und Planungsprozessen, Projekten und Maßnahmen wie z.B. im Rahmen eines Modellprojekts der Pro Arbeit für die Abstimmung von 
Sprachförderangeboten. 

B
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  Schwerpunkt 

Verbesserung der 
Datenlage und 
Datenakquise 

Durch die ESF-geförderte Stelle konnten neue Datenquellen erschlossen und bearbeitet werden. Zu den wichtigen Neuerungen gehören die Zahlen zu den 
Einwohnern bzw. Einwohnerinnen auf Grundlage der Geburtsjahrgangsstatistik, erweiterte Kreisdaten von der Bundesagentur für Arbeit sowie diverse statistische 
Bibliotheken und eine detaillierte Verarbeitung der Schüler- und Lehrerdaten (LUSD). Ferner konnte eine Befragung der Schüler/-innen (Pretest) realisiert werden.  

Konkrete Ziele sind Erweiterung der Datengrundlage, sozialräumliche Betrachtung und Weiterentwicklung bestehender Analyseinstrumente. Entsprechend seiner 
Möglichkeiten wird das Bildungsmonitoring daran arbeiten, Zugang zu den ZENSUS-Daten zu erhalten. 

Produkt 

Berichterstattung 

Die datenbasierte Berichterstattung dient der Transparenz von sozialen, gesellschaftlichen sowie bildungsrelevanten Entwicklungsprozessen und ermöglicht den 
Vergleich zwischen Land <�t> Kreis <�t> Kommune. Als Ergebnis ist dieser vorliegende Bericht zu nennen. Dabei wurden erste Impulse zur verwaltungsinternen 
Weiterverfolgung gesetzt. Ziel ist die Fortführung der allgemeinen (Bildungs-)Berichterstattung. 2023 kann die zweite Auflage des Bildungsberichtes erscheinen. 
Je nach Verfügbarkeit der ZENSUS-Daten steht für 2022/23 ein entsprechender kreisbezogener ZENSUS-Bericht in Aussicht. 

FG 

Bildungsbericht 

Als Gemeinschaftsprodukt haben hauptsächlich Vertretungen aus den unterschiedlichen Fachdiensten am Bildungsbericht gearbeitet. Ziel: In einem halbjährlichen 
Tonus werden Fortschreibung und Weiterentwicklung des Bildungsberichtes besprochen. Derzeit besteht die Arbeitsgruppe aus verwaltungsinternen Mitgliedern 
und soll um weitere wichtige Schlüsselakteure und -akteurinnen ergänzt werden, z.B. IHK/HWK oder das Staatliche Schulamt. 

Rolle in der 
Kreisverwaltung 

Fachberatung im Bereich Methoden der empirischen Sozialforschung und Bereitstellen der technischen Infrastruktur (LimeSurvey) für Online-Befragungen; bis 
Mitte 2023 mitverantwortlich für die Umsetzung der Datenerhebung im Rahmen des ZENSUS. 
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Allgemeines zur Bildungsberichterstattung 
 
Die Bildungsberichterstattung beschreibt wichtige Aspekte der demografischen, wirtschaftlichen und 
sozialen Lage des Kreises Offenbach. Als ein Analysebericht werden die vorliegenden regionalen und 
kommunalen Sozial- und Bildungsdaten transparent dargestellt, die als wesentliche Indikatoren zur 
Beschreibung der Lebenslagen der Menschen im Kreis Offenbach dienen. Darüber hinaus liefert der 
Bericht wichtige Hintergrundinformationen über die bestehenden Entwicklungstendenzen, 
Wirkzusammenhänge und eröffnet u.a. die Möglichkeit, ein Frühwarnsystem aufzubauen, um auf 
negative Veränderungen nicht nur zu reagieren, sondern vielmehr die Prävention zu unterstützen. 
Der vorliegende Bericht verfolgt eine andere Fragestellung als die verwaltungsinternen Fachberichte. 
Daten werden entsprechend der Berichtslogik und der Regeln und dem Grad ihrer Verfügbarkeit 
ausgewählt. Bezüge zu oder Abgrenzung von den Fachberichten werden hergestellt bzw. berücksichtigt.  
Die Datenauswahl erfolgt hinsichtlich ihrer Relevanz bei der Betrachtung der Problemstellung; auch 
Grenzen und Möglichkeiten der Datenerfassung werden aufgegriffen.  
 

Zielgruppe: 
In erster Linie wendet sich der Bericht an eine interessierte Fachöffentlichkeit, an Politik, Kommunal- 
und Kreisverwaltung sowie an soziale Akteure bzw. Akteurinnen. Er schafft eine Datengrundlage für das 
Erarbeiten von interdisziplinären Strategien und Konzepten zur positiven Gestaltung des Kreises 
Offenbach. 
 
Zum allgemeinen Verständnis: 
Den im Bildungsbericht verwendeten Quellen liegt nicht immer eine allgemeingültige Definition von 
bspw. �c�^�š�����š�•���v�P���Z�‚�Œ�]�P�l���]�š�^�U�� �c���µ�•�o���v�����Œ/-in�^�� �}�����Œ�� �c�D�]�P�Œ���š�]�}�v�•�Z�]�v�š���Œ�P�Œ�µ�v���^�� ���š���X�� �Ì�µ�� �'�Œ�µ�v�����X�� �&�º�Œ�� ���]����
Beurteilung bzw. Interpretation der Auswertungen ist eine 100%-ige Erfassung auch nicht notwendig. 
Vielmehr ist es wichtig, die in den Quellen erfasste Definition des entsprechenden Merkmals bei der 
�/�v�š���Œ�‰�Œ���š���š�]�}�v�� �u�]�š�� �Ì�µ�� �����Œ�º���l�•�]���Z�š�]�P���v�X�� �^�}�� ���Œ�º���l�š�� �����]�•�‰�]���o�•�Á���]�•���� �����•�� �D���Œ�l�u���o�� �c�u�]�š�� �u�]�v���X�� ���]�v���u��
���µ�•�o���v���]�•���Z���v�� ���o�š���Œ�v�š���]�o�^ ���š�Á���•�� ���v�����Œ���•�� ���µ�•�� ���o�•�� �c�v�]���Z�š�� �����µ�š�•���Z���� �,���Œ�l�µ�v�(�š�•�(���u�]�o�]���^. Hinweise zum 
Verständnis und Interpretation der Daten werden gegeben. 
 

Aufbau des Berichtes: 
Der Bildungsbericht ist in drei größere Blöcke (A bis C) eingeteilt. Am Anfang werden jeweils die 
zentralen Ergebnisse zusammengefasst und am Ende steht eine grobe Einschätzung. 
Im letzten Abschnitt werden die ���Œ�P�����v�]�•�•�����µ�v�����•�]���o�������µ�•�������u���W�Œ�}�i���l�š���c���]�o���µ�v�P���/�v�š���P�Œ�]���Œ�š�^���µ�u�Œ�]�•�•���v���µ�v����
die Weiterentwicklung skizziert. 
 

Thematisch und sozialräumlich differenziert beschäftigt sich der erste Bildungsbericht mit folgenden 
allgemeinen Fragestellungen: 
 

�¾ Mit welchen Kennzahlen lassen sich die spezifischen Situationen beschreiben und 
interpretieren? 

�¾ Wie hat sich der Kreis entwickelt und wie schneidet er im Vergleich zu den anderen Kreisen und 
kreisfreien Städten im Land Hessen ab? Gibt es kommunale Unterschiede? 

�¾ Welche Einflussfaktoren können geltend gemacht werden und welche Auswirkungen lassen sich 
möglicherweise aus den Ergebnissen ableiten? 
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A Rahmenbedingung von Bildung 
 

Zum allgemeinen Verständnis: Wechselwirkung (Metaebene) 
 
Die demografische Entwicklung, die regionale Wirtschaft und der Arbeitsmarkt wie auch die soziale 
Struktur der Bevölkerung im Kreis Offenbach beeinflussen die Bildungsstrukturen und -prozesse 
maßgeblich. So ist beispielsweise die demografische Entwicklung eng mit der wirtschaftlichen Situation 
einer Region verknüpft. Fehlende Ausbildungs- und Arbeitsplätze führen u. a. zu einem verstärkten 
Wegzug junger Menschen, wodurch auch die Anzahl derer, welche die Bildungsangebote 
möglicherweise nutzen würden, sinkt. Aber auch die wirtschaftliche Lage steht in einer komplexen 
Wechselwirkung zum Bildungssystem. Eine positive wirtschaftliche Entwicklung führt zu einer stärkeren 
Nachfrage am Arbeitsmarkt. Der Arbeitskräftebedarf stellt Anforderungen an das Bildungsangebot.  
 
Die nachfolgende vereinfachte schematische Abbildung verdeutlicht die komplexe Verzahnung von 
gesellschaftlichem Kontext und Bildung. 
 
Abbildung 1: Verflechtung der gesellschaftlichen Teilbereiche 

 
Quelle: eigene Darstellung 

 
 

 
  

Demografie

WirtschaftSoziale Lage

Bildung 
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Zentrale Erkenntnisse 
 

Im folgenden Abschnitt werden die wichtigsten Kernaussagen aus den Kapiteln zusammengefasst. 
Vertiefte und grafisch aufbereitete Darstellungen sowie die entsprechenden Hintergrund-
informationen und begriffliche Erläuterungen finden sich in Ausführlichkeit im jeweiligen Berichtsteil. 
 

Demografie: 

�x Die Gesamtbevölkerung hat sich im Kreis Offenbach zwischen den Jahren 2016 bis 2020 um fast 
2% erhöht.  

�x Die Veränderung der Altersstruktur macht den demografischen Wandel offenkundig. Während 
die Volumina der Altersgruppen 18 bis unter 50 Jahre weiter zurückgehen, gewinnen die Älteren 
50 bis unter 65 Jahre sowie 65 Jahre und älter an Bedeutung. Aber auch die jüngeren 
Altersgruppen, speziell der Kinder im Vor- und Grundschulalter unter 10 Jahren, sind 
gewachsen.  

�x 2019 hatte der Kreis mit 1,66 Kindern je Frau eine überdurchschnittliche Fertilitätsrate und liegt 
damit im überregionalen Vergleich auf Rang 6. Der natürliche Saldo bzw. die Zahl der Geburten 
und Todesfälle war in den Jahren 2017 bis 2019 relativ ausgeglichen.  

�x Insgesamt lässt sich der Kreis Offenbach als Zuzugsregion verstehen. Speziell für die 
Altersgruppen unter 50 Jahren ist der Kreis attraktiv. Demgegenüber verlassen die Personen 
über 50 Jahre verstärkt die Region. Die Gruppe der 25- bis 30-Jährigen (Phase der 
Berufsorientierung oder des Berufseinstiegs) hat zwar im Vergleich zu 2016 am stärksten 
abgenommen, aber es sind verhältnismäßig viele Menschen aus dieser Altersgruppe zugezogen. 
Somit werden die negativen Auswirkungen des demografischen Wandels nicht weiter 
verschärft.  

�x Die positive Bevölkerungsentwicklung wird sich in Zukunft weiter fortsetzen. 
 

 

Wirtschaft und Arbeitsmarkt: 

�x Im Zukunftsatlas 2019 werden �����u�� �<�Œ���]�•�� �K�(�(���v�������Z�� �c�•���Z�Œ�� �Z�}�Z���� �•�µ�l�µ�v�(�š�•���Z���v�����v�^��
zugesprochen.  

�x Der Wohlstand, gemessen am BIP je Einwohner, hat sich dem Durchschnitt Hessens angenähert.  
�x �D�]�š���í�X�ñ�ô�î���¦���i�������]�v�Á�}�Z�v���Œ/-in lag 2019 die gemeindliche Steuereinnahmekraft leicht unterhalb 

des Landesdurchschnitts.  
�x In den letzten 10 Jahren (2011 bis 2020) ist die Anzahl der sozialversicherungspflichtig (sv) 

Beschäftigten um fast ein Viertel (24,2%) gestiegen. Frauen haben seltener als Männer eine sv-
Beschäftigung aufgenommen. Über ein Viertel (26,3%) der sv-Beschäftigten arbeitet in Teilzeit. 
Die Anzahl der sv-Teilzeitbeschäftigten ist fast viermal so stark angestiegen wie derjenigen, die 
in Vollzeit arbeiten. Fast drei Viertel (73,5%) aller Teilzeitbeschäftigten sind Frauen. Jedoch geht 
der Trend in Richtung weiblicher Vollzeitbeschäftigung.  

�x War 2011 noch etwa jede vierte (26,7%) sv-beschäftigte Person über 50 Jahre, ist es zum Stand 
Juni 2020 mehr als jede dritte (34,5%). Über 55 Jahre ist mehr als jede fünfte Person (21,5%) 
sv-beschäftigt.  

�x Ein Wandel bzw. eine Verschiebung ist unter den geringfügig entlohnten Beschäftigten (GeB) 
zu beobachten. Die Zahl derjenigen, die ausschließlich einer GeB nachgingen, ist im Vergleich 
zu 2011 um fast ein Sechstel (15,9%) geschrumpft. Dagegen nutzten fast ein Drittel (29,4%) 
mehr Beschäftigte Minijobs, um zusätzlich zu ihrer Haupterwerbsarbeit das monatlich 
verfügbare Einkommen zu verbessern. 

�x 6 von 10 Personen, die auf geringfügig entlohnter Basis arbeiten, sind weiblich und das 
unabhängig davon, ob sie die deutsche oder eine andere Staatsangehörigkeit haben. 
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�x Ein Drittel (33,7%) der sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigten arbeitet in den 
Wirtschaftszweigen Handel und Instandhaltung von Kraftfahrzeugen sowie dem verarbeitenden 
Gewerbe.  

�x Der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort, die hochkomplexe 
Tätigkeiten ausüben, ist gestiegen. Vergleichbares trifft auch auf die ungelernten bzw. 
Hilfetätigkeiten zu. Der Anteil derjenigen Menschen, die über keinen beruflichen Abschluss 
verfügen, ist bei den geringfügig entlohnten Beschäftigten fast doppelt so hoch wie bei den 
sozialversicherungspflichtigen.  

�x Auf 10 Bewerber/-innen für eine Berufsausbildungsstelle entfallen zum Stichtag 30.09.2020 
insgesamt 6 offene Stellen. Über ein Viertel (26,4%) der gemeldeten Bewerber/-innen hatte die 
Fachhochschul- oder die allgemeine Hochschulreife, der Anteil derer ohne Schulabschluss ist 
leicht gestiegen und etwa jede/-r 20ste (4,7%) Bewerber/-in hatte keinen Hauptschulabschluss. 
Im Vergleich zu 2019 sind die gemeldeten Ausbildungsstellen 2020 um über ein Siebtel (14,5%) 
zurückgegangen. Am stärksten (-�í�ô�U�ñ�9�•�� �Á���Œ�� ���]���� �����Œ�µ�(�•�P�Œ�µ�‰�‰���� �cUnternehmensorganisation, 
���µ���Z�Z���o�š�µ�v�P�U���Z�����Z�š���µ�v�����s���Œ�Á���o�š�µ�v�P�^�������š�Œ�}�(�(���v.  

�x Wie im Landesdurchschnitt war auch im Kreis Offenbach mehr als jede 20ste (5,4%) Person im 
erwerbsfähigen Alter 2020 arbeitslos gemeldet. Im Kontext der Corona-Pandemie sind im Kreis 
Offenbach vor allem Männer sowie Jugendliche und junge Erwachsene (15- bis unter 25 Jahre) 
am stärksten von Arbeitslosigkeit betroffen.  
 
 

Soziale Lage: 

�x Bei fast allen SGBII-Quoten liegt der Kreis Offenbach unterhalb des Durchschnitts Hessens. 
Jedoch ist er im überregionalen Vergleich tendenziell im hinteren Mittelfeld einzuordnen. Die 
SGBII-Quote der unter 3-Jährigen ist am stärksten ausgeprägt.  

�x Fast 2 von 5 Personen (37,2%) waren zum 31.12.2020 länger als 4 Jahre im SGBII-
Leistungsbezug. 8,3% der Kinder 6 bis unter 15 Jahre sowie 4,4% der Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen im Alter von 15 bis unter 25 Jahren haben seit über 2 Jahren SGBII-Leistungen 
erhalten und leben somit am Existenzminimum. Von langanhaltender Grundsicherung nach 
dem SGBII ist am häufigsten die Altersgruppe der über 55-Jährigen betroffen.  

�x Unter denen, die SGB-II-Leistungen beziehen, hat die Corona-Pandemie am stärksten Singles 
und Paare ohne Kinder getroffen. 

�x Im Vergleich zum 31.12.2016 hat sich die Zahl derer, die nach SGB II Leistungen empfangen und 
unter 25 Jahre alt sind, mit -3% etwas positiver entwickelt als die der erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten über 25 Jahre. Diese Entwicklung zeigte sich bei allen analysierten 
Altersgruppen, ausgenommen der Kinder im Vorschulalter unter 6 Jahren. Im Kontext der 
Corona-Pandemie bzw. im Vergleich zu 2019 ist die Anzahl der erwerbsfähigen SGBII-
Leistungsempfänger über 25 Jahre mit 13% mehr als doppelt so stark angestiegen wie die der 
unter 25-Jährigen mit 6,2%.  

�x Im Betrachtungszeitraum von 2016 und 2019 ist die Anzahl der Mindestsicherungsempfänger 
um fast ein Zehntel (9,7%) gesunken. Gemessen an der Gesamtbevölkerung ergibt sich für 2019 
eine Mindestsicherungsquote von 7,4%. 

�x Nach einem Rückgang hat die Anzahl der Familien mit finanzieller Risikolage infolge der Corona-
Pandemie wieder das Niveau von 2016 erreicht. Vor allem der Anteil der reinen 
Wohngeldhaushalte hat zugenommen.  

�x Die Anzahl aller Bedarfsgemeinschaften ging im Vergleich zu 2016 um 2,5% zurück, die Zahl 
derjenigen mit Kindern nahm um 7% und die der Alleinerziehenden-Bedarfsgemeinschaften um 
7,4% ab. Somit hat sich die Situation für Kinder und Jugendliche im Kreis Offenbach verbessert.  
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Der Kreis Offenbach im Kurzprofil  
 

Abbildung 2: Der Kreis Offenbach und seine Lage im Rhein-Main-Gebiet 

 
Quelle: Kreis Offenbach. Fachdienst Umwelt und DKBM (Karte); Fachdienst Jugend und Familie (Daten) 

 
Der Kreis Offenbach mit seinen 13 kreisangehörigen Kommunen, darunter zehn Städte und drei 
Gemeinden, gehört zum Regierungsbezirk Darmstadt. Die Fläche des waldreichen Kreisgebietes misst 
mit rund 356 km² mehr als die Gesamtfläche der beiden nördlich benachbart gelegenen Städte Frankfurt 
am Main und Offenbach am Main. Im Südosten grenzt der Kreis an das Bundesland Bayern.  
Seine zentrale Lage im Ballungsgebiet Rhein-�D���]�v�U�� ���]���� �E���Z���� �Ì�µ�u�� �]�v�š���Œ�v���š�]�}�v���o���v�� �&�o�µ�P�Z���(���v�� �c�Z�Z���]�v-
Main-���]�Œ�‰�}�Œ�š�^���µ�v�����•���]�v�����P�µ�š�����/�v�(�Œ���•�š�Œ�µ�l�š�µ�Œ���u�����Z���v�������v���<�Œ���]�•���Ì�µ�����]�v���u�����š�š�Œ���l�š�]�À���v���t�]�Œ�š�•���Z���(�š�•�•�š���v���}�Œ�š��
inmitten einer starken Bildungsregion mit insgesamt 14 Hochschulen und Universitäten.  
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1. Demografie  
 
Wesentliche Rahmenbedingungen im Bereich der Demografie bilden die Entwicklung der Altersstruktur 
der Bevölkerung sowie Prognosen und Aussagen darüber, wie sich die Bevölkerung verändern wird. 
Diese Faktoren sind von großer Bedeutung für die Planung von Angeboten und Maßnahmen, weil sie 
Auskunft über Personen geben, die diese Angebote und Maßnahmen möglicherweise nutzen würden, 
und die aktuellen sowie zukünftigen Herausforderungen an Wirtschaft, Politik und Gesellschaft 
verdeutlichen. Speziell vor dem Hintergrund des demografischen und digitalen Wandels gewinnen u. a. 
die Qualität von (Bildungs-) Prozessen und -ergebnissen und Bedarfe zunehmend an Relevanz. 
Im folgenden Kapitel wird die Entwicklung der Gesamtbevölkerung und deren Zusammensetzung nach 
Staatsangehörigkeit und Altersstruktur näher betrachtet. Für weitere Beschreibungen sind wichtige 
Einflussfaktoren wie die Geburtenrate und Wanderungsbewegung von bspw. Familien, Auszubildende 
sowie Personen, die in den Beruf einsteigen oder berufstätig sind, von Bedeutung. 
 

1.1. Bevölkerungsstand und -entwicklung 
 
Für die Auswertung der Bevölkerungsdaten wurden die beim Einwohnermeldeamt registrierten 
Personen mit angemeldetem Hauptwohnsitz verwendet. Die Daten wurden von der Ekom21 
bereitgestellt. 
 
Abbildung 3: Bevölkerungsentwicklung 2016 bis 2020 

 
Quelle: Ekom21: Geburtsjahrgangsstatistik 

 
Für den Kreis Offenbach zeigt die Gesamtbilanz der Bevölkerungsentwicklung zwischen 2016 und 2020 
einen andauernden Bevölkerungsanstieg von durchschnittlich 0,5% pro Jahr. Zum Stichtag 31.12.2020 
waren 364.478 Einwohner/-innen mit Hauptwohnsitz bei den Einwohnermeldeämtern registriert. 
Differenziert nach Geschlecht wohnten im Kreis Offenbach 183.948 bzw. 50,5% Frauen. 
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Abbildung 4: Bevölkerungsstand der Kommunen zum 31.12.2020 

 
Quelle: Ekom21: Geburtsjahrgangsstatistik 

 
Zwischen den 13 Kommunen gibt es große Disparitäten hinsichtlich ihrer Gesamtbevölkerung, z. B. 
zwischen der Gemeinde Mainhausen (9.526 Personen) und der Stadt Rodgau (46.343 Personen). 
 

 
Bevölkerungsveränderung  
 
Abbildung 5: Bevölkerungsveränderung zwischen 2016 und 2020 

 
Quelle: Ekom21: Geburtsjahrgangsstatistik, eigene Berechnung 

 
Im Vergleich zu 2016 ist die Gesamtbevölkerung des Kreises Offenbach um 1,9% gewachsen. Auf 
kommunaler Ebene zeigen sich teilweise gravierende Unterschiede. Die Bevölkerungsveränderung 
schwankte zwischen -1,3% (Egelsbach) und 3,6% (Rodgau). Mit einem Zuwachs von 1,6% liegt die 
Kreisstadt Dietzenbach leicht unterhalb des kreisweiten Durchschnitts. 
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Nichtdeutsche Bevölkerung und doppelte Staatsangehörigkeit 
 

Zum Stichtag 31.12.20 hatten laut Einwohnermelderegister 49.662 bzw. 13,6% der Menschen, die im 
Kreis Offenbach leben, eine doppelte Staatsbürgerschaft, der Frauenanteil liegt hier bei 49,3%. Weitere 
74.732 Personen �t davon 47,9% weiblichen Geschlechts �t bzw. 20,5% wurden als nichtdeutsch2 
registriert. Von ihnen stammten 35.068 Personen bzw. 46,9% aus dem EU-Ausland. 
 
Abbildung 6: Anteil Personen nichtdeutscher Staatsangehörigkeit zum 31.12.2020 

 
Quelle: Ekom21: Geburtsjahrgangsstatistik, eigene Berechnung  

                                                           
2 Die Personen werden In der Quelle mit �cAusländer�  ̂bezeichnet. 
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1.2. Altersstruktur 
 
Die Altersstruktur einer Region wird bestimmt durch die Anteile der Altersgruppen an der 
Gesamtbevölkerung. Verändern sich die Alterszielgruppen, so ergeben sich daraus Folgen für den 
Bedarf an Kinderbetreuungs-, Schul- und Ausbildungsplätzen oder Weiterbildungsangeboten. 
 
Abbildung 7: Bevölkerungspyramide zum Stichtag 31.12.2020 

 
Quelle: Ekom21: Geburtsjahrgangsstatistik, eigene Darstellung 
 
Die obere Abbildung verdeutlicht die historisch bedingte Ungleichverteilungen der verschiedenen 
Altersjahrgänge:3 

�¾ Die geringe Anzahl der Personen um 75 Jahre gegenüber den älteren Jahrgängen beruht auf einem 
Geburteneinbruch nach dem zweiten Weltkrieg.  

�¾ Mit dem sogenannten Baby-Boom der 1960er-Jahre lässt sich die starke Präsenz der 50- bis 60-Jährigen 
begründen. 

�¾ Ein geringeres Bevölkerungsvolumen der Personen um die 50 Jahre kann auf die Liberalisierung von 
Verhütungs- und Abtreibungsmöglichkeiten zurückgeführt werden. 
 

Eine Analyse der Geschlechterverteilung zeigte, dass in den jüngeren Altersgruppen vorrangig Männer 
vertreten sind. Demgegenüber dominieren die Frauen bei den älteren Jahrgängen4. Es werden mehr 
Jungen geboren und gleichzeitig haben sie eine niedrigere Lebenserwartung.  
                                                           
3 Vgl. Hans-�W���š���Œ���,���P���v���Z�W���c�•���v�š�Œ���o���������š���Œ�u�]�v���v�š���v�������•���'�����µ�Œ�š���v�À���Œ�Z���o�š���v�•���t Eine Gegenüberstellung familienpolitischer 
�D���˜�v���Z�u���v���]�v���^�š�����š���v���µ�v�š���Œ�•���Z�]�����o�]���Z���Œ���t�}�Z�o�(���Z�Œ�š�•�š�Ç�‰���v�^���^�X���ò�ì���(�(�X�� 
4 Warum mehr Jungen als Mädchen geboren werden | Gesundheit (merkur.de) 
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Altersstruktur bildungsrelevanter Altersgruppen 
 
Die Altersklassen entsprechen bestimmten Lebensphasen; ihre jeweilige Besetzung gibt Hinweise auf 
Anforderungen an die soziale Infrastruktur (z.B. unter 6-Jährige = Bedarf an Kitaplätzen, 6- bis unter 10-
Jährige = Bedarf an Grundschulplätzen sowie Betreuung) oder auf das Nachfragepotenzial am 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. 
 

Abbildung 8: Bildungsrelevante Altersgruppen 2016 und 2020 

 
Quelle: Ekom21: Geburtsjahrgangsstatistik, eigene Berechnung, zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres 
 

Abbildung 9: Veränderung bildungsrelevanter Altersgruppen zwischen 2016 und 2020 

Personen- und Altersgruppe Veränderung in % 

(Klein-)Kinder im Vorschulalter (unter 6 Jahre) 8,9% 

Kinder im Grundschulalter (6 - u 10 Jahre) 3,4% 

Kinder und Jugendliche im Alter der Sek I/II (10 - u 18 Jahre) 0,1% 

junge Erwachsene in Ausbildung/Studium (18 - u 25 Jahre) -1,4% 

Personen im Alter der Berufsorientierung (25 - u 30 Jahre) -5,6% 

Personen im Alter der Familiengründung (30 - u 50 Jahre) -1,2% 

Personen zu Beginn der 2ten Lebenshälfte (50 - u 65 Jahre) 5,6% 

Personen im Rentenalter (65 Jahre und älter) 4,1% 

insgesamt 1,9% 
Quelle: Ekom21: Geburtsjahrgangsstatistik, eigene Berechnung 

Die dargestellten demografischen Entwicklungen lassen im Ergebnis den Schluss zu, dass in den 
kommenden Jahren mit einem erhöhten Bedarf an Bildungsinfrastruktur für die betreuungs- und 
schulbildungsintensiven Altersgruppen bis 18 Jahre zu rechnen ist. Nach einer groben Schätzung wird 
2025 die Anzahl der Kinder und Jugendlichen im Schulalter (6 bis unter 18 Jahre) um ca. 4% bis 6% 
steigen.5 

                                                           
5 Grundlage der Schätzung sind die Altersjahrgänge 2008 bis 2020. Hierfür ein jährlicher Zuzug von einem Prozent 
berücksichtigt. 
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Abbildung 10: Altersstruktur auf kommunaler Ebene zum 31.12.2020 

 
Quelle: Ekom21: Geburtsjahrgangsstatistik, eigene Berechnung 

 

Jugend- und Altenquotient 

Mithilfe der Jugend- und Altenquotienten lassen sich die gesellschaftlich relevanten Veränderungen in 
der Altersstruktur der Bevölkerung auf eine andere Art betrachten. Der theoretische Hintergrund beider 
Kennzahlen ist die Überlegung, dass nur die Erwerbstätigen im engeren Sinne wirtschaftlich produktiv 
sind und das Leben der noch in der Ausbildung befindlichen Jungen sowie der schon im Ruhestand 
weilenden Alten finanzieren müssen.6 

Der Jugendquotient (JQ) gibt an, wie viele Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis unter 20 Jahren je 
100 Personen im erwerbsfähigen Alter zwischen 20 und unter 65 Jahren im Kreis Offenbach leben. Der 
Altenquotient (AQ) hingegen gibt an, wie viele Ältere nicht mehr am Erwerbsleben teilnehmende 
Personen ab 65 Jahren es gibt.  

 

                                                           
6 Siehe: Demografie Portal des Bundes und der Länder: Fakten zur demografischen Entwicklung Deutschlands 2010-2020 
(demografie-portal.de), S. 24 
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Abbildung 11: Veränderung des aktuellen Jugendquotienten auf kommunaler Ebene 2016�t2020 

 
Quelle: Ekom21: Geburtsjahrgangsstatistik, eigene Berechnung, Stichtag 31.12. 

 

Der Jugendquotient des Kreises lag zum Stichtag 31.12.2020 bei 32,1. Auf kommunaler Ebene hat die 
Kreisstadt Dietzenbach 39,7 die mit Abstand größte Ausprägung. Am niedrigsten lag der Jugendquotient 
in den Kommunen Mainhausen und Seligenstadt. In diesen beiden Kommunen ist im Vergleich zu 2016 
auch der stärkste Rückgang zu erkennen.  
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Abbildung 12: Veränderung des aktuellen Altenquotienten auf kommunaler Ebene 2016-2020 

 
Quelle: Ekom21: Geburtsjahrgangsstatistik, eigene Berechnung, Stichtag 31.12. 

 
Die Kommunen Langen und die Kreisstadt Dietzenbach weisen mit 32,3 bzw. 32,6 den niedrigsten Wert 
aus. Mit einem Altenquotienten von 42,9 leben in Heusenstamm verhältnismäßig viele Menschen über 
65 Jahren. Die im Vergleich zu 2016 geringste Veränderung ist bei den Kommunen Dreieich, Mainhausen 
und Langen zu erkennen. Demgegenüber steht Egelsbach mit der größten. 
 
Vergleich Jugend- und Altenquotient (amtliche Statistik) zum 31.12.2019:7 
Auf Grundlage der amtlichen Statistik lag der Jugendquotient zum Stichtag 31.12.2019 deutschlandweit 
im Schnitt bei 30,8 und in Hessen bei 31,1. Der Kreis Offenbach lag mit 32,9 im Vergleich der hessischen 
Kreise und kreisfreien Städte auf Rang 4.  
Mit einem Altenquotienten von 35,9 lag der Kreis Offenbach über dem hessischen Durchschnitt mit 
34,4, jedoch unterhalb Deutschlands mit 36,4. Im überregionalen Vergleich der hessischen Kreise und 
kreisfreien Städte ist der Kreis Offenbach im Mittelfeld (Rang 14) einzuordnen.8  

                                                           
7 Statistische Ämter des Bundes und der Länder - Jugendquotient, Altenquotient - Stichtag 31.12. �t regionale Tiefe: Kreise 
und krfr. Städte 
8 Der Jugendquotient schwankte zwischen 28,1 (Darmstadt) und 35 (Hochtaunuskreis). Der Altenquotient bewegte sich 
zwischen 23,7 (Frankfurt am Main) und 45 (Werra-Meißner-Kreis). 
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1.3. Natürliche Bevölkerungsveränderung 
 
Die natürliche Bevölkerungsveränderung zeigt die Differenz zwischen den Lebendgeborenen und den 
Gestorbenen eines Jahres an und bestimmt neben der räumlichen Bevölkerungsbewegung die 
Bevölkerungsentwicklung. Darüber hinaus beeinflusst die Geburtenzahl die Altersgruppe der unter 3- 
bzw. unter 6-Jährigen entscheidend und ist eine wichtige Kennzahl für die Bildungs- und die 
Kitabedarfsplanung. 
 
Anmerkung zur Datenlage:  
Derzeit kann nur auf Grundlage der amtlichen Statistik eine Aussage zu den Geburtenzahlen getroffen werden. 
 
Abbildung 13: Geburten, Gestorbene und der natürliche Saldo zum 31.12. des jeweiligen Jahres 

 
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Lebendgeborene nach Geschlecht - Jahressumme �t regionale Tiefe: Kreise und krfr. Städte; Gestorbene nach 
Geschlecht - Jahressumme - regionale Tiefe: Kreise und krfr. Städte; eigene Berechnung 

 
Bei der Betrachtung der Geburtenzahlen zeigt sich ab 2013 ein Anstieg der Geburten bis zum 
Maximalwert von 3.614 im Jahr 2017. In beiden Folgejahren lag die Anzahl konstant bei rund 3.500. 
Die Anzahl der Gestorbenen ist im Zeitverlauf bis 2012 auf einem relativ gleichbleibenden Niveau 
geblieben und in den Folgejahren weiter angestiegen. Die meisten Menschen (3.568) sind nach 
amtlicher Statistik 2017 verstorben. 
 
Die natürliche Bevölkerungsbewegung lag 2019 mit -33 Personen im negativen Saldo. Insgesamt 
versterben unwesentlich mehr Menschen als Kinder geboren werden. Infolge des demografischen 
Wandels wird der natürliche Saldo in den nächsten 20 Jahren negativ ausfallen.  
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Geburten und Gestorbene auf kommunaler Ebene 
 
Methodischer Hinweis 
Infolge starker Schwankungen im Bereich der natürlichen Bevölkerungsveränderung wurden für eine bessere 
Vergleichbarkeit 4-Jahresdurchschnitte (2016-2019) auf Basis der amtlichen Statistik gebildet und mit der 
mittleren Bevölkerung in Beziehung gesetzt. 
 
Abbildung 14: Geburten je 1.000 Einwohner/-innen im 4-Jahresdurchschnitt (2016-2019) 

 
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Lebendgeborene - Jahressumme - regionale Ebenen; Bevölkerung nach Geschlecht - Stichtag 31.12. - regionale 
Tiefe: Gemeinden; eigene Berechnung 

 
Auf Grundlage der amtlichen Statistik betrug von 2016 bis 2019 die durchschnittliche Geburtenziffer 10 
Kinder je 1.000 Einwohner/-innen. Zwischen den Kommunen sind starke Unterschiede festzustellen. Die 
höchste Geburtenziffer hatte die Kreisstadt Dietzenbach mit 12,2. In Mainhausen kommen dagegen auf 
1.000 Einwohner/-innen nur 8,5 Geburten. Die Kommunen Dreieich und Obertshausen liegen mit einer 
Geburtenziffer von 10 je 1.000 Einwohner/-innen im Kreisdurchschnitt. 
 
Abbildung 15: Gestorbene je 1.000 Einwohner/-innen im 4-Jahresdurchschnitt (2016-2019) 

 
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Gestorbene - Jahressumme - regionale Ebenen; Bevölkerung nach Geschlecht - Stichtag 31.12. - regionale Tiefe: 
Gemeinden; eigene Berechnung 
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In den Jahren 2016 bis 2019 sind im Kreis Offenbach durchschnittlich 9,8 Personen je 1.000 Einwohner/-
innen verstorben. Auf kommunaler Ebene liegt der Anteil Verstorbener in der Kreisstadt Dietzenbach 
durchschnittlich am niedrigsten und in Hainburg am höchsten. Nah am Kreisdurchschnitt liegen 
Rödermark und Egelsbach. 
In Dietzenbach werden verhältnismäßig viele Kinder geboren und gleichzeitig versterben in der 
Kreisstadt relativ wenige Menschen, der durchschnittliche natürliche Saldo bzw. der 
Geburtenüberschuss betrug 4,2. Eine gegenteilige Entwicklung ist mit -3 für Mainhausen festzustellen.  
 
 
Fertilitätsrate 
 
Seit Anfang der 1990er Jahre wurden in der Bundesrepublik Deutschland verhältnismäßig wenige Kinder 
geboren. Seit den 2010er Jahre ist ein positiver Trend zu verzeichnen.9  
Unter der Fertilitätsrate versteht man die Anzahl der Lebendgeborenen, die eine Frau zwischen dem 15. 
und 45. Lebensjahr zur Welt gebracht hat.  
 
Abbildung 16: Geburten je Frau im überregionalen Vergleich, 2019 

 
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt: Lebendgeborene je Frau in den Verwaltungsbezirken 2017 bis 2019 

 
Mit 1,66 Geburten je Frau lag der Kreis Offenbach relativ weit über dem hessischen Durchschnitt von 
1,54. Damit liegt er im überregionalen Vergleich der Kreise und kreisfreien Städte auf Rang 6. 

                                                           
9 Deutschland Fertilitätsrate, 1950-2020 - knoema.com 
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Die Fertilitätsrate bzw. die Motivation, ein Kind auf die Welt zu bringen, wird von mehreren Faktoren 
bestimmt:  

- Bildungsstand 
- momentaner Lebensstil und -standard 
- Möglichkeit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
- Vorstellung/Bedeutung von Familie 

 

 

1.4. Räumliche Bevölkerungsbewegung 
 
Neben der Geburten- und Sterbezahl ist die räumliche Wanderung die zweite Kenngröße, die einen 
Einfluss auf die Gesamtbevölkerung und deren spezifische Alterszusammensetzung hat. Wanderung 
teilt sich dabei in zwei Bereiche auf. Zunächst ist die Außenwanderung zu nennen, die sich auf Zu- und 
Abwanderung außerhalb des Kreises bezieht. Demgegenüber beschreibt die Binnenwanderung den Zu- 
und Fortzug innerhalb des Kreises Offenbach. Im weiteren Verlauf wird die Wanderungsbewegung des 
Kreises, der Kommunen und die der Altersgruppen betrachtet.  
Datengrundlage bildet die amtliche Statistik. 
 

 

1.4.1. Wanderungsbewegung über die Kreisgrenzen 
 
Abbildung 17: Zu-/Fortzug und Wanderungssaldo über die Kreisgrenzen von 2010 bis 2019 

 
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Zu- und Fortzüge (über Kreisgrenzen) nach Geschlecht und Nationalität - Jahressumme - regionale Tiefe: Kreise 
und krfr. Städte; eigene Berechnung; Stichtag 31.12. 

 
Die obere Abbildung zeigt den Zu- und Fortzug sowie den Wanderungssaldo über die Kreisgrenzen des 
Kreises Offenbach. Der graue Balken markiert den Wanderungssaldo im Zeitverlauf; dieser weist eine 
durchgängig positive Bilanz auf. Vor allem die zugezogene Bevölkerungsgruppe mit einer 
nichtdeutschen Staatsangehörigkeit hat einen Beitrag zu dieser positiven Entwicklung geleistet. 
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Abbildung 18: Wanderungssaldo deutscher und nichtdeutscher Bevölkerung von 2010 bis 2019 

 
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Zu- und Fortzüge (über Kreisgrenzen) nach Geschlecht und Nationalität - Jahressumme - regionale Tiefe: Kreise 
und krfr. Städte; Stichtag 31.12. 

 
Das Ergebnis verdeutlicht die Notwendigkeit von gelingenden Maßnahmen zur Förderung der 
Integration von Personen nichtdeutscher Staatsangehörigkeit. Gleichzeitig zeigt auch diese Entwicklung, 
dass der Kreis Offenbach immer vielfältiger wird. 
 
Wanderungssaldos über die Kommunalgrenzen  
 
Methodischer Hinweis:  
Infolge starker Schwankungen im Bereich des Wanderungssaldos werden im weiteren Verlauf aus den vier Jahren 
2016-2019 Durchschnittswerte gebildet und mit der durchschnittlichen Bevölkerungszahl in Beziehung gesetzt. 
 
Abbildung 19: Wanderung je 1.000 Einwohner/-innen im 4-Jahresdurchschnitt (2016-2019) 

 
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Gestorbene - Jahressumme - regionale Ebenen; Bevölkerung nach Geschlecht - Stichtag 31.12. - regionale Tiefe: 
Gemeinden; eigene Berechnung 
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Gemessen an allen Personen, die im Kreis Offenbach wohnen, betrug der durchschnittliche 
Wanderungssaldo in diesem Kreis 5,9 Personen je 1.000 Einwohner/-innen. Ähnlich wie bei der 
allgemeinen Bevölkerungsentwicklung ist auch bei den Wanderungsbewegungen die Situation zwischen 
den Kommunen sehr unterschiedlich. Der niedrigste Zuwachs zeigt sich in Egelsbach mit 1,4. 
Demgegenüber konnten Rödermark und Dreieich mit 9,8 bzw. 9,4 je 1.000 Einwohner/-innen die 
höchsten Wanderungsgewinne verzeichnen. 
Der durchschnittliche Wanderungssaldo der Kreisstadt Dietzenbach fiel mit 1,8 verhältnismäßig niedrig 
aus. Hier profitierte das Bevölkerungswachstum vor allem durch den positiven natürlichen Saldo, also 
den Geburtenüberschuss. 
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1.4.2. Wanderungssaldos nach Wanderungsarten 
 
Die Wanderungen nach Altersgruppen lassen sich bestimmten Wanderungsarten zuordnen, die auf die 
Motive der Personen, die zu- oder wegziehen, verweisen. So können verschiedene Lebensphasen, die 
mit spezifischen Wanderungsmotiven einhergehen, wie Ausbildung, Familiengründung, Ausbildungs- 
und Arbeitsplatzsuche sowie der Eintritt in die Nacherwerbsphase Wanderungsbewegungen 
begünstigen.  
 
Tabelle 1: Wanderungsarten 

Familienwanderung Der Wanderungssaldo der Familienwanderer (30 bis unter 50 Jahre) und ihrer Kinder 
(unter 18 Jahre) weist auf, ob Familien verstärkt zuziehen oder eher fortziehen. Die 
Ursache dieser Wanderung liegt häufig in dem Wunsch bzw. in der Notwendigkeit, 
Wohnort und -lage an die veränderten Lebensumstände (z. B. Familiengründung) 
anzupassen. Dieser Indikator kann damit als Erfolgsindikator (Attraktivität) des Kreises 
und der Kommunen für Familien beurteilt werden. Im Unterschied zu Bildungs- und 
Berufseinstiegswandernden sind Familienwandernde in der Regel seit einigen Jahren 
im Erwerbsleben angekommen und bezüglich ihrer Wohnortwahl weniger flexibel. 
Da die Altersgruppe der unter 18-Jährigen nicht selbstständig ist, ist deren 
Wanderungsgrund an die Motivation der Eltern gekoppelt.  

Bildungswanderung Relevant für das verfügbare Humankapital und die damit verbundene 
Fachkräftesicherung ist die Wanderung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 
Die Verfügbarkeit von Studienplätzen oder Ausbildungsmöglichkeiten in 
zukunftsfähigen Berufsfeldern ist das Hauptmotiv des Wanderungsverhaltens. Die 
Bildungswanderung verdeutlicht u.a. die Diskrepanz zwischen den individuell 
angestrebten beruflichen Zielen und den zur Verfügung stehenden 
Ausbildungsmöglichkeiten, z.B. fehlende Hochschule und der Wunsch, ein Studium zu 
beginnen. 

Berufseinstiegs-
wanderung 

Bei den Erwerbsmöglichkeiten zeigen sich lokale und regionale Unterschiede in Form 
von vorhandenen beruflichen Entwicklungschancen, die sich vor allem in der 
Wanderungsbewegung von Erwerbspersonen niederschlagen. Die Gruppe der 25-bis 
unter 30-Jährigen bestimmt die Kategorie der Berufseinstiegswanderung. Hierbei 
handelt sich um Personen, die in den Beruf einsteigen oder gerade erst angefangen 
haben, ihn auszuüben. Darunter fallen auch Absolventen und Absolventinnen, die 
ihren Ausbildungs- oder Studienort wieder verlassen und bspw. in ihrem Heimatort 
nach einer entsprechenden Stelle suchen. 

Wanderung zu Beginn 
der zweiten 
Lebenshälfte 

Bei den Zu- und Fortzügen der 50-bis unter 65-Jährigen spricht man von der 
Wanderung zu Beginn der zweiten Lebenshälfte, die aus den unterschiedlichsten 
Gründen vonstattengeht und deren Ziele ganz unterschiedlich sind. Ausschlaggebende 
Motive sind u. a. die Anpassung der Wohnbedürfnisse und des Arbeitsplatzes. Des 
Weiteren fallen unter diese Altersgruppe auch Personen, die ihre Angehörigen pflegen 
und wegen der Familiennähe oder des Zugangs zu einer besseren medizinischen 
Versorgung den Wohnort wechseln. 

Seniorenwanderung Die Wanderung der Altersgruppe der über 65-Jährigen lässt sich unter dem Begriff der 
Seniorenwanderung zusammenfassen. Zu den wohl häufigsten Wanderungsmotiven 
zählen unter anderem die Nähe zu den sozialen Bezugspersonen (z.B. Familie und 
Freundeskreis), Anpassung der Wohnbedürfnisse oder der biografische Bezug zum 
Ort. Aber auch medizinische und pflegerische Versorgung (z.B. Pflegeheim) spielen bei 
der Wahl eine Rolle. 

Quelle: Anwendungsleitfaden zum Aufbau eines kommunalen Bildungsmonitorings; Bertelsmann Stiftung: Wegweiser Kommune 
 
Anmerkung zur Datenverfügbarkeit: 
Amtliche Wanderungsdaten nach Altersgruppen und auf kommunaler Ebene standen ab 2018 nicht mehr zur 
Verfügung. Folgende Betrachtung erfolgt nur noch auf Kreisebene.  
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Abbildung 20: Wanderung je 1.000 Einwohner/-innen nach Wanderungsarten im 4-Jahresdurchschnitt 2016 bis 2019 

 
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Zu- und Fortzüge (über Kreisgrenzen) nach Geschlecht und Altersgruppen - Jahressumme - regionale Tiefe: Kreise 
und krfr. Städte; Bevölkerung nach Geschlecht und Altersgruppen (17) - Stichtag 31.12. - regionale Tiefe: Kreise und krfr. Städte, eigene Berechnung 

 
Abbildung 21: Wanderungssalden der Altersgruppen von 2010 bis 2019 

 
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Zu- und Fortzüge (über Kreisgrenzen) nach Geschlecht und Altersgruppen - Jahressumme - regionale Tiefe: Kreise 
und krfr. Städte, eigene Berechnung, Stichtag 31.12.  
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1.5. Bevölkerungsprognose 
 
Laut Angaben der amtlichen Statistik bzw. des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr 
und Wohnen wird die Bevölkerung des Kreises Offenbach von 2017 bis 2035 um ca. 2,7% wachsen. Im 
überregionalen Vergleich gehört der Kreis zu den Wachstumsregionen. 

 
Quelle: Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (Hrsg): Ergebnisse der Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und 
seine Regionen als Grundlagen der Landesentwicklungsplanung; S. 11; bearbeitete Darstellung. 

 
Zur Bewertung von Prognosen 
Bei einer Bevölkerungsprognose handelt es sich nicht um eine exakte Vorhersage, sondern vielmehr um eine 
Trendaussage. Sie zeigt auf, wie sich die Bevölkerung und deren Altersstruktur bei bestimmten Annahmen 
verändern würden. Dabei ist zu beachten, dass die Entwicklung der Zuwanderung aus dem Ausland sehr schwierig 
vorherzusagen ist. 
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2. Wirtschaft und Arbeitsmarkt 
 
Die Ausgestaltung und die Qualität von Angeboten, besonders im Bereich der Bildung, sind für die 
ortsansässigen Firmen und potentiell anzusiedelnden Unternehmen als Standortfaktoren von großer 
Bedeutung. Soziales, Bildung und Wirtschaft bestimmen sich gegenseitig:  
 

�x Das Sozial- und Bildungswesen ist abhängig von den zur Verfügung stehenden Ressourcen. Die 
Finanzsituation gibt an, wie hoch die Mittel sind, die dem Kreis Offenbach für Investitionen zur 
Verfügung stehen.  

�x Die Wirtschaft stellt Anforderungen an das Bildungswesen hinsichtlich der zu erwerbenden 
Qualifikationen. 

�x Die Maßnahmen des Landkreises und weitere Unterstützungssysteme federn negative 
gesellschaftliche Entwicklungstendenzen ab und tragen zur Sicherung gleicher Bildungschancen 
bei. Damit werden (volks-) wirtschaftliche Folgekosten (z.B. Arbeitslosigkeit, soziale und 
medizinische Leistungen) verringert.  

�x Aber auch globale Ereignisse, wie beispielsweise die Corona-Pandemie, haben negative 
Auswirkungen auf die Beschäftigungsstruktur und das soziale Leben. 
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2.1. Zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
 

2.1.1. Der Landkreis Offenbach im Zukunftsatlas 2019 
 
Im Prognos Zukunftsatlas® werden die Zukunftschancen und -risiken aller 401 Kreise und kreisfreien 
Städte Deutschlands bewertet. Seit 2004 wird der Zukunftsatlas alle drei Jahre veröffentlicht und ist das 
einzige deutschlandweite Ranking zur Beurteilung von Zukunftschancen bzw. -risiken. Auf Grundlage 
von 29 makro- und sozioökonomischen Indikatoren werden Aussagen über die regionale Entwicklung 
getroffen.10 
Der Kreis Offenbach ist auf Platz 37 von 401 und liegt damit im deutschlandweiten Vergleich unter den 
Top 10%. Im direkten Vergleich mit den Kreisen bzw. kreisfreien Städten Hessens liegt der Kreis 
Offenbach auf Rang 6. 
 
Tabelle 2: Rangliste der hessischen Kreise und kreisfreien Städte im Zukunftsatlas 2019 

 Quelle: Webseite Wikipedia11 

 

Region Rang im Zukunftsatlas 

Darmstadt, Stadt 4 

Frankfurt am Main, Stadt 10 

Main-Taunus-Kreis 11 

Hochtaunuskreis 14 

Groß-Gerau 16 

Kreis Offenbach 37 

Wiesbaden, Stadt 46 

Kassel 90 

Wetteraukreis 94 

Main-Kinzig-Kreis 102 

Gießen 110 

Fulda 114 

Kassel, Stadt 117 

Darmstadt-Dieburg 123 

Schwalm-Eder-Kreis 129 

Bergstraße 130 

Rheingau-Taunus-Kreis 140 

Limburg-Weilburg 167 

Lahn-Dill-Kreis 211 

Waldeck-Frankenberg 223 

Hersfeld-Rotenburg 233 

Marburg-Biedenkopf 235 

Offenbach am Main, Stadt 236 

Odenwaldkreis 295 

Werra-Meißner-Kreis 297 

Vogelsbergkreis 298 

 
 

Klasse Beurteilung der Region 
1 Top �t Zukunftschancen 
2 sehr hohe Zukunftschancen 
3 hohe Zukunftschancen 
4 gewisse Zukunftschancen 
5 ausgeglichener Chancen �t Risikomix 
6 Zukunftsrisiken 
7 hohe Zukunftsrisiken 
8 sehr hohe Zukunftsrisiken 

                                                           
10 Webseite: Prognos Zukunftsatlas - Methode und Indikatoren, abgerufen am 10.02.2021 
11 Webseite: Zukunftsatlas �t Wikipedia, abgerufen am 10.02.2021 
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2.1.2. Bruttoinlandsprodukt 
 
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) bestimmt den Wert aller innerhalb eines Wirtschaftsgebietes während 
eines bestimmten Zeitraums produzierten Waren und Dienstleistungen und gilt als wichtiger Indikator 
für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, die wirtschaftliche Aktivität und auch für den Wohlstand einer 
Region. Für letzteres wird das BIP pro Einwohner verwendet12. 
 
Abbildung 22: BIP je Einwohner im überregionalen Vergleich 

 
Quelle: GENESIS-Tabelle: AI-N-10 

 
Im Betrachtungszeitraum von 2008 bis 2017 ist das Bruttoinlandsprodukt um 41,2% auf insgesamt 
�í�ì�X�ô�ñ�ì�X�õ�ì�ñ�X�ì�ì�ì���¦�����v�P���•�š�]���P���v�X13  
Der Kreis Offenbach liegt nach dem letzten Stand (2017) mit einem BIP je Einwohner/-in �À�}�v���ð�ï�X�ò�ô�ñ���¦��
�µ�v�š���Œ�������u�����/�W�������•���>���v�����•���,���•�•���v���~�ð�ñ�X�í�ì�ó���¦�•�U���i�����}���Z���º�����Œ�������u�������µ�š�•���Z�o���v��s �~�ï�õ�X�ò�ñ�ì���¦�•�X�� 
Das BIP je Einwohner/-in ist um 33,4 % gestiegen und damit ist die Wachstumsrate des Kreises 
Offenbach doppelt so hoch wie die hessische mit 17 %.  
Die Finanzkrise im Jahr 2009 hat den Wohlstand der Region nicht gemindert, wie es ansonsten in Hessen 
und Deutschland der Fall war.   

                                                           
12 Daneben bildet das BIP je Einwohner das Maß zur Bestimmung der (Arbeits-)Produktivität. 
13 Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Bruttoinlandsprodukt/Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftsbereichen - 
Jahressumme - regionale Ebenen 
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2.1.3. Steuereinnahmen 
 
Für die Gestaltungsmöglichkeiten einer Region sind die Steuereinnahmen pro Kopf von entscheidender 
Bedeutung. Denn diese Einnahmen beeinflussen die Handlungsspielräume der Haushalte, worunter 
auch die Vielfältigkeit sozialer Projekte und das Angebot der Bildungseinrichtungen fallen. Im 
Wesentlichen setzen sich die Steuereinnahmen aus drei Hauptquellen zusammen. Den größten Anteil 
liefert die Gewerbesteuer (Ertrag, Kapital, Lohnsumme), welche jedoch sehr stark den 
konjunkturbedingten Schwankungen unterliegt. Daneben stellt der Gemeindeanteil an der 
Einkommenssteuer eine konstante Einnahmequelle dar. Gekoppelt ist diese an die Beschäftigung der 
Einwohner. Den wohl geringsten Anteil am BIP, jedoch mit einer hohen Stabilität, liefert die 
Grundsteuer.14 
 
Abbildung 23: Gemeindliche Steuereinnahmekraft je Einwohner/-in 201915 

 
Quelle: HSL: Statistische Berichte - Kennziffer: L II 7 - j/19, S.11 

                                                           
14 Schwarting, Prof. Dr., Gunnar. Grundwissen Kommunalpolitik: Kommunale Finanzen. 1. Auflage, Friedrich Ebert Stiftung 
(Hrsg.), 2011, und HSL: Statistische Berichte - Kennziffer: L II 7 - j/19, S.10 
15 Ohne Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich 
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���]�����P���u���]�v���o�]���Z�����^�š���µ���Œ���]�v�v���Z�u���l�Œ���(�š�������•���<�Œ���]�•���•���K�(�(���v�������Z���o�]���P�š���u�]�š���í�X�ñ�ô�î���¦���i����Einwohner/-in leicht 
(3,5%) unter dem hessischen Durchschnitt (1.639 Euro). Damit liegt der Kreis Offenbach im 
überregionalen Vergleich im vorderen Drittel (Rang 6). Auf kommunaler Ebene bewegt sich die 
�P���u���]�v���o�]���Z���� �^�š���µ���Œ���]�v�v���Z�u���l�Œ���(�š�� �Ì�Á�]�•���Z���v�� �í�X�ì�ì�ì�� �¦�� �~�,���]�v���µ�Œ�P�•�� �µ�v���� �ï�X�í�ò�ð�� �¦���i����Einwohner/-in (Neu-
Isenburg). 
 
 

2.2. Beschäftigungsstruktur 
 
Die wichtigsten Wirtschaftszweige, gemessen an der Beschäftigtenzahl, sind der Dienstleistungssektor, 
der Einzel- �µ�v�����'�Œ�}�˜�Z���v�����o���•�}�Á�]�������]�������Œ���v���Z�����c�s���Œ�l���Z�Œ���µ�v�����>���P���Œ���]�^�X���������v�(���o�o�•���P�Œ�}�˜�������������µ�š�µ�v�P���Z�������v��
der Maschinen- und Fahrzeugbau aus dem verarbeitenden Gewerbe sowie das Gesundheits- und 
Sozialwesen.  
 

2.2.1. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort  
 
Zu den sozialversicherungspflichtigen (sv) Beschäftigten fallen all jene, die kranken-, renten- und 
pflegeversicherungspflichtig und/oder beitragspflichtig nach dem Recht der Arbeitsförderung sind. Dazu 
gehören auch jene, die in Leiharbeit tätig sind, und befristet Beschäftigte sowie Auszubildende und 
Altersteilzeitbeschäftigte. Geringfügig Beschäftigte, Selbstständige, mithelfende Familienangehörige 
und Personen mit Beamtenstatus werden nicht dazu gezählt.16 
 
Abbildung 24: Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach Geschlecht zum Stichtag 30.06. des jeweiligen 
Jahres 

 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Regionalreport über Beschäftigte 

 
Zum Stichtag 30.06.2020 waren im Kreis Offenbach 128.109 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 
am Arbeitsort gemeldet, darunter 74.300 Männer und 53.809 Frauen. Im Zeitverlauf zeigt sich eine 
deutliche Steigerung. Insgesamt hat die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten 

                                                           
16 Statistik �����Œ�����µ�v�����•���P���v�š�µ�Œ���(�º�Œ�����Œ�����]�š�X���c�'�Œ�µ�v���o���P���v�W�������(�]�v�]�š�]�}�v���v���t �'�o�}�•�•���Œ�������Œ���^�š���š�]�•�š�]�l�������Œ�������X�^�U���^�X���ï�ï 
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zwischen 2011 und 2020 um 24,2% zugenommen. Die Wachstumsrate der sv-beschäftigten Frauen ist 
mit 21,9% etwas schwächer ausgeprägt als die der Männer mit 25,9%. Der Anteil weiblicher sv-
Beschäftigten ist von 42,8% 2011 auf 42,0% gesunken. In Hessen und deutschlandweit liegt die 
Frauenquote der sv-Beschäftigten bei 45,4% bzw. 46,3%. 
 
 
Beschäftigungsumfang 
 
In der nachfolgenden Abbildung ist bei Betrachtung des Zeitverlaufs eine Veränderung bei den 
Beschäftigungsformen zu erkennen. 
 
Abbildung 25: Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach Beschäftigungsumfang zum 30.06. des 
jeweiligen Jahres 

 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Regionalreport über Beschäftigte 

 
Von den 128.109 am Arbeitsort gemeldeten sv-Beschäftigten arbeiten 33.718 Personen in Teilzeit17. 
Damit ergibt sich zum Stand 30.06.2020 ein Anteil von 26,3%. Im Betrachtungszeitraum von 2011 bis 
2020 zeigt sich ein konstanter Anstieg beider Beschäftigungsformen. Unterschiede gibt es bei der 
Wachstumsrate. Während die Anzahl der Vollzeitbeschäftigten um 15,1% zunahm, zeigt sich unter den 
sv-Teilzeitbeschäftigten ein Anstieg von 59,2%. Dies verdeutlicht die allgemeine gesellschaftliche 
Tendenz zur Flexibilisierung der Arbeitswelt.18  
 
73,5% der Teilzeitbeschäftigten sind weiblichen Geschlechts. Im Vergleich dazu waren es 2016 75,7%.19 
Im Kontext dieser Veränderung der Beschäftigungsverhältnisse nimmt die (Hort-)Betreuung und der 
Ganztag für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine zentrale Rolle ein. 
  

                                                           
17 Teilzeit ist dabei jede Beschäftigung, die weniger Stunden als eine Vollzeitbeschäftigung umfasst. 
18 Webseite: Teilzeitbeschäftigung | bpb  
19 �^�š���š�]�•�š�]�l�������Œ�����µ�v�����•���P���v�š�µ�Œ���(�º�Œ�����Œ�����]�š�X���c�Z���P�]�}�v���o�Œ���‰�}�Œ�š���º�����Œ�������•���Z���(�š�]�P�š���^�U���E�º�Œ�v�����Œ�P�U���:���v�µ���Œ���î�ì�í�ô 
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Alter der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
 
Der demografische Wandel und die damit einhergehende fortschreitende Alterung der Gesellschaft 
spiegeln sich zunehmend in der Altersstruktur der sv Beschäftigten wieder. 
 
Abbildung 26: Entwicklung der Altersstruktur der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zum 30.06.2020 

 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Regionalreport über Beschäftigte, eigene Berechnungen 

 
Für die Betrachtung der Beschäftigungsstruktur und zur Abschätzung des Bedarfs an qualifizierten 
Arbeitskräften ist ein Blick auf zwei Altersgruppen der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im 
Hinblick auf die nächsten zehn Jahre von großer Bedeutung. Während die Altersgruppe der unter 25 -
Jährigen sv-Beschäftigten das zukünftige Fachpersonal abbildet, gibt die Altersgruppe der über 50 -
Jährigen Auskunft über den zu erwartenden Mangel an Fachkräften. Der Anteil der unter 25-Jährigen 
an allen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten lag zum 30.06.2020 bei 8,0%, der der älteren 
Beschäftigten bei 34,5%. Mit einem Anteil von 21,5% ist fast jeder fünfte sv-Beschäftigte über 55 Jahre 
alt. Diese Personengruppe wird in den nächsten 10 Jahren das Renteneintrittsalter erreicht haben. 
 
Die beiden nachfolgenden Abbildungen zeigen die Altersgruppen der am Arbeitsort 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf kommunaler Ebene. 
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Abbildung 27: Anteil der unter 25-Jährigen an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zum 30.06.2020 

 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Arbeitsmarkt kommunal, zum Stichtag 30.06.2020, eigene Berechnungen 

 
Abbildung 28: Anteil der über 55-Jährigen an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zum 30.06.2020 

 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Arbeitsmarkt kommunal, eigene Berechnungen 
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2.2.2. Geringfügig entlohnte Beschäftigte 
 
Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung liegt vor, wenn das Arbeitsentgelt aus dieser regelmäßig im 
Monat 450 Euro nicht überschreitet. Bei Kombination einer sozialversicherungspflichtigen 
Hauptbeschäftigung mit einem Mini-Job bleibt dieser sozialversicherungsfrei. In der 
Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit werden zwei Arten von geringfügigen 
Beschäftigungen unterschieden, �µ�v���� �Ì�Á���Œ�� ���]���� �c�P���Œ�]�v�P�(�º�P�]�P�� ���v�š�o�}�Z�v�š���� �����•���Z���(�š�]�P�µ�v�P�^�� �µ�v���� ���]����
�c�l�µ�Œ�Ì�(�Œ�]�•�š�]�P���������•���Z���(�š�]�P�µ�v�P�^�X�����]�����^�µ�u�u�������µ�•�������]�����v�����Œ�P�]���š�����]�������v�Ì���Z�o�������Œ���c�P���Œ�]�v�P�(�º�P�]�P�������•���Z���(�š�]�P�š���v�^�X20 
 
Abbildung 29: Geringfügig entlohnte Beschäftigte zum 30.06. des jeweiligen Jahres 

 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit - Regionalreport über Beschäftigte 

 
Bei der Betrachtung des Zeitverlaufs zeigt sich bis zum Jahr 2019 ein leichter Anstieg der geringfügig 
entlohnten Beschäftigten (geB). Im Folgejahr ist die Anzahl der geB um ca. 6,4% gesunken. Diese 
Entwicklung lässt sich u. a. mit der Corona-Pandemie in Zusammenhang bringen. Infolgedessen hat die 
Anzahl der geB in etwa das Niveau von 2011 erreicht.21 
 
Zum Stichtag 30.06.2020 sind im Kreis Offenbach neben den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
am Arbeitsort noch weitere 30.078 Personen einer geringfügig entlohnten Beschäftigung 
nachgegangen. Darunter waren 16.702 Beschäftigte in einer ausschließlich geringfügig entlohnten 
Beschäftigung, die sogenannten Minijobber bzw. Minijobberinnen. 13.376 Personen hatten eine 
geringfügig entlohnte Beschäftigung als Nebentätigkeit, die sogenannten Hinzuverdiener/-innen. 
Während sich im Vergleich zu 2011 die Anzahl derer mit Minijobs um 15,9% verringerten, nahm die der 
Hinzuverdiener um 29,4% zu. Damit arbeiten immer mehr Menschen im Kreis Offenbach zusätzlich auf 
geringfügig entlohnter Basis, um ihr monatlich verfügbares Einkommen zu steigern. 
 

                                                           
20 �^�š���š�]�•�š�]�l�������Œ�����µ�v�����•���P���v�š�µ�Œ���(�º�Œ�����Œ�����]�š�X���c�'�Œ�µ�v���o���P���v�W�������(�]�v�]�š�]�}�v���v���t �'�o�}�•�•���Œ�������Œ���^�š���š�]�•�š�]�l�������Œ�������X�^�U���^�X���ñ�ñ 
21 Beim Vergleich der Jahre 2011 und 2020 zum Stichtag 30.06. liegt die genaue Veränderung bei -0,4%. 
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Abbildung 30: Veränderung der geringfügig entlohnten Beschäftigten zwischen 2016 und 2020 auf kommunaler Ebene 

 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit - Arbeitsmarkt kommunal zum Stichtag 30.06., eigene Berechnungen  
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2.2.3. Beschäftigte nach Form, Staatsangehörigkeit und Geschlecht 
 
Tabelle 3: Am Arbeitsort gemeldete sv- und geringfügig entlohnte Beschäftigte nach Staatsangehörigkeit und Geschlecht 

Staatsangehörigkeit und 
Geschlecht 

sozialversicherungspflichtig geringfügig entlohnt 
Anteil in % Anzahl Anteil in % Anzahl 

deutsch                         77,1                     98.778                         73,6                     22.130 

 Männer                         56,1                     55.384                         42,0                       9.296 

 Frauen                         43,9                     43.394                         58,0                     12.834 

nichtdeutsch22                         22,8                     29.206                         26,1                       7.853 

 Männer                         64,5                     18.830                         42,1                       3.304 

 Frauen                         35,5                     10.376                         57,9                       4.549 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit - Regionalreport über Beschäftigte, zum Stichtag 30.06.2020 

 
Differenziert nach Staatsangehörigkeit gehen nichtdeutsche Personen im Kreis Offenbach etwas 
seltener einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach. Bei dieser Beschäftigungsform ist die 
Quote mit 43,9% bei den deutschen Frauen höher als bei denjenigen mit nichtdeutscher 
Staatsangehörigkeit (35,5%). Hinsichtlich der Frauenquote unter den geringfügig entlohnten 
Beschäftigten gibt es zwischen deutscher oder nichtdeutscher Herkunft keinen Unterschied. 
 
 

2.2.4. Beschäftigte nach den Wirtschaftssektoren und der Klassifikation der 
Wirtschaftszweige  

 
 
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftssektoren  
 
Eine Einteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach den Wirtschaftssektoren ermöglicht 
einen Grobüberblick über die wirtschaftliche Struktur einer Region und gibt erste Hinweise auf die 
Verteilung der Arbeits- und Ausbildungsplätze.  
 
Wirtschaftliches Handeln wird in drei Sektoren eingeteilt: 

�x Der primäre Sektor, auch Ursektor genannt, umfasst alle land- und forstwirtschaftlichen 
Erzeugnisse wie Fischfang, Viehzucht und den Rohstoffabbau sowie das Gewinnen von 
Gesteinen und Erden. Diese im primären Sektor gewonnenen (Natur-)Rohstoffe bilden die 
Grundlage für den sekundären Sektor.  

�x Im sekundären Sektor werden die Ressourcen weiterverarbeitet. Darunter fallen Industrie und 
Handwerk, aber auch die Energiewirtschaft, Wasserversorgung und das Baugewerbe.  

�x Dem tertiären Sektor sind alle privaten und öffentlichen Dienstleistungen zuzurechnen. Infolge 
guter Datenlage kann der tertiäre Sektor in die zwei Bereiche �b�,���v�����o�U�� �s���Œ�l���Z�Œ�� �µ�v����
�'���•�š�P���Á���Œ�����Z�� �•�}�Á�]���� �b�•�}�v�•�š�]�P���� ���]���v�•�š�o���]�•�š�µ�v�P���v�Z�� �Á���]�š���Œ��ausdifferenziert werden. Zu den 
sonstigen Dienstleistungen gehören z.B. allgemeine und medizinische Infrastruktur, öffentliche 
Verwaltung, Schul- und Ausbildungswesen etc. 

 

                                                           
22 �/�v�������Œ���Y�µ���o�o�����Á�]�Œ�������]���•���•���D���Œ�l�u���o�����o�•���c���µ�•�o���v�����Œ�^�������Ì���]���Z�v���š�X 
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Abbildung 31: sv-Beschäftigte nach Wirtschaftssektoren im überregionalen Vergleich 

 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit - Regionalreport über Beschäftigte - Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen (WZ 2008) (Monatszahlen) zum Stichtag 
30.06.2020, eigene Berechnungen 

 
Bei Betrachtung der Beschäftigten am Arbeitsort findet eine starke Konzentration auf den 
Dienstleistungsbereich nach der Klassifikation der Wirtschaftsbereiche (WZ 2008) statt. Im Vergleich zu 
Hessen und Deutschland offenbart sich für den Kreis Offenbach mit 0,2% ein verhältnismäßig niedriger 
Anteil des primären Sektors. Mit einem Anteil von 31,0% im Bereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe 
liegt der Kreis über dem bundesdeutschen und hessischen Durchschnitt. 
 
Anmerkung zur Datenlage: 
Konkrete Angaben konnten auf kommunaler Ebene nicht �����Œ�P���•�š���o�o�š�� �Á���Œ�����v�X�� �c���µ�•�� �����š���v�•���Z�µ�š�Ì�P�Œ�º�v�����v�� �µ�v���� �'�Œ�º�v�����v�� �����Œ��
statistischen Geheimhaltung wurden Zahlenwerte von 1 oder 2 und Daten, aus denen rechnerisch auf einen solchen 
Zahlenwert geschlossen werden kann, anonymisiert. Gleiches gilt, wenn eine Region oder ein Wirtschaftszweig 1 oder 2 
Betriebe aufweist oder einer der Betriebe einen so hohen Beschäftigtenanteil auf sich vereint, dass die Beschäftigtenzahl 
praktisch eine Einzelangabe über diesen Betrieb darstellt (Dominanzfall). In Fällen, in denen Werte von Null eine Information 
�º�����Œ�������v���D���Œ�l�u���o�•�š�Œ���P���Œ���}�(�(���v�o���P���v�U���Á���Œ�����v�����µ���Z�����]���•�����E�µ�o�o�Á���Œ�š�������v�}�v�Ç�u�]�•�]���Œ�š�X�^23 
 
 
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Klassifikation der Wirtschaftszweige  
 
Die Beschäftigungsstruktur der Bevölkerung im Kreis Offenbach zeichnet sich durch eine starke 
Vertretung des Handels und Instandhaltung von Kraftfahrzeugen und des verarbeitenden Gewerbes 
aus. Von den insgesamt 158.187 sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigten sind 53.241 
Personen oder 33,7% in diesen Wirtschaftszweigen tätig. 
  

                                                           
23 Siehe Statistik der Bundesagentur für Arbeit - Arbeitsmarkt kommunal 
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Abbildung 32: Anteil der sv-Beschäftigten und geringfügig entlohnten Beschäftigten nach Wirtschaftszweigen am Arbeitsort 
zum Stichtag 30.06.2020 

 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit - Regionalreport über Beschäftigte zum Stichtag 30.06.2020, Angaben in % 

 
Betroffene Wirtschaftszweige der Corona-Pandemie: 
Zum Stichtag 30.06.2020 waren 20.294 Personen in sozialversicherungspflichtiger und geringfügig 
entlohnter Beschäftigung in den sogenannten sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen tätig.24 
Darunter fallen u. a. Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften (Arbeitnehmerüberlassung bzw. 
Leiharbeit: 1.743 Beschäftigte, davon 221 geB), Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger 
Reservierungsdienstleistungen sowie Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter.25 Neben dem 
Gastgewerbe (5.950 Beschäftigte, davon 2.041 geB) und dem Handel (Verkaufsberufe26: 10.670 
Beschäftigte, davon 3.283 geB) ist dieser Wirtschaftszweig am stärksten von den negativen 
Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen.27   

                                                           
24 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte: 12.513 bzw. 61,6% 
25Webseite: WZ 2008 - Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (klassifikationsserver.de)  
26 Nach Klassifikation der Berufe (KldB 2010), siehe dazu KldB 2010 - 62 - Verkaufsberufe (klassifikationsserver.de)  
27 Webseite: Corona: Diese vier Branchen sind besonders betroffen (wiwo.de) 
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2.3. Qualifizierungsniveau der Beschäftigten am Wohn- und Arbeitsort 
 
Anforderungsniveau der ausgeübten Tätigkeiten 
 
Wie bereits beschrieben stellt die Wirtschaft unterschiedliche Ansprüche an die Beschäftigten und 
somit auch indirekt an das Bildungssystem. Die Klassifikation der Berufe in der Fassung von 2010 liefert 
hierfür einen Grobüberblick und unterscheidet die Berufe nach 4 Anforderungsniveaustufen:  

�x Hilfetätigkeiten umfassen einfache und wenig komplexe Routinetätigkeiten und werden nach 
einer Anlernphase oder einer einjährigen Ausbildung ausgeübt.  

�x Demgegenüber haben Fachkräfte eine komplexere bzw. stärker fachlich ausgerichtete 
Tätigkeit, die den Abschluss einer mindestens 2-jährigen dualen oder schulischen 
Berufsausbildung voraussetzt. 

�x Für die Spezialistentätigkeiten, die mit deutlich komplexeren Aufgaben sowie mit 
Spezialkenntnissen und -fertigkeiten verbunden sind, wird typischerweise ein 
Fachschulabschluss, eine Meister- oder Technikerprüfung oder ein Bachelorabschluss benötigt. 
Alternativ können auch einschlägige Berufserfahrungen zu diesen Tätigkeiten berechtigen. 

�x Expertentätigkeiten umfassen hochkomplexe Aufgaben und erfordern dafür in der Regel einen 
Hochschulabschluss (z. B. Diplom, Magister, Staatsexamen, Master). 

 

Die folgenden zwei Abbildungen beschreiben die Anteile der jeweiligen Anforderungsniveaustufen für 
die sozialversicherungspflichtig und geringfügig entlohnten Beschäftigten am Arbeitsort. 
 
Abbildung 33: Anforderungsniveau der Tätigkeiten 2016 und 2020 

  
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit - Regionalreport über Beschäftigte zum Stichtag 30.06., eigene Berechnung 

 
Anmerkung zur Datenlage: 
Anzumerken ist, dass bei ca. 3% der Tätigkeitsprofile keine Niveaustufe zugeordnet wird. Betroffen waren die geringfügig 
entlohnten Beschäftigten. 
 

Von 2016 bis 2020 ist die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten gestiegen, jedoch haben 
sich die Anteile der unterschiedlichen Anforderungsprofile in den Jahren verschoben. Der Anteil der 
hochkomplexen Tätigkeiten (0,9 %-Punkte) sowie der ungelernten und Anlern- bzw. Hilfetätigkeit hat 
sich erhöht (1,3%-Punkte).  
Unter den geringfügig entlohnten Beschäftigten ist bei den formal höher qualifizierten Tätigkeiten 
(denen mit Spezialwissen oder besonderer Expertise) der Anteil gestiegen (1%-Punkt bzw. 0,3 %-
Punkte). Demgegenüber ist der Anteil der Helfertätigen gesunken (1,9%-Punkte). 
Das gestiegene Anforderungsniveau komplexer Tätigkeiten verdeutlicht die Bedeutsamkeit guter sowie 
höherer Bildung. 
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Berufsabschluss der Beschäftigten 
 
Tabelle 4: Anteile der Berufsabschlüsse nach Beschäftigungsform und Geschlecht zum 30.06.2020 

Berufsabschluss  

sozialversicherungspflichtig  geringfügig entlohnt 

Anteil in % 
Anteil  
Frauen in % Anteil in % 

Anteil 
Frauen in % 

ohne beruflichen Ausbildungsabschluss 13,6                  37,8 22,2                 53,8 
dav.  Auszubildende 16,9                  35,2 - - 
mit anerkanntem Berufsabschluss 53,7 44,7 46,7 58,4 
dav. Abschluss anerkannte Berufsausbildung 90,8                  46,8 - - 
  Meister-/Techn./gleichw. Fachschulabschl. 9,2                  23,8 - - 
mit akademischem Abschluss 18,9                  41,6 7,4                 55,0 
dav. Bachelor 19,7 43,9 - - 
  Diplom/Magister/Master/Staatsexamen 73,0 40,8 - - 
  Promotion 7,4 42,9 - - 
Ausbildung unbekannt 13,9                  36,4 23,7                 62,2 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit - Regionalreport über Beschäftigte 

 
Von den 128.109 am Arbeitsort gemeldeten sozialversicherungspflichtig Beschäftigten haben 18,9% 
einen akademischen Abschluss. 54,7% verfügen über einen anerkannten Berufsabschluss und 13,6% 
sind ohne (abgeschlossene) Berufsausbildung tätig. Für 13,9% der im Kreis Offenbach 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten war der Ausbildungshintergrund unbekannt bzw. es war 
keine Zuordnung nach den Qualifikationen möglich. 
Unter den geringfügig entlohnten Beschäftigten haben 7,4% einen akademischen Abschluss, 46,7% 
einen anerkannten Berufsabschluss und 22,2% Prozent haben keinen beruflichen Abschluss. Bei den 
restlichen 23,7% Prozent war der Ausbildungshintergrund unbekannt. Insgesamt gehen Menschen mit 
einem niedrigeren bis gar keinem Abschluss häufiger einer geringfügig entlohnten Beschäftigung nach. 
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Hochqualifizierte am Arbeits- und Wohnort 
 
Den Angaben der Bertelsmann Stiftung zu den Hochqualifizierten liegt der Anteil der 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zugrunde, die einen akademischen Berufsabschluss haben. 
Demnach sind beispielsweise Meister/-innen oder Techniker/-innen in den nachfolgenden Quoten nicht 
enthalten.  
 
Abbildung 34: Hochqualifizierte am Arbeits- und Wohnort zum 30.06.2019 

 
Quelle: Webseite: Wegweiser Kommune der Bertelsmann Stiftung,  

 
Beim Anteil der hochqualifizierten sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort lag der Kreis 
Offenbach 2019 mit 18,3% unter dem hessischen Durchschnitt mit 19,7%. Am Wohnort hatten 17,6% 
der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten einen akademischen Abschluss (Hessen: 19,1%). 
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2.4. Arbeitslose und Langzeitarbeitslose 
 
Neben den Beschäftigungszahlen und dem Ausbildungsstellenmarkt gibt auch die Arbeitslosenquote 
Aufschluss darüber, wie die Situation auf dem Arbeitsmarkt einer Region beschaffen ist. Ferner bildet 
sie eine wichtige Kennzahl zur Beschreibung der sogenannten sozialen Risikolage. Erwerbstätigkeit kann 
Familien durch ihre Teilhabe am Netz sozialer Beziehungen Zugang zu Ressourcen des gesellschaftlichen 
Lebens eröffnen.28 
 
Abbildung 35: Entwicklung der Arbeitslosenquote im überregionalen Vergleich  

 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Arbeitslosenquoten �t Zeitreihe �t Jahresdurschnitt, Angaben in % 

 
Die Verlaufszahlen im Betrachtungszeitraum von 2011 bis 2019 zeigen auf Bundes-, Landes- und 
Kreisebene eine deutliche Verbesserung der Arbeitsmarktsituation. Im Kontext der Corona-Pandemie 
hat sich im Folgejahr die Arbeitslosenquote in den beschriebenen Regionen negativ verändert. Bezogen 
auf alle zivilen Erwerbspersonen29 ergibt sich für den Kreis Offenbach für das Jahr 2020 eine 
durchschnittliche Arbeitslosenquote von 5,4%. Damit liegt der Kreis im Landesdurchschnitt und einen 
halben Prozentpunkt unter der Arbeitslosenquote Deutschlands (5,9%). 
Im Vergleich zu 2019 ist die Arbeitslosenquote im Kreis Offenbach um 1,4%-Punkte gegenüber Hessen 
(1%-Punkt) und Deutschland (0,4%-Punkte) verhältnismäßig stark angestiegen. 
 
In der nachfolgenden Abbildung werden die Arbeitslosenquoten differenziert betrachtet. 
  

                                                           
28 Webseite: Bildung in Deutschland 2020 (bildungsbericht.de), S. 41 
29 Die zivilen Erwerbspersonen ergeben sich aus der Summe der abhängigen zivilen Erwerbspersonen sowie Selbstständige 
und mithelfende Familienangehörige. 
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Abbildung 36: Entwicklung der Arbeitslosenquote ausgewählter Personengruppen  

 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Arbeitslosenquoten �t Zeitreihe �t Jahresdurschnitt, Angaben in % 

 
Hinweis zur Datenverfügbarkeit: nichtdeutsche Arbeitslose 
Arbeitslosenquote der Personen mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit bzw. in der Quelle als Ausländerarbeitslosenquote 
bezeichnet�W���c���µ�(�P�Œ�µ�v���������Œ���•�µ�Á���v�����Œ�µ�v�P���•�š���]�P�š�����]�����•���Z�o�������Œ�����Œ�����]�š�•�o�}�•���v�����µ�•�o���v�����Œ���µ�v�����Áirkt sich sofort im Zähler, aber erst 
zeitversetzt in der Bezugsgröße der Arbeitslosenquote aus. Aus diesem Grund wurde die Standardberichterstattung über die 
Ausländerarbeitslosenquote für Kreise, Agentur-, Geschäftsstellen- und Jobcenterbezirke ausgesetz�š�X�^��(Statistik der 
Bundesagentur für Arbeit) 
 

Die Abbildung zeigt die Entwicklung der durchschnittlichen Arbeitslosenquote ausgewählter 
Personengruppen für den Kreis Offenbach zwischen 2011 und 2020. Bei der Betrachtung zeigt sich ein 
sehr differenziertes Bild. Während die Arbeitslosenquote für Männer, Frauen und die Altersgruppe der 
unter 25-Jährigen relativ dicht beieinanderliegt, gibt es eine signifikante Abweichung bei den Personen 
mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit. Mit einer Quote von 11,4% sind 2020 im Kreis Offenbach mehr 
als doppelt so viele Personen mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit von Arbeitslosigkeit betroffen. 
Jedoch fällt sie im Vergleich zum Land Hessen (12,7%) und Deutschland (14,4%) niedriger aus. 
 

Die linke Tabelle verdeutlicht die 
Veränderung der durchschnittlichen 
Arbeitslosenquote zwischen 2019 und 
2020. Differenziert nach Geschlecht 
sind Frauen etwas seltener arbeitslos 
geworden als Männer. Auffallend ist 

der Anstieg unter den Personen mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit. Aber auch unter den 
Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen (unter 25 Jahre) ist im Vergleich zur gesamten 
Arbeitslosenquote ein leicht erhöhter Anstieg zu erkennen. 
 

2020 waren im Kreis Offenbach durchschnittlich 10.361 Personen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zu 
2016 ist die Anzahl um 16,6% gestiegen. Berechnungen, differenziert nach den Rechtskreisen SGBII und 
SGBIII, ergaben unterschiedliche Veränderungsraten. So sanken die SGBII -Arbeitslosenzahlen um 
13,4%. Demgegenüber nahmen die nach dem Rechtskreis SGBIII um 43,6% zu. 
 
Abbildung 37: Veränderung der Arbeitslosenzahlen zwischen 2016 und 2020 auf kommunaler Ebene 
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Tabelle 5: Veränderung der Arbeitslosenquote zwischen 2019 und 2020 

insgesamt Männer Frauen 
nicht 

deutsch 
unter 25 

Jahre 
1,4 1,6 1,2 2,3 1,6 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit - Arbeitslosenquoten �t Zeitreihe �t 
Jahresdurchschnitt, eig. Berechnung, Angaben in %-Punkte 
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Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Arbeitsmarkt kommunal; eigene Berechnungen 

 
Im Kontext der Corona-Pandemie haben sich die durchschnittlichen Arbeitslosenzahlen wie folgt 
verändert: 
 
Tabelle 6: Arbeitslose: Veränderung ausgewählter Personengruppen im Kontext der Corona-Pandemie 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit - Arbeitslose �t Zeitreihe, Jahresdurchschnitt, eigene Berechnungen 

 

Der Anstieg der Arbeitslosenzahlen fällt im Rechtskreis SGB III wesentlich höher aus als im SGB II, da der 
Corona-bedingte Arbeitsplatzverlust zunächst den Bezug von ALG I bewirkt und der Rechtskreiswechsel 
ins SGBII erst nach Ende des ALG-I-Bezuges erfolgt. Dies passiert in den meisten Fällen erst nach 12 
Monaten.  
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Arbeitslose insgesamt unter 25 Jahre 55 Jahre und älter

 absolut Veränderung 
In %  2019 2020 

SGBIII            3.211 5.046 57,2 

SGBII            4.372 4.695 7,4 

Männer            4.002                 5.649 41,2 

Frauen            3.581                 4.712 31,6 

unter 25 Jahre               757 1075 42,0 

55 Jahre und älter            1.568                 2.055 31,1 

Arbeitslose insgesamt 7.583 10.361 36,6 
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Langzeitarbeitslose 
 
Langzeitarbeitslose sind Personen, die ein Jahr und länger arbeitslos gemeldet sind. Mit der Dauer der 
Arbeitslosigkeit sinkt die Wahrscheinlichkeit der Reintegration in den ersten Arbeitsmarkt. Studien 
belegen, dass längere Arbeitslosigkeit einen negativen Einfluss auf die körperliche und geistige 
Gesundheit (z.B. Depression) hat.30 Speziell vor dem Hintergrund der Eltern-Kind-Beziehung kann eine 
andauernde Erwe�Œ���•�o�}�•�]�P�l���]�š���Ì�µ�����]�v���u���v���P���š�]�À���v���c�s�}�Œ���]�o���^���(�º�Z�Œ���v���~�Ì�X���X�����Œ�o���Œ�v�š�����,�]�o�(�•�o�}�•�]�P�l���]�š�•�X��So kann 
die von den Kindern erlebte Resignation im Sinne von schwindender Hoffnung und 
Handlungsmöglichkeit der Eltern verinnerlicht werden.31 In folgender Abbildung wird die Entwicklung 
der Langzeitarbeitslosen für den Kreis Offenbach dargestellt: 
 
Abbildung 38: Entwicklung der Langzeitarbeitslosenzahlen nach den Rechtskreisen 

 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit - Langzeitarbeitslosigkeit (Monatszahlen), Jahresdurchschnitt 

 
Im Zeitverlauf zeigt sich bis auf das Jahr 2020 ein kontinuierlicher Rückgang bei den 
Langzeitarbeitslosenzahlen. 2020 gab es 2.462 oder 52,5 % weniger Langzeitarbeitslose als noch vor 10 
Jahren. Nach Differenzierung der Rechtskreise SGBII und III sind Unterschiede in den Entwicklungslinien 
zu erkennen. Mit 27% ist die Anzahl der Langzeitarbeitslosen mit SGBIII -Bezug im Betrachtungszeitraum 
von 2011 bis 2020 um über ein Viertel zurückgegangen. Daneben ist die Anzahl der SGBII -
Langzeitarbeitslosen um 56,3% gesunken. 2020 waren durchschnittlich 2.224 Personen ein Jahr und 
länger arbeitslos gemeldet. Gemessen an allen Arbeitslosen ergibt sich ein Anteil von 21,5%. Im Kontext 
der Corona-Pandemie hat sich die Anzahl der Langzeitarbeitslosen um 15,6% erhöht. Im Vergleich stieg 
die Anzahl der Arbeitslosenzahlen �t zwischen 2019 und 2020 �t um 36,6%. 
  

                                                           
30 Gesundheitliche Situation von langzeitarbeitslosen Menschen (aerzteblatt.de)  
31 ���À�����'�o���•���Œ�W���c���Œ�����]�š�•�o�}�•�]�P�l���]�š�����µ�•�������Œ���W���Œ�•�‰���l�š�]�À�����À�}�v���<�]�v�����Œ�v���t eine Studie zur didaktischen Relevanz ihrer 
���o�o�š���P�•�š�Z���}�Œ�]���v�^�U���:�µ�o�]�µ�•���<�o�]�v�l�Z���Œ���š�U�����������,���]�o���Œ�µnn/OBB, 2002 
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Abbildung 39: Veränderung der Langzeitarbeitslosen zwischen 2016 und 2020 im Jahresdurchschnitt auf kommunaler Ebene 

 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit - Arbeitsmarkt kommunal, eigene Berechnungen 

 
 
Die Möglichkeiten, Langzeitleistungsberechtigte beruflich zu integrieren, sind genauso unterschiedlich 
wie die Probleme, die der Hilfebedürftigkeit zugrunde liegen. Im Kreis Offenbach hat die Pro Arbeit auch 
diese Zielgruppe im Fokus. Für viele Menschen, die Leistungen beziehen, sind intensive und langfristige 
Integrationsprozesse notwendig. 
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2.5. Ausbildungsstellenmarkt 
 
Der Ausbildungsstellenmarkt gibt Aufschluss über Ausbildungsmöglichkeiten, Bewerber/-innen und 
Attraktivität einzelner Berufsbranchen. Als Grundlage dienen die kumulierten Daten der Bundesagentur 
für Arbeit. Das Berichtsjahr der BA beginnt jeweils am 01.10. und endet am 30.09. des Folgejahres. 
 
Hinweis zur Interpretation: 
Nicht alle Ausbildungssuchenden melden sich beim kommunalen Jobcenter oder bei der Arbeitsagentur. Dadurch 
werden auch nicht alle Bewerber/-innen erfasst und die Daten sind damit nur eingeschränkt interpretierbar. 
 
 

Gemeldete Bewerber/-innen 
 

Die untere Abbildung zeigt, in welchem Status sich die gemeldeten Bewerber/-innen am letzten Tag des 
jeweiligen Berichtsjahres befanden. Als Bewerber/-innen für Berufsausbildungsstellen gelten diejenigen 
gemeldeten Personen, die im Berichtsjahr individuelle Vermittlung in eine betriebliche oder 
außerbetriebliche Berufsausbildungsstelle in anerkannten Ausbildungsberufen nach dem 
Berufsbildungsgesetz (BBiG) wünschen und deren Eignung dafür geklärt bzw. deren Voraussetzung 
dafür gegeben ist. Als einmündende Bewerber/-innen gelten diejenigen, die im Laufe des Berichtsjahres 
oder später eine Ausbildung beginnen. Ehemalige Bewerber/-innen sind Personen, die keine weitere 
Unterstützung bei der Ausbildungssuche beim Jobcenter oder bei den Arbeitsagenturen in Anspruch 
nehmen. Wer sich mit Alternative zum 30.09. bewirbt, zählt zu denen, die ihre Ausbildungssuche 
fortsetzen, obwohl eine Ausbildung vorhanden ist. Zu den Alternativen gehören u.a. Schulbildung, 
Berufsgrundschuljahr, Berufsvorbereitungsjahr, berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, 
Einstiegsqualifizierung Jugendlicher oder freiwillige soziale Dienste.32 
 

Abbildung 40: Zusammensetzung der bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldeten Bewerber/-innen für eine Berufsausbildung 
von 2016 bis 2020 

 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit Bewerber und Berufsausbildungsstellen 2016 bis 2020, zum Stichtag 30.09. des jeweiligen Jahres 
 

Bei Betrachtung des Zeitverlaufs 2016 bis 2018 offenbart sich ein Anstieg der gemeldeten Bewerber/-
innen für eine Berufsausbildungsstelle. In den Folgejahren bis 2020 ist deren Anzahl konstant. Zum 

                                                           
32 �^�š���š�]�•�š�]�l�������Œ�����µ�v�����•���P���v�š�µ�Œ���(�º�Œ�����Œ�����]�š�X���c�'�Œ�µ�v���o���P���v�W�������(�]�v�]�š�]�}�v���v �t �'�o�}�•�•���Œ�������Œ���^�š���š�]�•�š�]�l�������Œ�������X�^ 
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Stichtag 30.09.2020 wurden insgesamt 2.544 Bewerber/-innen registriert, davon hatten 727 oder 28,7% 
keine deutsche Staatsangehörigkeit.33 
Die nachfolgende Abbildung gewährt einen näheren Einblick zum Verbleib der Bewerber/-innen. 

 

Abbildung 41: Gemeldete Bewerber/-innen nach Art des Verbleibs 2020 

 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Bewerber und Berufsausbildungsstellen 2020 zum Stichtag 30.09.2020 

 
Schulische Vorbildung der Bewerber/-innen 
 

Aussagen zur schulischen Vorbildung der sich bewerbenden Personen wurden aus der 
Ausbildungsstellenmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit zum Stichtag 30.09. entnommen. 
 

Anmerkung zur Berechnung: 
Bewerber/-innen, bei denen die zuvor besuchte Schule nicht bekannt war, wurden in die Berechnung nicht mit einbezogen.  
 

Abbildung 42: Schulabschlüsse der gemeldeten Bewerber/-innen zwischen 2016 und 2020 zum Stichtag 30.09. des jeweiligen 
Jahres 

 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit Bewerber und Berufsausbildungsstellen 2016 bis 2020, eigene Berechnung 

 

Bei der Betrachtung zeigt sich ein leichter Anstieg des Anteils derer, die sich beworben haben und die 
keinen Hauptschulabschluss besitzen.  

                                                           
33 �/�v�������Œ���Y�µ���o�o�����Á�]�Œ�������]���•���•���D���Œ�l�u���o�����o�•���c���µ�•�o���v�����Œ�^�������Ì���]���Z�v���š�X�������]���ô���W���Œ�•�}�v���v���Á���Œ��die Herkunft unbekannt. 
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Gemeldete Berufsausbildungsstellen  

Tabelle 7: gemeldete und unbesetzte Berufsausbildungsstellen zum 30.06. des jeweiligen Jahres 

 2016 2017 2018 2019 2020 

gemeldet 1.672 1.485 1.642 1.771 1.515 

unbesetzt 38 64 105 181 28 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit Bewerber und Berufsausbildungsstellen 2016 bis 2020 zum Stichtag 30.09 
 

Die obere Tabelle zeigt von 2016 bis 2019 einen Anstieg der unbesetzten Berufsausbildungsstellen. Im 
Folgejahr ist ein starker Rückgang zu verzeichnen. Auch bei den gemeldeten Ausbildungsstellen ist 
zwischen 2019 und 2020 ein Rückgang eingetreten. Die Anzahl hat sich um 14,5% reduziert. Diese 
Entwicklung kann u. a. mit der aktuell grassierenden Corona-Pandemie in Zusammenhang gebracht 
werden.  
 

Tabelle 8: Anzahl der Berufsausbildungsstellen und der Vergleich zum Vorjahr 

Berufsbereich  
Anzahl 

Berufsausbildungsstellen 
Veränderung zum 

Vorjahr in % 

Land-, Forst-, Tierwirtschaft, Gartenbau 18 -18,2 

Rohstoffgewinnung, Produktion, Fertigung 313 -17,8 

Bau, Architektur, Vermessung, Gebäudetechnik 128 -9,2 

Naturwissenschaft, Geografie, Informatik 108 1,9 

Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit 127 -17,0 

Kaufm. Dienstl., Handel, Vertrieb, Tourismus 437 -16,3 

Unternehmensorganisation, Buchhaltung, Recht, Verwaltung 242 -18,5 

Gesundheit, Soziales, Lehre u. Erziehung 117 -5,6 

Geisteswissenschaften, Kultur, Gestaltung 25 0 

Insgesamt 1.515 -14,5 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Bewerber und Berufsausbildungsstellen zum Stichtag 30.09.2020 
 

Zum Stichtag 30.09.2020 waren bei der Bundesagentur für Arbeit 1.515 Berufsausbildungsstellen und 
2.544 Bewerber/-innen gemeldet. Damit ergibt sich eine durchschnittliche Stellen-Bewerber-Ratio von 
0,6. Das heißt, auf 6 Ausbildungsstellen kommen 10 bewerbende Personen. Bei den einzelnen 
Berufsbereichen zeigen sich Unterschiede in Bezug auf die verfügbaren Ausbildungsplätze und auf 
diejenigen, die sich bewerben. Die untere Abbildung zeigt diese Diskrepanz nach Berufsbereich.  
 

Tabelle 9: Stellen-Bewerber-Ratio der Berufsbereiche zum 30.09.2020 

Berufsbereich Stellen je Bewerber/-in 

Land-, Forst-, Tierwirtschaft, Gartenbau 0,32 

Rohstoffgewinnung, Produktion, Fertigung 0,55 

Bau, Architektur, Vermessung, Gebäudetechnik 1,02 

Naturwissenschaft, Geografie, Informatik 0,85 

Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit 0,99 

Kaufm. Dienstl., Handel, Vertrieb, Tourismus 0,77 

Unternehmensorganisation, Buchhaltung, Recht, Verwaltung 0,47 

Gesundheit, Soziales, Lehre u. Erziehung 0,34 

Geisteswissenschaften, Kultur, Gestaltung 0,4 

insgesamt 0,6 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit Bewerber und Berufsausbildungsstellen, Stichtag 30.09 
Zur Leseart: <1 = mehr Bewerber/-innen auf eine Stelle (Überschuss an Personen, die sich auf eine Stelle bewerben) 
>1 = mehr offene Stellen je Bewerber/-in (Mangel an Personen, die sich bewerben) 
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Ein relativ ausgeglichenes Stellen-Bewerber-Verhältnis zeigt sich bei den Bereichen Bau, Architektur, 
Vermessung, Gebäudetechnik sowie Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit. Den höchsten Überschuss 
an sich bewerbenden Personen weisen die Bereiche Land-, Forst-, Tierwirtschaft, Gartenbau sowie 
Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung auf. Hier entfallen auf eine gemeldete Ausbildungsstelle 
insgesamt 3 Bewerbungen. Festzustellen ist, dass kein Berufsbereich einen nennenswerten Mangel an 
Personen, die sich bewerben, aufweist, jedoch blieben immerhin 28 bei der Bundesagentur für Arbeit 
gemeldeten Stellen unbesetzt. 
 
Tabelle 10: unbesetzte Ausbildungsstellen zum 30.09.2020 

unbesetzte Berufsausbildungsstellen Anzahl 

Kaufmann/-frau im Einzelhandel 6 

Verkäufer/in 6 

Mechatroniker/in 3 

Kaufmann/-frau, Büromanagement 3 

übrige Berufe 12 

insgesamt 28 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit Bewerber und Berufsausbildungsstellen, Stichtag 30.09 

 
 

�c�����Œ���]�š�•���•���]�š�����]�v�]�P���v���:���Z�Œ���v���]�•�š�����]�������l�š�µ���o�o�������µ�•���]�o���µ�v�P�•�u���Œ�l�š�•�]�š�µ���š�]�}�v�����µ�Œ���Z���Ì�Á���]��
anscheinend widersprüchliche Entwicklungen gekennzeichnet. Auf der einen Seite 
haben Betriebe zunehmend Schwierigkeiten, ihre angebotenen Ausbildungsstellen 
zu besetzen. Auf der anderen Seite gibt es immer noch zu viele junge Menschen, 

denen der Einstieg in Ausbildung nicht unmittelbar gelingt. Bereits frühere 
Berufsbildungsberichte haben die Schwierigkeit, das betriebliche 

Ausbildungsangebot und die Nachfrage der Jugendlichen zusammenzubringen, als 
zentrale Herausforderung am Ausbildungsmarkt bezeichnet. �€�Y�• 

Bildungspolitische Anknüpfungspunkte bestehen zum einen auf der betrieblichen 
Seite (z.B. adäquate Unterstützung bei der Besetzung von Ausbildungsstellen), zum 
anderen auf Seiten der Jugendlichen mit dem Ziel einer erfolgreichen Vermittlung in 

Ausbildung. (Berufsbildungsbericht 2019)� 3̂4 

  

                                                           
34 �^�]���Z���W�����µ�v�����•�u�]�v�]�•�š���Œ�]�µ�u���(�º�Œ�����]�o���µ�v�P���µ�v�����&�}�Œ�•���Z�µ�v�P���~���D���&�•�W���c�����Œ�µ�(�•���]�o���µ�v�P�•�����Œ�]���Z�š���î�ì�í�õ�^�V���^�X 34 ff. 
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3. Soziale Lage 
 
Durch die Erhebung und Auswertung von quantitativen Daten lassen sich die Lebensverhältnisse sowie 
die soziale Lage der Bevölkerung im Kreis Offenbach beschreiben.  
 

Die SGBII-Quote gibt den Anteil in der Bevölkerung an, der Schwierigkeiten hat, seinen Lebensunterhalt 
aus eigenen Mitteln zu finanzieren und somit auf staatliche Hilfe angewiesen ist. Eine Unterteilung in 
Personengruppen gibt einen Anhaltspunkt über den sozioökonomischen Hintergrund von Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen im Sozial- und Bildungssystem. Im weiteren Verlauf werden die SGBII-
Quoten differenziert nach den Bildungsphasen �t Elementarbildung (unter 6 Jahre); Primarstufe bzw. 
Grundschule (6 bis unter 10 Jahre), Sekundarstufe I und II (10 bis unter 18 Jahre) sowie Übergang Schule-
Beruf (18 bis unter 25 Jahre) �t betrachtet. 
 

Ein Haushalt, finanziert durch eine staatlich gewährleistete Existenzsicherung (z.B. SGBII oder 
Wohngeld) und die damit verbundenen materiellen Einschränkungen, führt zu ungleichen 
Ausgangsvoraussetzungen von Kindern und Jugendlichen. In den SGBII-Haushalten sind durch die 
geringen finanziellen Ressourcen seltener kulturelle Güter bzw. Kulturerzeugnisse (z.B. Bücher) 
vorhanden, zudem stehen diese �t in ihrer Anschaffung �t in Konkurrenz mit dem Lebensnotwendigen 
und Unterhaltungsprodukten. Andauernde materielle Armut, das haben Studien35 gezeigt, geht häufig 
mit Lernschwierigkeiten einher, führt zu geringeren Bildungsabschlüssen und stellt ein Risiko für die 
Bildungschancen im Lebenslauf der Kinder dar. Vor diesem Hintergrund wird die SGBII-Bezugsdauer der 
Haushalte bzw. der Bedarfsgemeinschaften näher betrachtet. Diese Familien benötigen in der gesamten 
Bildungsbiografie des Kindes spezielle Förderung und Unterstützungsstrukturen (z.B.: durch Bildung und 
Teilhabe).  
 

Neben den Leistungen nach dem SGBII für erwerbsfähige und nicht erwerbsfähige Personen, die Hilfe 
empfangen, gibt es noch weitere soziale Sicherungssysteme, die den Bedarf zur Sicherung des 
Lebensunterhalts gewährleisten. Darunter fallen Hilfen zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung, sowie Wohngeld und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. 
Bis auf Wohngeld werden diese Leistungen unter den Begriff Mindestsicherung zusammengefasst.  
 

Mit den Hilfen zur Erziehung wird von staatlicher Seite für den Schutz von Kindern und Jugendlichen 
gesorgt. Im übertragenen Sinn lassen sich die beratenden, ambulanten (z.B. Selbsthilfegruppen, soziales 
Kompetenztraining) und teil-/stationären (z.B. Tagesgruppe, Tagesklinik) Hilfen als Bildungsarbeit 
begreifen. In den Hilfeleistungen werden Kindern, Jugendlichen und deren Eltern die wichtigen 
Grundlagen einer eigenständigen und (eigen-)verantwortlichen Lebensführung vermittelt. 
 

Für die Betrachtung sozialer Risikolagen hat das Sozial- und Jugendamt einen sogenannten Sozialindex 
���v�š�Á�}�Œ�(���v�X�� ���]���•���Œ�� �����•�]���Œ�š�� �c�Y��auf dem Lebenslagenkonzept mit den drei Merkmalen Familien-, 
Bevölkerungs- und sozioökonomischen Strukturen und insgesamt fünf Indikatoren (Anteil 
Alleinerziehender, Anteil Kinderreicher, Arbeitslose SGBIII, SGBII, Nationalität), die ein auf die 
Kreisregionen bezogenes soziales Belastungsrisiko darstellen.� 3̂6 Tiefere und weiterführende 
Informationen sind dem Sozialstrukturatlas zu entnehmen.   

                                                           
35 Z.B. Bertelsmann Stiftung, Institut für Schulentwicklungsforschung der Technischen Universität Dortmund, Institut für 
Erziehungswissenschaft der Friedrich-Schiller-�h�v�]�À���Œ�•�]�š���š���:���v�����~�,�Œ�•�P�X�•�W���c���Z���v�����v�•�‰�]���P���o���î�ì�í�ð��- Regionale Disparitäten in der 
Chancengerechtigkeit und �>���]�•�š�µ�v�P�•�(���Z�]�P�l���]�š�������Œ�������µ�š�•���Z���v���^���Z�µ�o�•�Ç�•�š���u���^���µ�v�����,�Œ�•�P�X�����µ�Œ�l�Z���Œ�����:�µ�v�P�l���u�‰���D���Œ���]���:�}�Z�v-
�K�Z�v���•�}�Œ�P�W���c�^�}�Ì�]���o�����,���Œ�l�µ�v�(�š���µ�v�������]�o���µ�v�P�•���Œ�(�}�o�P�^�X 
36 Kreis Offenbach, Sozial- �µ�v�����:�µ�P���v���Z�]�o�(���‰�o���v�µ�v�P�W���c�ï�X���^�}�Ì�]���o�•�š�Œ�µ�l�š�µ�Œ���š�o���•���<�Œ���]�•���K�(�(���v�������Z���î�ì�î�ì�^ 
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3.1. SGBII im Überblick 
 
Zu den Personenkreis der Menschen, die Leistungen nach SGB II in Anspruch nehmen, zählen all 
diejenigen, die auf Leistung zur Grundsicherung angewiesen sind und sich somit am Existenzminimum 
(Armut) befinden. Zu dieser Gruppe zählen auch Personen mit sehr niedrigen Einkommen, die 
sogenannten Ergänzer/-innen, ebenso wie Personen, die neben dem Arbeitslosengeld I noch auf 
Arbeitslosengeld-II-Leistungen angewiesen sind, die Aufstocker/-innen.  
 
 

3.1.1. Entwicklung der SGBII-Quoten 
 
Ab 2005 wurde mit dem �c�s�]���Œ�š���v���'���•���š�Ì���(�º�Œ���u�}�����Œ�v�������]���v�•�š�o���]�•�š�µ�v�P���v�����u�����Œ�����]�š�•�u���Œ�l�š�^���(�º�Œ���W���Œ�•�}�v���v��
im erwerbsfähigen Alter die Arbeitslosen- und Sozialhilfe durch die im Sozialgesetzbuch II geregelte 
�c�'�Œ�µ�v���•�]���Z���Œ�µ�v�P���(�º�Œ�����Œ�����]�š�•�•�µ���Z���v�����^�����Œ�•���š�Ì�š�X�����]�����'���•���u�š�Œ��gelleistung37 setzt sich zusammen aus dem 
Arbeitslosengeld II �t für erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) ab 15 Jahren bis zum 
Renteneintrittsalter �t und dem Sozialgeld �t für Nichterwerbsfähige (NEF), vor allem Kinder und 
Jugendliche unter 15 Jahren. 
 
Abbildung 43: Entwicklung der SGBII-Quoten im Zeitverlauf 2011 bis 2020 

 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit - Strukturen der Grundsicherung SGBII (Zeitreihe Monats- und Jahreszahlen ab 2005), Jahresdurchschnitt 

 
Berechnung:38 
Bei der SGBII-Quote werden die Leistungsberechtigten (LB) zur Bevölkerung im Alter von 0 Jahren bis zur 
Regelaltersgrenze ins Verhältnis gesetzt. 
Bei der ELB-Quote werden die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB) zur Bevölkerung im Alter von 15 Jahren 
bis zur Regelaltersgrenze ins Verhältnis gesetzt. 
Bei der NEF-Quote werden die nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (NEF) im Alter von unter 15 Jahren zur 
Bevölkerung im Alter von unter 15 Jahren ins Verhältnis gesetzt. 

                                                           
37 Dazu gehören z.B. Kosten der Unterkunft und Heizung, Mehrbedarfe, Darlehen und Zuschüsse, Kranken- und 
Pflegeversicherungsbeiträge und Leistungen für Bildung und Teilhabe sowie aktive Leistungen zur Arbeitsmarktintegration. 
38 Siehe: Statistik der Bundesagentur für Arbeit - Strukturen der Grundsicherung SGB II (Zeitreihe Monats- und Jahreszahlen 
ab 2005), Jahresdurchschnitt 
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Ab 2016 bis 2019 ist ein konstanter Rückgang der SGBII-Quoten zu erkennen. Etwas mehr als jedes achte 
Kind unter 15 Jahren ist auf Regelleistungen nach dem SGBII angewiesen. 
 
Abbildung 44: SGBII-Quote im überregionalen Vergleich im Jahresdurchschnitt 2020 

 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit �t SGBII-Hilfequoten (Monats- und Jahreszahlen), Jahresdurchschnitt 

 
Abbildung 45: SGBII-Quote der ELB unter 25 Jahren im überregionalen Vergleich, Jahresdurchschnitt 2020 

 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit �t SGBII-Hilfequoten (Monats- und Jahreszahlen), Jahresdurchschnitt 
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Abbildung 46: SGBII-Quote der NEF unter 15 Jahren im überregionalen Vergleich, Jahresdurchschnitt 2020 

 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit �t SGBII-Hilfequoten (Monats- und Jahreszahlen), Jahresdurchschnitt 
 

 

Die nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten unter 15 Jahren im Detail 
 
Abbildung 47: SGBII-Quote der nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten unter 15 Jahren im Detail  

 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit �t SGBII-Hilfequoten (Monats- und Jahreszahlen), Jahresdurchschnitt 

 
Der Kreis Offenbach liegt bei allen ausdifferenzierten Altersquoten der Menschen, die SGB-II-Leistungen 
beziehen, in 2020 unter den Quoten Hessens. Im Vergleich zum Jahr 2016 sank die kreisweite 
durchschnittliche SGB-Quote der unter 15-Jährigen um 1,4%-Punkte; Hessen: 0,5%-Punkte. 
 

7,
8

8,
1

9,
0

9,
0

9,
2

9,
7

9,
7

9,
8

10
,0

10
,1

10
,4

10
,8

10
,9

11
,6

11
,8

12
,9

13
,1

13
,5

13
,5

14
,1

14
,7

15
,5 17
,7

19
,7

21
,1 23

,4 25
,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

SGBII-Quote der NEF unter 15 Jahre im überregionalen Vergleich
14

,0

13
,5

14
,7

13
,9 15
,3

14
,8

13
,7

13
,2

14
,3

12
,9 14

,4

13
,0 15

,0

14
,3

14
,4

12
,7

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

2016 2020 2016 2020 2016 2020 2016 2020

unter 15 Jahre unter 3 Jahre 3 bis unter 6 Jahre 6 bis unter unter 15 Jahre

NEF im Detail

Hessen Offenbach



 

60 
 

Jedoch sind Kinder unter 6 wie auch unter 3 Jahren häufiger auf Leistungen nach dem SGBII angewiesen. 
Die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit der Mütter wird u. a. durch die Anzahl der Kinder im Haushalt, 
dem Alter des jüngsten Kindes oder dem Status alleinerziehend der Kindesmutter beeinflusst. Zudem 
sind Mütter, die wieder eine Arbeit aufnehmen, häufiger teilzeit- oder geringfügig beschäftigt, wodurch 
die Hilfsbedürftigkeit nicht zwingend beendet wird.39 Das Jobcenter des Kreises, die Pro Arbeit, hält 
vielfältige Maßnahmen vor, um Mütter und Alleinerziehende bei ihrem Wiedereinstieg ins Berufsleben 
zu unterstützen. 
 

3.1.2. 0Verfestigte Hilfsbedürftigkeit 
 
Mit dem Indikator zur Verweildauer von Personen im SGBII-Bezug wird der verfestigte 
Unterstützungsbedarf offenkundig. Für die Betroffenen ist entscheidend, ob sie nur temporär oder 
permanent auf Leistungen angewiesen sind. Denn je länger die Abhängigkeit von staatlichen 
Zuwendungen andauert, desto eher entstehen finanzielle Engpässe, wodurch auch die 
Wahrscheinlichkeit des sozialen Abstiegs, z.B. durch Überschuldung, steigt. Ferner werden für die 
Betroffenen mit zunehmender Bezugsdauer in der Regel die gesellschaftliche Partizipation schwieriger 
und die Möglichkeiten der Lebensgestaltung schränken sich ein. 
 
Abbildung 48: Regelleistungsberechtigte nach SGBII-Bezugsdauer zum 31.12. des jeweiligen Jahres 

 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Kreisreport Grundsicherung SGBII; eigene Berechnungen 
 

Die Verlaufszahlen zum 31.12. zeigen bis 2019 einen konstanten Rückgang der SGBII- 
Regelleistungsberechtigten. Im Jahr der Pandemie 2020 ist ein Anstieg von 10% auf insgesamt 21.883 
Personen zu verzeichnen.  

                                                           
39 �^�]���Z���W�����µ�v�����•�u�]�v�]�•�š���Œ�]�µ�u���(�º�Œ���&���u�]�o�]���U���^���v�]�}�Œ���v�U���&�Œ���µ���v���µ�v�����:�µ�P���v���W���c���µ�•�P���º���š�������Œ�Á���Œ���•�š���š�]�P�l���]�š���À�}�v���D�º�š�š���Œ�v���t
Erwerbstätigkeit, Erwerbsumfang und Erwerbsvolum���v���î�ì�í�ì�^�U���}�v�o�]�v�������µ�(�W��
https://www.bmfsfj.de/blob/93302/6a6368c5014a685b9f7627242c6cb0d1/ausgeuebte-erwerbstaetigkeit-von-muettern-
data.pdf S.11; S.39ff 
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Im Vergleich zu 2016 ist die Gesamtanzahl um 2,8% gesunken. Die Anzahl der Personen mit einer SGBII-
Bezugsdauer von unter 2 Jahren von 9.032 entspricht in etwa dem Niveau von 2016 (9.067). Ein leichter 
Anstieg zeigte sich bei der Bezugsdauer von 2 bis unter 4 Jahren von einem Prozent. Im Vergleich zu 
2016 sind im Jahr 2020 die Hilfeempfänger/-innen mit der längsten Bezugsdauer (4 Jahre und länger) 
um 7,3% zurückgegangen. Diese bildet mit einem Anteil von 37,2% die größte Gruppe.40  

 
Abbildung 49: Bezugsdauer ab 2 und 4 Jahren nach Altersgruppen und Anteil derer, die nach SGB II Leistungen empfangen zum 
31.12.2020 

 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Kreisreport Grundsicherung SGBII; eigene Berechnungen 
 
Hinweis zur Interpretation:  
Arbeitslosigkeit gehört zu einer der Hauptursachen für den SGBII-Leistungsbezug. Aber auch Erwerbstätige können 
Transferleistungen nach dem Sozialgesetzbuch II erhalten, wenn ihr Einkommen nicht ausreicht, um den gesetzlich 
zugesicherten Grundbedarf zu decken. Von dem verfestigten Hilfebezug sollten jedoch keine Schlüsse auf 
Langzeitarbeitslosigkeit oder dauerhafte Erwerbsarbeit bei ungenügendem Einkommen gezogen werden. Vielmehr ist 
anzunehmen, dass ein Teil der Personen, die Langzeitleistungen beziehen, den Status Arbeitslosigkeit, Erwerbsarbeit sowie 
Teilnahme an Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegration wechselt. Bei den NEF unter 15 Jahren ist zu berücksichtigen, dass sie 
zu einer Bedarfsgemeinschaft gehören, und somit ist die Bezugsdauer an den Leistungsbezug der Eltern gekoppelt. 
 
Von den 3.795 nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 6 bis unter 15 Jahren beziehen ca. 44,1% 
länger als 4 Jahre SGBII-Leistungen. Schätzungsweise leben ca. 8,2% aller Kinder seit über 2 Jahren oder 
5,5% seit über 4 Jahren am Existenzminimum.41 Insgesamt sind 2.512 (Bezugsdauer ab 2 Jahre) oder 
1.675 (Bezugsdauer ab 4 Jahre) der Kinder betroffen. 
 
Unter den erwerbsfähigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter 15 bis unter 25 Jahren 
erhalten 1.594 Personen seit über 2 Jahren, davon 1.016 seit über 4 Jahren Leistungen nach dem 
Sozialgesetzbuch II. Gemessen an der jeweiligen Altersgruppe der im Kreis Offenbach gemeldeten 
Bevölkerung ergibt sich ein Anteil von 4,4% (über 2 Jahre) bzw. 2,8% (über 4 Jahre). Im Vergleich zu den 
anderen drei Altersgruppen weisen hinsichtlich des Langzeitbezugs die erwerbsfähigen 
Leistungsbezieher/-innen unter 25 Jahren den geringsten Wert (ab 4 Jahre: 35,3%) auf. 
 
Mit einem Anteil von 3,9% (über 2 Jahre) bzw. 2,5% (über 4 Jahre Bezugsdauer) an der 
Gesamtbevölkerung der 25- bis unter 55- Jährigen ist die entsprechende Altersgruppe der Personen, 

                                                           
40 2016 lag der Anteil bei 39%. 
41 Die 8,2% schließen die 5,5% mit ein. 
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die Langzeitleistungen beziehen, vertreten. In absoluten Zahlen ausgedrückt erhalten im Kreis 
Offenbach 5.610 Personen seit über 2 Jahren Sozialleistungen nach dem SGBII, davon verweilen 3.573 
seit über 4 Jahren im Hilfebezug. 
 

Am häufigsten ist ein langanhaltender SGBII-Bezug (über 2 Jahre) bei den über 55-Jährigen festzustellen. 
Der Anteil an allen Empfängerinnen bzw. Empfängern von Regelleistungen der entsprechenden 
Altersgruppe betrug zum 31.12.2020 insgesamt 69,8%. Damit erhalten von diesen Personen 7 von 10 
seit mehr als 2 Jahren SGBII-Leistungen. Unter denen in der Zeitkategorie über 4 Jahren, die über eine 
lange Zeit hinweg Leistungen beziehen, sind es immer noch über die Hälfte (55,6%). Damit zeigt sich die 
prekäre Lage der Personen über 55 Jahre: Diese Personengruppe hat ein überdurchschnittliches Risiko, 
Langzeitleistungsbezieher/-in zu sein bzw. zu werden. 1.656 (über 2 Jahre) bzw.1.320 Personen (über 4 
Jahre) sind derzeit davon betroffen. Mit 3,1% bzw. 2,5% fällt der Anteil an der jeweiligen Altersgruppe 
der 55- bis unter 65-Jährigen der im Kreis Offenbach gemeldeten Einwohner/-innen vergleichsweise 
gering aus. Des Weiteren ist anzunehmen, dass ein großer Teil der über 55-jährigen 
Langzeitleistungsbezieher/-innen in den nächsten 10 Jahren andere Sicherungssysteme wie z. B. 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung oder Wohngeld in Anspruch nimmt. 
 
Abbildung 50: Verweildauer der Regelleistungsberechtigten nach Art der Bedarfsgemeinschaft zum 31.12. des jeweiligen Jahres 

 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Kreisreport Grundsicherung SGBII; eigene Berechnungen; Angaben in % 
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Zum Stichtag 31.12.2020 waren 27,3% oder 5.986 Regelleistungsberechtigte im Corona-Jahr auf SGBII-
Leistungen angewiesen.42 Mit 22,7% fällt der Anteil der Mitglieder in Alleinerziehenden-
Bedarfsgemeinschaften in der Zeitkategorie unter 1 Jahr verhältnismäßig gering aus. Auch die Personen 
in Partner-BGs mit Kindern ist mit 25,7% eher gering vertreten. Am stärksten hat die Zeitkategorie unter 
12 Monaten bei den Singles mit 32,6% und bei den Personen in Bedarfsgemeinschaften ohne Kinder mit 
35,7% an Gewicht gewonnen.  
Eine positive Entwicklung bei den Alleinerziehenden-Bedarfsgemeinschaften ist in der Zeitkategorie 4 
Jahre und länger zu erkennen. Deren Anteil ist von 41,8% auf 38,4% gesunken.  
Allerdings wird erst die Zeit zeigen, inwieweit die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-
Pandemie Einfluss auf die SGBII-Bezugsdauer bzw. verfestigte Hilfsbedürftigkeit haben werden.  

 

3.1.3. SGB-II-Empfänger/-innen sowie Quoten der bildungsrelevanten 
 Altersgruppen 

 
Im folgenden Abschnitt werden die SGB-II-Empfänger/-innen sowie Quoten differenziert nach den 
bildungsrelevanten Altersgruppen bis unter 25 Jahren betrachtet. 
 
Abbildung 51: Anzahl der SGB-II-Leistungsempfänger/-innen nach Altersgruppen bis unter 25 Jahren zum Stichtag 31.12. des 
jeweiligen Jahres 

 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Bestand an erwerbsfähigen und nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und Kinder ohne 
Leistungsanspruch 

Bei Betrachtung der unter 15-jährigen nicht erwerbsfähigen und unter 25-jährigen erwerbsfähigen SGB-
II-Empfänger/-innen zeigte der Zeitverlauf für 2017 einen leichten Anstieg, gefolgt von einem Rückgang 
in beiden Folgejahren. Analog der allgemeinen Entwicklung der SGB-Empfänger/-innen ist 2020 auch 
bei den unter 25-Jährigen ein Anstieg zu erkennen. 

                                                           
42 Bezogen auf insgesamt 21.883 Regelleistungsberechtigte. 
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Tabelle 11: Veränderung bei den Personen, die zu bildungsrelevanten Altersgruppen gehören, die SGB-II-Leistungen erhalten: 
Vergleich 2020 zu 2016 und 2019 

Bildungsrelevante Altersgruppen 
Veränderung 

zu 2016 zum Vorjahr 

(Klein-)Kinder im Vorschulalter (unter 6 Jahre) 2,4% 5,7% 

Kinder im Grundschulalter (6 - u 10 Jahre) -5,2% 5,1% 

Kinder und Jugendliche im Alter der Sek I/II (10 - u 18 Jahre) -6,4% 5,5% 

junge Erwachsene in Ausbildung/Studium (18 - u 25 Jahre) -3,0% 9,7% 

Erwachsene (25 Jahre und älter) -2,5% 13,0% 

SGBII-Empfänger/-innen unter 25 Jahre insgesamt -3,0% 6,2% 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Bestand an erwerbsfähigen und nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und Kinder ohne 
Leistungsanspruch; eigene Berechnungen 

Die obige Tabelle zeigt die Veränderung der SGB-II-Empfänger/-innen differenziert nach den 
bildungsrelevanten Altersgruppen zu 2016 und 2019. 43 Im 5-Jahresvergleich zeigt sich unter den 
Kindern im Vorschulalter bzw. der unter 6-Jährigen ein Anstieg von 2,4%. Demgegenüber ist bei den 
anderen Altersgruppen ein Rückgang erkennbar. Dieser ist mit -3% bei den jungen Erwachsenen 18 bis 
unter 25 Jahren am geringsten ausgeprägt. Im Vergleich zum ersten Jahr der Corona-Pandemie (2019) 
zeigt diese Altersgruppe die zweithöchste Zunahme der Personen, die SGB-II-Leistungen empfangen, 
von insgesamt 9,7%. Mit 13% ist die Zunahme der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten über 25 Jahre 
am stärksten ausgeprägt. 
  

                                                           
43 Stichtag ist jeweils der 31.12. 
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Abbildung 52: Veränderung der SGB-II-Empfänger/-innen  bildungsrelevanter Altersgruppen auf kommunaler Ebene 2016 bis 
2020 

 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Bestand an erwerbsfähigen und nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und Kindern ohne 
Leistungsanspruch; eigene Berechnungen 

Anmerkung:  
Die zum Teil starken Ausschläge der Veränderungsraten auf kommunaler Ebene lassen sich u. a. auf kleine 
Zahlenwerte zurückführen (z.B. Mainhausen, Egelsbach, Hainburg). 
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SGB-II-Quoten bildungsrelevanter Altersgruppen im Kommunalvergleich 

Tabelle 12: SGB-II-Empfänger/-innen und -Quoten bildungsrelevanter Altersgruppen zum Stichtag 31.12.2020 

 
Kinder im 

Vorschulalter  
(unter 6 Jahren) 

Kinder im 
Grundschulalter  
(6 - u 10 Jahren) 

Kinder und Jugend-
liche in der SekI/II 
(10 - u 18 Jahren) 

junge Erwachsene in 
Ausbildung/Studium  

(18 - u 25 Jahren) 
abs. Quote abs. Quote abs. Quote abs. Quote 

Dietzenbach 536 21,3% 331 20,7% 689 20,7% 320 11,0% 

Dreieich 302 11,4% 210 12,0% 322 9,8% 178 5,9% 

Egelsbach 60 9,2% 32 7,3% 78 7,5% 33 4,4% 

Hainburg 88 11,6% 52 9,8% 88 8,2% 67 6,5% 

Heusenstamm 148 13,2% 84 12,2% 134 9,6% 79 6,2% 

Langen 326 13,0% 198 13,2% 367 13,1% 243 8,6% 

Mainhausen 33 6,0% 15 5,5% 34 4,8% 19 2,8% 

Mühlheim 237 13,5% 118 11,1% 243 10,9% 111 5,0% 

Neu-Isenburg 428 17,5% 239 16,5% 382 14,0% 175 6,7% 

Obertshausen 207 14,0% 114 13,1% 196 10,9% 112 6,3% 

Rodgau 308 11,6% 191 11,3% 385 11,2% 172 5,3% 

Rödermark 184 11,6% 118 11,4% 195 9,3% 114 5,5% 

Seligenstadt 110 10,0% 54 7,4% 100 6,4% 80 5,5% 
Kreis Offenbach 2.967 13,6% 1.756 12,9% 3.213 11,7% 1.703 6,6% 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Bestand an erwerbsfähigen und nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und Kinder ohne 
Leistungsanspruch; ekom21: Geburtsjahrgangsstatistik; eigene Berechnungen 

Auffällig sind die verhältnismäßig hohen Quoten aller Altersgruppen in der Kreisstadt Dietzenbach. 
Unter den Kindern im Vorschulalter sowie den Grundschulkindern und den Kindern und Jugendlichen in 
den weiterführenden Schulen ist mehr als jede fünfte Person auf Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch 
II angewiesen. Unter den Jugendlichen ist es in etwa jede neunte. Damit liegt die Kreisstadt signifikant 
über dem Kreisdurchschnitt �t um ca. das 1,6 bis 1,8-Fache.  

 

Kinder ohne Leistungsanspruch (KOL) 

Zum Stichtag 31.12.2020 lebten im Kreis Offenbach 8.344 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in 
Bedarfsgemeinschaften.44 95,1% haben einen Anspruch auf Gesamtregelleistung (Arbeitslosengeld II 
oder Sozialgeld). Die nicht Leistungsberechtigten (NLB) werden in der BA-Statistik in Kinder ohne 
Leistungsanspruch (KOL) und vom Leistungsanspruch ausgeschlossene Personen (AUS) unterteilt. Zu 
Letzteren gehören bestimmte Personen, die in einer Bedarfsgemeinschaft leben, selbst keinen 
Anspruch auf Leistungen nach dem SGBII haben, obwohl sie ggf. mit ihrem Einkommen und Vermögen 
für die anderen Mitglieder einstehen müssen. Darunter fallen beispielsweise Leistungsberechtigte nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz und Personen mit Anspruch auf BAföG/BAB oder Altersrente.45 

In die Gruppe der Kinder ohne Leistungsanspruch (KOL) fallen alle minderjährigen sowie 
unverheirateten Kinder und Jugendliche, die in der Bedarfsgemeinschaft der Eltern leben und deren 
individuelles Einkommen ihren Bedarf übersteigt. Die vertikale Einkommensanrechnung bei Kindern 

                                                           
44 Davon sind 8.300 unverheiratet. Siehe Bundesagentur für Arbeit: Strukturen der Grundsicherung SGB II  
(Zeitreihe Monats- und Jahreszahlen ab 2005) 
45 Siehe Glossar in Bundesagentur für Arbeit: Strukturen der Grundsicherung SGB II  
(Zeitreihe Monats- und Jahreszahlen ab 2005). Anmerkung: Aufgrund niedriger Zahlenwerte wird auf eine tiefere Auswertung 
der vom Leistungsanspruch ausgeschlossene Personen (AUS) abgesehen. 
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führt bei ausreichendem Einkommen des Kindes dazu, dass kein Leistungsanspruch für das Kind besteht. 
Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Eltern getrennt leben und die Unterhaltszahlung den gesetzlich 
zugesicherten Mindestbedarf des Kindes überschreitet. Jedoch haben diese Personengruppen Anspruch 
auf diverse Zusatzleistungen wie beispielsweise das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT). 

Abbildung 53: Kinder ohne Leistungsanspruch zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres 

 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Bestand an erwerbsfähigen und nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und Kindern ohne 
Leistungsanspruch; eigene Berechnungen 

Die Verlaufszahlen von 2016 bis 2020 zeigen eine relativ konstante Entwicklung bis 2018. In den 
Folgejahren ist die Anzahl der Kinder ohne Leistungsanspruch im Kreis Offenbach angestiegen. Im 
Vergleich zu 2016 betrug die Zunahme 37,1%. Auffallend ist der Anstieg bei den Kindern und 
Jugendlichen im Alter der Sekundarstufe I und II von insgesamt 61%. Gemessen an der Altersgruppe der 
unter 18-Jährigen ergibt sich eine KOL-Quote von 0,4%. 
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Quoten der SGB-II-Empfänger/-innen und Kinder ohne Leistungsanspruch 

Abbildung 54: SGBII- und KOL-Quoten bildungsrelevanter Altersgruppen zum 31.12.2020 

 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Bestand an erwerbsfähigen und nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und Kindern ohne 
Leistungsanspruch; eigene Berechnungen 

Hinweis zur Interpretation: 
Die Kinder ohne Leistungsanspruch befinden sich nicht direkt im SGBII-Hilfebezug, jedoch befinden sie sich in einer 
Bedarfsgemeinschaft oder in einer Lebenssituation, in der der sozioökonomische Kontext weitgehend unverändert 
bleibt. Dementsprechend lassen sie sich tendenziell auf der Schwelle zur staatlich bekämpften Armut begreifen.  
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3.2. Mindestsicherungsquote 
 
Mit der Mindestsicherungsquote wird der Anteil der Personen ermittelt, die einen Mindeststandard 
bzw. ein Existenzminimum nur durch die Unterstützung der sozialen Sicherungssysteme erreichen 
können. Die Mindestsicherungsquote, auch Transferleistungsquote genannt, beschreibt das Ausmaß 
bekämpfter Armut. Dazu gehören die Regelleistungen nach dem SGBII, Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung, Hilfen zum Lebensunterhalt und Regelleistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz. 
 
Tabelle 13: Beschreibung der Leistungen zur Sicherung des Existenzminimums 

Asylbewerber-
leistungsgesetz 

Einen Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) besteht 
für Personen aus dem Ausland mit einer Aufenthaltsgestattung aufgrund eines laufenden 
Asylverfahrens und deren Ehegatten und -gattinnen, für Lebenspartner/-innen und 
minderjährige Kinder. Darunter fallen auch Personen aus dem Ausland, die zur Ausreise 
verpflichtet sind, sich aber aus den unterschiedlichen anerkannten Gründen noch im 
Bundesgebiet aufhalten. Zu Letzteren gehören die sogenannten geduldeten 
Asylbewerber/-innen �t nach § 60 a AsylbLG98 �t und Personen mit einer 
Aufenthaltserlaubnis nach § 25 (5) Asylgesetz.  

Grundsicherung im 
Alter und bei 
Erwerbsminderung 

Im Jahr 2003 wurde das Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung eingeführt. Ziel ist, die materielle abgesicherte Lebensgrundlage 
für Menschen, die wegen Langzeitarbeitslosigkeit, Niedriglöhnen oder einer 
Erwerbsminderung keine Rentenpunkte aufbauen konnten, zu gewährleisten. Zu den 
Personen mit Anspruch auf eine Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
gehören bedürftige ältere Personen über 65 Jahre und dauerhaft erwerbsgeminderte 
Personen ab 18 Jahren, die nicht mehr in den regulären Arbeitsmarkt eingegliedert und 
ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können. 
Daneben können auch Rentner/-innen im Vorruhestand mit geringer Rente diese Form 
der Grundsicherung beantragen.46 

Hilfe zum 
Lebensunterhalt 

Analog zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung deckt die Hilfe zum 
Lebensunterhalt die notwendige Lebensgrundlage von Menschen, deren materielle 
Existenz auf andere Weise nicht gesichert werden kann. Im Unterschied zur 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sind Personen, die einen Anspruch 
auf Hilfe zum Lebensunterhalt haben, vorübergehend voll erwerbsgemindert (z. B. durch 
Krankheit). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
46 Siehe: SoVD �t �^�}�Ì�]���o�À���Œ�����v���������µ�š�•���Z�o���v���W���c���]�����'�Œ�µ�v���•�]cherung �t �/�Z�Œ���P�µ�š���•���Z�����Z�š�X�����]�v���Z���š�P�������Œ�������•���^�}�s���^ 
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Abbildung 55: Entwicklung der Zahl von Personen, die soziale Mindestsicherungsleistungen empfangen, zum 3.12. des jeweiligen 
Jahres  

 
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder - Empfänger von sozialen Mindestsicherungsleistungen nach Art der Leistung - Stichtag 31.12. - regionale Tiefe: 
Kreise und kreisfreie Städte  

 
Tabelle 14: Veränderung der Empfänger/-innen von Mindestsicherungsleistungen im Vergleich 2016 und 2019  

Leistungsart Veränderung in % 

Gesamtregelleistung (ALG II/Sozialgeld) nach dem SGBII -11,6 

Hilfe z. Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem SGBXII -4,6 

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGBXII 5,9 

Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz -59,0 

Mindestsicherungsleistungen Insgesamt -14,4 
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder - Empfänger von sozialen Mindestsicherungsleistungen nach Art der Leistung - Stichtag 31.12. - regionale Tiefe: 
Kreise und krfr. Städte, eigene Berechnungen 

 
Gemessen an der Gesamtbevölkerung ergibt sich für 2019 eine Mindestsicherungsquote von 7,4%. 
Damit liegt der Kreis Offenbach im überregionalen Vergleich der Kreise und kreisfreien Städte Hessens 
im Mittelfeld (Rang 15). 
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Abbildung 56: Mindestsicherungsquote der Kreise und kreisfreien Städte Hessens zum 31.12.2019 

 
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder - Regionalatlas Deutschland Themenbereich "Soziales" Indikatoren zu "Mindestsicherungsleistungen"; Angaben 
in %  
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Verdeckte Armut 
 
Bei der Bestimmung der Mindestsicherungsquote lag die Zahl der registrierten Hilfeempfänger/-innen 
zugrunde. Das heißt, es sind Personen betroffen, die Grundsicherungsleistungen beantragt haben und 
���]�v���� �����Á�]�o�o�]�P�µ�v�P�� ���Œ�Z�]���o�š���v�X�� �E�]���Z�š�� ���Œ�(���•�•�š�� �•�]�v���� ���]���� �•�}�P���v���v�v�š���v�� �c�À���Œ�������l�š�� ���Œ�u�^�� �o��benden Menschen. 
Damit sind Personen oder Haushalte gemeint, die aufgrund ihres niedrigen Einkommens und finanzieller 
Reserven zwar einen Anspruch auf Sozialleistungen nach dem SGBII und SBG XII haben, diese aber aus 
den unterschiedlichsten Gründen für sich nicht in Anspruch nehmen. Darunter fallen unter anderem:47 
 

�¾ Angst vor Stigmatisierungen48 und Diskriminierung 
�¾ Unwissenheit über die bestehende Möglichkeit eines Hilfebezugs (z.B.: Unkenntnis darüber, dass das 

Einkommen unter dem Existenzminimum liegt) 
�¾ Persönliche, ablehnende Überzeugungen und Grundhaltung gegenüber staatlicher Zuwendung 
�¾ Mangelndes Wissen, (kognitive) Verständnisschwierigkeiten und Sprachbarrieren in Kombination mit 

bürokratischen Hürden 
�¾ Kosten-Nutzen-Kalküle können zu einer geringen Inanspruchnahme insbesondere bei niedrigem 

aufstockenden Hilfeanspruch führen. Je niedriger der zu erwartende Leistungsanspruch ausfällt, desto 
höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Leistungsanspruch nicht geltend gemacht wird. 

Eine genaue Anzahl der verdeckt arm lebenden Menschen lässt sich derzeit nicht erfassen.  
 
Im Kontext von Bildung bedeutet Leistungsbezug und die daraus resultierende Armut u. a. Folgendes: 
 

�¾ Laut dem Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz wird für Bildung ein monatlicher Betrag von �í�U�ñ�ó�� �¦, je nach 
Altersgruppe der Person, die nach SGB II Hilfe erhält,  

�¾ als regelbedarfsrelevant berücksichtigt.49 Demzufolge hat Bildung in dieser Berechnung einen extrem 
geringen Stellenwert.  

�¾ In den Familien gibt es weniger akkumuliertes Kulturkapital (z.B. Bücher, Musikinstrumente). 
�¾ Materielle Armut geht oft mit einem verringerten Selbstwertgefühl einher, reduziert Motivation, 

begünstigt Drogenkonsum und Isolation sowie dysfunktionale Bewältigungsstrategien.50 
�¾ Gesundheitsbelastung durch unausgewogene Ernährung, schlechte �t der Jahreszeit unangemessene �t 

Kleidung sowie schlechte Wohnbedingungen. 
�¾ Materielle und soziale Armut führen zu einer Situation geringer Interaktions- und Beziehungsdichte und 

unzulänglicher Qualität des Sozialerlebens sowie zu mangelhafter Ausstattung mit materiellen Gütern, 
die zum notwendigen Lebensstandard in der Kinderwelt gehören. Durch preiswerten, jedoch passiven 
Medienkonsum (z.B. Fernsehen) erzeugte unzureichende geistige Anregung führt zu eingeschränkten 
Erfahrungsmöglichkeiten. 51  
 

                                                           
47 Friedrich-Ebert-Stiftung, Irene Becker: Verdeckte Armut in Deutschland �t ���µ�•�u���˜���µ�v�����h�Œ�•�����Z���v�^���]�u���&�����Z�(�}�Œ�µ�u�����v���o�Ç�•���v��
& Kommentare; N°2 2007; S. 12ff 
48 �t���]�š���Œ�(�º�Z�Œ���v�������>�]�š���Œ���š�µ�Œ�W���E�]�v�����t���o�•���Z�W���c�s�}�Œ�•�š���o�o�µ�v�P���À�}n sozialer Respektabilität und (Selbst-) Stigmatisierung bei Familien 
mit SGB-II-Bezug �t ���Œ�P�����v�]�•�•�������]�v���Œ���l�Œ�]�š�]�•���Z���v�����]�•�l�µ�Œ�•���v���o�Ç�•�����À�}�v�����o�o�š���P�•���]�•�l�µ�Œ�•���v�������š�Œ�}�(�(���v���Œ���&���u�]�o�]���v�^�U���‰�P-papers 03/2017 
49 Gesetz zur Ermittlung der Regelbedarfe nach § 28 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch  
50 Siehe dazu: �c�^�š���(���v���d�Z�}�u���•�W���c���Æ�l�o�µ�•�]�}�v���µ�v�����^���o���•�š�����Z���µ�‰�š�µ�v�P���t �t�]�����i�µ�v�P�����D���v�•���Z���v�����Œ�u�µ�š�����Œ�o�������v�^,Mai 2010 
Im Gegensatz zur funktionalen Strategie, die sich in einem aktiven und lösungsorientierten Umgang mit Problemen 
ausdrückt, ist bei den dysfunktionalen Bewältigungsstrategien Problemvermeidung, Verleugnung und fatalistischer Rückzug 
charakteristisch.  
51 ���µ�v�����•�Ì���v�š�Œ���o�����(�º�Œ���P���•�µ�v���Z���]�š�o�]���Z�������µ�(�l�o���Œ�µ�v�P�W���c�D�‚�P�o�]���Z�����Z�]�•�]�l���v���(�º�Œ�����]�������v�š�Á�]���l�o�µ�v�P�����µ�Œ���Z���D�����]���v�^�U�� 
auf https://www.kindergesundheit-info.de/themen/medien/mediennutzung/medien-risiken/, abgerufen am 08.06.2021 
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3.3. Familien mit finanzieller Risikolage�t Bedarfsgemeinschaften und Wohngeld 
 
Geringe finanzielle Ressourcen schränken die Gestaltungsmöglichkeit der Lebenswelt von Kindern ein. 
Diese Familien leben in einer schwierigen Situation, da die Eltern die materiellen Bedürfnisse und 
�t�º�v�•���Z���� �����Œ�� �<�]�v�����Œ�� �v�µ�Œ�� �]�v�� ���]�v���u�� �P���Œ�]�v�P���Œ���v�� �h�u�(���v�P�� �P���Á���Z�Œ�o���]�•�š���v�� �l�‚�v�v���v�X�� �^���]���� �Œ���o���š�]�À����
Einkommensarmut hat für die davon betroffenen Kinder durchaus materielle Folgen. Armutsgefährdete 
Haushalte mit Kindern weisen generell eine schlechtere V���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P���u�]�š���Œ���o���À���v�š���v���'�º�š���Œ�v�����µ�(�^52 und 
müssen eher mit Einschränkungen in ihrem alltäglichen Leben zurechtkommen (z.B. bei Kleidung und 
Lebensmitteln, Freizeitgestaltung, Mobilität, Bildung). Für die weitere Betrachtung der Familien mit 
finanzieller Risikolage werden SGBII-Bedarfsgemeinschaften und Wohngeldhaushalte näher beleuchtet. 
 
Abbildung 57: zeitlicher und finanzieller Aufwand bei der Kinderbetreuung 

Vor allem mit zunehmendem Alter der Kinder 
werden diese Wünsche kostenintensiver. Die 
vereinfachte Abbildung zeigt den sich verändernden 
finanziellen Aufwand und den der Kinderbetreuung 
auf. Besonders alleinerziehende Elternteile sind 
stärker belastet. Die Situation verschärft sich, wenn 
mehrere Kinder im Haushalt leben und ein 
unterstützendes soziales Netzwerk fehlt (z.B. 
Großeltern). 

Quelle: eigene Darstellung 

Tabelle 15: Definition von Wohngeld und Bedarfsgemeinschaften 

Bedarfs-
gemeinschaft 

Eine Bedarfsgemeinschaft (BG) bezeichnet eine Konstellation von Personen, die im selben Haushalt leben und 
gemeinsam wirtschaften und gegenseitig Verantwortung übernehmen. Nach § 7 SGBII hat eine BG mindestens 
eine/n erwerbsfähigen SGBII-Leistungsberechtigte/n.53 

Wohngeld Wohngeld ist ein von Bund und Ländern getragener Zuschuss zu den Wohnkosten und dient der wirtschaftlichen 
Sicherung angemessenen und familiengerechteren Wohnens. Besonders einkommensschwache 
Bevölkerungsschichten sollen unterstützt werden, deren Einkommen nicht ausreicht, um die Kosten einer 
angemessenen Wohnung zu tragen. Gewährt wird Wohngeld als Mietzuschuss und als Lastenzuschuss im Falle, 
dass jemand ein Eigenheim oder eine Eigentumswohnung selbst bewohnt. Keinen Anspruch auf Wohngeld 
haben Menschen, die Sozialleistungen wie ALG II oder Grundsicherung im Alter beziehen, bei 
Erwerbsminderung und Bezieher von Leistungen nach dem AsylbLG.54 

 
  

                                                           
52 Siehe: Baumann und Seils �t Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches In�•�š�]�š�µ�š���~�t�^�/�•�W���c�t�]�����Œ���o���š�]�À���]�•�š���<�]�v�����Œ���Œ�u�µ�š��- 
���Œ�u�µ�š�•�Œ�]�•�]�l�}���µ�v�����D���v�P���o���]�u���Œ���P�]�}�v���o���v���s���Œ�P�o���]���Z�^���t�^�/���Z���‰�}�Œ�š���í�í�U���:���v�µ���Œ���î�ì�í�ð�U���^�X�í�ï�X 
53 ���µ�v�����•���P���v�š�µ�Œ���(�º�Œ�����Œ�����]�š�W���c�^�š���š�]�•�š�]�l�����Œ�l�o���Œ�š���t ���Œ�����]�š�•�u���Œ�l�š���µ�v�����'�Œ�µ�v���•�]���Z���Œ�µ�v�P���(�º�Œ�����Œ�����]�š�•�•�µ���Z���v�������]�v���•���Z�o���v�^ 
54 Hessisches Statistisches Landesamt: Statistisches Berichte Kennziffer: K VII 1_j20 - Wohngeld in Hessen im Jahr 2020; S.4f 



 

74 
 

Abbildung 58: Reine Wohngeldhaushalte und Bedarfsgemeinschaften zum 31.12. des jeweiligen Jahres  

 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit: Strukturen der Grundsicherung; Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Reine Wohngeldhaushalte 
und durchschnittlicher monatlicher Wohngeldanspruch - Stichtag - (ab 2005) regionale Ebenen; Hessisches Statistisches Landesamt: 
Statistisches Berichte Kennziffer: K VII 1_j20 - Wohngeld in Hessen im Jahr 2020; eigene Berechnungen 

Bei Betrachtung der Bedarfsgemeinschaften zeigt sich bis 2017 eine relativ konstante Entwicklung. In 
den Folgejahren 2018 sowie 2019 ist ein Rückgang zu erkennen. 2020 nahm deren Anzahl um 1.067 
oder 11,6% zu. Zum Stichtag 31.12.2020 gab es im Kreis Offenbach insgesamt 10.234 
Bedarfsgemeinschaften. 
In den Verlaufszahlen zeigt sich bis 2015 ein Rückgang der Haushalte, die Wohngeld beziehen, und ein 
erneuter Anstieg im Folgejahr 2016. Zu dieser Entwicklung hat die Wohngeldreform vom 01.01.2016 
beigetragen. Inhaltlich wurden unter anderem die Wohngeldleistungen erhöht und der 
Miethöchstbetrag angepasst.55 Aus diesem Grunde sind viele Menschen nicht mehr auf andere 
Sozialleistungen angewiesen. Auch hier konnte ein Anstieg zwischen den Jahren 2019 und 2020 der 
reinen Wohngeldhaushalte von 299 bzw. um 14,6% festgestellt werden. 
 
 

  

                                                           
55 ���µ�v�����•�u�]�v�]�•�š���Œ�]�µ�u���(�º�Œ���h�u�Á���o�š�U���E���š�µ�Œ�•���Z�µ�š�Ì�U�������µ���µ�v�����Z�����l�š�}�Œ�•�]���Z���Œ�Z���]�š�W���c�t�}�Z�v�P���o���Œ���(�}�Œ�u���Ì�µ�u���í�X���:���v�µ���Œ���î�ì�í�ò���t 
�<�µ�Œ�Ì�]�v�(�}�Œ�u���š�]�}�v�^ 
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Bedarfsgemeinschaften im Detail 

Abbildung 59: Bedarfsgemeinschaften mit Kindern zum 31.12. des jeweiligen Jahres 

 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit: Strukturen der Grundsicherung 

Die Verlaufszahlen zeigen von 2016 bis 2019 einen Rückgang der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit 
Kindern unter 18 Jahren. Insgesamt gab es zum Stichtag 31.12.2020 im Kreis Offenbach 4.191 
Bedarfsgemeinschaften mit minderjährigen Kindern. Deren Anzahl ist im Vergleich zu 2011 um 5,3% 
zurückgegangen. Jedoch ist nach deren Kinderzahl eine unterschiedliche Entwicklung zu erkennen. 
Während die BGs mit einem Kind um ein Fünftel (19,6%) zurückgegangen ist, hat die Anzahl der BGs mit 
zwei Kindern in etwa das Niveau von 2011 erreicht (+0,4%). Dagegen konnte bei den BGs mit drei 
Kindern und mehr ein Anstieg von fast einem Fünftel (18,1%) feststellt werden. Damit zeigt sich, wie 
schwierig es für Familien mit mehreren Kindern ist, ihren Hilfsbezug zu beenden.  
Gemessen an allen BGs betrug der Anteil derjenigen, in denen Kinder unter 18 Jahren lebten, am 
31.12.2020 insgesamt 41% - 2011 waren es 42,5%. 
 
Ein ähnliches Ergebnis zeigt auch die Betrachtung der Bedarfsgemeinschaften Alleinerziehender wie 
folgende Abbildung zeigt.   

2.067 2.033 2.097 2.056 2.109 2.038 1.945 1.801 1.586 1.661

1.454 1.418 1.417 1.443 1.519 1.423 1.435
1.395

1.357 1.460

906 896 943 995
1.055

1.044 1.091
1.014

1.009
1.070

4.427 4.347 4.457 4.494
4.683

4.505 4.471
4.210

3.952
4.191

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bedarfsgemeinschaften mit Kindern

   mit 1 Kind unter 18 Jahre    mit 2 Kindern unter 18 Jahre    mit 3 und mehr Kindern unter 18 Jahre



 

76 
 

Abbildung 60: Alleinerziehende BG und Anteil an allen BG mit Kindern zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres 

 
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Bestand an erwerbsfähigen und nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und Kinder ohne 
Leistungsanspruch; eigene Berechnungen 

Tabelle 16: Bedarfsgemeinschaften im Detail zum Stichtag 31.12.2020 

 Bedarfsgemeinschaften 
Bedarfsgemeinschaften mit 

mindestens 1 Kind 
Alleinerziehenden- 

Bedarfsgemeinschaften 

 

abs. 
2020 

rel. Veränd. 
zu 2016 abs. 2020 

rel. Veränd. 
zu 2016 

Anteil*  
2020 

abs. 
2020 

rel. Veränd. 
zu 2016 

Anteil ** 
2020 

Dietzenbach 1.549 -10,9% 775 -17,6% 50,0% 295 -5,4% 38,1% 

Dreieich 1.226 6,5% 443 0,9% 36,1% 232 2,2% 52,4% 

Egelsbach 217 12,4% 83 6,4% 38,2% 35 -14,6% 42,2% 

Hainburg 305 -2,6% 136 13,3% 44,6% 81 17,4% 59,6% 

Heusenstamm 459 1,8% 191 4,4% 41,6% 82 2,5% 42,9% 

Langen 1.169 -2,5% 455 -14,3% 38,9% 188 -21,7% 41,3% 

Mainhausen 138 -2,8% 45 -11,8% 32,6% 22 4,8% 48,9% 

Mühlheim am Main 794 -8,8% 311 -10,1% 39,2% 150 -7,4% 48,2% 

Neu-Isenburg 1.492 -1,1% 582 -6,3% 39,0% 292 -11,2% 50,2% 

Obertshausen 710 -2,6% 289 -6,5% 40,7% 152 -14,6% 52,6% 

Rodgau 1.061 -4,8% 457 1,1% 43,1% 228 -2,6% 49,9% 

Rödermark 669 4,0% 260 -0,4% 38,9% 124 -4,6% 47,7% 

Seligenstadt 445 0,5% 164 -5,7% 36,9% 79 -15,1% 48,2% 
Kreis Offenbach 10.234 -2,5% 4.191 -7,0% 41,0% 1.960 -7,4% 46,8% 

* an allen Bedarfsgemeinschaften; ** an allen Bedarfsgemeinschaften mit Kindern; Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Bestand an 
erwerbsfähigen und nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und Kinder ohne Leistungsanspruch; eigene Berechnungen; Stichtag: 31.12. 

In der Kreisstadt Dietzenbach leben in jeder zweiten Bedarfsgemeinschaft minderjährige unverheiratete 
Kinder unter 18 Jahren. Auffällig ist aber auch der verhältnismäßig niedrige Anteil von 
Bedarfsgemeinschaften Alleinerziehender. Ferner sind im Vergleich zu 2016 die Bedarfsgemeinschaften 
mit Kindern in der Kreisstadt mit 17,6% am stärksten zurückgegangen. Dies lässt sich u. a. auf besonders 
wirkungsvolle Maßnahmen der Arbeitsmarktintegration zurückführen. 
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4. Unterstützungssysteme 
 
Zur folgenden Darstellung: 
Die im Bericht dargestellten Unterstützungsstrukturen wurden entlang der Bildungsbiografie (Elementarbereich �t 
Übergang Schule �t Schulbildung �t Übergang in die berufliche Ausbildung) und weiteren Querschnittsthemen 
zugeordnet. 
Mit dieser Übersicht sollen die Beiträge des Kreises zur Sicherung von Bildungsgerechtigkeit bzw. die Verringerung 
von ungleichen Ausgangsvoraussetzungen, wie sozio-ökonomischer Status, Bildungsstand, Sprach- und 
Erziehungskompetenz der Eltern bzw. der Familien sowie dem individuellen Vermögen (z.B. körperliche 

Einschränkungen), aufgezeigt werden.  

Abbildung 61: Übersicht zu den Unterstützungssystemen 
Phasen der Bildungsbiografie 
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   Frühförderung   �{  �{ 
Früherkennung und 
Beratung (spez. Kinder mit 
Entwicklungsdefiziten oder 
Behinderungen) 

bis 27 Jahre 
Hilfen zur 
Erziehung �{  �{   

Förderung elementarer 
sozialer Kompetenzen; 
Stärkung der 
Erziehungskompetenz 

keine Alterszielgruppe Familienzentren �{     Stärkung der 
Erziehungskompetenz 

bis 18 Jahre  Teilhabeassistenz     �{ 
Teilhabemöglichkeit am/an 
Bildungssystem/-
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ab 14 
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ProArbeit  �{  �{  

Sicherung der materiellen 
Existenzgrundlage in allen 
Bildungsphasen; 
Unterstützung bei der 
Berufsorientierung und 
Berufsbildungsreife  

bis 18 bzw. 25 Jahre 
Bildungs- und 
Teilhabepaket  �{    Sicherung der Teilhabe an 

Bildungsangeboten 

   
14 bis 27 
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OloV    �{  Unterstützung bei der 

Berufsorientierung und 
Berufsbildungsreife; 
Überwindung individueller 
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12 bis 27 

Jahre 

Berufswege-
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Analyseinstrumente (siehe Kapitel 8) 
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Quelle: eigene Darstellung 
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4.1. Familienzentren, Mütterzentren und Mehrgenerationenhäuser  
 
Ein wichtiges Unterstützungssystem zur Förderung von Bildung im Bereich frühe Bildung sind die 
Leistungen zur Förderung der Erziehung, die gemäß §16 des SGBVIII erbracht werden müssen. Die 
Verantwortung für die Leistungen trägt der öffentliche Träger der Jugendhilfe, das Jugendamt, während 
die freien Träger der Jugendhilfe für die Leistungserbringung verantwortlich zeichnen. Die Regelungen 
im §16 betonen den Vorrang von Prävention vor Intervention. Mütterzentren, Familienzentren und 
Mehrgenerationenhäuser erbringen dahingehend wichtige Angebote.  
Die Angebotspalette reicht von der Kinderbetreuung über Orientierungs-, Beratungs-, Bildungs- und 
Förderangebote für Familien oder Mütter bis hin zu Angeboten für Jugendliche zu Austausch und 
Vernetzung. Dazu zählen bspw. Geburtsvorbereitungskurse, Baby- und Stillberatung, 
Ernährungsberatungsangebote ebenso wie Kreativangebote oder gesundheitsfördernde Angebote wie 
z.B. Yoga oder autogenes Training. Internationale Cafés und Eltern-Kind-Treffen sind Beispiele für 
Möglichkeiten des Austauschs und der Vernetzung. Hausaufgabenbetreuung, Mädchencafés oder auch 
Jugendtreffs bieten Jugendlichen eine konkrete Unterstützung.  

 

Familienzentren: 
Familienzentren sind Knotenpunkte in einem Netzwerk von Kooperation und Information im 
Sozialraum, die verschiedene familienbezogene Leistungen bieten und entwickeln.  
�c���]���� ���µ�(�P�������� �����Œ�� �&���u�]�o�]���v�Ì���v�š�Œ���v�� �]�•�š�� ���•�U�� �&���u�]�o�]���v�� �(�Œ�º�Z�Ì���]�š�]�P�U�� �P���v�Ì�Z���]�š�o�]���Z�U�� �v�]�����Œ�]�P�•���Z�Á���o�o�]�P�� �µ�v����
wohnortnah in ihrem jeweiligen Lebenszusammenhang bei der Gestaltung des Familienalltags zu 
unterstützen. Die Angebote sollen sich an alle Familien in den unterschiedlichsten Lebenslagen und 
�>�������v�•�•�]�š�µ���š�]�}�v���v���•�}�Á�]�������v���D���v�•���Z���v���u�]�š���µ�v�����}�Z�v���������Z�]�v�����Œ�µ�v�P���Œ�]���Z�š���v�X�^��56 - so das Land Hessen im 
Rahmen der Förderrichtlinie. Im Kreis Offenbach gibt es insgesamt 15 Familienzentren. 
 

Mehrgenerationenhäuser:  
Mehrgenerationenhäuser sind eine Antwort auf eine zunehmend alternde Gesellschaft, in der der 
Zusammenhalt von Alt und Jung an Bedeutung gewinnt. Die Bundesregierung fördert mit dem 
Programm Mehrgenerationenhäuser offene Begegnungsorte für Menschen jeden Alters, mit 
unterschiedlicher Herkunft oder kulturellem Hintergrund. Dabei werden häufig auch in 
Mehrgenerationenhäuser wichtige Angebote für Familien, Mütter und Eltern organisiert. Im Kreis 
Offenbach gibt es drei Mehrgenerationenhäuser in Dreieich, Langen und Rödermark.  
Das Mehrgenerationenhaus ZenJA (Zentrum für Jung und Alt) in Langen vereint die Vereine 
Mütterzentrum, Elternservice und Seniorenhilfe unter einem Dach. Die beiden 
Mehrgenerationenhäuser in Dreieich und Rödermark bilden jeweils mit benachbarten KiTas (Kita Bunte 
Kirche in Dreieich; KiTa Liebigstraße in Rödermark) ein Familienzentrum. Alle drei Häuser bekommen 
über das Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus eine finanzielle Unterstützung. 
 

Mütterzentren: 
Mütterzentren sind in der Regel offene Treffpunkte für Mütter, die häufig von Frauen für Frauen, Mütter 
und Familien selbst gestaltet und verwaltet werden. Auch Mütterzentren bieten Angebote gemäß §16 
SGBVIII an �t als Orte der Begegnung, Beteiligung und des freiwilligen Engagements, die auf die 
Bedürfnisse, Interessen und Lebenslagen von Frauen, Müttern und Familien fokussieren. Im Kreis 
Offenbach existieren Mütterzentren in Langen, Mühlheim, Rodgau und Seligenstadt.  

                                                           
56Neufassung der Fach- und Fördergrundsätze zur Etablierung von Familienzentren in Hessen https://rp-
kassel.hessen.de/sites/rp-kassel.hessen.de/files/Neufassung%20der%20Fach-
%20und%20F%C3%B6rdergrunds%C3%A4tze.pdf  
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Abbildung 62: Karte zu den Familienzentren, Mütterzentren und Mehrgenerationenhäusern  

 
Quelle: Kreis Offenbach. Fachdienst Umwelt und DKBM (Karte) 

Weiterentwicklung von Kitas zu Familienzentren im Kreis Offenbach 
Familienzentren weisen eine große Nähe zu Kitas auf; sie unterscheiden sich jedoch konzeptionell durch 
die stärkere Ausrichtung an und der Vernetzung mit dem Sozialraum und durch die Bündelung einer 
breiten Angebotspalette an einem Ort. Der Gedanke liegt nahe, Kindertagesstätten zu Familienzentren 
weiterzuentwickeln, sofern sich der Auftrag von Kitas (Betreuung, Erziehung, Bildung) nicht verändert.  
Zur Weiterentwicklung von Kitas zu Familienzentren hat der Kreis Offenbach bereits 2010 einen 
nachhaltigen Impuls mit dem Modellprojekt FAMILIENwerkSTADT (Projektende 2012) gesetzt. Von 
zentraler Bedeutung dabei war die fachliche Begleitung der Projektarbeit und des 
Umstrukturierungsprozesses in den Einrichtungen durch eine Projektkoordinatorin vor Ort. Unter ihrer 
Leitung gab es neben Themenelternabenden, Mutter-Kind-Gruppen und Angeboten der Elternbildung 
auch Qualifizierungsmaßnahmen und den Einsatz von 55 Elternlotsen in den Einrichtungen und im 
Stadtteil. Alle am Projekt beteiligten Einrichtungen haben sich konzeptionell im Sinne von 
Familienzentren entwickelt. In Mühlheim und Rödermark wurde das koordinierende Personal zur 
Stärkung der Elternbildungsarbeit dauerhaft eingestellt. Eine ausführliche Ergebnisdarstellung und 
Analyse des Modellprojektes liegt in dem 2013 veröffentlichten Abschlussbericht vor.57  
Der Ausbau von Familienzentren hält im Kreis Offenbach weiter an. So ist 2021 in Obertshausen mit 
einer Fertigstellung des neuen Familienzentrums an der Vogelsbergstraße zu rechnen. Anfang 2020 
wurde in Langen das neue städtische Familienzentrum eröffnet. In Heusenstamm wird aktuell intensiv 
über den Bau eines in der Planung weit fortgeschrittenen Familienzentrums auf dem Gelände des 
heutigen Pfarrheims St. Cäcilia beraten. 

                                                           
57 https://www.kreis-offenbach.de/Themen/Migration-Inte-gration/Integrationsarbeit/Abgeschlossene-Projekte/FAMILIEN-
werk-STADT/Abschlussbericht-
FAMILIENwerkSTADT.php?object=tx,2896.3&ModID=6&FID=1856.2412.1&NavID=2896.357&La=1  
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4.2. Pro Arbeit 
 
 
Unterstützung von Jugendlichen beim Übergang Schule-Beruf 

 
1. Frühzeitige Beratung: Die Jobcoaches unterstützen und beraten bereits 13- und 14-jährige Schüler/-

innen, obwohl sie nach dem SGBII erst ab 15 Jahren erwerbsfähige Leistungsberechtigte sind. Sie 
informieren sie und ihre Eltern über Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket und lassen 
sich Schulbescheinigungen und Zeugnisse vorlegen. Ziel ist dabei, möglichst frühzeitig den Übergang 
von der Schule in den Beruf in den Blick zu nehmen. 

2. Intensive Beratung: Spätestens im letzten Schuljahr werden alle Schüler/-innen �c���v�P���]�v�������v���W�Œ�}�Ì���•�•��
�P���v�}�u�u���v�^�X�����]�����•���µ�P�v�]�•�•�����Á���Œ�����v�������•�‰�Œ�}���Z���v���µ�v�����P���u���]�v�•���u���Á���Œ�����v�����]�����s�}�Œ- und Nachteile der 
verschiedenen Möglichkeiten des Übergangs von der Schule zum Beruf erörtert (weiterführende 
Schule, Ausbildung, Studium, Arbeit). Es werden Ziele vereinbart (z.B.: Bewerbungsunterlagen 
erstellen, Bewerbungsbemühungen nachweisen, Teilnahme an Berufsinfoveranstaltungen und 
Ausbildungsmessen, Termine bei der Berufsberatung der BA wahrnehmen, Teilnahme an 
unterstützenden zielgerichteten Maßnahmen) und in regelmäßigen Gesprächen über die 
Zielerreichung reflektiert; gegebenenfalls werden die Ziele verändert oder angepasst. 

3. Berufsinfoveranstaltungen / Ausbildungsmessen: Gemeinsam mit dem Arbeitgeberservice werden 
Berufsinformationsveranstaltungen durchgeführt. Dabei haben die Jugendlichen die Möglichkeit, 
die einzelnen Berufsfelder kennenzulernen und mit den Arbeitgebern in Kontakt zu kommen. Zudem 
werden die Jugendlichen zu den zahlreichen Ausbildungsmessen eingeladen und wenn möglich auch 
begleitet (z.B.: Woche der Ausbildung, Azubi-Speed-Dating, Bildungsmesse Rodgau, 
Nachvermittlungsbörse, Nacht der Ausbildung). 

4. Zielgerichtete Maßnahmen: Bei Bedarf steht den Jobcoaches ein umfassendes Portfolio an 
zielgerichteten Maßnahmen zur Unterstützung der Jugendlichen zur Verfügung. Insbesondere sind 
folgende Angebote zu nennen: 
 

Abbildung 63: Angebote der Pro Arbeit im Übergang zur Ausbildung 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abkürzungen: 
BWO: Bewerberorientierung 
EQ: Einstiegsqualifikation 
HASA: Hauptschulabschluss 
AGS: Arbeitgeberservice
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Unterstützung von Müttern und Alleinerziehenden beim (Wieder-)Einstieg in das Berufsleben  
 
Bei der Beratung von Personen mit Erziehungsverantwortung �t hier insbesondere Kundschaft mit 
alleiniger Erziehungsverantwortung �t liegt ein wesentlicher Ansatz des Jobcoachings darin, die 
Zielgruppe kontinuierlich im Prozess zu halten. Bei einer kontinuierlichen Betreuung zur Integration in 
das Erwerbsleben zeigt sich häufig, dass selbst bei ausreichender Motivation die erforderlichen 
kommunalen Kinderbetreuungsangebote nicht vorhanden sind. Die für Integrationsprozesse 
erforderliche zeitlich verlässliche Verfügbarkeit stellt damit eine große Integrationshürde dar. Dennoch 
wird im Jobcoaching der Pro Arbeit konsequent die Handlungsstrategie umgesetzt, regelhaft alle 
Personen in Erziehungszeit alle 6 Monate zu kontaktieren; dies geschieht auch, wenn die Betreffenden 
vorab erklärt haben, die vollen 3 Jahre Erziehungszeit in Anspruch nehmen zu wollen. Damit schöpft die 
Pro Arbeit die gesetzlichen Rahmenbedingungen innerhalb des SGBII weitestgehend dahin aus, dass sie 
zwar keine Leistungsempfänger mit Kindern unter 3 Jahren zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit 
auffordern kann, jedoch Gespräche über die berufliche Zukunft der Einzelnen nach dieser Phase 
durchaus geführt werden dürfen und auch sollen. 
Praktische Erfahrungen im Jobcoaching haben gezeigt, dass auch Personen in Elternzeit im Laufe von 3 
Jahren u.U. erhebliche Änderungen ihrer Lebenslage (Umzug, neu hinzukommende familiäre 
Unterstützung bei Kinderbetreuung, Trennung, neue Lebensbeziehungen etc.) erfahren, wodurch sich 
dann teilweise auch neue Optionen ergeben, bereits die Elternzeit für Qualifizierungspläne oder 
Weiterbildungen zu nutzen. 
 
Ein entscheidendes Element bei der Unterstützung von Personen mit Erziehungsverantwortung, 
insbesondere nach Ablauf der Erziehungszeit, besteht im Jobcoaching darin, wettbewerbsrelevante 
�Z���•�•�}�µ�Œ�����v�� �u�]�š�� �^���Z�Á���Œ�‰�µ�v�l�š�� �c���]�P���v�}�Œ�P���v�]�•���š�]�}�v�� �À�}�v�� �����Œ�µ�(�•- �µ�v���� �&���u�]�o�]���v�o�������v�^�� �µ�v����
�c�•�µ�•���u�u���vdenken von Erziehungsarbeit mit ���Œ�Á���Œ���•���Œ�����]�š�^�� �Ì�µ�� �•�š���Œ�l���v�X�� �,�]���Œ�� �(�]�v��en sich häufig 
abwehrende Haltungen und damit verbunden auch geringe Motivation der Selbstaktivierung. 
Familienarbeit wird zunehmend �t auch mit dem aus dem ALG-I-Bezug resultierenden Anspruch einer 
Beschäftigungsaufnahme �t als einzige nachzuweisende familien-berufliche Tätigkeit aktiv im 
Jobcoaching eingefordert. Die bereits oben erwähnte prekäre Situation von nicht ausreichend 
verfügbaren Kinderbetreuungsplätzen unterstützt indirekt diese Argumentationen, ebenso wie häufig 
zu findende kulturelle Wertevorstellungen, wonach ausschließlich Frauen diese Erziehungsaufgaben 
übernehmen müssen, selbst wenn sie aus Sicht des Jobcoachings über wesentlich bessere Ressourcen 
und damit bessere Integrationsvoraussetzungen verfügen als männliche BG-Angehörige. 
 
Ein großer inhaltlicher Teil der Beratungsarbeit in dieser Zielgruppe konzentriert sich infolgedessen 
darauf, bei diesen Personen einen Perspektivwechsel dahingehend zu erreichen, dass die längerfristige 
Lebensplanung in den Vordergrund gestellt wird. Beratungen gemeinsam mit dem Partner sollen helfen, 
den geplanten Integrationsbemühungen auch im familiären Rahmen ein stabiles Gerüst zu verschaffen. 
So ist eher gewährleistet, dass die Aktivierungen in Richtung Berufsleben auch bis zum erfolgreichen 
Ende durchgehalten werden. Es gilt darüber hinaus, Kenntnisse über die Bildungslandschaft in 
Deutschland zu vermitteln. Vermieden werden soll, dass aus lediglich angelernten (Aushilfs-)Tätigkeiten 
dauerhaft ökonomische und soziale Chancen-Ungleichheiten werden. 
 
Insbesondere junge Mütter und Alleinerziehende sollen über intensive Coaching-Prozesse einen 
Ermöglichungsraum präsentiert bekommen, sich auch unter schwierigen Bedingungen in eine 
regelhafte Ausbildung zu begeben. Etwaigen Bildungsnachteilen durch eine frühe Mutterschaft 
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verbunden mit einem unvermittelten Abbruch des schulischen/außerschulischen Ausbildungsweges soll 
präventiv begegnet werden. 
 
Fachkräftesicherung und Qualifizierung allgemein im Jobcoaching 

Die Fachkräftesicherung im Jobcoaching beginnt mit der Teilnahme der Sachgebietsleitungen an 
Fachaustausch- und Netzwerktreffen. Die von dort mitgebrachten Ideen und Vorgehensweisen werden 
für die Pro Arbeit diskutiert und ggf. übernommen.  
Im Rahmen der Leitungsbesprechungen finden gemeinsame Überlegungen statt, wie entsprechende 
Angebote für Kundinnen bzw. Kunden ausgearbeitet und gestaltet werden können. So entstand 
beispielsweise 2020 eine Weiterbildungsmesse, deren Ergebnisse konsequent nachgehalten wurden. 
Sodann wurden die Kindschaft über das Instrument Bildungsgutschein qualifiziert. 
Darüber hinaus besteht grundsätzlich immer ein zusätzliches Angebot für eine Weiterbildungsberatung 
durch den Arbeitgeberservice. Bei den Überlegungen im Jobcoaching zur Qualifizierung werden stets 
unterschiedliche Ansätze der Sprachförderung mitgedacht. Die Beschäftigten erhalten Schulungen zum 
Themenbereich Qualifizierungschancengesetz und werden regelhaft zur Fachkräftesicherung 
sensibilisiert. Kunden bzw. Kundinnen werden aktiv zu Berufen beraten, die einen erhöhten Bedarf an 
Beschäftigten erkennen lassen. 
 

Fachkräftesicherung des Arbeitgeberservice (AGS) 

Der Arbeitgeberservice ist seit 2013 überregional mit allen hessischen Optionskommunen vernetzt und 
trifft sich viermal im Jahr zum Erfahrungsaustausch. Darüber hinaus werden mit durchschnittlich 10 
kommunalen Jobcentern zweimal jährlich im Rahmen der Fachkräftesicherung Jobmessen organisiert. 
Auf den Jobmessen findet zum Thema Fachkräftesicherung regelhaft ein umfangreiches Angebot statt. 
Vertreten sind dort u. a. die IHK Frankfurt, die HWK Rhein-Main, Berami berufliche Integration e.V., 
Bundesverband der Mittelständischen Wirtschaft (BMWI) sowie die Bafza (Netzwerk Pflegeausbildung) 
und Netzwerk Wiedereinstieg. Die für 2020 geplante Veranstaltung musste auf Grund der Pandemie 
abgesagt werden. Das Netzwerk ist allerdings auch 2020 über telefonische Kontakte genutzt worden, 
hauptsächlich in den individuellen Beratungen der Personalvermittler/-innen des Arbeitgeberservice. 
Das Netzwerk der kommunalen Jobcenter hat sich 2020 zum Teil telefonisch ausgetauscht, ab 
September fanden wieder gemeinsame Termine, nun in digitaler Form, statt. 2021 wird das Verfahren 
fortgesetzt. 
Des Weiteren werden im Rahmen der Fachkräftesicherung Unternehmertage angeboten und 
Informationsveranstaltungen in Kooperation mit der Bundesagentur und anderen 
Arbeitsmarktakteuren durchgeführt:  
 

1. Vortrag der Pro ���Œ�����]�š���µ�v���� �����Œ�����P���v�š�µ�Œ���À�}�Œ���<�/�d���� �>���]�š�µ�v�P���v�U���c�t�]���� �(�]�v������ �]���Z���W���Œ�•�}�v���o���µ�v���� �Á�]����
unterstützt dabei die Bundesagentur für Arbeit und das k�}�u�u�µ�v���o���� �:�}�������v�š���Œ�X�^�� �~���v������
November 2019) 
Ziel: Personen aus dem Pool der Agentur für Arbeit und der Pro Arbeit für eine Bewerbung und 
Anstellung gewinnen und mit beiden Institutionen zusammenarbeiten 

2. �c���µ�•���]�o���µ�v�P���•�]���Z���Œ�v�U�� �&�����Z�l�Œ���(�š���� �•�]���Z���Œ�v�^; diese digitale Veranstaltung der Bundesagentur für 
Arbeit und der Pro Arbeit fand ab September 2020 mit den Zuschüssen von Bund und Ländern 
statt, um Ausbildungsplätze trotz der Pandemie zu sichern sowie Förderleistungen 
(Qualifizierungschancengesetz) für bereits eingestelltes Personal zu erhalten. 
Ziel: Information zu den Zuschüssen und Apell zur Fachkräftesicherung 
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3. Weitere digitale Veranstaltungen im Rahmen der Fachkräftesicherung finden regelhaft jeden 
Monat 2021 für Unternehmen statt. Das Netzwerk Bundesagentur für Arbeit Offenbach, 
Wirtschaftsförderung Kreis Offenbach und die Main Arbeit sind an der Organisation beteiligt 
und referieren entweder selbst oder laden aus dem erweiterten Netzwerk Referentinnen bzw. 
Referenten zu Arbeitsmarktthemen ein (z.B. das Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur (IWAK) 
zum Lohnatlas).  
Ziel: Information, Appell zur Fachkräftesicherung 

4. Der Arbeitgeberservice der Pro Arbeit ist gemeinsam mit der Agentur für Arbeit Offenbach, dem 
kommunalen Jobcenter der Stadt Offenbach und der IHK jährlich an der Woche der Ausbildung 
aktiv beteiligt.  
Ziel: Ausbildungsbetriebe mit jungen Menschen, die einen Ausbildungsplatz suchen, aktiv 
zusammenzubringen 

5. Das Netzwerk der Arbeitgeber wird vom Arbeitgeberservice der Pro Arbeit regelhaft 
angesprochen. Zusätzlich bestehen gute Kontakte zu den Arbeitsmarktakteurinnen und -
akteuren der Region wie z.B. zu IHK, HWK, IWAK, Bafza, BMWI, dem Ehrenamt, der 
Berufswegebegleitung, der Strategie Olov (Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im 
Übergang Schule �t Beruf), den Wirtschaftsförderern der Kommunen etc. Weiterhin ist der 
Arbeitgeberservice im Netzwerk Unternehmen integrieren Flüchtlinge58 aktiv, sowie im 
Netzwerk Fachkräfte für die Region.59 Dort beteiligte sich die Pro Arbeit aktiv am Wettbewerb 
zum 8. Innovationstag 2020. Im Rahmen der Aktionswochen wurde das Thema (siehe Punkt 2) 
bundesweit beworben. Im Rahmen des Netzwerkes Fachkräfte für die Region war im letzten 
Jahr zusätzlich das Thema Teilzeitausbildung geplant, das durch den Lockdown entfallen ist. 
Weiterhin ist die Pro Arbeit im Verteiler des Netzwerks Hessischer Zukunftsdialog60 aktiv und 
mit der Stabstelle Fachkräftesicherung Hessen vernetzt. 61 
Ziel: Im Netzwerk Informationen verteilen und holen, aktiv für die Fachkräftesicherung werben, 
best practice Beispiele vorstellen, KMU Betriebe einbeziehen, da diese oft keine Zeit für 
Recherche haben. 

 
Zusammenfassend kann Folgendes festgestellt werden: 

�cDer Prozess der Fachkräftesicherung ist ein laufender Prozess und orientiert sich 
an den Rahmenbedingungen des Arbeitsmarktes und der vorhandenen 

Arbeitskräfte in der jeweiligen Region. Für Unternehmen ist eine Ansiedlung im 
Kreis Offenbach mit vielen positiven Faktoren verbunden. Der Bedarf an 

ausreichenden Fachkräften wird bleiben. Für die Unternehmen ist es von großer 
Bedeutung, Personal zu binden, auszubilden und zu entwickeln. Das Kommunale 
Jobcenter kommt daher der Aufgabe nach, den Unternehmen arbeitssuchende 

Arbeitskräfte anzubieten und ggf. mit den entsprechenden Förderprogrammen zu 
unterstützen. (Pro ���Œ�����]�š�•�^  

                                                           
58 https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/ 
59 https://www.fachkraeftebuero.de/ 
60 https://soziales.hessen.de/arbeit/fachkraeftesicherung/zukunftsdialog 
61 Fachkräfte in Hessen | ARBEITSWELT Hessen  
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4.3. Bildungs- und Teilhabepaket 
 
Seit 2011 gibt es für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene die Möglichkeit, Leistungen für Bildung 
und Teilhabe (BuT) zusätzlich zum Regelbedarf zu beantragen. Damit erhalten sie beispielsweise die 
Chance, Zuschüsse zu Schulmaterialien zu erhalten, ein Musikinstrument zu erlernen, Mitglied in einem 
Sportverein zu werden oder an Freizeiten teilzunehmen. Anspruchsberechtigt sind Personen, die 
diverse Sozialleistungen beziehen wie:62 
 

�¾ Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld nach dem SGBII 
�¾ Sozialhilfe nach dem SGBXII 
�¾ Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) 
�¾ Wohngeld 
�¾ Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 

 
Das Bildungs- und Teilhabepaket gilt für Kinder und Jugendliche bis 25 Jahre sofern sie sich noch in 
schulischer Ausbildung befinden. Bei den Leistungen zum Mitmachen in Kultur, Sport und Freizeit liegt 
die Altersobergrenze abweichend bei 18 Jahren. 
 
Folgende Leistungen umfasst das Bildungs- und Teilhabepaket: 
 

�¾ Schulausflüge, mehrtägige Klassenfahrten sowie Tagesfahrten und mehrtägige Ausflüge von 
Kindertageseinrichtungen 

�¾ Schulbedarf, wie Schreib-, Rechen- und Zeichenutensilien, Schulranzen und Sportzeug 
�¾ Schulbeförderung 
�¾ Lernförderung, um die wesentlichen Lernziele zu erreichen 
�¾ Mittagessen in Schulen und Kindertageseinrichtungen 
�¾ Teilhabe an Kultur, Sport und Freizeitaktivitäten 

 
Abbildung 64: Anzahl der Kinder und Jugendlichen mit Antragstellung (inkl. Schulbedarf), kumuliert 

 
Quelle: Kreis Offenbach: Pro Arbeit  

                                                           
62 Bildungs- und Teilhabepaket | soziales. hessen.de 

7.397 7.820 7.624 7.138 7.103

1.443
1.726 2.047

2.209 2.779

8.840
9.546 9.671 9.347

9.882

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2016 2017 2018 2019 2020

Kinder und Jugendliche  mit Antragstellung (inkl. Schulbedarf)

Rechtskreis SGB II Rechtskreis § 6b BKGG



 

85 
 

 
2020 bezogen 71,9 % der BuT-Antragssteller Leistungen nach dem SGBII. Gemessen an den SGBII-
Leistungsberechtigten im Alter von 0 bis unter 25 Jahren ergibt sich ein Anteil von 71,7%. Im Vorjahr lag 
dieser bei 76,7%. 
 
Tabelle 17: Anzahl der Anträge nach Leistungsart im SGBII und SG 

Leistungsart63 2016 2017 2018 2019 2020 
Ausflüge und Klassenfahrten 2.401 2.399 2.408 2.224 1.187 
Schulbedarf 7.192 8.238 8.346 8.149 8.675 
Beförderung der Schüler/-innen 194 234 219 220 332 
Lernförderung 773 829 992 958 911 
Mittagsverpflegung (ohne Hort) 2.812 2.836 3.058 2.875 2.921 
Teilhabeleistungen 1.327 1.584 1.538 1.603 1.397 
Anzahl der Anträge insgesamt 14.699 16.120 16.561 16.029 15.423 

Quelle: Kreis Offenbach: Pro Arbeit  

 
 
Tabelle 18: Anzahl der Anträge nach Leistungsart 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Anträge BuT-Rechtskreis SGBII 
insgesamt 

12.338 13.073 12.952 12.032 10.820 

durchschnittliche Anträge pro 
Antragssteller 

1,67 1,67 1,70 1,69 1,52 

Quelle: Kreis Offenbach: Pro Arbeit; eigene Berechnung 

 

  

                                                           
63 Beinhaltet beantragte Leistungen der Rechtskreise SGB II und § 6b BKGG 
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4.4. Frühe Hilfen und Hilfen zur Erziehung  
 
Frühe Hilfen 
 
Die Maßnahmen der Frühen Hilfen richten sich an Familien in belasteten Lebenslagen ab der 
Schwangerschaft bis zum 3. Lebensjahr. Sie bewegen sich im Bereich der Primär- und 
Sekundärprävention64 und zielen auf eine Stärkung der Beziehungs-, Erziehungs- und Alltagskompetenz 
der Eltern ab, um Kindern eine gesunde Entwicklung (körperlich, seelisch und kognitiv) zu ermöglichen. 
Fokus der Frühen Hilfen ist die Stärkung der Bindung zwischen Eltern und Kind als nachweislich 
wichtigste Ressource für ein emotional stabiles und gesundes Aufwachsen. 
 
Die Frühen Hilfen verfügen über ein Netzwerk, in dem alle wichtigen Institutionen, die fachlich mit den 
ersten 3 Lebensjahren zu tun haben, gebündelt sind, um wechselseitig die Angebote kennen und nutzen 
zu können. Im Netzwerk sind u.a. auch die Familienzentren und die Familienbildungsstätten vertreten, 
die Bildungsangebote für Familie bereitstellen. 
 
Im Weiteren unterstützen die Frühen Hilfen die Familien durch den Einsatz von speziell qualifizierten 
Familienhebammen, die in die Familien gehen, die Entwicklung im ersten Lebensjahr begleiten und alle 
erforderlichen Hilfen organisieren. 
Darüber hinaus verfügen die Frühen Hilfen über einen Pool an Familienpaten, die den Familien 
lebenspraktische Alltagsunterstützung bieten.  
 
 
Hilfen zur Erziehung 
 
Die Hilfen zur Erziehung sind staatliche, genauer kommunale Leistungen, deren sozialpädagogische 
Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien im Rahmen von Jugendhilfeleistungen gemäß § 27 
SGBVIII erbracht werden. Jugendhilfeleistungen gemäß § 27 ff. SGBVIII sind gesetzliche 
Pflichtleistungen, deren Zugang über die Antragstellung an das örtliche zuständige Jugendamt erfolgt, 
das die notwendige und passgenaue Hilfe wie auch die Gewährungsvoraussetzungen prüft. Sie dienen 
dem Schutz von Kindern und Jugendliche, damit sie sich zu selbstständigem Erwachsenen entwickeln 
und ihr Leben eigenverantwortlich gestalten können. Eltern werden bei der Erziehung unterstützt, 
indem ihre Erziehungs- und Konfliktlösungskompetenz gestärkt wird. Letztendlich sollen die Hilfen zur 
Erziehung auch die Bildungschancen und -erfolge von Kindern und Jugendlichen erhöhen. 
  

                                                           
64 Angebote, die sich an alle Eltern mit ihren Kindern im Sinne der Gesundheitsförderung richten, zählen zur primären 
Prävention. Frühe Hilfen, die sich insbesondere an Familien in Problemlagen ausrichten, zählen zur sekundären Prävention. 
Quelle: https://www.fruehehilfen.de/grundlagen-und-fachthemen/grundlagen-der-fruehen-hilfen/begriffsbestimmung-
fruehe-hilfen/ 
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Tabelle 19: Beschreibung der Hilfen zur Erziehung 

allgemeine Hilfen zur 
Erziehung 

Art und Umfang der allgemeinen Hilfen zur Erziehung gem. § 27,2 SGBVIII richten sich 
nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des 
Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden. 

Soziale 
Gruppenarbeit 

In der Sozialen Gruppenarbeit nach § 29 SGBVIII werden vor allem ältere Kinder und 
Jugendliche bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten unterstützt. 
Soziales Lernen in der Gruppe oder erlebnisorientierte Aktivitäten gehören u. a. zu den 
Inhalten. 

Erziehungsbeistand 
und 
Betreuungshelfer/-
innen 

Bei der ambulanten Hilfe nach § 30 SGB VII, Erziehungsbeistand und Betreuungshelfer/-
innen, werden Problemlagen von Minderjährigen unter Einbezug ihres sozialen 
Umfeldes bearbeitet. Gleichzeitig soll die Beziehung zur Familie erhalten und ausgebaut 
werden. 

Sozialpädagogische 
Familienhilfe (SPFH) 

Die ambulante Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) nach § 31 SGBVIII richtet sich 
an die gesamte Familie mit dem Ziel, ihr Selbsthilfepotential und ihre 
Eigenverantwortlichkeit zu stärken.  

Erziehung in einer 
Tagesgruppe 

Angebote des sozialen Lernens, der schulischen Förderung und der unterstützenden 
Elternarbeit werden nach § 32 SBG VIII, Erziehung in einer Tagesgruppe, bereitgestellt. 
Ziele sind Unterstützung der emotionalen Entwicklung des Kindes, Verbesserung der 
schulischen Integration durch Förderung und Begleitung sowie Festigen der Eltern-
Kind-Beziehung. Zu den angewendeten Methoden zählen u. a. heilpädagogisch-
therapeutische Einzelförderung, sonderpädagogische Gruppenarbeit sowie 
therapeutische Familienarbeit. 

Vollzeitpflege  Bei der Vollzeitpflege nach § 33 SGBVIII erfolgt die Unterbringung, Betreuung und 
Erziehung des Kindes oder des/der Jugendlichen außerhalb des Elternhauses in einer 
anderen Familie. Auf befristete Zeit wird die Erziehung in der Herkunftsfamilie ersetzt. 

Heimerziehung und 
sonstige Betreuung  

Abschließend erfolgt bei der Heimerziehung und sonstiger Betreuung nach § 34 SGBVIII 
die Erziehung des Kindes oder des Jugendlichen außerhalb des Elternhauses in einer 
Einrichtung. Zur Woh�v�(�}�Œ�u���c�•�}�v�•�š�]�P���������š�Œ���µ�µ�v�P�^���P���Z�‚�Œ���v���µ�X�����X���t�}�Z�v�P���u���]�v�•���Z���(�š���v�U��
Jugendwohnungen und mobile Betreuung. 

Intensive 
sozialpädagogische 
Einzelbetreuung 

Bei der Intensiven sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGBVIII werden 
Jugendliche bei der sozialen Integration und bei der eigenverantwortlichen 
Lebensführung unterstützt.  
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4.5. Frühförderung und Teilhabeassistenz 
 
Frühförderung  
 

Frühförderung meint Unterstützungs- und Förderangebote für die Zielgruppe entwicklungsauffällige,  
-verzögerte oder behinderte Kinder bis zum sechsten Lebensjahr bzw. bis zum Schuleintritt �t sowie für 
deren Eltern oder Bezugspersonen im Lebensumfeld der Kinder. 

Die Frühförderstellen arbeiten interdisziplinär mit therapeutischem Fachpersonal, ärztlichem Personal 
für Kinderheilkunde, Sozialpädiatrischen Zentren, Spezialambulanzen, Kindertageseinrichtungen, der 
Kinder- und Jugendhilfe sowie Beratungsstellen zusammen.  

Sie zeichnen sich durch Freiwilligkeit und einer Kostenfreiheit aus. Sie umfassen:  

�¾ Entwicklungsförderung des Kindes durch pädagogische und therapeutische Fachkräfte 
�¾ Entwicklungs- und Interaktionsberatung sowie Begleitung der Eltern 
�¾ Elterngruppen wie das Heidelberger Elterntraining oder Elterngesprächskreise 
�¾ Eltern-Kind-Gruppen 
�¾ Kooperation mit Kinderbetreuungseinrichtungen, Vorschule und Schule 
�¾ interne und externe interdisziplinäre Kooperation, beispielsweise mit ärztlichem Personal für 

Kinderheilkunde oder mit therapeutischen Fachkräften 
 

Frühförderung ist Teil des hessischen Systems flächendeckender Grundversorgung für betroffene 
Kinder und deren Familien. Sie wird angeboten von Frühförder- und Frühberatungsstellen, die es in 
jeder Region gibt, speziellen Frühförderstellen für Kinder mit Seh- oder Hörschädigung, 
Sozialpädiatrischen Zentren und Autismus-Therapie-Instituten. 65 

Die Leistungen der allgemeinen Frühförder- und Frühberatungsstelle wird für den Kreis Offenbach von 
der Behindertenhilfe in Stadt und Kreis Offenbach erbracht. In Frankfurt gibt es für Kinder mit 
Hörschädigung die Frühberatungsstelle Hören und Kommunikation an der Schule am Sommerhoffpark 
und für Kinder mit Sehbehinderung oder Blindheit eine Beratungsstelle des Diakonischen Werks 
(Sichtweisen �t Frühförderung für Kinder mit Blindheit oder Sehbehinderung). 

 

Teilhabeassistenz 
 

Kinder und Jugendliche haben das Recht auf Teilhabe an und Zugang zu einer bestmöglichen Bildung, 
sei es in der Kita oder an einer allgemeinen Schule mittels der Unterstützung von Fachkräften. Im 
Kontext Kita und Schule leisten sogenannte Integrationsplätze in Kitas und Teilhabeassistenzen in 
Schulen einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der 2008 in Kraft getretenen UN-
Behindertenrechtskonvention und dem damit verbundenen Ziel, eine diskriminierungsfreie Inklusion im 
Bildungssystem zu erreichen.  
 

Kita  
In Hessen können Kinder mit Behinderung in ihrem Wohnumfeld einen Kindergarten besuchen, sofern 
der Kindergarten vor Ort dafür geeignet ist und die Eltern eine wohnortnahe Betreuung wünschen. Der 
Einrichtungsträger muss dann mehr Fachkräfte einstellen und die Gruppenstärke verringern. Vom 
örtlichen Eingliederungshilfeträger erhält der Träger dafür einen pauschalen Zuschuss.66  

                                                           
65 https://www.behindertenhilfe-offenbach.de/kinder-jugendliche/fruehfoerderung/  
66 siehe Regelungen im Hessische Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB § 1, Abs. 3, Nr. 1 und § 8, Abs. 1, Nr. 6) sowie im 
Hessische Kinderförderungsgesetz. 
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 Teilhabeassistenz an Schulen 
Kindern und Jugendlichen mit einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung wird zur 
Wahrnehmung einer angemessenen Schulbildung eine Eingliederungshilfe in Form einer Person 
gewährt. Sie wird für die allgemeine Schule und für die Förderschule genehmigt. Auch Kinder mit 
Behinderung, die keinen sonderpädagogischen Förderbedarf haben, haben ein Recht auf 
Eingliederungshilfe. In der Praxis finden sich verschiedene Bezeichnungen für Personen, die als 
Unterstützungskräfte tätig sind: Teilhabeassistenz, Schulassistenz, Schulbegleitung, Integrationshilfe. 
Sie begleiten die Schüler/-innen partiell oder durch den gesamten Schulalltag (gegebenenfalls auch bei 
der Bewältigung des Schulweges und einer Nachmittagsbetreuung an einer Ganztagsschule), gehen 
kontinuierlich auf individuelle Bedürfnisse ein und unterstützen ihre Teilhabe am allgemeinen 
Schulsystem. 
 

Die rechtlichen Voraussetzungen zur Gewährung der Eingliederungshilfe finden sich im: 
a) SGB IX für Menschen, die durch eine geistige, körperliche oder Mehrfachbehinderung 

wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer 
solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Die Betroffenen erhalten Leistungen der 
Sozialen Teilhabe.  

b) SGBVIII für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung und/oder wenn diese von 
seelischer Behinderung bedroht sind und für die eine Unterstützung im Bereich des Verhaltens 
und der emotional-sozialen Entwicklung notwendig ist. Die Eingliederungshilfe soll der 
Teilhabebeeinträchtigung entgegenwirken. Sie soll die Betroffenen unterstützen, um so mehr 
Selbstständigkeit und eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen.67  

 

Die Teilhabeassistenz ist ein Hilfsangebot zur individuellen, bedarfsgerechten Begleitung und 
Unterstützung des betroffenen Kindes/der/des Jugendlichen; es ist keine pädagogische unterrichtliche 
Fördermaßnahme, weshalb die Betreuungskräfte kein Fachpersonal in den Bildungseinrichtungen 
ersetzen. Der Bedarf einer Unterstützung wird in der Regel im Rahmen einer Prüfung durch eine 
Fachkraft für Sozialpädagogik des Eingliederungshilfeträgers vor Ort festgestellt.  
 

Aufgabenbereiche/Unterstützungsleistungen68 
Die Eingliederungshilfen unterscheiden sich in ihren Leistungen je nach Rechtskreis. Zur leichteren 
Verständlichkeit werden die Unterstützungsdimensionen und Aufgabenbereiche von 
Teilhabeassistenzen hier jedoch zusammenfassend dargestellt.  

�¾ Bewältigung des Schulalltages, z.B.: Orientierung im Schulgebäude, Unterstützung beim 
Toilettengang oder bei der Nutzung von Gehhilfen, Schulwegbegleitung, Begleitung bei 
schulischen Veranstaltungen 

�¾ Emotionaler und sozialer Bereich, z.B. Förderung von Selbstständigkeit, Verstehen von sozialen 
Situationen 

�¾ Kommunikation: Hilfe beim Verstehen  
�¾ Lernen/Unterricht, z.B. Klärung von Aufgaben und Aufgabenverständnis, Strukturierung des 

Lernmaterials oder des Arbeitsplatzes, Lernmotivation, Aufmerksamkeitslenkung  
 

Eine berufsspezifische Qualifizierung für eine Tätigkeit als Teilhabeassistent/-in gibt es nicht. Es arbeiten 
Personen mit unterschiedlichen Qualifikationen und Kompetenzen als Teilhabeassistenz, z.B. 
Studierende, fachfremd ausgebildete Personen - mit oder ohne pädagogische Vorerfahrungen, 
pädagogisch oder medizinisch qualifiziertes Personal etc. In der Regel sind diese bei einem Träger 
beschäftigt.   

                                                           
67 Siehe dazu SGB IX § 90 (Aufgabe der Eingliederungshilfe) 
68 https://sts-ghrf-ruesselsheim.bildung.hessen.de/modul/2017.11.01_informationen_teilhabeassistenz.pdf  
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4.6. �W�Œ�}�i���l�š���º�Œ�}���c�����Œ�µ�(�•�Á���P�������P�o���]�š�µ�v�P�^�� 
 
�����•�� �W�Œ�}�i���l�š���º�Œ�}�� �c�����Œ�µ�(�•�Á���P��begleitung" des Kreises Offenbach versteht sich als kommunale 
Koordinierung zur Weiterentwicklung von regionalen Unterstützungsnetzen für Jugendliche und junge 
Erwachsene von 12 bis 27 Jahre am Übergang Schule/Beruf. Zu den Aufgaben gehören hier die 
Installation, (Weiter)-entwicklung, Qualitätssicherung sowie die finanzielle und fördertechnische 
Abwicklung der kommunalen und schulischen Beratungsprojekte und Trägermaßnahmen.  
Ziel der Angebote des Projektbüros ist die Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, der 
Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration von benachteiligten jungen Menschen.  
Der Bereich Jugendförderung und Frühe Hilfen als Teil des Fachdienstes Jugend und Familie steuert im 
Kreis Offenbach die Maßnahmen der Jugendberufshilfe und Kinder- und Jugendhilfe nach §13 SGBVIII. 
Diese richten sich an junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung und/oder zur 
Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. 
Folgende Projekte werden momentan für diese Zielgruppe in unserem Bereich umgesetzt:  
 

I. Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen 
II. JUGEND STÄRKEN in Schule und Beruf 
III. JUGEND STÄRKEN im Quartier 
IV. Standorte der BerufsWegeBegleitung 
V. Jugendberatungsbüro RoOF 
VI. Entwicklung und Koordination von Maßnahmen im Übergang Schule-Beruf 

 
�/�u���W�Œ�}�i���l�š���º�Œ�}���•�]�v�������µ�˜���Œ�����u�����]�����<�}�}�Œ���]�v���š�]�}�v�������•���l�Œ���]�•�Á���]�š���v���E���š�Ì�Á���Œ�l�•���c�:�µ�P���v�����]�v�������Œ�µ�(�^���µ�v�������]����
regionale Koordination des OloV-Netzwerks angesiedelt.  
 

I. Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen (KiJaS) 

Jungen Menschen sollen im Rahmen der Arbeit an Schulen sozialpädagogische Angebote gemacht und 
ihre soziale Integration gefördert werden. Darüber hinaus soll den Schülern bzw. Schülerinnen eine 
bessere Bildungsbiografie ermöglicht werden. Die Sozialarbeit, als intensive Zusammenarbeit von 
Jugendhilfe und Schule, bringt dabei ihre Kompetenz in die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit 
Lehrkräften ein. Die Förderbedingungen sind in der Richtlinie zur Förderung der Kinder- und 
Jugendsozialarbeit an Schulen (01/2021) geregelt.  
Der Kreis Offenbach erbringt als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Leistungen der 
Jugendsozialarbeit an Schulen nicht unmittelbar, sondern in Zusammenarbeit mit Kommunen und 
Trägern. Die Finanzierung der Schulsozialarbeit erfolgt über die Schulumlage bzw. als Kofinanzierung. 
Derzeit wird KiJaS an 31 Schulen mit einer finanziellen Unterstützung durch den Kreis Offenbach 
angeboten. Generalziel ist der Ausgleich sozialer Benachteiligung und/oder die Überwindung 
individueller Beeinträchtigungen. 
 
Angebote der Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen: Einzelfallhilfe als Unterstützungsmaßnahme 
für junge Menschen in besonderen (Lebens-)Situationen: Zur Förderung der sozialen Kompetenzen 
werden Angebote für Schüler/-innen im Klassenverband und/oder in Gruppen gemacht. 
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II. JUSTSB - JUGEND STÄRKEN in Schule und Beruf 
 

Die Fachkräfte des Projekts arbeiten mit jungen 
Menschen im Alter zwischen 12 und 27 Jahren, die ihren 
Schulabschluss durch schulabsentes Verhalten 
gefährden, häufig multiple Problemlagen aufweisen und 
Begleitung bei der Entwicklung einer für sie passenden 

Zukunftsperspektive benötigen. Das Angebotsspektrum ist breit gefächert. Ziele der Angebote sind u.a. 
die Verminderung von verschiedenen Problemlagen durch die Stärkung der persönlichen und familiären 
Ressourcen und die Schaffung passgenauer Unterstützungsleitungen durch Netzwerkarbeit, die 
Reintegration in die Schule, die Förderung und Unterstützung bei der Integration in den 
Ausbildungsmarkt durch Maßnahmen zur Kompetenzstärkung und Berufsorientierung. Das Angebot 
wird an fünf Standorten - unterteilt in drei Regionen (Ost, Mitte, West) - vorgehalten.  
Die Qualitätsentwicklung innerhalb des Projektes wird durch regelmäßigen Fachaustausch, 
Netzwerktreffen und Fortbildungen gefördert.  
 

 
III. JUGEND STÄRKEN im Quartier (JUSTiQ) 

 
Das Projekt JUGEND STÄRKEN im Quartier richtet sich an junge Menschen 
(12-27 Jahre) und unterstützt diese bei ihrer Integration in 
Bildungsangebote und in den Sozialraum. Ziel ist, die jungen Menschen 
möglichst zu stabilisieren und zu stärken. Die Erarbeitung von 
Anschlussperspektiven möglichst in Form von Praktika, Ausbildungen und 
Arbeitsplätzen gehört ebenfalls zu den Projektinhalten. Zugänge zur 

Zielgruppe finden sowohl individuell als auch über niedrigschwellige Gruppenangebote statt. Mit 
aufsuchender Jugendsozialarbeit und individueller Unterstützung wird nach Kontaktaufnahme im 
Sozialraum und Klärung des Bedarfes an entsprechende Netzwerkpartner/-innen im Übergang Schule-
Beruf vermittelt. Mikroprojekte dienen dazu, junge Menschen mittels ihrer lebenswelt- und 
freizeitorientierten Interessen niedrigschwellig anzusprechen und sozialräumlich auszurichten. Dies 
steigert die Identifikation mit dem Lebensraum.  
Im Kreis Offenbach bietet �c�:�h�^�d�]�Y�^�� �]�u�� �‚�•�š�o�]���Z���v�� �^�‰���•�•���Œ�š�À�]���Œ�š���o�� �]�v�� ���]���š�Ì���v�������Z�U�� �]�u�� �'�����]���š��
Hirschsprung/Breitensee in Dreieich, im Langener Norden sowie im Westend von Neu-Isenburg 
beispielsweise Personen, die Arbeitsmarktmaßnahmen abgebrochen haben, sowie Geflüchteten 
mittelfristig eine berufliche und damit auch gesellschaftliche Perspektive. 
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IV. Beratungsangebot der BerufsWegeBegleitung 
 

Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahren, insbesondere in den Vorabgangs- und 
Abschlussklassen in allgemeinbildenden Schulen oder in besonderen Bildungsgängen von beruflichen 
Schulen, gehören zur Zielgruppe des Projektes. Aber auch junge Menschen ohne verwertbare 
Schulabschlüsse, mit Berufsstart- und Berufsentwicklungsproblemen und/oder mit abgebrochenen 
Ausbildungen stehen im Fokus des Projektteams.  
Ziele des Projektes sind die Entwicklung von beruflichen Zukunftsperspektiven, die Begleitung und 
Unterstützung bei diesem Prozess u. a. durch die Schaffung passgenauer Unterstützungsleistungen 
unter Hinzunahme des Netzwerkes, durch Vermittlung in Qualifizierungsmaßnahmen oder schulische 
Weiterbildungsmaßnahmen sowie die Eingliederung in den ersten Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.  
Dies wird erreicht durch individuelle Beratung und Begleitung, Berufsorientierung, Unterstützung im 
Bewerbungsprozess, Kontaktvermittlung zu Ausbildungsbetrieben und Arbeitgebern bzw. 
Arbeitgeberinnen und durch Verweisberatung zu entsprechenden Kooperations- und 
Netzwerkpartnern bzw. -partnerinnen.  
Die Qualitätsentwicklung innerhalb des Projektes wird durch regelmäßigen Fachaustausch, 
Netzwerktreffen und Fortbildungen gefördert.  
 
Reichweite: Das Netzwerk umfasst 8 Stützpunkte. 4 Stützpunkte befinden sich an Schulen im 
Kreisgebiet: Heusenstamm (Adolf-Reichwein-Schule; Haupt- und Realschule), Obertshausen (Georg-
Kerschensteiner-Schule, Berufs-, Berufsfachschule und Berufliches Gymnasium), Rödermark (Oswald-
von-Nell-Breuning-Schule, integrierte Gesamtschule und Europaschule mit gymnasialer Oberstufe), 
Offenbach (August-Bebel-Schule, Berufs-, Berufsfachschule und Berufliches Gymnasium). Vier 
kommunale Stützpunkte - darunter auch ein Stützpunkt im Jugendberatungsbüro RoOF - decken die 
Regionen Ost, Mitte und West ab.  
 
 
 

V. RoOF �t Jugendberatungsbüro Dietzenbach  

Das Jugendberatungsbüro RoOF �t Richtig orientiert im Kreis Offenbach �t 
bietet jungen Menschen im Alter zwischen 14 und 27 Jahren aus Dietzenbach 
Hilfeleistungen der Pro Arbeit (Grundsicherung für Arbeitssuchende), der 
Agentur für Arbeit Offenbach(Arbeitsförderung) und dem Fachdienst Jugend 
und Familie (Kinder- und Jugendhilfe) unter einem Dach an. Der Gang von 

Behörde zu Behörde entfällt und Betreuungslücken und Doppelstrukturen werden so vermieden. 
Gemeinsame Fallkonferenzen und direkte Übergaben sorgen für passgenaue Beratung und Hilfe für die 
jungen Menschen am Übergang von der Schule in den Beruf.  
Im RoOF finden alle jungen Menschen aus Dietzenbach eine Anlaufstelle zu den Themen 
Berufsberatung, Ausbildungsplatzsuche, Schulbesuch, Arbeitsaufnahme, sie sind aber auch 
willkommen, wenn es um persönliche und familiäre Probleme geht.  
Die Arbeit des RoOF wird flankiert von einer engen Zusammenarbeit mit den Schulen, Netzwerken und 
anderen wichtigen Institutionen aus dem Kontext Bildung, Integration und Soziales der Stadt 
Dietzenbach.69 

                                                           
69 Weitere Informationen: https://www.roof-kreis-offenbach.de/  
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VI. Entwicklung und Koordination von Maßnahmen am Übergang Schule - Beruf 

 

Das Projektbüro Berufswegebegleitung fördert und koordiniert Maßnahmen im Übergang Schule -Beruf 
für junge Menschen aus dem Kreis Offenbach im Alter von 16 bis 27 Jahre. Die Maßnahmen sind auf 
den Arbeitsmarkt ausgerichtet. Im Fokus stehen Angebote mit einem hohen Praxisbezug, die 
Orientierung und Qualifizierungsanteile enthalten, um die Aufnahme einer Ausbildung vorzubereiten 
oder den Abschluss eines externen Hauptschulabschlusses zu ermöglichen. Die Förderung des 
Spracherwerbs ist ein wichtiger Bestandteil von Maßnahmen für die Zielgruppe junge Geflüchtete.  
Die Maßnahmen werden aus Mitteln des Kreises Offenbach, des Hessischen Ministeriums für Soziales 
�µ�v���� �/�v�š���P�Œ���š�]�}�v�� �~�c���µ�•���]�o���µ�v�P�•- un���� �Y�µ���o�]�(�]�Ì�]���Œ�µ�v�P�•���µ���P���š�^�V�� �c�Y�µ���o�]�(�]�Ì�]���Œ�µ�v�P�� �µ�v���� �����•���Z���(�š�]�P�µ�v�P�^�•�� �µ�v����
teilweise des Europäischen Sozialfonds finanziert und von Bildungsträgern durchgeführt.  
 
Landesprogramme: 
�����•���c���µ�•���]�o���µ�v�P�•- �µ�v�����Y�µ���o�]�(�]�Ì�]���Œ�µ�v�P�•���µ���P���š�^70 setzt auf innovative Förderangebote, die zum Beispiel 
die Kommunikationsfähigkeit am Arbeitsplatz fördern oder Orientierung mit beruflicher Qualifizierung 
verbinden. Auch Un- und Angelernten sollen durch die Verbindung von Lernen und Arbeiten über 
Teilqualifikationen zu einem Berufsabschluss verholfen werden. Ziel ist, durch eine qualitative und 
konsequente Qualifizierung die Arbeitsmarktintegration auch für diese Zielgruppen zu steigern. Der 
Kreis Offenbach setzt das Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget in enger Zusammenarbeit mit der Pro 
Arbeit um. Derzeit profitieren junge Menschen von einem Angebot, das über 150 Plätze in der 
Qualifizierung und Ausbildungsvorbereitung umfasst. Beispiele für aktuelle und abgeschlossene 
Maßnahmen sind: Rodgau 16plus, die !PS Dreieich (Hauptschulabschluss-Kurs mit Produktionsschule), 
Rückenwind und Jugend Aktiv.71 
�����•�� �>���v�����•�‰�Œ�}�P�Œ���u�u�� �c�Y�µ���o�]�(�]�Ì�]���Œ�µ�v�P�� �µ�v���� �����•���Z���(�š�]�P�µ�v�P�—�U�� �����•�� �����Œ�� �<�Œ���]�•�� �K�(�(���v�������Z�� �l�}�(�]�v���v�Ì�]���Œ�š�U��
ermöglicht es jährlich ca. 30 jungen Menschen, ihren Weg in Ausbildung und Arbeit zu finden und ihren 
Hauptschulabschluss nachzuholen. Das Programm fördert auch Geflüchtete, die Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz erhalten.72 
  

                                                           
70 Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget | Regierungspräsidium Kassel (hessen.de) 
71 Weitere Informationen: Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget (kreis-offenbach.de)  
72 Weitere Informationen: https://www.kreis-offenbach.de/Themen/Arbeit-Beruf/BerufsWege-
Begleitung/Landesprogramme/Qualifizierung-Besch%C3%A4ftigung/  
Alle Maßnahmen sind einer Maßnahmenübersicht zu entnehmen. Sie wird alle 8 Wochen aktualisiert. https://www.kreis-
offenbach.de/Themen/Arbeit-Beruf/BerufsWege-Begleitung/Ma%C3%9Fnahmen%C3%BCbersicht/ 
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4.7. OloV - �c�K�‰�š�]�u�]���Œ�µ�v�P�������Œ���o�}�l���o���v���s���Œ�u�]�š�š�o�µ�v�P�•���Œ�����]�š���]�u���m�����Œ�P���v�P���^���Z�µ�o�����t 
�����Œ�µ�(�^ 73 

 
Der Übergang von der Schule in den Beruf steht im Mittelpunkt des 
Hessischen Paktes für Ausbildung. Zur Bündelung der Aktivitäten 
hat das Land Hessen mit der OloV-Strategie ein flächendeckendes 
Konzept entwickelt. Ziel der Strategie ist es, die Qualität der 
Prozesse zu sichern und Parallelstrukturen zu vermeiden, so dass 

Jugendliche den Einstieg in ihre berufliche Zukunft ohne Umwege schaffen, Abbrüche und 
Warteschleifen. Dazu kooperieren auf Landesebene alle Institutionen, die für die Gestaltung des 
Übergangs Schule �t Beruf verantwortlich sind. Die Durchführung erfolgt auf regionaler Ebene.  
 
Der Kreis Offenbach trägt die Verantwortung für die Koordination des hiesigen regionalen OloV-
Netzwerks, das sich aus folgenden Akteuren bzw. Akteurinnen zusammensetzt: Agentur für Arbeit 
Offenbach, Industrie- und Handelskammer Offenbach, Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, 
Kreishandwerkerschaft Stadt und Kreis Offenbach, Kreis Offenbach, Pro Arbeit, die Städte Dietzenbach, 
Dreieich und Rodgau und das Staatliche Schulamt für Stadt und Kreis Offenbach.  
 
Die Steuerungsgruppe des OloV-Netzwerks erarbeitet regionale Ziele und Teilziele und verknüpft diese 
mit konkreten Maßnahmen und Projekten, die in den drei OloV-���Œ�����]�š�•�P�Œ�µ�‰�‰���v���~�c�^���Z�µ�o���^�U���c���o�š���Œ�v�^���µ�v����
�c�s���Œ�u�]�š�š�o�µ�v�P�^�•�����Œ���Œbeitet und umgesetzt werden.  
 
In regelmäßigen Abständen werden Hilfs- und Informationsmaterialien für Fachkräfte und Betroffene 
im Übergang Schule-Beruf erarbeitet. Die Handreichung Betriebs- und Hochschulerkundung unterstützt 
beispielsweise Lehrkräfte bei der Planung und Organisation der Berufsorientierung. Der Wegweiser 
�c�^���Z�µ�o���� �������v�����š�Y�^�� �Ì���]�P�š�� �Á�]���Z�š�]�P���� ���v�•���Z�o�µ�•�•�u�‚�P�o�]���Z�l���]�š���v�� �(�º�Œ�� �i�µ�v�P���� �D���v�•���Z���v�� �u�]�š�� �µ�v���� �}�Z�v����
Schulabschluss auf und informiert über Voraussetzungen für Bildungswege im schulischen und 
beruflichen Bereich sowie deren Perspektiven. Das jährlich neu gestaltete Plakat zu Berufs- und 
Studienorientierungsmessen liefert einen Überblick über Veranstaltungen in diesem Bereich. 
 
Durch das OloV-Netzwerk wurde auch der Anstoß zu einem Videoprojekt, durchgeführt von Schüler/-
innen, an der Dietzenbacher Ernst-Reuter-Schule gegeben. Kinder und Jugendliche dieser Schule 
gestalteten unter Anleitung einer Medienpädagogin sowohl ein Video74 über die Duale Ausbildung als 
auch den darauffolgenden Elterninformationsabend. Ziel dieses Projekts war, Eltern für die Vorteile 
einer dualen Ausbildung zu sensibilisieren �t indem diese durch ihre Kinder über die Duale Ausbildung 
aufgeklärt werden.  
 
Die hessenweite Strategie OloV wird aus Mitteln des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, 
Verkehr und Wohnen, des Hessischen Kultusministeriums und der Europäischen Union �t Europäischer 
Sozialfonds gefördert.75 
 
 

                                                           
73 Weitere Informationen: https://www.kreis-offenbach.de/olov  
74 Mediathek Hessen - It's our future (mediathek-hessen.de)  
75 Weitere Informationen: OloV - Optimierung lokaler Vermittlungsarbeit (kreis-offenbach.de) 
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4.8. Unterstützung im Bereich Berufseinstieg und -orientierung 
 
Bildungsberatung im Kreis Offenbach 

Die Bildungsberatung des Kreises Offenbach mit Sitz im Haus des Lebenslangen Lernens in Dreieich 
bietet für alle Bürger und Bürgerinnen des Kreises Offenbach eine Orientierungsberatung zur 
individuellen Fort- und Weiterbildung. Weitere Beratungsleistungen sind: Beratung zur schulischen und 
beruflichen Weiterbildung, Angebotsberatung, Beratung zur Anerkennung ausländischer Abschlüsse 
sowie Beratung zur Bildungsprämie. Für Lehrende und Lernende des Hauses des Lebenslangen Lernens 
stehen folgende Leistungen zur Verfügung: 76 
 

�¾ Beratung zur beruflichen Orientierung  
�¾ Klärung der Problemlage und ggf. Vermittlung an weiterführende Beratungseinrichtungen im 

Kreis sowie Möglichkeit zur individuellen Bildungsbegleitung und Einzelfallhilfe  
�¾ Bewerbungshilfe  
�¾ (Gruppen-)Beratungsangebote zur Prävention 

 

 
Kammern 

Die beiden wichtigsten Kammern für die duale Ausbildung (IHK und HWK) bieten 
Ausbildungsinteressierten eine professionelle Beratung an. Die Kammern engagieren sich in 
verschiedenen Arbeitsstrukturen und Gremien von Schulen, Schulaufsichtsbehörden, Organisationen 
von Netzwerken zwischen Schule und Wirtschaft, um die duale Ausbildung zu stärken und um 
ausreichend Nachwuchsfachkräfte auszubilden.  
Für die Handwerksberufe ist die Kreishandwerkerschaft als Teil der HWK Frankfurt-Rhein-Main der 
entsprechende Ansprechpartnerin. Von ihr werden für alle Gewerke in regelmäßigen Abständen 
kostenlose Ausbildungsberatungen angeboten. Das Beratungs- und Informationsangebot richtet sich an 
Eltern und Auszubildende ebenso wie an Betriebe. Zusätzlich wird ein Mediationsangebot zur 
Vermittlung zwischen Ausbildenden und Auszubildenden im Konfliktfall vorgehalten. 77 
Die Industrie und Handelskammer Offenbach ist der regional organisierte, branchenübergreifende 
Verband aus Unternehmern bzw. Unternehmerinnen und Wirtschaftsverbänden. Die Bildungsberatung 
bildet den Kern des IHK-Angebots zur Berufsausbildung. Sie ist die erste Ansprechpartnerin für 
Ausbildungsinteressierte, Auszubildende und Ausbildungsbetriebe, vermittelt ebenfalls bei Konflikten 
zwischen Auszubildenden und Ausbildungsbetrieb und fördert die Qualität in der Berufsausbildung. 
Unterstützt wird zudem die Akquise von Praktika- und Ausbildungsplätzen sowie das Matching und die 
Vermittlung in Ausbildung. Im Kontext Schule leistet sie Beiträge zur Berufsorientierung und zur 
Förderung der Ausbildungsreife von Schülerinnen bzw. Schülern. Wichtige Aktivitäten dazu sind z.B. die 
Förderung von Schulpartnerschaften, die Schulung und Koordination von Ausbildungsbotschaftern bzw. 
Ausbildungsbotschafterinnen, die Organisation und Durchführung der Bildungsmesse gOFfit, die Nacht 
der Ausbildung und der IHK-Ausbildungsatlas78 
  

                                                           
76 Weitere Informationen: http://www.hll-dreieich.de/fileadmin/pdf/Flyer_Bildungsberatung_Web.pdf  
77 Weitere Informationen: https://www.kh-offenbach.de/service/ausbildungsberatung/  
78 Weitere Informationen: https://www.offenbach.ihk.de/ausbildung-weiterbildung/von-der-schule-in-den-beruf/?L=0 
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Agentur für Arbeit 
Die Agentur für Arbeit Offenbach unterstützt bei der 
Berufswahl durch ein vielfältiges Informations-, 
Beratungs-, Hilfs- und Vermittlungsangebot für Schüler/-

innen aller Schularten.  
An Schulen, im Berufsinformationszentrum und in der Agentur für Arbeit informieren die Fachkräfte der 
Arbeitsagentur bspw. über die Aufgaben und Tätigkeiten in Berufen, zu den dafür notwendigen 
Voraussetzungen und Anforderungen, über Ausbildungsmöglichkeiten in Schulen und in Betrieben 
ebenso wie über Bewerbungsverfahren. Die Möglichkeiten zur persönlichen Beratung unterstützen die 
Ratsuchenden bei einer fundierten Berufswahlentscheidung. Ein wichtiges Angebot der Agentur für 
Arbeit ist zudem die Vermittlung in Ausbildungsstellen. 
Ausführliche, regionale Informationen zu Schulen, Ausbildungen und Studium finden sich zudem in 
Regionalschriften sowie in �cAbenteuer Ausbildung� ,̂ dem Magazin für Jugendliche und Eltern aus Stadt 
und Kreis Offenbach aus dem Projekt JUMINA79. Wichtige Projektaktivitäten, die regelmäßig in 
Kooperation mit den Kammern und der Pro Arbeit durchgeführt werden, sind z.B. die Woche der 
Ausbildung oder Online-Speeddating. 80  
 
Qualifizierte Ausbildungsbegleitung in Betrieb und Berufsschule (QuABB)  

QuABB verfolgt das Ziel, Ausbildungsabbrüche im dualen System zu 
verhindern. Das Programm unterstützt Auszubildende, ausbildende 
Betriebe und Berufsschulen bei Schwierigkeiten in der dualen Ausbildung. 
Träger des Projekts im Kreis Offenbach ist das Bildungswerk der Hessischen 

Wirtschaft e.V.  
���]�����c���µ�•���]�o���µ�v�P�•�����P�o���]�š���Œ�^���P���v���v�v�š���v���D�]�š���Œ�����]�š���v�����v�������•���u�]�š���K�o�}�s���À���Œ���µ�v�����v���v���W�Œ�}�i���l�š�•���•�]�vd an den 
beruflichen Schulen des Kreises (ABS, GKS und MES) im Einsatz.81 

 
 
�cWirtschaft integriert�  ̂- Berufsabschluss für Azubis mit erhöhtem Sprachförderbedarf 

 �c�t�]�Œ�š�•���Z���(�š���]�v�š���P�Œ�]���Œ�š�^ so lautet das Motto der Fördermaßnahme, die das Bildungswerk der Hessischen 
Wirtschaft e. V. (BWHW) unter Federführung des Hessischen Wirtschaftsministeriums anbietet. Ziel ist 
es, Menschen mit erhöhtem Sprachförderbedarf an eine betriebliche Ausbildung heranzuführen und bis 
zum Berufsabschluss umfassend und persönlich zu begleiten. Das Angebot gibt es hessenweit. Für 
Betriebe und Auszubildende ist dieses Angebot komplett kostenfrei.  

2016 wurde �cWirtschaft integriert�  ̂vom Hessischen Wirtschaftsministerium ins Leben gerufen. Seitdem 
gelang es dem Land Hessen in Zusammenarbeit mit den Berufsschulen und vielen Betrieben, eine 
Vielzahl an jungen Menschen in Ausbildung zu bringen und sie anschließend dabei zu unterstützen, die 
Ausbildung durchzuhalten und auch gut abzuschließen. Das Projekt verzeichnet mittlerweile eine 
Erfolgsquote bei abgeschlossenen Ausbildungen von 67%.  

Es ist ein Förderangebot, das sich längst nicht mehr nur an Flüchtlinge richtet. Im Fokus stehen alle 
Auszubildenden bzw. Menschen, die eine Ausbildung anstreben und einen erhöhten 

                                                           
79 Weitere Informationen: https://www.jumina.de/index.php/magazine-poster-filme/magazine  
80 Weitere Informationen: https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/offenbach/content/1533733113016  
81 Weitere Informationen: https://www.quabb-hessen.de/beratung/landkreis-offenbach.html  
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Deutschförderbedarf (Sprachausgangsniveau mindestens A2) haben. Ferner bietet das Projekt auch 
jenen jungen Menschen eine Chance, die noch keinen Schulabschluss erlangt haben.  

Mit einer ganzen Förderkette aus insgesamt drei Bausteinen ���]���š���š���c�t�]�Œ�š�•���Z���(�š���]�v�š���P�Œ�]���Œ�š�^���•���]�v�����•�š���š����
Unterstützung an: Berufsorientierungplus (BOPlus), betriebliche Einstiegsqualifizierungplus (EQPlus) und 
Ausbildungsbegleitungplus (ABPlus): 

 

Tabelle 20�W�������µ�•�š���]�v�����c�t�]�Œ�š�•���Z���(�š���]�v�š���P�Œ�]���Œ�š�^���Ì�µ�u�����Œ�(�}�o�P�Œ���]���Z���v�����µ�•���]�o���µ�v�P�•�����•���Z�o�µ�•�• 

Bau-
stein 

Beschreibung Besonderheiten 

BOPlus Die Berufsorientierung unterstützt die 
Berufswahl und den Ausbildungseinstieg in 
grundsätzlich allen Ausbildungsberufen (IHK, 
HWK) orientiert an den Kompetenzen und 
Neigungen der Teilnehmer/-innen.  

Praktisches Kennenlernen von mindestens drei 
Berufsfeldern; Erkunden von Eignung und 
Neigung; Vermittlung in Ausbildung oder eine 
Einstiegsqualifizierung 

EQPlus Einstiegsqualifizierung dient jungen 
Menschen mit Vermittlungshemmnissen als 
Brücke in die Berufsausbildung �t und zwar 
idealerweise in dem Betrieb, in dem sie die 
EQPlus-Phase durchlaufen. Denn 6 - 12 Monate 
lang dürfen sich hier die angehenden Azubis 
beweisen. In dieser Zeit werden sie fachlich 
qualifiziert und auf die Ausbildung 
vorbereitet. Der Betrieb wiederum lernt sie in 
dieser Zeit gut kennen. Dies erleichtert am 
Ende die Entscheidung, den jungen Menschen 
in Ausbildung zu nehmen. 
 

Die Teilnehmer/-innen besuchen im 
Unterschied zur regulären EQ nicht die 
Berufsschule, sondern nehmen stattdessen ein 
Begleitangebot beim BWHW für 
durchschnittlich 1,5 Tage pro Woche wahr. 
Dies ist eine Kombination aus berufsbezogener 
Sprachförderung, Stütz- und Förderunterricht, 
sozialpädagogischer Begleitung und ggf. 
Bewerbungscoaching. All dies bereitet die 
Teilnehmer/-innen auf den künftigen 
Berufsschulunterricht in der angestrebten 
Ausbildung vor. Nach Beendigung erfolgt die 
Vermittlung in einen Ausbildungsplatz.  

ABPlus Die Ausbildungsbegleitung bietet den jungen 
Menschen und Betrieben eine intensive, 
speziell auf die Zielgruppe abgestimmte 
Begleitung und Beratung während der 
gesamten Ausbildungszeit. 

Die Teilnehmer/ -innen besuchen regulär die 
Berufsschule und nehmen zusätzlich ein 
Begleitangebot beim BWHW im Umfang von 4 
- 8 Stunden pro Woche wahr. Dies ist eine 
Kombination aus berufsbezogener Sprach-
förderung, Stütz- und Förderunterricht. Hierbei 
findet eine gezielte Prüfungsvorbereitung 
statt. Daneben gibt es Integrationshilfe und 
sozialpädagogische Begleitung sowie ggf. 
Bewerbungscoaching für den Anschluss nach 
der Ausbildung.  

 

Entlang der gesamten Förderkette gibt es eine berufsbezogene Sprachförderung. Das Angebot wird 
durch Lernförderkurse, sozialpädagogische Begleitung und Integrationsunterstützung ergänzt. 
Kontinuierlich findet eine intensive Zusammenarbeit mit den Ausbildern und Ausbilderinnen bzw. 
Betrieben statt.  

Quereinsteiger/-innen mit Betrieb, genauer gesagt Menschen, die sich schon in Einstiegsqualifizierung 
bzw. Ausbildung befinden, nimmt das Bildungswerk in EQPlus und ABPlus auch später noch ins 
Förderprojekt auf. Damit ist ein Einstieg in ABPlus beispielsweise auch im 2. oder 3. Lehrjahr noch möglich. 
Bei der EQPlus kann der individuelle Einstieg spätestens bis März/April eines jeden Jahres erfolgen.  

BOPlus-Kurse starten zweimal im Jahr (Februar und August) an den Standorten Hanau und Frankfurt mit 
insgesamt 9 Durchläufen.  
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Das Projekt wird gefördert von: 

 
 

 

 

4.9. Menschen mit Fluchtkontext 
 
Anerkennungsberatung im Kreis Offenbach 
Die Anerkennung ausländischer Abschlüsse ist komplex. Vor Beginn eines Antrags auf Anerkennung 
eines ausländischen Abschlusses in Deutschland sollten sich die Antragstellenden über das Ziel der 
Anerkennung bewusst sein. Ratsuchenden mit ausländischen Qualifikationen wird daher seit 2012 eine 
bundesweit flächendeckende Beratungsstruktur im Rahmen des Förderprogramms Integration durch 
Qualifizierung (IQ)82 zur Verfügung gestellt. In Hessen bieten 23 mobile Beratungsstellen ihre Dienste 
kostenlos an, außerdem g�]���š�� ���•�� ���]���� �,�}�š�o�]�v���� �c���Œ�����]�š���v�� �µ�v���� �>�������v�� �]�v�� �����µ�š�•���Z�o���v���^�X83 2015 wurde das 
Angebot um eine IQ-Qualifizierungsberatung erweitert.  
Für Ratsuchende im Kreis Offenbach ist eine erste Anlaufstelle die Bildungsberatung im HLL, die eine 
kostenlose, neutrale und unabhängige Verweisberatung sowie begleitende Unterstützung bietet.  
Eine wichtige Anlaufstelle für Fragen zum Anerkennungsprozess ist die mobile Anerkennungsberatung 
des IQ-Netzwerks, die in den Räumen der Agentur für Arbeit Stadt Offenbach ist. Sie berät rund um 
notwendige Qualifizierungen, unterstützt und berät zum Anerkennungsverfahren und hilft bei der 
konkreten Dokumentenaufbereitung.  
  

                                                           
82 Weitere Informationen: https://www.hessen.netzwerk-iq.de/index.html  
83 Die Hotline wird als Maßnahme der Demografiestrategie der Bundesregierung gemeinsam vom Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) und der Bundesagentur für Arbeit (BA) im Rahmen einer ressortübergreifenden Kooperation 
zwischen dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), dem Bundesministerium des Innern (BMI), dem 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und der BA betrieben. Sie begleitet die bestehenden Angebote 
von www.make-it-in-germany.com, www.anerkennung-in-
deutschland.de, www.bamf.de, www.arbeitsagentur.de und www.zav.de. Weitere Informationen: https://www.make-it-in-
germany.com/de/ueber-das-portal/kontakt/hotline 
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 Jugendmigrationsberatung 

Über 480 Jugendmigrationsdienste (JMD) begleiten bundesweit 
junge Menschen mit Migrationshintergrund im Alter von 12 bis 27 
Jahren durch individuelle Angebote und professionelle Beratung 
bei ihrem schulischen, beruflichen und sozialen 

Integrationsprozess in Deutschland.  
Die Jugendmigrationsberatungsarbeit erfolgt im Kreis Offenbach in Trägerschaft des Internationalen 
Bundes in Langen. Die Jugendmigrationsdienste sind Teil der Initiative JUGEND STÄRKEN und werden 
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert. 
Neben der individuellen Unterstützung wird Beratung zur Anerkennung von Bildungsabschlüssen, 
Bewerbungstraining und Berufsplanung geleistet. Weiterhin gibt es Unterstützung beim 
Deutschspracherwerb, bei Schullaufbahnentscheidung, bei persönlichen Problemen und bei der 
Vernetzung mit Schulen, Ausbildungsbetrieben, Integrationskursträgern und anderen Einrichtungen der 
Jugendhilfe.84  
 
Arbeitsmarktbüro Kreis Offenbach - für Menschen mit Fluchthintergrund 

 
Das Arbeitsmarktbüro Kreis 
Offenbach ist ein 
Kooperationsprojekt des Kreises 
Offenbach, der Pro Arbeit und der 

Agentur für Arbeit Offenbach. Die Zusammenarbeit der Rechtskreise SGBIII und II bietet der Zielgruppe 
- Flüchtlinge in laufenden Asylverfahren - eine unkomplizierte Beratung und Hilfestellung zu den 
Themen Arbeitsaufnahme, Qualifizierung, Berufsabschlussanerkennung oder zum Umgang mit 
fehlenden Arbeits- und Ausbildungszeugnissen. Das Arbeitsmarktbüro wird von der Pro Arbeit 
koordiniert.85  
  

                                                           
84 Weitere Informationen: https://www.internationaler-bund.de/angebot/6328/  
85 Weitere Informationen: Asyl �t Pro Arbeit (proarbeit-kreis-of.de) 
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4.10. Sprachangebote im Kreis Offenbach 
 
In der folgenden Zusammenfassung der Bestandsaufnahme der Sprachangebote werden für eine 
bessere Unterscheidung drei Kategorien genutzt.  
 
Reguläre Sprachkurse 
Reguläre Sprachkurse werden hier verstanden als Sprachkurse für Erwachsene mit Lernprogression und 
Zielsprachniveau sowie einem klar definierten Kursbeginn und Kursende. Auf eine homogene 
Gruppenzusammensetzung auf Basis von Einstufungstests zum Sprachstand wird geachtet. Die Kurse 
werden von qualifizierten und professionellen Lehrkräften geleitet.  
Insgesamt wird zum Stand Juni 2021 an 43 Standorten ein reguläres Deutschkursangebot vorgehalten. 
An sechs Standorten werden Kurse mit Kinderbetreuung angeboten. Reine Onlinekurse finden sich an 
drei Standorten von Sprachschulen aus dem Kreis Offenbach.  
 
Deutschkurse im geförderten Programm: Integrationskurse, DeuföV �t berufsbezogene 
Deutschsprachförderkurse, Deutsch4U 
 
Von zentraler Bedeutung sind die gesetzlich geregelten und zulassungsbeschränkten BAMF-
Integrationskurse sowie die berufsbezogenen Deutschsprachförderangebote gemäß §45a 
Aufenthaltsgesetz, die sogenannten DeuföV-Kurse. Beide Kursarten zusammen ermöglichen einen 
Deutschspracherwerb, von der Alphabetisierung bis hin zum Zielsprachniveau C1 gemäß des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER)86. 
 
Der Integrationskurs führt Zugewanderte von der Alphabetisierung bis zum Sprachniveau B1. Er umfasst 
einen Sprachkurs und einen Orientierungskurs87. Es gibt Angebote, die sich an besondere Zielgruppen 
wenden, wie z.B. an Menschen mit Alphabetisierungsbedarf, an Lernende einer Zweitschrift, an 
Jugendliche, Eltern oder Frauen. Eine weitere Besonderheit sind die Integrations-Förderkurse für 
Zugewanderte, die bereits länger in Deutschland leben, ihre Deutschkenntnisse jedoch meist nicht im 
Unterricht erworben haben und häufig eine relativ hohe kommunikative Kompetenz mit starker 
Abweichung von der Sprachnorm mitbringen, während zugleich die schriftsprachlichen Fähigkeiten, das 
Leseverstehen und das Schreiben, eher schwach ausgeprägt sind. Der erfolgreich absolvierte 
Integrationskurs ist eine wichtige Voraussetzung für Zugänge zu weiteren Aus- und 
Weiterbildungsangeboten sowie für eine mögliche Einbürgerung. 
 
Die berufsbezogenen Deutschsprachförderkurse gemäß §45 Aufenthaltsgesetz, die sogenannten  
DeuFöV-Kurse, unterstützen den berufsbezogenen Deutschspracherwerb. Sie bauen auf den 
Integrationskursen auf und bereiten Migrantinnen und Migranten und Flüchtlinge auf die Arbeitswelt 
in Deutschland vor. Grundlegend sind Basiskurse mit den Zielsprachniveaus B2 und C1. Ziel ist das 
Erreichen berufsübergreifender Deutschkenntnisse. Daneben werden Spezialkurse angeboten, bspw. 
für Personen im Anerkennungsverfahren zu Gesundheitsfachberufen oder für Menschen, die das 
Integrationskursniveau von B1 nicht erreicht haben. Für die letztgenannte Zielgruppe können die 
DeuFöV-Kurse auf A1 bzw. A2 beginnen.  

                                                           
86 https://www.europaeischer-referenzrahmen.de/  
87 Der Orientierungskurs dient der Vermittlung von Kenntnissen der Rechtsordnung, der Kultur und der Geschichte in 
Deutschland. Der Sprachkurs zielt auf den Erwerb von Deutschkenntnissen ab.  
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Mit dem Landesförderprogramm MitSprache - Deutsch4U unterstützt die Landesregierung Hessen den 
Ausbau von kostenlosen Deutschkursen für Erwachsene mit Migrationshintergrund �t unabhängig vom 
Aufenthaltsstatus. Deutsch4U-Kurse können flexibel und niedrigschwellig ausgestaltet werden, aber 
auch strukturiert und dem Integrationskurs ähnlich bis zu einem Zielsprachniveau B1 führen. Dafür ist 
hochqualifiziertes Kursleitungspersonal erforderlich88. Häufig sind die hier eingesetzten Kursleitungen 
auch für Integrationskurse zertifiziert. BAMF-Integrationskurse sind monetär für Träger und 
Kursleitungen deutlich interessanter. Der größte Anbieter regulärer Sprachkurse im Rahmen der 
Deutsch4U-Landesförderung ist die vhs Kreis Offenbach. Die Durchführung von Kursen ist an die 
Ausgabe eines Kooperationsschreibens gebunden. Die Ausgabe des Kooperationsschreibens sowie die 
Koordination des Kursangebots erfolgt durch das Bildungsmanagement.  
 
Deutschkurse im offenen Programm - DaZ-Kurse  
Die DaZ-Kurse �t Deutsch als Zweitsprache �t stellen ein Sprachangebot des offenen Programmes dar. Es 
ist für Menschen mit einer nichtdeutschen Muttersprache gedacht, die in Deutschland die deutsche 
Sprache für den alltäglichen Gebrauch erwerben wollen. In den Deutschkursen außerhalb der staatlich 
geförderten Programme ist ebenfalls der Deutscherwerb von A 1 bis C 1 gemäß GER möglich. Eine 
Anerkennung der Deutschkurse im offenen Programm ist im Rahmen der Integrationskursverordnung 
nicht möglich, sie können die definierte Stellung von Integrationskursen also nicht ersetzen.  
 
Sprachförderung  
Unter Deutschsprachangeboten werden eher niedrigschwellige und stets freiwillige Angebote für 
Erwachsene verstanden, die weniger streng an Zielsprachniveaus und Lernprogression orientiert sind. 
Zeitlich und inhaltlich können sie freier ausgestaltet werden als das bei Integrationskursen der Fall ist.  
Typische niedrigschwellige Deutschsprachangebote sind z.B. die ehemaligen Mama-lernt-Deutsch-
Kurse, die heute unter dem Dach des Landesförderprogramms MitSprache Deutsch4U firmieren. Auch 
die Sprachangebote für Flüchtlinge, die von ehrenamtlichen Initiativen oder Kommunen, Kirchen, 
Familienzentren oder gemeinnützigen Vereinen etc. durchgeführt werden, gehören dazu. Regelmäßig 
werden in diesen Angeboten grundlegende Sprachkenntnisse für die Bewältigung von Alltagssituationen 
(bspw. für den Besuch in einer ärztlichen Praxis) in Verbindung mit relevantem Alltagswissen 
(Bildungssystem, Kinderbetreuung etc.) vermittelt.  
 
Sprachgelegenheiten 
 Hier handelt es sich um offene, freiwillige Angebote, die alleinig dem praktischen Sprachgebrauch 
dienen. Typische Angebote sind Sprachcafés oder Sprachtreffen, die regelmäßig auch von 
Flüchtlingsinitiativen angeboten werden. 
 
  

                                                           
88 Die anspruchsvolle Lehrkraftzertifizierung wie sie bei den BAMF-Integrations- und DeuföV-Kursen Voraussetzung ist, wird 
beim Landesförderprogramm nicht verlangt. 
https://integrationskompass.hessen.de/f%C3%B6rderprogramm/sprachf%C3%B6rderung-mitsprache-deutsch4u  
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Tabelle 21: Übersicht �t Deutschsprachförderangebot und Anbieter 

Art des 
Sprachangebots 

Sprachförderprogramm / Kursart Anbieter 

Regulärer 
Sprachkurs  
 

Offenes Sprachprogramm  
DaZ �t Deutsch als Zweitsprache 

vhs Kreis Offenbach  
vhs Dietzenbach  
vhs Heusenstamm 
vhs Langen 
vhs Obertshausen 
vhs Rodgau 
vhs Seligenstadt  

Regulärer 
Sprachkurs  
 

Gefördertes Sprachprogramm  
Bamf-Integrationskurse  
Allgemeiner Integrationskurs 
Integrationskurs mit Alphabetisierung 
Zweitschriftlernkurs 
Jugendintegrationskurs 
Elternintegrationskurs 
Frauenintegrationskurs 
Förderkurs 

vhs Kreis Offenbach 
vhs Dreieich 
vhs Neu-Isenburg 
ASB Lehrerkooperative 
AWO Perspektiven gGmbH 
IB Südwest gGmbH 
Avicenna Institut e.V. 
 
 

Regulärer 
Sprachkurs  
 

Gefördertes Sprachprogramm  
Berufsbezogene Sprachkurse 
DeuFöV  

vhs Kreis Offenbach  
ATS Aviation Training Solution 
Internationaler Bund - IB Südwest gGmbH für 
Bildung und soziale Dienste 

Regulärer 
Sprachkurs  

Gefördertes Sprachprogramm  
Deutsch4U 

vhs Kreis Offenbach/ verschiedene Standorte 
Förder- und Kulturverein Dietzenbach 

Quelle: Ausarbeitung und Bestandsaufnahme Bildungsmanagement 
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Art des 
Sprachangebots 

Sprachförderprogramm/Kursart Anbieter 

Sprachförderung 

Verschiedene Formate Kreisstadt Dietzenbach 
AWO Hessen Süd - Dietzenbach 
Flüchtlingshilfe Dietzenbach 
Ev. Familienzentrum efa - Egelsbach 
AK Asyl - Hainburg 
Flüchtlingshilfe Heusenstamm 
Förderverein Ludwig-Erk-Schule - Langen 
Förderverein Geschwister-Scholl-Schule �t 
Langen  
Ehrenamtliches Netzwerk - Mainhausen 
Stadt Neu-Isenburg 
Malteser Obertshausen 
Malteser/Waldschule - Obertshausen  
Munavero - Rodgau 
AK Willkommen/Flidum - Seligenstadt 
 

Sprachgelegenheit  

Verschiedene Formate Integrationsbüro - Kreisstadt Dietzenbach 
Flüchtlingshilfe Dietzenbach 
Familienzentrum Bunte Kirche - Dreieich 
Ehrenamt �t Dreieich  
Integrationsbüro - Stadt Dreieich  
Kinder- und Jugendförderung - Stadt Dreieich 
Helferkreis CFEE/Ev. Familienzentrum efa -
Egelsbach 
Zentrum für Jung und Alt - Langen 
Evangelische Kirchengemeinde und Stadt 
Langen 
Stadt Langen 
IB Südwest - Langen 
Ehrenamtliches Netzwerk Mainhausen 
Freundeskreis der Mühlheimer Flüchtlinge 
Stabsstelle GIP - Stadt Mühlheim 
Ehrenamtsagentur im Kontaktwerk - 
Mühlheim 
Verein Frau-Mutter-Kind e.V. - Mühlheim 
Familienzentrum Regenbogeninsel - 
Mühlheim 
Flüchtlingshilfe Neu-Isenburg & 
Stadtbibliothek  
Evangelische Ref. Gemeinde/ Flüchtlingshilfe 
Neu-Isenburg e.V.  
Mein Gravenbruch Nachbarschaftsinitiative - 
Neu-Isenburg 
ASB Lehrerkooperative - Obertshausen 
Malteser Obertshausen 
Stadt Rödermark  
Stadt Rodgau 
Caritas - Rodgau 
Kinder- und Jugendbüro - Stadt Seligenstadt  

Quelle: Ausarbeitung und Bestandsaufnahme Bildungsmanagement 
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Übersicht �t Verteilung Deutschsprachförderangebote nach Kommunen  
 
Die Anzahl der Kursstandorte lässt keine Aussage über die Anzahl der Kursangebote bzw. über eine 
mögliche Bedarfsdeckung zu, da nur Kursstandorte aufgeführt werden. Je nach Kursstandort variiert die 
Anzahl der Kursangebote deutlich.  
 
Tabelle 22: Verteilung der Deutschförderangebote auf kommunaler Ebene 
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 Integrationskurs  �{ �{    �{   �{ �{ �{ �{   
 Alpha-Integrationskurs �{ �{    �{    �{ �{    
 

Berufsbezogene 
Deutschsprachförderung �{ �{    �{   �{ �{     

 DaZ �{ �{   �{ �{    �{  �{ �{  
 Deutsch4U   �{ �{        �{     
Sprachförderung  �{ �{ �{ �{ �{ �{ �{ �{ �{ �{  �{ �{ �{ 
Sprachgelegenheiten  �{ �{ �{   �{  �{ �{ �{ �{ �{ �{  

Quelle: Ausarbeitung und Bestandsaufnahme Bildungsmanagement 
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B Frühkindliche Bildung 
 

Die erste Stufe im deutschen Bildungssystem bildet der Elementarbereich, dem die 
Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege vor dem Schuleintritt zugerechnet werden.  

Gesetzlich ist der Elementarbereich im System der Jugendhilfe verankert. Im Gesetz dazu heißt es, dass 
���]���� ���]�v�Œ�]���Z�š�µ�v�P���v�� �����Œ�� �<�]�v�����Œ�š���P���•�����š�Œ���µ�µ�v�P�� �c���]���� ���v�š�Á�]���l�o�µ�v�P�� �����•�� �<�]�v�����•�� �Ì�µ�� ���]�v���Œ��
���]�P���v�À���Œ���v�š�Á�}�Œ�š�o�]���Z���v���µ�v�����P���u���]�v�•���Z���(�š�•�(���Z�]�P���v���W���Œ�•�‚�v�o�]���Z�l���]�š���(�‚�Œ�����Œ�v�^���•�}�o�o���v�X�����]���•���Œ���&�‚�Œ�����Œauftrag 
�c�µ�u�(���•�•�š�� ���Œ�Ì�]���Z�µ�v�P�U�� ���]�o���µ�v�P�� �µ�v���� �����š�Œ���µ�µ�v�P�� �����•�� �<�]�v�����•�� �µ�v���� �����Ì�]���Z�š�� �•�]���Z�� ���µ�(�� ���]���� �•�}�Ì�]���o���U�� ���u�}�š�]�}�v���o���U��
�l�‚�Œ�‰���Œ�o�]���Z�����µ�v�����P���]�•�š�]�P�������v�š�Á�]���l�o�µ�v�P�������•���<�]�v�����•�X�^89 

�/�u�����v�•���Z�o�µ�•�•�����v�����]�������µ�Œ���Z�������v���c�W�]�•��-�^���Z�}���l�^���~�î�ì�ì�î) ausgelöste Bildungsdiskussion haben die Jugend- 
und Kultusminister einen gemeinsamen Rahmen der Länder für die frühe Bildung in 
Kindertageseinrichtungen (2004) beschlossen, der den Aspekt Bildung im ganzheitlichen Auftrag von 
Bildung, Erziehen und Betreuen im Elementarbereich stärker betont. Mit Blick auf das 
bildungspädagogische Handeln wurden sechs Bildungsbereiche benannt, die Tageseinrichtungen und 
das pädagogische Personal beachten und fördern sollen. An die Spitze der Liste wurde die 
Sprachentwicklung und -förderung gestellt.  

Dieses Bildungsthema wurde auch in der Kreisverwaltung Offenbach als Schwerpunktthema identifiziert 
und dem datenbasierten Bildungsmanagement zur Aufgabe gemacht. Der Teilbereich befasst sich: 

�¾ mit den charakteristischen Eigenschaften der Kitalandschaft des Kreises 
�¾ mit dem Thema Inklusion (behinderte Kinder und Kinder, die von Behinderung bedroht sind) 

und Integration (hier Inanspruchnahme der Kinder mit Migrationshintergrund) 
�¾ mit der Personalausstattung allgemein und konkret dem Schwerpunkt Fachkräftesicherung der 

Erzieher 
�¾ abschließend mit dem Schwerpunktthema Sprachentwicklung der Kinder am Übergang vom 

vorschulischen Elementarbereich in den Primarbereich der Grundschule 
 

Hinweis zu den verwendeten Daten: 
Datengrundlage für die nachfolgenden Ausarbeitungen entstammen dem Fachdienst Jugend und Familie sowie 
der amtlichen Statistik90 und dem Ländermonitor frühkindlicher Bildungssysteme (Bertelsmann Stiftung). Die dort 
verwendeten Daten sind zum einen der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik entnommen, die jährlich zum 
01.03. durchgeführt wird, sowie zum anderen der amtlichen Bevölkerungsstatistik zum 31.12. eines Jahres.91 
Letzteres findet Verwendung in der Berechnung der Beteiligungsquoten und bietet damit die Vergleichsgrundlage 
des Kreises Offenbach mit den Kreisen und kreisfreien Städten Hessens.  

 

Für eine detaillierte Betrachtung der Beteiligungs- und Versorgungsquoten92 auf Ebene der Städte und 
�'���u���]�v�����v���•���]�����v�����]���•���Œ���^�š���o�o�������µ�(�������v�����������Œ�(�•�‰�o���v���Ì�µ�Œ���c�<�]�v�����Œ�š���P���•�����š�Œ���µ�µ�v�P���]�u���<�Œ���]�•���K�(�(���v�������Z���]�u��
�D���Œ�Ì���î�ì�î�ì�^���À���Œ�Á�]���•���v�X��  

                                                           
89 Kinder- und Jugendhilfegesetz SGBVIII, § 22 
90 Statistische Ämter des Bundes und der Länder sowie Hessisches Statistisches Landesamt 
91 Bildungsbeteiligung in Kindertagesbetreuung (laendermonitor.de)  
92 Infolge unterschiedlicher Berechnungsgrundlage (amtliche Bevölkerungsstatistik und erfasste Personen im 
Einwohnermelderegister, sowie der gewählten Altersgruppe der 3- bis unter 6-Jährigen) bestehen hier Abweichungen. Ferner 
sind bei den absoluten Daten kleinere Unterschiede zu finden. Auf Grundlage der amtlichen Jugendhilfestatistik besteht zum 
Beispiel bei den betreuten Kindern 3 Jahre bis zum Schuleintritt eine Differenz von -26 und damit eine vernachlässigbare 
Untererfassung von 0,2%. 
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Zentrale Erkenntnisse 
 
Frühkindliche Bildung: 
 

�x Der Ausbau der Kindertageseinrichtungen und der Betreuungsplätze ist in den letzten 10 Jahren 
kontinuierlich vorangeschritten. In mehr als der Hälfte (55,4%) der Einrichtungen wird 
mindestens ein Kind integrativ betreut. 2011 waren es etwas mehr als ein Drittel (36,5%). 

�x Das Bildungsangebot bzw. die Öffnungszeiten haben sich erweitert. 2020 öffneten 11 von 12 
Kitas um 7 Uhr 30 oder früher und 3 von 4 Einrichtungen schlossen 16 Uhr 30 oder später.  

�x Die Anzahl der betreuten Kinder in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege ist zwischen 2016 
und 2020 um fast ein Neuntel (11,0%) gestiegen. Daneben war ein Rückgang der betreuten 
Schulkinder von 17,5% auszumachen. 

�x Ferner konnte ein Rückgang der Inanspruchnahme des Betreuungsangebots bei Kindern mit 
Migrationshintergrund93 festgestellt werden.  

�x Die Betreuungszeit der Kinder unter 6 Jahren in Kindertageseinrichtungen nimmt zu und der 
Anteil der ganztagsbetreuten Kinder (über 35 Stunden pro Woche) betrug zum Stichtag 
01.03.2020 insgesamt 63,6%. Im Vergleich zu 2016 ergibt sich damit ein Anstieg von 5,2%-
Punkten. 

�x Eltern mit Migrationskontext nehmen die ganztägigen Betreuungsangebote seltener in 
Anspruch. 

�x Bei der Besuchs- bzw. Betreuungsquote liegt der Kreis Offenbach im hessischen Vergleich bei 
den unter 3-Jährigen auf Rang 25 und bei den 3- bis unter 6-Jährigen auf Rang 23 von 26. 

�x Bezüglich der Altersstruktur des Personals in Kindertageseinrichtungen konnte 2020 eine 
leichte Verjüngung festgestellt werden.  

�x Bei den Kindertagespflegepersonen konnte eine starke und auch problematische Fluktuation 
beobachtet werden. 

�x Im Rahmen des Kindersprachscreenings KiSS konnten unter den multilingual aufwachsenden 
Kindern erhöhte medizinische und pädagogische Auffälligkeiten festgestellt werden. Bezüglich 
�����Œ�� �����µ�š�•���Z�l���v�v�š�v�]�•�•���� ���Œ�Ì�]���o���v�� �•�]���� �•���o�š���v���Œ�� �c�•���Z�Œ�� �P�µ�š���^�� �d���•�š���Œ�P�����v�]�•�•���� ���o�•�� �u�}�v�}�o�]�v�P�µ���o��
aufwachsende Kinder. 

 
  

                                                           
93 Kinder mit einer anderen Familiensprache als Deutsch 
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5. Die Kitalandschaft im Kreis Offenbach 
 
Zum 01.03.2020 standen im Kreis Offenbach für Kinder aller Altersgruppen 206 Kitas mit insgesamt 
16.342 genehmigten Plätzen zur Verfügung. Davon stellen die kommunalen Träger mit 50% der 
Einrichtungen und 58% der genehmigten Plätze den größten Anteil. Auf die freien und konfessionellen 
Träger94 entfallen je 25% der Kitas, wobei die freien Träger 13% und die konfessionellen 28% des 
verfügbaren Platzkontingents beisteuern  
 
Die Kindertageseinrichtungen im Kreis Offenbach werden von einer Vielzahl von Trägern geleitet. 
Überwiegend liegen die Trägerschaften in kommunaler Hand. Des Weiteren gibt es konfessionelle sowie 
freie Trägerschaften. Letztgenannte untergliedern sich in Elterninitiativen, gemeinnützige Vereine sowie 
private Anbieter. 
 
Die Trägerschaft der katholischen Einrichtungen liegt in der Hand der jeweiligen Pfarrgemeinde, 
vertreten durch die Pfarrer bzw. andere benannte Zuständige. Sie werden in den Dekanaten Rodgau 
und Seligenstadt inzwischen von Geschäftsführer des Bistums Mainz begleitet. 
 
Die evangelischen Einrichtungen im Kreis Offenbach sind zu einer gebietsübergreifenden Trägerschaft 
des Dekanats Dreieich-Rodgau übergegangen. 
 
Abbildung 65: Karte Platzangebot nach Trägerschaft am 01.03.2020 

 
Quelle: Kreis Offenbach, Fachdienst Jugend und Familie (Daten); Fachdienst Umwelt und DKBM (Karte) 

                                                           
94 Ausschließlich der evangelischen und katholischen Konfessionen.  
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Abbildung 66: Anzahl der Kindertagesstätten am 01.03.2021 

 
Quelle: Kreis Offenbach, Fachdienst Jugend und Familie (Daten); Fachdienst Umwelt und DKBM (Karte) 

Die Einrichtungen unterhalten unterschiedliche Angebote. Hier untergliedern sich die Angebote in 
Krippengruppen für Kinder ab einem Jahr bis zum Übergang in den Kindergarten.95 Kindergartengruppen 
sind für die Altersgruppe ab 3 Jahren bis zum Übergang in die Grundschule vorgesehen. Hortgruppen 
betreuen Kinder ab Schuleintritt bis 12 Jahre ergänzend zum Schulbesuch. Des Weiteren gibt es die 
Möglichkeit von altersübergreifenden Gruppen. Hier können Kinder von einem Jahr bis zum Übergang 
in die Schule betreut werden. 

Geringfügig erweitert wird dieses Angebot durch die Betriebskita �c���]�}�E���•�š�^�������Œ���&�]�Œ�u�������]�}�š���•�š�����'���u�]�š��
Sitz in Dreieich. Im Kitajahr 2018/19 besuchten neun Kinder im Alter von ein bis fünf Jahren mit Wohnort 
im Kreis Offenbach diese Einrichtung.96 Darüber hinaus stellen zwei Unternehmen97 in der kommunalen 
���]�v�Œ�]���Z�š�µ�v�P���c�<�]�š�����]�u���t���o���^���]�v���>���v�P���v�����]�v���<�}�v�š�]�v�P���v�š���À�}�v���]�v�•�P���•���u�š���ñ�ì���W�o���š�Ì�����(�º�Œ���]�Z�Œ���������o���P�•���Z���(�š���Ì�µ�Œ��
Verfügung. (Stand: 31.08.2020).  

Zum Stichtag 01.03.2020 gab es im Kreis Offenbach 114 Kindertageseinrichtungen, in denen mindestens 
ein Kind integrativ betreut wurde.98 Gemessen an allen Einrichtungen ergibt sich ein Anteil von 55,3% 
und der Kreis Offenbach liegt damit über dem Landesdurchschnitt mit 51,5%. Im Vergleich zu 2011 lag 
der Anteil bei 36,5%.99 In Kindergartengruppen können bis zu 5 Kinder mit besonderem Förderbedarf 
aufgenommen werden. In diesem Fall ist dann eine Reduzierung der Gruppe auf insgesamt 15 Kinder 
erforderlich. 

Der Ausbau des Kindertagesbetreuungsangebotes seit dem Jahr 2011 ist überwiegend auf einen Anstieg 
der genehmigten Plätze um 14,2% (2011: 14.311 Plätze, 2020: 16.342) durch Ausbau und Erweiterung 
zurückzuführen und zu einem geringeren Anteil auf Neugründungen 8,4% (2011: 190 Kitas, 2020: 206).  

                                                           
95 Im Kreis Offenbach gibt es auch eine geringe Anzahl von Krippen, die jüngere Kinder betreuen, z.B. ab 8 Monate in der Kita 
BioNest  
96 Davon drei Kinder im Alter von einem Jahr; zwei im Alter von zwei Jahren; ein dreijähriges Kind, zwei Kinder im Alter von 
vier Jahren und ein fünfjähriges Kind. Daten erhalten von Kita|Concept GmbH in Wuppertal.  
97 Dies sind das Paul-Ehrlich-Institut und die Deutsche Flugsicherung GmbH, beide in Langen. 
98 Hinweis: Diese Angabe sagt nichts darüber aus, wie viele Kinder in einer Einrichtung insgesamt integrativ betreut werden.  
99 Statistische Ämter des Bundes und der Länder: C6.1: Anzahl, Art und Trägerschaft der Kindertageseinrichtungen 
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5.1. Öffnungszeiten und -dauer 
 
Infolge der Veränderungen in der Arbeitswelt (Flexibilisierung, Erwerbsbeteiligung von Frauen, 
insbesondere von Müttern) hat sich u. a. die Nachfrage nach öffentlichen Betreuungsangeboten mit 

flexibleren Betreuungszeiten erhöht. Studien100 belegen, dass der Ausbau eines ganztägigen 

Kindertagesbetreuungsangebotes zu mehr Zufriedenheit bei den Müttern führt. 

�c�&�o���Æ�]���o���������š�Œ���µ�µ�v�P�•�Ì���]�š���v���l�‚�v�v���v���]�v���]�À�]���µ���o�o�������u�����������Œ�(�������Œ���&���u�]�o�]���v���}�Œ�]���v�š�]���Œ�š����
Betreuungsverträge bedeuten, Kooperationen und Vernetzungen mit externen 

Fachdiensten, eine Ausweitung der Öffnungszeiten auf atypische Wochentage, die 
Buchung von Betreuungsbausteinen und Kernzeitmodellen, die partielle und 

unregelmäßige Nutzung der Öffnungszeiten einer Einrichtung oder Platz-�^�Z���Œ�]�v�P�X�^��
(Ländermonitor der Bertelsmann Stiftung) 

  
Öffnungszeiten 

 
Abbildung 67: Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtungen im Vergleich 2016-2020 zum 01.03. des jeweiligen Jahres 

 
Quelle: Ländermonitor der Bertelsmann Stiftung: Kindertageseinrichtungen nach Öffnungszeiten in den Kreisen bzw. kreisfreien Städten am 
01.03.2020: Ländermonitor der Bertelsmann Stiftung: Kindertageseinrichtungen (mit Horten) nach Schließungszeiten in den Kreisen bzw. 
kreisfreien Städten am 01.03.2020  

Die Daten verdeutlichen den Ausbau des Betreuungsangebotes der Kindertageseinrichtungen im Kreis 
Offenbach zwischen 2016 und 2020. Der Anteil der Einrichtungen, die um 7 Uhr 30 oder früher öffnen, 
ist um 12,4%-Punkte gestiegen. Die Schließzeiten haben sich um 4,2%-Punkte erhöht. 
  

                                                           
100 Stahl, Juliane/Schober, Pia (2016): Ausbau der ganztägigen Kindertagesbetreuung kann zur Zufriedenheit von Müttern 
beitragen, in: DIW-Wochenbericht, 83(37), S. 840-847 
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Öffnungsdauer 
 
Die Öffnungszeit der Kindertageseinrichtungen liegt deutschlandweit bei durchschnittlich 9 ½ Stunden. 
Jedoch zeigen sich zwischen Ost- und Westdeutschland starke Differenzen, die sich auf Ebene der Kreise 
und kreisfreien Städte weiter fortsetzen.  
 
Abbildung 68: Durchschnittliche Öffnungsdauer zum Stichtag 01.03.2020 

 
Quelle: Ländermonitor der Bertelsmann Stiftung: Kindertageseinrichtungen nach Öffnungsdauer in den Kreisen bzw. kreisfreien Städten am 
01.03.2020; Ländermonitor der Bertelsmann Stiftung: Kindertageseinrichtungen nach Öffnungsdauer in den Bundesländern am 01.03.2020 

Im Kreis Offenbach hatten 2020 die Kindertageseinrichtungen im Durchschnitt 9 Stunden und 9 Minuten 
geöffnet. Damit liegt er eine Minute über dem Durchschnitt aller Einrichtungen Hessens. Im direkten 
Vergleich mit den Regionen Hessens liegt der Kreis Offenbach auf Rang 11.101  
Die Kindertageseinrichtungen im Kreis Offenbach bieten unterschiedliche Öffnungszeiten mit bis zu 60 
Wochenstunden an, allerdings darf die Betreuungszeit eines Kindes nicht über 50 Wochenstunden 
liegen.  
 
Zum Stand 31.12.2020 und bei 206 Einrichtungen gibt es folgende Öffnungszeiten:  
 

�¾ unter 30 Wochenstunden lediglich bei 3 Waldkitas und einer privat geführten Krippe 
�¾ bis 39 Wochenstunden geöffnet haben 20 Einrichtungen 
�¾ über 40 bis 44:30 Wochenstunden Öffnungszeit verfügen 41 weitere Einrichtungen, in der 

Mehrzahl sind dies konfessionelle und freie Träger 
�¾ 45 bis 49:30 Wochenöffnungszeit bieten 114 Einrichtungen an  
�¾ 50 bis 60 Wochenöffnungszeit bieten weitere 24 Einrichtungen an 

 
Einzelne Kitas haben allerdings pandemiebedingt bzw. aufgrund des Fachkraftmangels reduzierte 
Öffnungszeiten.  

                                                           
101 Die Spannweite der durchschnittlichen Öffnungszeit der hessischen Kreise und kreisfreien Städte liegt im Minimum bei 8 
Stunden und 4 Minuten (Odenwaldkreis) und 9 Stunden und 25 Minuten (Main-Taunus-Kreis).  
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5.2. �c�^�‰�Œ�����Z-�<�]�š���•�^ 

�c�^�‰�Œ�����Z�l�}�u�‰���š���v�Ì���]�•�š�����]�v�����^���Z�o�º�•�•��lqualifikation für die Persönlichkeitsentwicklung 
von Kindern und eine der wichtigsten Voraussetzungen für den schulischen und 

beruflichen Erfolg sowie die gesellschaftliche Integration. Altersgemäße 
Sprachkenntnisse sind schon im Vorschulalter wichtig, damit die Kinder von Anfang 

an gleiche Bildungschancen haben. Vielen Problemen, die durch mangelnde 
Teilhabe an der Sprach- (und damit auch Kultur-) gemeinschaft entstehen, kann 

daher durch sprachliche Bildung vorgebeugt werden. Sprachliche Bildung sollte so 
früh wie möglich beginnen und in den Alltag integriert werden. Bedeutsame 

Personen für das Kind, wie Eltern aber auch vertraute Erzieherinnen und Erzieher, 
sollten aktiv in den Förderprozess einbezogen werden. (Bundesministerium für 

Familie, Frauen, Senioren und Jugend�•�1̂02 

 
�D�]�š�� �����u�� ���µ�v�����•�‰�Œ�}�P�Œ���u�u�� �c�^�‰�Œ�����Z-�<�]�š���•�W�� �t���]�o�� �^�‰�Œ�����Z���� �����Œ�� �^���Z�o�º�•�•���o�� �Ì�µ�Œ�� �t���o�š�� �]�•�š�^��
unterstützt das Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend seit 2016 
Kindertageseinrichtungen mit einem überdurchschnittlich hohen Anteil von Kindern mit 
sprachlichem Förderbedarf. Es ermöglicht den Einrichtungen eine zusätzliche Fachkraft 
mit Expertise im Bereich sprachliche Bildung sowie eine zusätzliche Fachberatung (z. B. 

für den Bereich Qualitätsentwicklung). 
Zu den Schwerpunkten103 der geförderten Einrichtungen gehören: 

�¾ Eine alltagsintegrierte sprachliche Bildung, die sich an den individuellen Kompetenzen und 
Interessen der Kinder orientiert und die natürliche Sprachentwicklung unterstützt. Bei der 
Umsetzung wird der gesamte Alltag genutzt, um die Kinder in ihrer Sprachentwicklung 
anzuregen und zu fördern. 

�¾ Inklusive Pädagogik dient der Stärkung demokratischer Grundwerte.104 Ziel ist u. a. Kinder und 
Erwachsene zur Selbstreflexion zu ermutigen, indem Vorurteile, Diskriminierung und 
Benachteiligung kritisch hinterfragt sowie eigene Gedanken und Gefühle artikuliert werden. 

�¾ Für die Zusammenarbeit mit Familien bedarf es einer vertrauensvollen und willkommen 
heißenden Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zwischen den pädagogischen Fachkräften 
�µ�v���� �����v�� �&���u�]�o�]���v�U�� �c�µ�u�� �<�]�v�����Œ�� �P���v�Ì�Z���]�š�o�]���Z�� �]�v�� �]�Z�Œ���Œ�� �^�‰�Œ�����Z���v�š�Á�]���l�o�µ�v�P�� �Ì�µ�� �����P�o���]�š���v�X Denn 
Sprachbildung findet zuerst durch Eltern und zu Hause statt. Die Sprach-Kitas beraten die Eltern, 
�Á�]�����•�]�������µ���Z���Ì�µ���,���µ�•�������]�v���•�‰�Œ�����Z���v�Œ���P���v�����•���h�u�(���o�����•���Z���(�(���v���l�‚�v�v���v�X�^105 

�¾ Die Digitalisierung und der Umgang mit digitalen Medien ist ein wichtiger Bestandteil des 
Lebens geworden. Seit 2021 liegt der Fokus auf der Medienpädagogik, beispielsweise durch 
digital gestützte Lern- oder Analyseinstrumente.  

 

Im Kreis Offenbach nehmen 22 Kitas und ein Familienzentrum (Neu-Isenburg) am Bundesprogramm 
�c�^�‰�Œ�����Z-�<�]�š���•�^���š��il. Die Verteilung ist wie folgt:  

  

                                                           
102 Webseite: https://sprach-kitas.fruehe-chancen.de/themen/sprachliche-bildung/  
103 Diese stellen u. a. wichtige qualitätssichernde Handlungsfelder dar.  
104 Siehe dazu: Demokratiebildung in Kita und Grundschule | Service-Portal Integration - Stiftung Haus der kleinen Forscher 
(haus-der-kleinen-forscher.de) abgerufen am 23.07.2021 
105 https://sprach-kitas.fruehe-chancen.de/programm/ueber-das-programm/ abgerufen am 23.07.2021 
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Tabelle 23: Sprach-Kitas im Kreis Offenbach im Juni 2021 

Kommune Anzahl der Einrichtungen davon in öffentlicher Trägerschaft 
Dietzenbach 1 1 
Dreieich 5 4 
Egelsbach 1 - 
Heusenstamm 1 - 
Langen 2 1 
Neu-Isenburg 2 1 
Obertshausen 7 7 
Rödermark 3 3 
Kitas (ohne das FamZ. Neu-Isenburg) 22 17 

Quelle: Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend 

 
Durch die Budgetaufstockung des Bundesprogramms im Rahmen des im Mai 2021 verabschiedeten 
���l�š�]�}�v�•�‰�Œ�}�P�Œ���u�u�•�� �c���µ�(�Z�}�o���v�� �v�����Z�� ���}�Œ�}�v���� �(�º�Œ�� �<�]�v�����Œ�� �µ�v���� �:�µ�P���v���o�]���Z���^�� �l�‚�v�v���v�� ���µ�v�����•�Á���]�š�� �í�X�ì�ì�ì��
�Ì�µ�•���š�Ì�o�]���Z�����&�����Z�l�Œ���(�š�����]�v���c�^�‰�Œ�����Z-�<�]�š���•�^���š���š�]�P���Á���Œ�����v�X�� 
 
�>���v�����•�‰�Œ�}�P�Œ���u�u���c� �̂‰�Œ�����Z�(�‚�Œ�����Œ�u��� �̃v���Z�u���v���(�º�Œ���<�]�v�����Œ���]�u���<�]�v�����Œ�P���Œ�š���v���o�š���Œ�  ̂
 
Mit dem Landesprogramm werden insbesondere Kinder im Kindergartenalter mit besonderem 
Sprachförderbedarf unterstützt. Die Förderung beinhaltet die Sprachförderung der Kinder in 
Kindertageseinrichtungen und die Fortbildung von Fachkräften. Die Fach- und Fördergrundsätze 
orientieren sich an den Grundsätzen und Prinzipien des Bildungs- und Erziehungsplans für Kinder von 0 
bis 10 Jahren in Hessen und dem �cGesamtkonzept des Landes Hessen zur sprachlichen Bildung und 
Förderung im Elementar- und Primärbereich�^�X106 Die Zuwendung erfolgt in Form einer Pauschale pro 
Jahr und Kind. Das Regierungspräsidium Darmstadt gibt an, dass im Kreis Offenbach im Jahr 2019 durch 
das Landesprogramm 1.778 Kinder in 9 von 13 Kommunen gefördert und 148 Fortbildungen beantragt 
wurden.  
 

Tabelle 24�W�����µ�Œ���Z�������•���>���v�����•�‰�Œ�}�P�Œ���u�u���c�^�‰�Œ�����Z�(�‚�Œ�����Œ�u���˜�v���Z�u���v���(�º�Œ���<�]�v�����Œ���]�u���<�]�v�����Œ�P���Œ�š���v���o�š���Œ�^���P���(�‚�Œ�����Œ�š�����<�]�v�����Œ���î�ì�í�õ 

Kommune geförderte Kinder Anteil an den unter 11-Jährigen 

Dietzenbach 423 8,6% 

Dreieich 160 3,1% 

Hainburg 35 2,2% 

Heusenstamm 92 4,4% 

Langen 457 9,8% 

Mühlheim 423 12,5% 

Neu-Isenburg 121 2,7% 

Rödermark 18 0,6% 

Seligenstadt 49 2,2% 

Insgesamt 1.778 4,3% 
 
  

                                                           
106 Landesprogramm zur Sprachförderung im Kindergartenalter | Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren 
(hessen.de) 
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5.3. Kindertagespflege 
 
Kindertagespflege bedeutet, dass Bildung, Betreuung und Erziehung des Kindes durch eine Tagesmutter 
oder einen Tagesvater erfolgt. In der Regel findet die Betreuung im Haushalt der 
Kindertagespflegeperson statt, kann aber auch im Haushalt der Eltern des Kindes oder in geeigneten 
fremden Räumen erfolgen. 
 

�c���]�����<�]�v�����Œ�š���P���•�‰�(�o���P�����Z���š���•�]���Z���]�v�������v���À���Œ�P���v�P���v���v���:���Z�Œ���v��- auch bedingt durch 
rechtliche Änderungen auf Bundes- und Landesebene - von einem überwiegend 

privat organisierten Angebot zunehmend in ein öffentlich ausgestaltetes 
Betreuungsangebot für Kinder gewandelt: Sie ist ein Angebot der öffentlichen 
Jugendhilfe, für das die Jugendämter der hessischen Landkreise und Städte 

verantwortlich sind. Sie hat sich inzwischen in Hessen fest etabliert und ist aus der 
Kinderbetreuungslandschaft n�]���Z�š���u���Z�Œ���Á���P�Ì�µ�����v�l���v�X�^���~�,���•�•�]�•���Z���•���D�]�v�]�•�š���Œ�]�µ�u���(�º�Œ��

Soziales und Integration) 107 

 
Eine Erlaubnis für die Aufnahme einer Tätigkeit als Kindertagespflegeperson nach § 43 SGBVIII kann 
erhalten, wer eine Grundqualifizierung für Kindertagespflegepersonen absolviert hat. Im Kreis 
Offenbach wird eine Grundqualifizierung mit 300 Unterrichtsstunden nach dem 
�c�<�}�u�‰���š���v�Ì�}�Œ�]���v�š�]���Œ�š���v�� �Y�µ���o�]�(�]�Ì�]���Œ�µ�v�P�•�Z���v�����µ���Z�� �<�]�v�����Œ�š���P���•�‰�(�o���P���� �~�Y�,���•�^�� ���v�P�����}�š���v�X�� �����Œ���µ�(��
aufbauend können Kindertagespflegepersonen an tätigkeitsbegleitenden pädagogischen Fort- und 
Weiterbildungen teilnehmen.108 Dieses Qualifizierungskonzept soll angehenden und grundständig 
qualifizierten Kindertagespflegepersonen die Anschlussfähigkeit an andere pädagogische Berufe 
eröffnen. (Bundesverband Kindertagespflege)  

                                                           
107 Kindertagespflege | Hessisches Ministerium für Soziales und Integration (hessen.de) 
108 Teilweise verpflichtend (20 Stunden) und teilweise freiwillig (bis zu 120 Stunden) 
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5.4.  Weitere Facetten der Kitalandschaft 
 
Pädagogische Ausrichtungen 
 

�¾ Die Montessoripädagogik berücksichtigt die angeborene Neugier des Kindes, unterstützt den 
�t�]�o�o���v���Ì�µ�Œ���'���•�š���o�š�µ�v�P���µ�v���������Á���Z�Œ�š�����]�����&�Œ���µ���������u���d�µ�v�X���^�]�����c�Ì���]�P�š���•�]���Z���µ�X�����X���]�v���&�Œ���]���Œ�����]�š�U��sensible 
�W�Z���•���v�U���W�}�o���Œ�]�•���š�]�}�v�������Œ�����µ�(�u���Œ�l�•���u�l���]�š���µ�v�����À�}�Œ�����Œ���]�š���š���Œ���h�u�P�����µ�v�P�X�^109  

�¾ Im Kreis Offenbach sind Vertreter/-innen bzw. Einrichtungen mit dieser pädagogischen 
Ausrichtung der Montessori Campus Dietzenbach und das Montessori-Kinderhaus in Neu-
Isenburg sowie die Kita nanuS in Langen110 

�¾ Bei der Waldorfpädagogik steht Naturnähe bzw. Naturverbundenheit und Spiritualität im Fokus. 
Sie will das Kind mit allen Sinnen ansprechen. Dies drückt sich beispielsweise im Umgang mit 
Naturmaterialien (Basteln) oder Naturerleben (Vogelbeobachtung) aus, Erzieher/-innen dienen 
den Kindern als nachahmenswertes Vorbild. Im Freispiel werden die Phantasiekräfte der Kinder 
angeregt und Sing- und Fingerspiele, Geschichten und Eurythmie fördern die Sprach- und 
Bewegungsentwicklung der Kinder. 
Im Kreis Offenbach wird dies im Waldorfkindergarten Dietzenbach praktiziert, der sich im 
Verbund mit der Waldorfschule auf einem gemeinsamen Gelände befindet. Einen weiteren 
Waldorfkindergarten gibt es in Langen. 

�¾ Wald- und Naturkindertageseinrichtungen im Kreis Offenbach bieten eine Betreuung von 
Kindergartenkindern in Dietzenbach, Dreieich, Heusenstamm, Mühlheim, Obertshausen, 
Rödermark, und in Rodgau. Einige Waldkindergärten sind an Kindertagesstätten angebunden. 

�¾ Eine Kindertagesstätte in Seligenstadt richtet sich an den Überzeugungen der Lehre von 
Sebastian Kneipp aus. 

 
 
 

 �c�,���µ�•�������Œ���l�o���]�v���v���&�}�Œ�•���Z���Œ�  ̂
 
Gemeinsam mit über 200 Netzwerkpartnerinnen bzw. -partnern ���]���š���š�����]�����^�š�]�(�š�µ�v�P���c�,���µ�•�������Œ���l�o���]�v���v��
�&�}�Œ�•���Z���Œ�^�� ���µ�v�����•�Á���]�š�� ���]�v�� ���]�o���µ�v�P�•�‰�Œ�}�P�Œ���u�u�� ���v�U�� �����•�� �‰�������Pogische Fach- und Lehrkräfte fortlaufend 
dabei unterstützt, Kinder im Kita- und Grundschulalter qualifiziert beim Entdecken, Forschen und Lernen 
zu begleiten �t und das seit 2006 mit großem Erfolg. Das �cHaus der kleinen Forscher�^��verbessert auf 
diese Weise Bildungschancen, fördert Interesse am MINT-Bereich sowie an nachhaltiger Entwicklung 
und professionalisiert dafür das pädagogische Personal. In ihrer Vision möchte die Stiftung in allen Kitas 
und Grundschulen Kindern die alltägliche Begegnung mit Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften 
und Technik sowie mit Fragen der Nachhaltigkeit ermöglichen. In solchen �cHäusern der kleinen 
Forscher�^��sollen die Mädchen und Jungen stark für die Zukunft werden und lernen, selbstbestimmt zu 
denken und verantwortungsvoll zu handeln. 
 
�/�u�� �<�Œ���]�•�P�����]���š�� �•�]�v���� �Ì�µ�Œ�Ì���]�š�� �~�^�š���v���� �ì�ï�X�î�ì�î�í�•�� �ô�ð�� ���]�v�Œ�]���Z�š�µ�v�P���v�� ���l�š�]�À�� ���o�•�� �c�,���µ�•�� �����Œ�� �l�o���]�v���v�� �&�}�Œ�•���Z���Œ�^��
zertifiziert. Für diese Einrichtungen organisiert der Kreis Offenbach die regelmäßigen Fortbildungen und 
führt sie durch. 
  

                                                           
109 Siehe: Montessori-Pädagogik | Montessori-Campus Dietzenbach abgerufen am 23.07.2021 
110 Einzugsgebiet | Montessori-Campus Dietzenbach  
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�c���v�l���Œ-�<�]�š���•� �̂� 
�D�]�š�� �����u�� ���µ�v�����•�‰�Œ�}�P�Œ���u�u�� �c�<�]�š��-Einstieg: Brücken bauen in frühe 
���]�o���µ�v�P�^���(�‚�Œ�����Œ�š�������•�����µ�v�����•�u�]�v�]�•�š���Œ�]�µ�u���(�º�Œ���&���u�]�o�]���U���^���v�]�}�Œ���v�U���&�Œ���µ���v��
und Jugend (BMFSFJ) die Entwicklung und Erprobung von Angeboten, 
die den Einstieg von Kindern in das deutsche System frühkindlicher 
Bildung, Betreuung und Erziehung vorbereiten und ermöglichen. 
Familien mit besonderen Zugangsschwierigkeiten zum System der 
frühen Bildung, Betreuung und Erziehung, z. B. Familien mit 

Fluchthintergrund, werden an dieses herangeführt, die gesellschaftliche Integration und Partizipation 
der Familien gefördert.  
 
Ermöglicht wird dies durch: 
 

�¾ niedrigschwellige frühpädagogische Angebote für Kinder mit ihren Familien wie z. B: Mutter-
Kind-Gruppen, Spielkreise, Begleitung von Elterngesprächen in Kitas, Familienbesuche sowie 
Elterncafés 

�¾ Aufklärungs- und Informationsangebote für Familien  
�¾ Qualifizierungsmaßnahmen für Fachkräfte 

 

Der Kreis Offenbach nimmt seit 2017 am Bundesprogramm teil und geht nun bis Ende 2022 in die 
Verlängerung. Vom 01.04.2017 bis zum �ï�í�X�í�î�X�î�ì�î�î���•���š�Ì���v�������u�]�š���]�u���<�Œ���]�•�P�����]���š�����Œ���]���•�}�P�X���c���v�l���Œ-�<�]�š���•�^��
das Bundesprogramm, begleitet durch die Koordinatorin des Kreises, um. An den Standorten Rodgau, 
Neu-Isenburg und Dietzenbach beschäftigen sich 3 Fachkräfte des Bundesprogrammes mit der 
Umsetzung. Diese werden von einer Netzwerkkoordination auf Kreisebene dabei unterstützt, die 
Angebote an den Bedarfen der Zielgruppe auszurichten und weiterzuentwickeln. Eine Verstetigung über 
die drei Einrichtungen hinaus in die Stadtteile und die Kommunen wird von der Koordinatorin 
angestoßen und begleitet.  
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6. Inanspruchnahme der Kindertagesbetreuung  
 
Kinder unter drei Jahren haben nach §24 SGBVIII einen Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer 
Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflege. Ab dem dritten Lebensalter bis zum Schuleintritt oder 
darüber hinaus kann die Kindertagespflege entweder bei besonderem individuellen Bedarf des Kindes 
oder ergänzend zur institutionellen Erziehung genutzt werden.  
 
Abbildung 69: Anzahl betreuter Kinder in Kita und Tagespflege zum 01.03. des jeweiligen Jahres 

 
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt: Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege in Hessen 2016 bis 2020; 
Sonderauswertung; eigene Berechnung 

Hinweis zur Interpretation: 
Zu beachten ist, dass die Abbildung die Situation zum 01.03. eines jeden Jahres widerspiegelt. Durch Neuzugänge 
im Laufe des Kindergartenjahres kann die Anzahl der betreuten Kinder monatlich schwanken, beispielsweise wenn 
Kinder eingeschult wurden.  

 

Die Anzahl der Kinder in Kita und öffentlich geförderter 
Kindertagespflege ist zwischen 2016 und 2020 
kontinuierlich angestiegen von insgesamt 13.601 auf 
15.095 �t eine Zunahme von 11%. 
Differenziert nach den Altersgruppen ist diese Zunahme bei 
den unter 3-Jährigen mit 15,9% am stärksten ausgeprägt, 
gefolgt von den Kindern 3 Jahre bis zum Schuleintritt mit 
12.2%. Unter den betreuten Schulkindern ist ein Rückgang 
von 17,5% zu verzeichnen. Die zunehmende Bedeutung der 
Ganztagsbetreuung an Schulen hat diese Entwicklung mit 

begünstigt. 
9 von 10 Kindern, die in der Kindertagespflege betreut werden, sind unter 3 Jahre alt. Deren Anzahl ist 
zwischen 2016 und 2020 um 22,4% gestiegen. Daneben blieb die Zahl der Kinder im Alter von ab 3 
Jahren, die ergänzend zum institutionellen Angebot in Kindertagespflege gefördert werden, bis 2018 
konstant auf niedrigem Niveau. Erst in den beiden Folgejahren ist eine Zunahme zu verzeichnen, 
�c�Y�Á�}�����]�� ���]���� �•�µ�v���Z�u���� ���µ�(�� �(���Z�o���v����n Kitaplätze beruht und die Kinder bis längstens zum Ende des 
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Tabelle 25: Veränderung der Kinder in 
öffentlich geförderter Kindertagesbetreuung  

Betreute Kinder 
Veränderung 

2016-2020 

unter 3 Jahre 15,9% 

3 Jahre bis zum Schuleintritt 12,2% 

 Schulkinder -17,5% 

insgesamt 11,0% 

Eigene Berechnung 
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jeweiligen Kindergartenjahres in der Kindertagespflege verbleiben dürfen, um auf eine 
Anschluss�����š�Œ���µ�µ�v�P���]�v�������Œ���<�]�š�����Ì�µ���Á���Œ�š���v�X�^���~�&�����Z���]���v�•�š���:�µ�P���v�����µ�v�����&���u�]�o�]���• 
 
Tabelle 26: Anzahl der Kinder in öffentlich geförderter Tagespflege zum 01.03. des jeweiligen Jahres 

  2016 2017 2018 2019 2020 

unter 3 Jahre 478 506 561 607 585 

ab 3 Jahre   47  36  41  63  68 

Tagespflege insgesamt 525 542 602 670 653 

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt: Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege in Hessen 2016 bis 2020; 
Sonderauswertung; eigene Berechnung  

 

6.1. Betreute Kinder nach Migrationshintergrund  
 
Hinweis: Definition Migrationshintergrund und Interpretation: 
In den Datensätzen der amtlichen Statistik gibt es zwei Merkmalsausprägungen, die einen Hinweis zur 
�����•���Z�Œ���]���µ�v�P�������•���D�]�P�Œ���š�]�}�v�•�Z�]�v�š���Œ�P�Œ�µ�v���•���o�]���(���Œ�v�X�����]���•�����•�]�v�����c�º�����Œ�Á�]���P���v�����P���•�‰�Œ�}���Z���v�����^�‰�Œ�����Z�����v�]���Z�š��D���µ�š�•���Z�^��
�µ�v���� �c���µ�•�o���v���]�•���Z���� �,���Œ�l�µ�v�(�š�� �u�]�v�����•�š���v�•�� ���]�v���•�� ���o�š���Œ�v�š���]�o�•�^�X�� ���Œ�•�š�P���v���v�v�š���•�� �����(�]�v�]���Œ�š�� �D�]�P�Œ���š�]�}�v�•�Z�]�v�š���Œ�P�Œ�µ�v���� �v�����Z��
dem familiären Merkmal gesprochener Sprache. Letzteres ist allgemeiner gefasst und bezieht sich darauf, ob die 
�D�µ�š�š���Œ���µ�v��
1�l
1�}�����Œ�������Œ���s���š���Œ��aus dem Ausland stammen.  
  
 
Migrationshintergrund nach Familiensprache 

Nach Angaben des Hessischen Statistischen Landesamts wurden zum 01.03.2020 im Kreis Offenbach 
5.065 Kinder unter 14 Jahren mit einem Familienkontext, in dem nicht überwiegend deutsch 
gesprochen wird, in Kindertagespflege und Kindertageseinrichtungen betreut. Gemessen an allen 
betreuten Kindern der gleichen Altersgruppe ergibt sich ein Anteil von 33,6%. Im Vergleich zum 
Zeitpunkt nach der Flüchtlingsbewegung 2015 bzw. zum Stichtag 01.03.2016 lag dieser Anteil bei 31%.  
 
Abbildung 70: Anzahl und Anteil der Kinder mit vorwiegend im Elternhaus gesprochener Sprache nicht Deutsch zum Stichtag 
01.03. des jeweiligen Jahres 

 

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt: Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege in Hessen (2016 bis 2020) 
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Ferner ist die Gesamtzahl der betreuten Kinder mit nicht deutschsprachigem Familienkontext im 
Jahresvergleich 2016 bis 2020 um 20,2% gestiegen. Vor dem Hintergrund der demografischen 
Entwicklung (Zuzug) hat die Anzahl der Kinder ohne deutsche Staatsangehörigkeit um 30,3% 
zugenommen. 111 Daraus schlussfolgernd zeigt sich bei den Kindern bzw. Eltern mit Migrationskontext 
ein leichter Rückgang in der Bereitschaft, das Betreuungsangebot zu nutzen.112  
 
Differenziert nach den Altersgruppen ergibt sich folgende Verteilung:  

Tabelle 27: Anteil in Kindertageseinrichtung betreuter Kinder nach vorwiegend im Elternhaus gesprochener Sprache 2016 und 
2019 zum Stichtag 01.03. des jeweiligen Jahres 

Betreute Kinder in 
Kindertageseinrichtungen 

2016 2019 2020 

Deutsch 
nicht 
Deutsch 

Deutsch 
nicht 
Deutsch 

Deutsch 
nicht 
Deutsch 

unter 3 Jahre  83,4% 16,6% 79,6% 20,4% 82,0% 18,0% 
3 Jahre bis zum 
Schulbesuch113 

64,3% 35,7% 61,5% 38,5% 61,9% 38,1% 

alle Kinder in Kitas 69,0% 31,0% 65,1% 34,9% 66,4% 33,6% 

Quelle: Ländermonitor der Bertelsmann Stiftung: Kinder im Alter von unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen nach vorwiegend im 
Elternhaus gesprochener Sprache in den Kreisen bzw. kreisfreien Städten am 01.03.2020: Ländermonitor der Bertelsmann Stiftung: Kinder im 
Alter von 3 bis unter 6 Jahren bis zum Schulbesuch in Kindertageseinrichtungen nach vorwiegend im Elternhaus gesprochener Sprache in den 
Kreisen bzw. kreisfreien Städten am 01.03.2020; Hessisches Statistisches Landesamt: Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen und 
Kindertagespflege in Hessen (2016,2019 und 2020) 

 
���]���•�������v�š�Á�]���l�o�µ�v�P���]�•�š�����]�v�������µ�š�•���Z�o���v���Á���]�š���•���W�Z���v�}�u���v�X���^�}���P�]�v�P���v�����Z�������u�����l�š�µ���o�o���v�������Œ�]���Z�š�W���c���]�o���µ�v�P��
�]�v�� �����µ�š�•���Z�o���v���� �î�ì�î�ì�^�� ���]���� ���]�o���µ�v�P�•�����š���]�o�]�P�µ�v�P�•�‹�µ�}�š���� ����r 3- bis unter 6-Jährigen mit 
Migrationshintergrund zwischen den Jahren 2015 bis 2019 um 9%-Punkte auf 81% (2019) zurück.114 

�c�^�š�µ���]���v���µ�v���������Œ�����Z�v�µ�v�P���v���Z�������v���]�v�����]���•���u���•�µ�•���u�u���v�Z���v�P���Á�]�������Œ�Z�}�o�š�������Œ���µ�(��
hingewiesen, dass die ungleiche Inanspruchnahme aufseiten der Eltern im Falle 

eines Migrationshintergrundes weniger auf einen geringeren Bedarf 
zurückzuführen ist als vielmehr auf einen allerorten anhaltenden Mangel an 

U3¬Plätzen, der es besonders diesen Eltern erschwert, einen Platz zu 
�����l�}�u�u���v�X�^�~���]�o���µ�v�P���]�v�������µ�šschland 2020, S. 87) 

  

                                                           
111 Quelle: Ekom21 Geburtsjahrgangsstatistik 2016 und 2020; eigene Berechnungen 
112 Hinweis: Eine genaue Betreuungsquote der Kinder mit Migrationskontext konnte wegen fehlender Informationen bzw. 
Bezugsgrößen nicht ermittelt werden. Ein direkter Vergleich mit der Quote der Personen mit nichtdeutscher 
Staatsangehörigkeit kann nicht gezogen werden. So können beispielsweise Kinder von Eltern mit nichtdeutscher 
Staatsangehörigkeit in Deutschland geboren sein. In Deutschland gilt das Geburtsortprinzip (Das Geburtsortsprinzip 
(bundesregierung.de)) 
113 Bei der vorliegenden Auswertung werden drei- bis unter sechsjährige Kinder bis zum Schulbesuch in 
Kindertageseinrichtungen betrachtet. Nicht berücksichtigt werden drei- und vierjährige Kinder in (vor-) schulischen 
Einrichtungen. 
114 Siehe dazu Bildung in Deutschland 2020 (bildungsbericht.de); Abb. C 3-2: Bildungsbeteiligungsquote nach 
Migrationshintergrund von unter 3­Jährigen und 3­ bis unter 6­Jährigen in Kindertagesbetreuung 2009, 2015, 2019 (in %); 
S.88 
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Migrationshintergrund nach Herkunft  

Bei Betrachtung der Verlaufszahlen des Anteils der Kinder mit ausländischer Herkunft mindestens eines 
Elternteils zeigt sich eine relativ konstante Entwicklung. In der Alterskategorie unter 3 Jahren ist bis 2014 
ein leichter Anstieg auszumachen, der in den Folgejahren wieder zurückgeht und sich ab 2016 zwischen 
28,1% und 31,4% bewegt. Demgegenüber bleibt dieser Anteil bei den 3- bis unter 6-Jährigen mit ca. 50 
% konstant.  
 
Abbildung 71: Anzahl der in Kindertagespflege und in Kitas betreuten Kinder mit ausländischer Herkunft mindestens eines 
Elternteils und Anteil an allen betreuten Kindern im Jahresverlauf zum Stichtag 01.03. des jeweiligen Jahres 

 
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Kinder in der Kindertagesbetreuung in Tageseinrichtungen; eigene Berechnung. 

Im Vergleich zwischen den Jahren 2019-2020 zum Stichtag 01.03. zeigte sich eine Abnahme der 
Bildungsbeteiligung der Kinder mit Migrationshintergrund. Diese Entwicklung verhält sich analog zur 
Beschreibung im vorhergehenden Abschnitt über die Kinder mit nicht deutschsprachigem 
Familienkontext.  
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6.2. Betreuungsumfang 
 
Die gestiegene Erwerbsbeteiligung von Frauen sowie die Flexibilisierung von Arbeitszeiten führt zu einer 
höheren Nachfrage nach öffentlichen Betreuungsangeboten und nach flexibleren Betreuungszeiten. 
Der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem ersten vollendeten Lebensjahr soll die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern.115  
Vor allem Kindertageseinrichtungen mit Ganztagsangebot sind relevante Betreuungsangebote für 
Eltern, die einer Berufstätigkeit nachgehen (wollen). Die Betreuungsdauer gibt an, inwieweit sich 
Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder in den Kindertageseinrichtungen abspielt. Die Qualität der 
Einrichtungen mit länger betreuten Kindern ist deshalb besonders wichtig. Gerade Krippen haben die 
längsten Öffnungszeiten.116 
In der nachfolgenden Abbildung wird der Betreuungsumfang in den Zeitkategorien unter und über 35 
Wochenstunden Betreuung im Zeitverlauf betrachtet. 
 

Abbildung 72: Betreuungsumfang der Kinder unter 6 Jahren in Kindertageseinrichtungen zum 01.03. des jeweiligen Jahres 

  
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Kinder in der Kindertagesbetreuung in Tageseinrichtungen 

Bei Betrachtung des Betreuungsumfangs der unter 6-Jährigen im Zeitverlauf zeigt sich eine klare 
Verschiebung in Richtung längerer Betreuung über 35 Stunden. Mit einem Anteil von 63,6% liegt der 
Kreis Offenbach über dem hessischen Durchschnitt mit 61,2%. Deutlichere Unterschiede zeigten sich 
bei den Altersgruppen. Während die Differenz des Anteils länger betreuter Kinder von 3 bis unter 
6Jahren mit 1,8%-Punkten leicht über dem hessischen Betreuungsumfang (KOF: 61,3%; H: 59,5%) liegt, 
beträgt jener bei den unter 3-Jährigen sogar 7%-Punkte (KOF: 74,1%; H: 67,1%).  
 

Hinweis zur Interpretation: 
In der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik wird die wöchentlich vertraglich vereinbarte Betreuungszeit 
erfasst. Darüber hinaus kann nichts über die tatsächliche Nutzungsdauer der Betreuungsangebote ausgesagt 
werden. 
 

                                                           
115 Viernickel, Susanne/Fuchs-Rechlin, Kirsten: Fachkraft-Kind-Relationen und Gruppengrößen in Kindertageseinrichtungen 
Grundlagen, Analysen, Berechnungsmodell, in: Viernickel, Susanne/Fuchs-Rechlin, Kirsten/Strehmel, Petra/Preissing, 
Christa/Bensel, Joachim/Haug-Schnabel, Gabriele: Gute Qualität für alle. Wissenschaftlich begründete Standards für die 
Kindertagesbetreuung. 2016, S. 11-130 
116 Siehe dazu: Ein Blick auf die Qualität der frühkindlichen Bildung und Erziehung | bpb  
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�c�����Œ���Ì���]�š�o�]���Z���������š�Œ���µ�µ�v�P�•�µ�u�(���v�P���Z���š���•�]���Z���•�š���š�•�����Œ�Z�‚�Z�š�X���'���•���Z���š�Ì�š�������X���ô�ì�9�������Œ��
Eltern haben den Betreuungswunsch von Ganztag. Jedoch infolge des 

Fachkraftmangels kommt es zur Reduzierung �����•�������š�Œ���µ�µ�v�P�•�µ�u�(���v�P�•�X�^���~�&�����Z���]���v�•�š��
Jugend und Familie) 

 
 
 
Betreuungsumfang nach Migrationshintergrund 

Hinweis zur Bestimmung des Migrationshintergrunds: 
�&�º�Œ�� ���]���� �����š�Œ�����Z�š�µ�v�P�� �����•�� �D�]�P�Œ���š�]�}�v�•�Z�]�v�š���Œ�P�Œ�µ�v���•�� �(�]�v�����š�� �•�]���Z�� �]�v�� �����v�� �Y�µ���o�o���v�� �v�µ�Œ�� �����•�� �D���Œ�l�u���o�W�� �c���µ�•�o���v���]�•cher 
�,���Œ�l�µ�v�(�š���u�]�v�����•�š���v�•�����]�v���•�����o�š���Œ�v�š���]�o�•�^�X 
 
Tabelle 28: Betreuungsumfang der betr. Kinder unter 6 Jahren nach Herkunft der Eltern, Vergleich 2016 und 2020 

 
beide Eltern mit deutscher Herkunft 

 mindestens ein Elternteil mit nichtdeutscher 
Herkunft 

2016 2020 2016 2020 

Halbtag 34,1% 27,3% 50,5% 47,1% 

Ganztag 65,9% 72,7% 49,5% 52,9% 

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Kinder in der Kindertagesbetreuung in Tageseinrichtungen; eigene 
Berechnungen 

72,7% bzw. fast drei Viertel der Kinder unter 6 Jahren, bei denen die Eltern eine deutsche Herkunft 
haben, werden ganztägig, also über 7 Stunden, in Kindertagestätten betreut. Im Vergleich zu 2016 lag 
der Anteil noch bei knapp zwei Drittel bzw. 65,9%. Demgegenüber liegt der Anteil bei den Kindern mit 
ausländischer Herkunft mindestens eines Elternteils bei 52,9% und dieser weist im Vergleich zu 2016 
nur eine geringe Veränderung auf. 

Zusammenfassung: 
Die Besuchszeiten von Kindern mit Migrationshintergrund sind insgesamt deutlich geringer als die von 
Kindern ohne Migrationshintergrund. 
Empirische Studien belegen, dass für den Bildungserfolg den Kindertageseinrichtungen eine wichtige 
Rolle zukommt117. Kinder, in deren Familie nicht vorrangig Deutsch gesprochen wird, erhalten in 
Kindertageseinrichtungen die Möglichkeit, die deutsche Sprache frühzeitig und umfassend zu erlernen. 
Mit Blick auf die Sprachentwicklung ist eine Erhöhung des zeitlichen Betreuungsumfangs und möglichst 
auch der Besuchsdauer besonders erstrebenswert. Hierbei ist die vom Träger zur Verfügung gestellte 
Qualität der Einrichtung in Bezug auf das Raumangebot, die Personalausstattung und die Qualifizierung 
des Personals von besonderer Bedeutung.  
Es bleibt zu diskutieren, welche Möglichkeiten geschaffen werden können, um die Inanspruchnahme des 
Betreuungsangebots im frühkindlichen Bereich von Eltern mit Migrationskontext zu fördern. 

                                                           
117 Z. B.: DIW Berlin: Früher Kita-Besuch beeinflusst Persönlichkeitseigenschaften bis ins Jugendalter 
Kitabesuch fördert kognitive und motorische Entwicklung von Kindern (aerzteblatt.de) 
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6.3. Betreuungsquote 
 
Die hier verwendete Betreuungsquote gibt an, wie viele Kinder unter 3 Jahren sowie von 3 bis unter 6 
Jahren in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege im Verhältnis zur Gesamtzahl der 
im Kreis Offenbach lebenden Kinder der entsprechenden Altersgruppe betreut werden.  
 
Hinweis zur Quotenberechnung: 
Für die Darstellung des überregionalen Vergleiches wurde die amtliche Statistik verwendet. Deren 
Berechnungsgrundlage bzw. Bezugsgröße ist die amtliche Bevölkerungsfortschreibung.  
 
 
Betreuungsquote der unter 3-Jährigen 

Abbildung 73: Entwicklung der Betreuungsquote der unter 3-Jährigen in Kitas und Tagespflege im Vergleich zu Hessen zum 
01.03. des jeweiligen Jahres 

 
Quelle: Statistik des Bundes und der Länder: �c�����•�µ���Z�•- bzw. Betreuungsquote der Kindertagesbetreuung je 100 Kinder der gleichen 
���o�š���Œ�•�P�Œ�µ�‰�‰���^�V�����v�P�������v���]�v���9���]�v�l�o�µ�•�]�À�����d���P���•�‰�(�o���P��118 

Bei Betrachtung der Betreuungsquote im Zeitverlauf zeigt sich für den Kreis Offenbach und für Hessen 
ein Anstieg bis 2015 und eine relativ konstante Entwicklung bis 2018, gefolgt von einem leichten Anstieg 
in den Folgejahren. Insgesamt hat sich diese positive Entwicklung im Kreis Offenbach langsamer 
vollzogen als der hessische Durchschnitt. So betrug die Differenz der beiden Regionen 2011 noch 3 %-
Punkte, welche bis 2020 auf 7,1%-Punkte zunahm. 
  

                                                           
118 Detaillierte Informationen der Betreuungsquote ohne Tagespflege auf kommunaler Ebene sind auf Seite 6 im Bericht der 
�:�µ�P���v���Z�]�o�(���‰�o���v�µ�v�P�W���c�<�]�v�����Œ�š���P���•�����š�Œ���µ�µ�v�P���]�u���<�Œ���]�•���K�(�(���v�������Z���]�u���D���Œ�Ì���î�ì�î�ì�^���Ì�µ���(�]�v�����v�X�� 
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Abbildung 74: Entwicklung der Betreuungsquote der unter 3-Jährigen im überregionalen Vergleich zum 01.03.2020  

 
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt: Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege in Hessen am 01.März 
2020 

Im überregionalen Vergleich der Kreise und kreisfreien Städte Hessens liegt der Kreis Offenbach an 
vorletzter Stelle. 
 
Hinweis: 
Auf Grundlage der Geburtsjahrgangsstatistik bzw. der bei den Einwohnermeldeämtern registrierten Kinder unter 
3 Jahren, insgesamt 10.693, ergibt sich eine Betreuungsquote von 25,2% und somit eine vernachlässigbare 
Abweichung von 0,4%. 
 
  
Betreuungsquote der 3- bis unter 6-Jährigen 

Abbildung 75: Entwicklung der Betreuungsquote der 3- bis unter 6-Jährigen im Vergleich zu Hessen zum 01.03. des jeweiligen 
Jahres 

 
�Y�µ���o�o���W�� �^�š���š�]�•�š�]�l�� �����•�� ���µ�v�����•�� �µ�v���� �����Œ�� �>���v�����Œ�W�� �c�����•�µ���Z�•- bzw. Betreuungsquote der Kindertagesbetreuung je 100 Kinder der gleichen 
���o�š���Œ�•�P�Œ�µ�‰�‰���^ 
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Bei Betrachtung der Verlaufszahlen der 3- bis unter 6-Jährigen zeigt sich hinsichtlich der 
Betreuungsquote ein ähnliches Bild wie bei der jüngeren Altersgruppe. Der Kreis Offenbach liegt 
konstant unterhalb des hessischen Durchschnitts und die Differenz zwischen den beiden Regionen hat 
zugenommen. 2011 betrug diese 0,9%-Punkte und 2020 waren es insgesamt 3%-Punkte. 
Auch bei der Betreuungsquote der 3- bis unter 6-Jährigen ist der Kreis Offenbach bei den hinteren 
Rängen einzuordnen.  
Als Ursache für den Knick im Jahr 2016 kann u. a. die Neuzuwanderung im Jahr 2015 genannt werden. 
Gleichzeitig ist die Anzahl der betreuten Kinder 3 bis unter 6 Jahren zwischen 2015 und 2016 leicht 
zurückgegangen. 
 
Abbildung 76: Betreuungsquote der 3- bis unter 6-Jährigen in Kita und Tagespflege im überregionalen Vergleich zum 01.03.2020 

 
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt: Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege in Hessen am 01.März 
2020 

Hinweis: 
Auf Grundlage der Geburtsjahrgangsstatistik bzw. der bei den Einwohnermeldeämtern registrierten Kinder 3 bis 
unter 6 Jahren zum Stichtag 31.12.2019 von insgesamt 10.894 ergibt sich eine Betreuungsquote von 88,6% und 
somit eine vernachlässigbare Abweichung von 0,1%. 
In Abgrenzung zum Kitabedarfsplan119 wird dort die Quote der Kinder 3 Jahre bis zum Schulbesuch an den 6,5-
Jährigen berechnet. 
  

                                                           
119 �����Œ�]���Z�š�������Œ���:�µ�P���v���Z�]�o�(���‰�o���v�µ�v�P�W���c�<�]�v�����Œ�š���P���•�����š�Œ���µ�µ�v�P���]�u���<�Œ���]�•���K�(�(���v�������Z���]�u���D���Œ�Ì���î�ì�î�ì�^ 
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6.4. Inklusion 
 
Nach Artikel 24 der UN-Konvention dürfen Menschen mit Behinderung aufgrund ihrer Behinderung 
�v�]���Z�š�� �À�}�u�� �c���o�o�P���u���]�v���v�� ���]�o���µ�v�P�•�•�Ç�•�š���u�^�� ���µ�•�P���•���Z�o�}�•�•���v�� �Á���Œ�����v�X�� �^�]���� �•�}�o�o���v�� �•�µ�P���v�P�� �Ì�µ�� ���]�v���u��
�c�]�v�š���P�Œ���š�]�À���v�U�� �Z�}���Z�Á���Œ�š�]�P���v�� �µ�v���� �µ�v���v�š�P���o�š�o�]���Z���v�� �h�v�š���Œ�Œ�]���Z�š�^�� �Z�������v120. Artikel 7 geht speziell auf 
�c�<�]�v�����Œ�� �u�]�š�� �����Z�]�v�����Œ�µ�v�P���v�^�� ���]�v�X�� �����v�����Z�� �•�]�v���� �D���˜�v���Z�u���v�� �Ì�µ��treffen, damit für die Kinder mit 
Behinderungen alle Menschenrechte und Grundfreiheiten gewährleistet werden. Diese Regelung steht 
in Übereinstimmung mit der UN-�<�}�v�À���v�š�]�}�v���c�m�����Œ���]�v�l�}�u�u���v���º�����Œ�����]�����Z�����Z�š���������•���<�]�v�����•�^.121 
 
Eingliederungshilfen für betreute Kinder in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege  

Kinder mit einer körperlichen Behinderung, einer geistigen Behinderung oder einer (drohenden) 
seelischen Behinderung können Eingliederungshilfe nach SGBXII/SGBVIII erhalten.  
Zu den wichtigsten Aufgaben der Eingliederungshilfe zählen laut Gesetz:  
 

�¾ ein selbstbestimmtes Leben mit Behinderung zu ermöglichen  
�¾ Menschen mit Behinderung Teilhabe in der Gesellschaft zu gewährleisten  
�¾ eine drohende Behinderung zu vermeiden  
�¾ die Folgen einer Behinderung zu minimieren oder gar zu beseitigen 

 

Die nachfolgende Darstellung beinhaltet alle in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 
betreuten Kinder, also auch inklusive Schulkinder. 
 
Abbildung 77: Betreute Kinder mit Eingliederungshilfe nach SGBXII/SGBVIII zum 01.03. des jeweiligen Jahres 

 
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt: Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege in Hessen (2016 bis 2020) 

                                                           
120 Beauftragter der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen: UN-Behindertenrechtskonvention - 
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, Januar 2017; S. 21 
121 Siehe Artikel 23 UN-Kinderrechtskonvention, online: https://www.kinderrechtskonvention.info/uebereinkommen-ueber-
die-rechte-des-kindes-370/, abgerufen am 11.04.2021 
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Der Anteil der Kinder, die eine Eingliederungshilfe in Kindertageseinrichtungen oder in 
Kindertagespflege erhalten, lag, gemessen an der Altersgruppe zum Stichtag 01.03.2020, bei 17,4 Kinder 
je 1.000 betreute Kinder und damit unter dem hessischen Durchschnitt mit 20,4. 
 
Abbildung 78: Hintergrund der Eingliederungshilfe nach SGBXII/SGBVIII differenziert nach Geschlecht zum 01.03.2020 

 
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt: Sonderauswertung 

Differenziert nach Geschlecht erhalten Jungen in Tageseinrichtungen in etwa doppelt so häufig 
Eingliederungshilfe nach dem SGBXII/SGBVIII. 
Mit voranschreitendem Alter nimmt die Quote der Kinder mit einer Eingliederungshilfe in der 
Kindertagesbetreuung deutlich zu. Neben dem Fakt, dass Beeinträchtigungen teilweise erst im Laufe 
der kindlichen Entwicklung entstehen, können auch andere Faktoren eine spätere Inanspruchnahme 
von Eingliederungshilfen begünstigen:122 
 

�¾ Ausschlaggebend für die Inanspruchnahme ist vor allem der Elternwunsch nach einem 
entsprechenden Angebot, welcher auch durch die Angst vor Stigmatisierung oder 
Überforderung des Kindes mit Behinderung beeinflusst werden kann.  

�¾ Daneben ist der Grad der Informiertheit sowie das Durchsetzungsvermögen der Eltern 
entscheidend für die Anmeldung des Kindes in einer Kindertageseinrichtung oder die 
Beantragung einer Eingliederungshilfe.  

�¾ Zudem setzt eine Inanspruchnahme von Eingliederungshilfen in der Kindertagesbetreuung 
später ein, wenn sich eine Entwicklungsauffälligkeit erst im Laufe der frühen Kindheit 
herausbildet oder eine (drohende) Behinderung erst in einem bestimmten Alter diagnostiziert 
wird.  

�¾ Entscheidend sind auch die Früherkennungsuntersuchungen bzw. das rechtzeitige Erkennen 
eines Förderbedarfs. Die Teilnahme an den Kindervorsorgeuntersuchungen und die 
Testverfahren, die in Kindertageseinrichtungen durchgeführt werden, geben hierfür wertvolle 
Hinweise.  
 

  

                                                           
122 ���µ�š�}�Œ���v�P�Œ�µ�‰�‰�������]�o���µ�v�P�•�����Œ�]���Z�š���Œ�•�š���š�š�µ�v�P�W���c���]�o���µ�v�P���]�v�������µ�š�•���Z�o���v�����î�ì�í�ð�^�U���^�X���í�ó�ó 
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7. Personalausstattung 
 
Seit Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz zunächst für Kinder ab dem 4. 
Lebensjahr im Jahr 1996 und 2013 schließlich für Kinder ab einem Jahr erfolgt deutschlandweit ein 
massiver Personalaufbau in der Kindertagesbetreuung. Um die Sicherung der Qualität der 
frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung zu sichern, bedarf es vor allem ausreichender 
Personalkapazitäten und eine den pädagogischen Anforderungen entsprechende Qualifikation des 
Personals.  
 
 
Entwicklung des Personalbestands  
 
Der Personalstand123 in allen Kitas des Kreisgebiets ist von 2.037 Personen im Jahr 2011 auf 3.003 im 
Jahr 2020 angewachsen. Das entspricht einem Zuwachs von 47,4%. Zu rund zwei Dritteln erfolgte dieser 
Personalaufbau überwiegend durch Kindertageseinrichtungen in öffentlicher Trägerschaft.  
 
Abbildung 79: Personal in Kitas nach Trägerschaft zum Stichtag 01.03. des jeweiligen Jahres 

 
Quelle: Statistischen Ämter des Bundes und der Länder: Personalausstattung in Kindertageseinrichtungen 

Ganz anders ist die Situation in der Kindertagespflege: Die Verlaufszahlen der Personen mit einer 
gültigen Pflegeerlaubnis zeigen ab 2016 eine andauernde Stagnation. Da der Kreis Offenbach 
fortwährend Menschen qualifiziert, wird die Fluktuation in diesem Betreuungsbereich der 
Kindertagespflege offenkundig. 
 
Tabelle 29: Personen mit einer gültigen Tagespflegeerlaubnis zum 01.03. des jeweiligen Jahres  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Personen mit 
Pflegeerlaubnis 

208 194 222 201 206 199 205 198 203 202 

Quelle: Fachdienst Jugend und Familie 

 

                                                           
123 Beinhaltet pädagogisches, Leitungs- und Verwaltungspersonal 
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Bis zu 25% aller Personen, die eine aktuelle Pflegeerlaubnis besitzen, nutzen sie nicht oder sind in dem 
schmalen Segment der privat finanzierten Kindertagespflege tätig124. Es scheint, dass diese Tätigkeit für 
viele keine langfristige berufliche Perspektive darstellt. 

Zusammenfassung:  
Mit Blick auf den weiterhin noch steigenden Personalbedarf im U3-Bereich, in dem die Betreuung in der 
Kindertagespflege bislang mit über 20% beteiligt ist, wirft dies die Frage auf, ob und wie qualifizierte 
Kindertagespflegepersonen länger an dieses Tätigkeitsfeld gebunden werden können und für welche 
Personengruppen eine längerfristige Perspektive in diesem Betreuungsbereich von Interesse ist. 

 

7.1. Altersstruktur des Personals in Kindertageseinrichtungen 
 
Für die Planung der Fachkräftesicherung sind die Altersstruktur und die Berufsqualifikationen des im 
Kreisgebiet tätigen Betreuungspersonals in Kitas und Tagespflege von Interesse. Mit Blick auf den 
multikomplex steigenden Personalbedarf ist die vergleichende Betrachtung der Entwicklung der 
jüngsten mit der ältesten Altersgruppe besonders relevant. 
 
Abbildung 80: Altersentwicklung des pädagogischen, Leitungs- und Verwaltungspersonals in Kindertagesstätten von 2011 bis 
2020 zum 01.03. des jeweiligen Jahres 

 
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Personalausstattung in Kindertageseinrichtungen; eigene Berechnung 

                                                           
124 Laut Angaben des Hessisches Statistisches Landesamt sind 155 Personen im Kreis Offenbach in der öffentlich geförderten 
�d���P���•�‰�(�o���P�����š���š�]�P�X�����������]���Á���Œ�����v���c�d���P���•�‰�(�o���P���‰���Œ�•�}�v���v�U�����]�������µ�•�•���Z�o�]���˜�o�]���Z���Ì�µ�Œ���^�]���Z���Œ�•�š���o�o�µ�v�P�������Œ�������š�Œ���µ�µ�v�P���]�v�����µ�•�(���o�o�Ì���]�š���v��
(z.B. Krankheit, Urlaub) der regulären Tagespflegeperson eingeset�Ì�š���Á���Œ�����v�^�U���v�]���Z�š�����Œ�(���•�•�š�X���^�]���Z����Hessisches Statistisches 
Landesamt: Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege in Hessen am 1. März 2020, S.5 
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Bei Betrachtung der Verlaufszahlen zeichnet sich eine allgemeine Verjüngung des Personals in 
Kindertageseinrichtungen ab. Während der Anteil der jüngsten Altersgruppe mehr zunimmt, scheint ab 
2018 ein Abwärtstrend der älteren Jahrgänge einzutreten. 
 
 
Altersstruktur im Detail zum Stichtag 01.03.2019  

Am 01.03.2019 waren in den Kitas im Kreisgebiet insgesamt 2.869 Personen als pädagogisches, 
Leitungs- und Verwaltungspersonal beschäftigt. Der Anteil des pädagogischen Personals wird auf rund 
92% beziffert. 
Die mit Abstand größte pädagogische Berufsgruppe der 1.970 Erzieher/-innen war zu diesem Zeitpunkt 
im Durchschnitt 44 Jahre alt. Von ihnen waren 9% über 60 Jahre und je weitere 25% zwischen 50 und 
60 bzw. zwischen 40 und 50 Jahren alt. In der Summe waren an diesem Tag also insgesamt 59% aller 
Erzieher/-innen älter als 40 Jahre.  
 
Abbildung 81: Pädagogisches, Leitungs- und Verwaltungspersonal in Kindertageseinrichtungen nach Altersgruppen zum 
01.03.2019 

 
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Sonderauswertung HSL) 

Kindertagespflegepersonen sind eher im mittleren Alter bzw. im Alter der Familienphase �t 30 bis unter 
50 Jahren �t vertreten. Auffallend ist der vergleichsweise hohe Anteil der über 50-jährigen mit 38,4%. 
Demgegenüber stehen die Erzieher/-innen mit 34,2% und das Kita-Personal (insgesamt) mit 31%. 
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7.2. Pädagogisch tätige Personen in Kindertageseinrichtungen nach 
Qualifikationsniveau und Berufsqualifikationen 

 

 
Qualifikationsniveau  

 

Hinweis zu den Daten: Ländermonitor der Bertelsmann Stiftung: 
Berücksichtigt werden diejenigen, die als ersten Arbeitsbereich Leitungstätigkeiten angegeben haben; 
unberücksichtigt bleiben hingegen Tätige, die überwiegend Verwaltungsaufgaben wahrnehmen, sowie Tätige im 
hauswirtschaftlich-technischen Bereich und alle, die in Horten bzw. Hortgruppen beschäftigt sind.125 
 

Tabelle 30: Einordnung der Qualifikationen 
Qualifikationsstufe Abschlüsse des Personals 
(Einschlägiger) 
Hochschulabschluss 

Dipl.-Sozialpädagoge/-pädagogin, Dipl.-Sozialarbeiter/-in, Dipl.-
Pädagoge/Pädagogin, Dipl.-Erziehungswissenschaftler/-in, Dipl.-
Heilpädagoge/-pädagogin, Bachelor- und Masterabschlüsse in 
�c���]�o���µ�v�P�l���Œ�Ì�]���Z�µ�v�P���]�v�������Œ���<�]�v���Z���]�š�^ 

(Einschlägiger) 
Fachschulabschluss 

Erzieher/-in, Heilpädagoge/-pädagogin (Fachschule), Heilerzieher/-in, 
Heilerziehungspfleger/-in 

(Einschlägiger) 
Berufsfachschulabschluss 

Kinderpfleger/-in, Familienpfleger/-in, Assistent/-in im Sozialwesen, soziale 
und medizinische Helferberufe 

Sonstiges Sonstige soziale/sozialpädagogische Kurzausbildung, Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut/-in, Psychologische/-r Psychotherapeut/-in, 
Psychologe bzw. Psychologin mit Hochschulabschluss, Beschäftigungs- und 
Arbeitstherapeut/-in (Ergotherapeut/-in), Bewegungspädagoge/-pädagogin, 
Bewegungstherapeut/-in, Arzt bzw. Ärztin, (Fach-)Kinderkrankenpfleger/-in, 
Krankenpfleger/-in, Altenpfleger/-in, Krankengymnast/-in, Masseur/-in und 
med. Bademeister/-in / Masseur/-in, Logopäde bzw. Logopädin, 
Sonderschullehrkraft und sonstige Berufsausbildungsabschlüsse, 
Praktikant/-in im Anerkennungsjahr, anderweitig noch in Ausbildung, ohne 
abgeschlossene Ausbildung 

Quelle: Ländermonitor der Bertelsmann Stiftung: Hochschulausgebildete Tätige in Kindertageseinrichtungen nach erstem Arbeitsbereich (ohne 
hauswirtschaftlich-technischen Bereich sowie Verwaltung) in den Bundesländern am 01.03.2019 

Abbildung 82: Qualifikationsniveau des Personals in Kitas im Kreis Offenbach im Vergleich zu Hessen zum 01.03.2019  

 
Quelle: Ländermonitor der Bertelsmann Stiftung: Hochschulausgebildete Tätige in Kindertageseinrichtungen nach erstem Arbeitsbereich (ohne 
hauswirtschaftlich-technischen Bereich sowie Verwaltung) in den Bundesländern am 01.03.2019, eigene Berechnung 
 

7,5% des Personals haben einen Hochschulabschluss. Damit liegt der Kreis Offenbach zwar unterhalb 
des hessischen Gesamtdurchschnitts, jedoch im Vergleich mit den hessischen Regionen kann er sich im 
Mittelfeld (Rang 12) positionieren. 

                                                           
125 Demzufolge ergibt sich zwischen den beiden Datenquellen Ländermonitoring und HSL es eine Abweichung von -31 bzw. -
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Da das Personal mit einem einschlägigen Hochschulabschluss häufiger Verwaltungs- und 
Leitungsaufgaben übernimmt, ist für die pädagogische Arbeit die Personengruppe mit 
Fachschulabschluss wichtiger. Hier liegt der Kreis Offenbach 2,5%-Punkte über dem Durchschnitt 
Hessens.  
 
Berufsqualifikationen  

Im Unterschied zum Bereich der Kindertagespflege, in dem die dort Tätigen zu einem hohen Anteil 
(78,8%) neben der Tagespflegequalifizierung einen nichtpädagogischen beruflichen Hintergrund haben, 
macht der entsprechende Personalanteil in der Betreuungsform Kindertagesstätte nur ca. 18,4% aus. 
Diese setzen sich wie folgt zusammen: 

 
�¾ 5,5%, die sich noch in Ausbildung befinden 
�¾ 2,7% befinden sich im Praktikum im Anerkennungsjahr 
�¾ 10,1 % des Personals haben nach den Daten und der Kategorisierung des Hessischen 

Statistischen Landesamtes einen nichtpädagogischen Hintergrund oder keinen Berufsabschluss  
 

Abbildung 83: Personal in Kindertageseinrichtungen nach höchstem Berufsbildungsabschluss zum Stichtag 01.03.2019 

 
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Sonderauswertung HSL) 

Analog den Ergebnissen des Ländermonitors haben in Kindertageseinrichtungen 7,5% des Personals 
einen Hochschulabschluss. 
 
Abbildung 84: Kindertagespflege nach höchstem Berufsbildungsabschluss zum Stichtag 01.03.2019 

 
* Zum Beispiel Erziehungshelfer/-in, Heilerziehungshelfer/-in, Heilerziehungspflegehelfer/-in, Hauswirtschaftshelfer/-in, 
Krankenpflegehelfer/-in, Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Sonderauswertung HSL)  
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7.3. Maßnahmen zur Qualitäts- und Fachkräftesicherung  
 

 
Kindertagesbetreuung ist von großer Bedeutung für die frühkindliche Bildung, aber auch für den 
Anspruch auf eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Für eine pädagogisch hochwertige 
Kinderbetreuung und deren Qualitätsentwicklung braucht es ausreichend viele und gut qualifizierte 
Fachkräfte. Im Bereich der Erziehung besteht jedoch ein erheblicher Fachkräftemangel. Seit 2020 wird 
der �����Œ�µ�(���c���Œ�Ì�]���Z���Œ�����Ì�Á�X�����Œ�Ì�]���Z���Œ�]�v�^��als Engpassberuf definiert. Der gestiegene Fachkräftebedarf ist u.a. 
auf politische Entscheidungen (Einführung des gesetzlichen Kitaplatzanspruchs, Auflagen zur 
Verbesserung der Betreuungsqualität), Zuwanderung und natürliches Bevölkerungswachstum und dem 
Austritt aus dem Berufsleben der zahlenstarken Baby-Boomer-Generation zurückzuführen. Im Kreis 
Offenbach wurde 2018 ein zusätzlicher Bedarf von 465 Erzieherinnen und Erziehern beziffert.126 
 

Allgemeine Fortbildungen für Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen 

Der Kreis Offenbach bietet allen pädagogischen Fachkräften der Kindertageseinrichtungen im 
Kreisgebiet ein jährliches kostenfreies Fortbildungsprogramm an. Die Angebote orientieren sich dabei 
an den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan, 
sowie an den Bedarfen der Einrichtungen. Der öffentliche Jugendhilfeträger möchte hier gezielt 
Entwicklung und Innovation steuern und bietet Seminare zum Schutz des Kindeswohls gemäß den 
gesetzlichen Grundlagen an, kooperiert bei den Themen Sicherheit und Aufsichtspflicht mit der 
Unfallkasse Hessen und bietet Seminare zu ausgewählten Themen für die pädagogische Arbeit in 
Kindertageseinrichtungen an.  
Für das Jahr 2021 organisierten die Fachaufsicht und pädagogische Fachberatung des Kreises Offenbach 
dazu Fortbildungen rund um die Themen Erziehung, frühkindliche Bildung und Organisation in den 
Einrichtungen. Ein Themenschwerpunkt bildet die berufsbegleitende Weiterbildung für Leitungskräfte 
von Kindertageseinrichtungen, welche die Qualität in den Einrichtungen steigern soll. Diese wurde im 
Jahr 2021 und folgende um das Modul multiprofessionelle Teams erweiterte, nachdem die 
Landesgesetzgebung den Fachkraftschlüssel erweitert hat. Zudem wird die Vernetzung zwischen den 
Einrichtungen mittels der Implementierung von Austauschforen und Praxisreflexionen für Leitungen 
und stellvertretende Leitungen gefördert.  
Ein anderer Schwerpunkt des Programmangebotes für 2021 liegt auf dem pädagogischen Umgang mit 
besonderen Bedürfnissen von Kindern. Dies können beispielsweise Kinder mit Krankheit oder 
Behinderung sein, oder Kinder, von denen angenommen wird, dass sie durch ihr Verhalten den Rahmen 
einer Einrichtung sprengen könnten. Zudem werden an den Bedarfen der Einrichtungen Inhouse-
Schulungen und Teamfortbildungen ausgerichtet, da erkannt wurde, dass sich Veränderungen in der 
pädagogischen Praxis leichter dauerhaft implementieren lassen, wenn das gesamte Team geschult wird. 
Dies kann beispielsweise die Überarbeitung des Raumkonzeptes, die konzeptionelle Verankerung der 
�c�D���Œ�š���� �D���}�� �D���š�Z�}�����^�U�� �&�}�l�µ�•�� ���o�o�š���P�•�]�v�š���P�Œ�]���Œ�š���� �^�‰�Œ�����Z���]�o���µ�v�P�� �}�����Œ��eines Schutzkonzeptes, die 
Organisations- und Teamentwicklung und vieles mehr betreffen. 
In Zusammenarbeit mit der Jugendhilfeplanung werden zunehmend Sozialräume definiert, in denen 
gezielt Qualifizierungen des pädagogischen Personals vorgesehen werden, damit das dort bestehende 
Problem der von Armut betroffenen Kinder und die Prävention von Bildungsarmut in den Blick 
genommen werden kann.  

                                                           
126 Eigene Erhebung des Fachdienst Kindertagesstätten.  
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I�u���Z���Z�u���v�������•���W�Œ�}�i���l�š���•���c�,���µ�•�������Œ���l�o���]�v���v���&�}�Œ�•���Z���Œ�^���~�,���l�&�•��werden ferner zu den Basis-Workshops 
�c�&�}�Œ�•���Z���v���u�]�š���t���•�•���Œ�^���µ�v�����c�&�}�Œ�•���Z���v���u�]�š���>�µ�(�š�^���Ì�µ�•���š�Ì�o�]���Z�����]�������µ�(�����µ���v�����v���t�}�Œ�l�•�Z�}�‰�•���c�'���Œ���µ�•���Z�����µ�v����
�<�o���v�P���^���•�}�Á�]�����c�>�]���Z�š���µ�v�����&���Œ�����v�^�����v�P�����}�š���v�X 

 

�c�W���v�����u�]���������]�v�P�š���Z�������v���î�ì�î�ì���o���]�����Œ���l���]�v�����,���l�&���&�}�Œ�š���]�o���µ�v�P���v���•�š���š�š�P���(�µ�v�����v��
können. Es wurde lediglich das digitale Programm der Zentrale der HdkF �t Berlin 
bei den Einrichtungen beworben. 2022 sollen wieder HdkF Formate in Präsenz 

�•�š���š�š�(�]�v�����v���µ�v�����µ�u�����]�P�]�š���o�����&�}�Œ�u���š�������Œ�P���v�Ì�š���Á���Œ�����v�X�^ 
(Fachdienst Jugend und Familie) 

 
Als Beitrag zur Attraktivität des �����Œ�µ�(���•�� �c���Œ�Ì�]���Z���Œ�� ���Ì�Á�X�� ���Œ�Ì�]���Z���Œ�]�v�^��soll die Ausbildung von 
Praxisanleiterinnen und -anleitern vom Fachdienst angeboten und als Teil der Aufstiegschancen 
begriffen werden. Hierbei sollen die potentiellen Aufstiegschancen im Feld der Kindertagesstätten 
gestärkt und dies mit den kommunalen Trägern von Einrichtungen kommuniziert werden. Dabei geht 
der Fachdienst von einer Umsetzung ab dem Fortbildungsjahr 2022 aus.  
 
 
Projekt: ProKindertagespflege  

 
Mit dem 2019 im Fachdienst Kindertagespflege, Adoptions- und Pflegekinderdienst gestarteten Projekt 
�c�W�Œ�}�<�]�v�����Œ�š���P���•�‰�(�o���P���^�� �•�}�o�o���v�� �u���Z�Œ�� �&�����Z�l�Œ���(�š���� ���µ�Œ���Z�� �^���Z�µ�o�µ�v�P�•- und Qualifizierungsmaßnahmen für 
die Kindertagespflege gewonnen, qualifiziert und die in diesem Arbeitsfeld bereits tätigen Fachkräfte 
durch Begleitung sowie Vernetzungs- und Weiterbildungsangebote gehalten werden. Die 
Kindertagespflege soll im Kreis Offenbach attraktiver gestaltet und als gleichrangiges Angebot zur 
Kindertagesstätte etabliert werden.  
Ziel ist es, die Akzeptanz der Kindertagespflege sowie die Auswahl und die Anzahl von 
Kinderbetreuungsangeboten im Kreis Offenbach zu steigern. Das Angebot richtet sich an alle an der 
Kindertagespflege interessierten Personen, junge Mütter und Väter oder Personen, die den 
Quereinstieg in den Beruf anstreben. 
Der zuständige Fachdienst in der Kreisverwaltung führt regelmäßig Werbe- und 
Informationsveranstaltungen in Kooperation mit den Kommunen oder Bildungsträgern durch. Das 
Projekt ergänzt die pädagogische Beratung; Ziel ist die Profilierung der Kindertagespflege im System der 
Kinderbetreuung sowie die Weiterentwicklung der pädagogischen und strukturellen Qualität.  
Ferner bietet der Kreis Offenbach mit seiner Volkshochschule eine Grundqualifizierung gemäß dem 
kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege (QHB) zur Gewinnung und 
Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen an. Zur berufsbegleitenden Weiterqualifizierung werden 
Anschluss- und Aufbauqualifizierungen vorgehalten.127 Die pädagogischen Anschlussqualifizierungen 
richten sich an Personen, die ihre Grundqualifizierung erfolgreich abgeschlossen haben, aktiv als 
Kindertagespflegeperson tätig sind und ein pädagogisches Konzept besitzen.128 Pädagogische 
Aufbaumodule sichern die Professionalisierung und Qualitätsentwicklung. 
 

                                                           
127 Die tätigkeitsvorbereitende Grundqualifizierung umfasst 160 Unterrichtseinheiten sowie eine Praktikumsphase. Die 
Teilnehmer/-innen erwerben die grundlegenden Kompetenzen für die verantwortungs- und anspruchsvolle Aufgabe der 
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren im Rahmen der Kindertagespflege. 
128 Praxisbegleitend werden hier z.B. folgenden Themen vertieft: Kompetenzen und Konzeption weiterentwickeln, Qualität 
sichern, Aufbau Kindertagespflegestelle, Vertretungsmodelle. 
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Mit Blick auf die Herausforderungen der Corona-Pandemie, in der Familien, Kinder und pädagogische 
Fachkräfte stark belastet sind, wurde das Programm auf die Förderung der Resilienz für alle 
Kindertagespflegepersonen sowie für die zu betreuenden Mädchen und Jungen fokussiert. Das 
Programm umfasst außerdem Angebote zur sprachlichen und musischen Förderung.129 
 
 
Maßnahmen der Pro Arbeit  

 
Auf die Fachkräftegewinnung für den Bereich der Erziehung hat die Pro Arbeit einen Fokus gelegt. Zum 
einen, weil der Bedarf am Arbeitsmarkt sehr hoch ist, und zum anderen, weil eine erfolgreiche 
Qualifizierung in eine dauerhafte und sichere Beschäftigung mündet.  
 

�c���]�������v�(�}�Œ�����Œ�µ�v�P���v���]�v�������Œ�����µ�•���]�o���µ�v�P���µ�v�������]�����•�µ�P���v�P�•�À�}�Œ���µ�•�•���šzungen sind jedoch 
vergleichsweise hoch und werden nur von wenigen erwerbsfähigen 

Leistungsberechtigten erfüllt. Die Pro Arbeit hat 2019 einen strukturierten Prozess 
begonnen, aktiv die in Betracht kommenden Personen zu akquirieren und zu 

fördern. (Pro Arb���]�š�•�^ 

 
�•�µ�����]���•���u���•�Á�����l���Á�µ�Œ�����v���Ì�Á���]���:�}�����}�����Z�•���•�‰���Ì�]���o�o���(�º�Œ�������v�������Œ���]���Z���cAusbildung für den Erziehungsberuf�^��
geschult. Sie gehen aktiv auf die Teams zu und klären regelmäßig über die Rahmenbedingungen und 
anstehende Prozesse auf. Gleichzeitig wurden Plakate angefertigt, die die Vorteile der Ausbildung 
darstellen und in Räumlichkeiten der Pro Arbeit aufgehängt.  
Die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten haben zu einem hohen Anteil sprachliche Defizite. Die 
Anforderung, das Sprachniveau C1 als Sprachstand vorzuweisen, ist einer der wesentlichen 
Hinderungsgründe zur Aufnahme der Ausbildung zur Erzieherin bzw. zum Erzieher.  
Es gilt allerdings auch, zugewanderte erwerbsfähige Leistungsberechtigte zu identifizieren, die in ihren 
Heimatländern bereits pädagogische Vorerfahrungen gesammelt haben, deren Anerkennung aber nicht 
möglich ist. Zum Teil wurden in den Herkunftsländern auch Qualifikationen erworben, die in 
Deutschland nicht nachgefragt sind; gleichzeitig besteht aber ein Interesse an einer Tätigkeit als Erzieher 
bzw. Erzieherin. Akquiriert werden Interessent bereits ab dem Sprachstand B1.  
 
  

                                                           
129 https://www.vhs-kreis-offenbach.de/fileadmin/user_upload/dokumente/Fortbildung_Kindertagespflege%202021.pdf  
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�&�}�Œ�š���]�o���µ�v�P�W���c� �̂‰�Œ�����Z���]�o���µ�v�P�U���D���Z�Œ�•�‰�Œ�����Z�]�P�l���]�š���µ�v�����s�]���o�(���o�š���]�u���‰�������P�}�P�]�•���Z���v�����o�o�š���P�  ̂
 
Seit 2018 bietet das Kreisintegrationsbüro in Kooperation mit der Kita-Fachberatung des Kreises 
�K�(�(���v�������Z�� ���]���� �&�}�Œ�š���]�o���µ�v�P�•�Œ���]�Z���� �c�^�‰�Œ�����Z���]�o���µ�v�P�U�� �D���Z�Œ�•�‰�Œ�����Z�]�P�l���]�š�� �µ�v���� �s�]���o�(���o�š�� �]�u�� �‰�������P�}�P�]�•���Z���v��
���o�o�š���P�^���(�º�Œ���<�]�š���•�����v�X���/�u���D�]�š�š���o�‰�µ�v�l�š�������Œ��Fortbildungsreihe, an der das gesamte pädagogische Personal 
einer Einrichtung teilnimmt, steht die Vermittlung von Kompetenzen und Methoden der 
alltagsintegrierten Sprachbildung sowie einer vorurteilsbewussten, lebensweltorientierten Erziehung 
und Bildung.  
Die Kita-Fachberatung des Kreis Offenbach setzt im Rahmen ihres Fortbildungsangebots weitere 
Impulse zur Sprachbildung, z.B. im Rahmen ihrer Qualifizierungsmaßnahme für Führungskräfte, bei 
thematischen Fortbildungen zur Schaffung von Sprachanlässen und Beteiligung oder durch Marte-Meo-
Zertifizierungskurse.  
Fachtage zur Sprachbildung leisten zudem einen weiteren Beitrag zur Qualitätsentwicklung im Bereich 
der Sprachbildung. Pandemiebedingt musste der vom Kreisintegrationsbüro geplante Fachtag zur 
Mehrsprachigkeit, Sprachbildung und Vielfalt im pädagogischen Alltag 2020 abgesagt werden. 
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8. Sprachentwicklung im Kontext Übergang Kita-Grundschule 
 
Mit dem ersten Schultag vollziehen Kinder den Übergang zwischen zwei deutlich verschiedenen 
Bildungssystemen. Für rund 92% der eingeschulten Kinder im Kreisgebiet ist dies ein Schritt vom 
vorschulischen Elementarbereich der Kita in den Primarbereich der Grundschule.  
���o�•�� �v�}�š�Á���v���]�P���� �s�}�Œ���µ�•�•���š�Ì�µ�v�P�� �(�º�Œ�� ���]���� ���]�v�•���Z�µ�o�µ�v�P�� �P�]�o�š�� ���]���� �c�^���Z�µ�o�(���Z�]�P�l���]�š�^�X�� �D�]�š�� �����u�� �<�}�v�Ì���‰�š��
Schulfähigkeit wird ein Entwicklungsstand bezeichnet, der sich aus körperlich-gesundheitlichen, 
kognitiven, psychischen und sozialen Kompetenzen zusammensetzt. Sie wird im Rahmen der jährlichen 
Schuleingangsuntersuchungen durch die örtlichen Gesundheitsämter festgestellt.  
Damit Kinder dem Schulunterricht erfolgreich folgen und lernen können, ist ein bestimmtes Niveau der 
Sprachentwicklung und des Sprachstands in der deutschen Sprache bei Schulbeginn von grundlegender 
Bedeutung.  
Im Fokus dieses Abschnitts stehen daher Ergebnisse zum Sprachstand der Kinder in der Kita und bei 
ihrer Einschulungsuntersuchung am Übergang von der Kita in die Grundschule. Informationen zu 
Aktivitäten der Sprachbildung und Sprachförderung sind dem entsprechenden Kapitel zu entnehmen. 
 

Tabelle 31: Definitionen: Bildungssprache, sprachliche Bildung, Sprachförderung130  

Bildungssprache umfasst die Kompetenzbereiche Lesen, Schreiben (auch Rechtschreiben), Zuhören, 
�^�‰�Œ�����Z���v�X���Y���€�^�]���•���µ�v�š���Œ�•���Z���]�����š���•�]���Z���À�}�v�������Œ���•�}�P���v���v�v�š���v���h�u�P���v�P�•- oder Alltagssprache 
durch ein hohes Maß an konzeptioneller Schriftlichkeit und zeichnet sich durch ein 
spezifisches Inventar an lexikalischen, morphosyntaktischen und textlichen Mitteln aus. 

Sprachliche 
Bildung 

erfolgt alltagsintegriert und gezielt. Sprachliche Bildung bezeichnet alle durch das 
Bildungssystem systematisch angeregten Sprachentwicklungsprozesse und ist allgemeine 
Aufgabe im Elementarbereich und des Unterrichts in den Fächern. 

Sprachförderung bezeichnet in Abgrenzung zur sprachlichen Bildung gezielte Fördermaßnahmen, die sich 
insbesondere an Kinder und Jugendliche mit besonderen Schwierigkeiten oder 
Entwicklungsverzögerungen richten, die medizinisch-diagnostisch ermittelt wurden.  

 

 
Hinweis zur Datenverfügbarkeit und Interpretation: 
Für eine statistische Auswertung und Analyse des vorschulischen Sprachstands der Kinder im Kreisgebiet liegt 
keine ausreichende repräsentative und valide Datengrundlage vor. Es ist aber immerhin möglich, sich dem 
Gegenstand in Form einer Zusammenschau von Ergebnissen aus diversen Sprachstanderhebungen und 
ergänzenden Hintergrundinformationen anzunähern.  

 

Hinsichtlich der Zielsetzung im Bereich Sprache bestehen zwischen der Schuleingangsuntersuchung und 
dem Sprachscreening KiSS Parallelen. In beiden Verfahren geht es u.a. darum, bereits vor Einschulung 
Kindern im Bedarfsfall entsprechende medizinische oder sprachfördernde Maßnahmen anbieten zu 
können. Ein wesentlicher Unterschied besteht im Alter der Kinder: Das KiSS-Verfahren richtet sich an 
Kinder im Alter von 4 bis 4 ½ Jahren. Die im Rahmen der SEU untersuchten Kinder sind dagegen im 
Schnitt bereits ein bis drei Jahre älter.  
  

                                                           
130 Die Definitionen stammen aus: Schneider, Wolfgang; Baumert, Jürgen; Becker-Mrotzek, Michael; Hasselhorn, Marcus; 
Kammermeyer, Gisela; Rauschenbach, Thomas; Roßbach, Hans-Günther; Roth, Hans-Joachim; Rothweiler, Monika & Stanat, 
Petra (2012). ���Æ�‰���Œ�š�]�•�����c���]�o���µ�v�P�����µ�Œ���Z���^�‰�Œ�����Z�����µ�v�����^���Z�Œ�]�(�š���~���]�^�^�•�^�W�����µ�v��-Länder-Initiative zur Sprachförderung, 
Sprachdiagnostik und Leseförderung�^�U���^�X���î�ï�X���s���Œ�(�º�P�����Œ���µ�v�š���Œ�W���Z�š�š�‰�W�l�l�Á�Á�Á�X���]�•�•-sprachbildung.de/ueber-biss/biss-expertise 
abgerufen am 06.08.2021 
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8.1. Ergebnisse aus dem Kindersprachscreening  
 

2008 hat das Hessische Ministerium für Soziales und Integration das Hessische 
�<�]�v�����Œ�À���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P�•�Ì���v�š�Œ�µ�u�� �~�,�<�s�•�•�� ���v�� �����Œ�� �h�v�]�l�o�]�v�]�l�� �]�v�� �&�Œ���v�l�(�µ�Œ�š�� ���u�� �D���]�v�� �u�]�š�� �����Œ�� �c���]�v�(�º�Z�Œ�µ�v�P�� �����•��
Kindersprachscree�v�]�v�P�•�� �~�<�]�^�^�•�� �Ì�µ�Œ�� �(�o�����Z���v�������l���v�����v�� �^�‰�Œ�����Z�•�š���v�����Œ�(���•�•�µ�v�P�� �]�v�� �,���•�•���v�^�� �������µ�(�š�Œ���P�š�X131 
Das Verfahren richtet sich an mono- und multilinguale Kinder ab 4 bis 4 ½ Jahren. Ziel des Screenings ist 
es, auffällige sprachliche Bereiche und Risikofaktoren zu erkennen, die eine altersgemäße 
Sprachentwicklung negativ beeinflussen und den Beeinträchtigungen durch medizinische, 
sprachtherapeutische oder sprachpädagogische Maßnahmen bzw. Empfehlungen an die Eltern 
möglichst früh entgegenwirken zu können.132 

�cSollte ein Kind medizinisch abklärungsbedürftig sein, wird dieses von einer/einem 
Sprachexpertin/en des Gesundheitsamtes erneut überprüft und die Vorstellung bei 

der/dem Kinderärztin/-���Œ�Ì�š�����u�‰�(�}�Z�o���v�X�^���~�^�}�Ì�]���o���•���,���•�•���v�•133 

Im Kreis Offenbach haben sich 2019 insgesamt 25 Kitas beteiligt134  
Das Verfahren KiSS berücksichtigt sprachentwicklungsrelevante Auffälligkeiten sowohl im medizinischen 
�����Œ���]���Z�� �~�c�u�����]�Ì�]�v�]�•���Z���Œ�� �����l�o���Œ�µ�v�P�•���������Œ�(�^�•�� ���o�•�� ���µ���Z�� �]�u�� �•�‰�Œ�����Z�‰�������P�}�P�]�•���Z���v�� �����Œ���]���Z��
�~�c�•�‰�Œ�����Z�‰�������P�}�P�]�•���Z���Œ���&�‚�Œ�����Œ���������Œ�(�^�•135. Medizinischer Abklärungsbedarf bedeutet, dass der Verdacht 
auf eine Sprachentwicklungs-, Redefluss-, Stimm- oder Hörstörung besteht, die sich negativ auf die 
Sprachentwicklung auswirken kann. Als sprachpädagogisch auffällig gelten mehrsprachige oder 
�c�•�‰�Œ�����Z�•���Z�Á�����Z���^�����]�v�•�‰�Œ�����Zige Kinder, die aufgrund einer anderen Familiensprache als deutsch oder 
durch hohe soziale Belastungen nur geringen sprachlichen Input im Deutschen erhalten. Mit einsprachig 
bzw. monolingual ist immer einsprachig deutsch gemeint.  

Tabelle 32: Medizinische und pädagogische Befunde nach Jahr und Lingualität 

Jahr Lingualität 
Befunde 

Summen 
Unauffällig MED PÄD PÄD&MED 

2017  
mono 140 10 6 18 174 

multi 52 2 67 43 164 

Insgesamt 192 12 73 61 338 

2018  
mono 136 18 9 9 172 

multi 57 5 68 32 162 

Insgesamt 193 23 77 41 334 

2019  
mono 122 12 6 4 144 

multi 68 4 63 31 166 

Insgesamt 190 16 69 35 310 

 2017 bis 2019 Insgesamt 575 51 219 137 982 
 

                                                           
131 Unsere Aufgaben: Universitätsklinikum Frankfurt am Main (kgu.de) 
132 Marina Weiland/Melanie Schmidt/Sabine Herper-�<�o���]�v�l�D���š�š�Z�]���•���<�]���•�o�]���Z�W���c�^�‰�Œ�����Z�•�š���v�����Œ�(���•�•�µ�v�P���]�u�����o���u���v�š���Œ�����Œ���]���Z���(�º�Œ��
ein- �µ�v�����u���Z�Œ�•�‰�Œ�����Z�]�P�����<�]�v�����Œ�����u�������]�•�‰�]���o�������•���Z���•�•�]�•���Z���v���<�]�v�����Œ�•�‰�Œ�����Z�•���Œ�����v�]�v�P�•���<�]�^�^�^�X���/�v�W���^�‰�Œ�����Z�(�‚�Œ�����Œ�µ�v�P���µ�v����
Sprachtherapie in Schule und Praxis 2/19; 2019; S. 84-92. 
133 Siehe: https://soziales.hessen.de/gesundheit/kinder-und-jugendgesundheit/kinder-sprachscreening-kiss, abgerufen am 
06.08.2021 
134 Darunter zehn aus Langen, sechs aus Dreieich, drei aus Mainhausen, zwei aus Seligenstadt und je eine Kita aus 
Dietzenbach, Heusenstamm und Rodgau.  
135 https://www.kgu.de/einrichtungen/zentren/hessisches-kindervorsorgezentrum/kindersprachscreening/unsere-aufgaben/ 
[Letzter Zugriff am 06.08.2020] 



 

138 
 

Die Auffälligkeitsbefunde stellen sich für ein- und mehrsprachig aufwachsende Kinder recht 
�µ�v�š���Œ�•���Z�]�����o�]���Z�� �����Œ�X�� ���]�v�•�‰�Œ�����Z�]�P�� ���µ�(�Á�����Z�•���v������ �<�]�v�����Œ�� �Á�µ�Œ�����v�� �Ì�µ�� �ô�í�9�� �u�]�š�� �����u�� �����(�µ�v�����c�µ�v���µ�(�(���o�o�]�P�^��
getestet, d.h. ohne medizinischen Abklärungsbedarf. Von den übrigen Kindern fielen 8% medizinisch 
auf, 4% pädagogisch und 6% sowohl pädagogisch als auch medizinisch.  
Von den mehrsprachig aufwachsenden Kindern erhielten nur 36% den Befund unauffällig; also nicht 
einmal die Hälfte im Vergleich zu einsprachigen Kindern. Dagegen fielen multilinguale Kinder 
medizinisch lediglich mit 2% auf, pädagogisch jedoch mit 40% und 22% erhielten das Testergebnis 
pädagogisch und medizinisch auffällig.  
 
Abbildung 85: Prozentuale Verteilung der Befunde nach Lingualität und der Vergleich mit Hessen, 3-Jahresdurchschnitt 

 
Quelle: Auswertung KiSS-Sprachscreening; eigene Berechnungen 

Im Vergleich der multilingualen mit den monolingualen Kindern lässt sich als Befund also festhalten: 
Während 64% der multilingualen Kinder Auffälligkeiten zeigten, waren es bei den monolingualen 
Kindern nur 19%. Pädagogisch fielen multilinguale Kinder zehnmal häufiger auf und kombiniert 
medizinisch-pädagogisch knapp dreimal häufiger als die Vergleichsgruppe. Dieses Ergebnis weist 
eindeutig darauf hin, dass mehrsprachig aufwachsende Kinder einen sprachpädagogisch erhöhten 
Förderbedarf haben. Hier ist differenzierend zu berücksichtigen, dass als mehrsprachig sowohl Kinder 
gelten, die zuhause Deutsch und eine andere Sprache sprechen als auch Kinder, die in der Familie zwar 
nur eine andere Sprache als Deutsch sprechen, aber durch ihren Kitabesuch Kontakt zur deutschen 
Sprache haben (siehe hierzu die Testergebnisse zu den Deutschkenntnissen unten). Bei Betrachtung der 
Werte im Zeitverlauf zeigt sich, dass die Verteilung über die Jahre ziemlich konstant ist mit einer leicht 
positiven Tendenz.   
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Ergebnisse nach Migrationshintergrund 
 

Abbildung 86: Deutschkenntnisse von Kindern mit Migrationshintergrund 

 

Quelle: Auswertung KiSS-Sprachscreening; eigene Berechnungen 

Kinder mit Migrationshintergrund aus multilingualen Familien, in denen sowohl Deutsch als auch eine 
(oder mehrere) andere Sprache(n) gesprochen werden, schneiden in den Sprachtests überwiegend mit 
Werten ab, die zwischen �cgut�  ̂und �cmittel�  ̂liegen.  
 
Abbildung 87: Deutschkenntnisse von Kindern ohne Migrationshintergrund 

 

Quelle: Auswertung KiSS-Sprachscreening; eigene Berechnungen 

�Z�µ�v�����î�ó���9�������Œ���<�]�v�����Œ���}�Z�v�����D�]�P�Œ���š�]�}�v�•�Z�]�v�š���Œ�P�Œ�µ�v���U�����]�����]�v�������Œ���&���u�]�o�]�����c�v�µ�Œ�������µ�š�•���Z�—���•�‰�Œ�����Z���v�U�����Œ�Ì�]���o���v��
�l���]�v�����c�•���Z�Œ���P�µ�š���v�—���d���•�š���Œ�P�����v�]�•�•���X�� 
�<�]�v�����Œ�����µ�•���u�µ�o�š�]�o�]�v�P�µ���o���v���&���u�]�o�]���v���Z�������v���•���o�š���v���Œ���c�•���Z�Œ���P�µ�š���^���d���•�š���Œ�P�����v�]�•�•���� ���Œ�Ì�]���o�š�����o�•���u�}�v�}�o�]�v�P�µ���o��
aufwachsende Kinder. 
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Abbildung 88: Mittlere Testergebnisse nach Migrationshintergrund und Familiensprache 

 
Quelle: Auswertung KiSS-Sprachscreening; eigene Berechnungen 

Kinder mit Migrationshintergrund aus Familien, die zuhause kein deutsch sprechen, haben im Schnitt 
lediglich Testergebnisse zwischen "mittel" und "kaum" erzielt. 

Zusammenfassung: 
Den Sprachstanderhebungen lässt sich entnehmen, dass für den vorschulischen Erwerb der deutschen 
Sprache der Familiensprache größeres Gewicht zukommt als dem Migrationshintergrund. Entscheidend 
ist, ob zuhause deutsch gesprochen wird und falls nicht, dass Kinder möglichst früh und über längere 
Zeiträume mit der deutschen Sprache in Kontakt kommen.  
Schließlich lässt sich eindeutig resümieren, dass multilingual aufwachsende Kinder einen erhöhten 
Sprachförderbedarf haben. Auch hier gilt, dass der Förderbedarf umso größer ist, je weniger deutsch in 
der Familie gesprochen wird. Für multilinguale Kinder gilt daher ebenfalls, dass ihr Kontakt mit der 
deutschen Sprache intensiviert werden sollte. 
 
Empfehlung �t Verbesserung der Datenerfassung und Prävention: 
Im KiSS werden alle 4- bis 4 ½-jährigen Kinder, die in einer Kindertagesstätte betreut werden, erfasst. 
Mögliche Entwicklungsdefizite werden mit diesem Verfahren �t im Gegensatz zur 
Schuleingangsuntersuchung �t wesentlich früher erkannt und eine Weiterbehandlung wird ermöglicht. 
Gemessen an der Bevölkerungsgruppe der 4-bis unter 5-Jährigen ergibt sich eine Reichweite von etwa 
10%. Über einen möglichen Ausbau des KISS-Sprachscreenings sollte vor dem Hintergrund der 
Früherkennung und Prävention diskutiert werden. 
 

�c�����•���s���Œ�(���Z�Œ���v���µ�v�������]���������Œ���µ�•���P���Á�}�v�v���v���v�������š���v���l�‚�v�v���v���Ì�µ�����]�v���Œ���^�š���v�����Œ���]�•�]���Œ�µ�v�P�������]�������Œ��
Bildungsqualitätsbewertung bezüglich Sprache an hessischen Kindertagesstätten beitragen. Darüber 

hinaus lassen sich für den Kinder- und Jugendärztlichen Dienst bzw. den Schulärztlichen Dienst 
�^���Z�v�]�š�š�•�š���o�o���v���v�µ�š�Ì���v�U���Á���•���(�º�Œ�����]�����^���Z�µ�o���]�v�P���v�P�•�µ�v�š���Œ�•�µ���Z�µ�v�P���À�}�v�����������µ�š�µ�v�P���•���]�v���l���v�v�X�^ 

  ( KiSS Jahresbricht 2019, S.6-7) 
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8.2. Ergebnisse aus den Schuleingangsuntersuchungen zum Schuljahr 2018/2019 
 
Zur Bedeutung der Schuleingangsuntersuchung: 
Im Rahmen des Schulaufnahmeverfahrens führen die hessischen Gesundheitsämter bei allen Kindern 
im Jahr vor dem regulär voraussichtlichen Schuleintritt ärztliche Einschulungsuntersuchungen (SEU) 
durch.136 Da es sich um kreisweite Vollerhebungen handelt, stellen Daten aus 
Schuleingangsuntersuchungen eine wertvolle Datenbasis dar, um den Übergang von Kindern vom 
vorschulischen Elementarbereich in das schulische Bildungssystem zu untersuchen. 
 

Hinweis zur Datenverfügbarkeit und Darstellung: 
Pandemiebedingt konnte die Schuleingangsuntersuchung (SEU) zum Schuljahr 2020/2021 nicht erfolgen. Zum 
Zeitpunkt der Datenauswertung standen nur Daten zum Schuljahr 2018/2019 zur Verfügung, jedoch waren diese 
nicht zu 100% verwendbar. Dementsprechend wurden die Daten nur auf Kreisebene ausgewertet und auf eine 
Analyse differenzierter sowie verschränkter Merkmalsausprägungen verzichtet. 137 
 
Deutschkenntnisse 
 

Folgend werden Ergebnisse zu den Deutschkenntnissen und zur Kita-Besuchsdauer aus den 
Untersuchungen zum Schuljahr 2018/2019 dargestellt. Die Zahlen beziehen sich ausschließlich auf 
untersuchte Kinder mit Wohnsitz in einer Kommune im Kreisgebiet.  
Im Einschulungsjahrgang 2018/2019138 wurden in der SEU insgesamt 3.432 Kinder erfasst. Für 2.583 
Fälle liegen Sprachergebnisse vor, zu den übrigen 849 Fällen (25%) nicht. Bezogen auf die Kinder mit 
Angaben sprachen über die Hälfte (54%) der Kinder die deutsche Sprache fehlerfrei. 22% sprachen 
Deutsch mit leichten Fehlern, 18% mit erheblichen Fehlern, 4% der Kinder konnten sich nur 
radebrechend auf Deutsch verständigen und 2 % hatten keine Deutschkenntnisse.  
Ordnet man den genannten Merkmalsausprägungen Ordinalzahlen zu (siehe in der folgenden Abbildung 
die Zahlenwerte in Klammern), dann lassen sich die durchschnittlichen Deutschkenntnisse aus dieser 
SEU-Erhebung mit dem Zahlenwert 1,77 ausdrücken. (Die 849 Fälle ohne Angaben zum Sprachstand 
sind in dieser Anteilsberechnung nicht berücksichtigt.)  
 
 

Abbildung 89: Deutschkenntnisse, Ergebnisse aus der SEU zum Schuljahr 2018/2019 

 
Quelle: Kreis Offenbach. Fachdienst Gefahrenabwehr und Gesundheitszentrum  

                                                           
136 Rechtsgrundlage ist das Hessische Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD) vom 28.09.2007, §10 Kinder- 
und Jugendgesundheit. 
137 So kann beispielsweise eine Unterscheidung in Erstuntersuchte und wiederholt Untersuchte (nach einer Rückstellung im 
vergangenen Jahr) nicht getroffen werden. Auch �u�‚�P�o�]���Z�����•�µ�•���u�u���v�Z���v�P�����Á�]�����b���u�‰�(���Z�o�µ�v�P���Ì�µ���Z�º���l�•�š���o�o�µ�v�P�Z���µ�v����
�b�<�]�š�������•�µ���Z�•�����µ���Œ�Z��können nicht analysiert werden.  
138 Im Herbst des Schuljahrs 2018/19 betrug die Anzahl der Kinder, die schulpflichtig waren und eingeschult wurden, 2.628.  
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Für Kinder aus Familien, in denen kein oder nur wenig Deutsch gesprochen wird, ist die Kita der zentrale 
Ort, an dem sie in Kontakt mit der deutschen Sprache kommen und sie erlernen können. Eine möglichst 
lange Besuchsdauer der Kita ist für diese Kinder daher besonders wichtig.  
 
Kitabesuchsdauer 
 
Knapp 90% der befragten Eltern (2.963 von 3.304) machten Angaben zur Kitabesuchsdauer. Von diesen 
2.963 Kindern haben etwas mehr als die Hälfte der Kinder mindestens drei Jahre eine Kita besucht, ein 
weiteres knappes Drittel zwischen eineinhalb und drei Jahren und 5% weniger als 18 Monate. 2% der 
Kinder haben nie eine Kita besucht.  
 
Abbildung 90: Kitabesuchsdauer, Ergebnisse aus der SEU zum Schuljahr 2018/19 

 
Quelle: Kreis Offenbach. Fachdienst Gefahrenabwehr und Gesundheitszentrum  

 

Empfehlung und Ausblick: 
Für eine tiefere und verlässlichere Analyse der Schuleingangsuntersuchungsdaten ist eine 
Qualitätsverbesserung bei der Datenerhebung und -verarbeitung notwendig. 
Mit einer soliden D���š���v�P�Œ�µ�v���o���P���� �o���•�•�š�� �•�]���Z�� �����]�•�‰�]���o�•�Á���]�•���� ���]���� �d�Z���•���W���c���]�v���� �o���v�P���Œ�����<�]�š�������•�µ���Z�•�����µ���Œ��
�À���Œ�Z�]�v�����Œ�š�����]�v���v���•�‰���š���Œ���v���^���Z�µ�o���]�v�š�Œ�]�š�š�^���º�����Œ�‰�Œ�º�(���v�X�����������]���•�}�o�o�š���v���v���š�º�Œ�o�]���Z�����µ���Z���Á���]�š���Œ�����&���l�š�}�Œ���v���Á�]����
zum Beispiel Qualität und Überlastung der Kindertageseinrichtung mit berücksichtigt wie auch diskutiert 
werden.  
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8.3. Andere strukturierte Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren 
 
SISMIK für Kinder mit Migrationshintergrund 

 
Dieses Analyseinstrument ermöglicht es den Fachkräften, das sprachliche Verhalten in den 
verschiedenen Kita-Alltagssituationen eines Kindes zu beobachten, zu dokumentieren und zu begleiten.  
Das Instrument beinhaltet Elemente der Sprachbildung und Sprachförderung. Darunter fallen 
beispielsweise: Lautbildung, Wortschatz und Grammatik, sowie Sprachhandlungskompetenzen und 
Vorläuferfähigkeiten für den Erwerb der Schriftsprache. 
Im Gegensatz zu den bisherigen Erhebungs- und Analyseverfahren (SEU, KISS), deren Erfassung eher 
eine Momentaufnahme darstellt, ist bei SISMIK die Beobachtungszeit variabel, da die Beobachtung 
prozessorientiert angelegt und über einen längeren Zeitraum möglich ist. 
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C Allgemeinbildende Schulen und Übergang Schule-Beruf 
 
 

Auch wenn Bildung nicht mehr ausschließlich mit dem regulären Schulbesuch gleichzusetzen ist, stellen 
die allgemeinbildenden Schulen nach wie vor die zentrale Institution in der Bildungsbiografie dar. 
Entscheidend sind die erreichten Schulabschlüsse, da diese die weiteren Bildungs- und Lebenschancen 
maßgeblich bestimmen. Der qualifizierten Schulbildung kommt dabei eine wesentliche Schlüsselrolle 
zu: einerseits bestimmt sie die individuellen Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe und 
andererseits beeinflusst sie die wirtschaftliche Entwicklungsfähigkeit �t im Sinne qualifizierter Fachkräfte 
�t der Region. 

Im vorliegenden Abschnitt C zu den allgemeinbildenden Schulen und dem Übergang Schule-Beruf geht 
es zunächst darum, die Schullandschaft des Kreises Offenbach vor dem Hintergrund der sprachlichen 
���]�o���µ�v�P���Ì�µ�������•���Z�Œ���]�����v�X�����������]���Á�]�Œ���������•���'���•���u�š�•�‰�Œ�����Z�(�‚�Œ�����Œ�l�}�v�Ì���‰�š���c���Œ�(�}�o�P�Œ���]���Z�������µ�š�•���Z���o���Œ�v���v�^�������•��
Hessischen Kultusministeriums und dessen kreisweite Umsetzung umrissen (Kapitel 9.1.). Das 
darauffolgende Kapitel 9.2 wendet sich der Bedeutung von Inklusion und der inklusiven Schule zu. Zum 
Schluss werden die charakteristischen Merkmale der Schulen mit Hilfe ihrer Zertifikate und Gütesiegel 
beschrieben. 

In diesem Kapitel wird das Augenmerk auf den Schulstandort gelegt, im darauffolgenden (Kapitel 10) 
auf die unterschiedlichen bildungsbiografischen Stationen der im Kreis Offenbach lebenden Kinder, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen, also auf die Wohnbevölkerung. Eine detaillierte Betrachtung 
der Schüler/-innen und deren Entwicklung sind im Schulentwicklungsplan zu finden, der dem 
Schulortprinzip folgt. 

Die Strukturierung der Übergangsphasen und Bildungszweige richtet sich nach den Zielbereichen der 
�]�v�š���P�Œ�]���Œ�š���v�����µ�•���]�o���µ�v�P�•�����Œ�]���Z�š�•���Œ�•�š���š�š�µ�v�P���~�]�������•���µ�v�����Á�µ�Œ�������µ�u�����]�����<���š���P�}�Œ�]�����c���µ�(�•�š�]���P�•�(�}�Œ�š���]�o���µ�v�P�^��
ergänzt.139 

Im Anschluss werden die Übergänge näher beleuchtet (Kapitel 11). Der Übergang von der Kita zur 
Grundschule stellt die erste wichtige Schlüsselstelle im deutschen Bildungssystem dar. Nach vier Jahren 
Grundschule erfolgt im Regelfall der Wechsel auf die weiterführende Schule und damit die Verteilung 
in unterschiedliche Schularten. Eine vertiefende Betrachtung zum Wechsel zwischen den Schularten 
bzw. zur Durchlässigkeit im Schulsystem sowie dem Wechsel von der Sekundarstufe I zur Sekundarstufe 
II erfolgt in den beiden darauffolgenden Teilabschnitten.  

Mithilfe der Bildungsabschlüsse kann das erworbene Wissen, das die Region auf Basis eigener 
Anstrengungen im Bildungswesen hervorbringt, beschrieben werden und wird �t analog der 
Bildungsbeteiligung �t nach dem Wohnortprinzip im Kapitel 12 aufgezeigt. 

Abgerundet wird das Hauptkapitel C mit den Ergebnissen einer Schülerbefragung der Abgangsklassen 
(Sekundarstufe I) im Jahr der Corona-Pandemie. 
  

                                                           
139 �Y�µ���o�o���W���,���•�•�]�•���Z���•���^�š���š�]�•�š�]�•���Z���•���>���v�����•���u�š�W���c�m�����Œ�P���v�P�����À�}�v�������Œ�����o�o�P���u���]�v���]�o�����v�����v���^���Z�µ�o�����]�v�������•��
�����Œ�µ�(�•���µ�•���]�o���µ�v�P�•�•�Ç�•�š���u���]�v���,���•�•���v�^���U���^�X���ð�X�����]���•���Œ���&�����Z���Œ�š�]�l���o���]�•�š�������Œ�µ�(�����Œ�����µ�(��iABE Uebergaenge in das 
Berufsausbildungssystem (hessen.de); abgerufen am 07.09.2021 
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Hinweis zur Datengrundlage LUSD: 
Die LUSD wurde 2007 in Hessen als zentrale webbasierte Schulverwaltungssoftware in öffentlichen 
Schulen eingeführt. Für Schulen ist die LUSD in erster Linie ein Instrument zur digitalen Unterstützung 
der alltäglichen Verwaltungs- und Arbeitsprozesse wie bspw. die Aufnahme von Schülern bzw. 
Schülerinnen, die Organisation der Klassenbildung, für die Zeugniserstellung und die Planung des 
Lehrkräfteeinsatzes. Zudem sind diese erfassten Informationen Grundlage für die 
Schulentwicklungsplanung: 
Für die Datenauswertung wurden nur aktiv registrierte (ohne Beurlaubung, befreite etc.) Schüler/-innen 
berücksichtigt. Sie, aber auch die Schulen, die nicht in der LUSD registriert sind, fallen heraus, bspw. 
Schulen im Gesundheitswesen oder außerhalb Hessens liegende Einrichtungen. Ausgeschlossen sind 
auch junge Erwachsene im Studium oder in Ausbildung zur Beamtin bzw. zum Beamten, 
unternehmensspezifische Ausbildungen, Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit wie 
Einstiegsqualifizierung (EQ) und Bildungsmaßnahmen zur Berufsvorbereitung.  
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Zentrale Erkenntnisse 
 

�x Die Schullandschaft im Kreis Offenbach zeichnet sich durch große Vielfalt aus. Dies wird durch 
die unterschiedlichen Schulformen und außerschulischen Angebote offenkundig. 

�x Entlang der Schullaufbahn bietet der Kreis Offenbach vielfältige Sprachförderangebote. 
�x Die Bedeutung der ganztätig arbeitenden Schulen nimmt immer mehr zu. Dies wird vor allem 

durch den Anstieg der angemeldeten Kinder deutlich. Gleichzeitig nimmt die außerschulische 
Betreuung im Hort ab. 

�x 43% der Kinder und Jugendlichen an Grund- und weiterführenden Schulen (Sekundarstufe I) 
haben einen Migrationshintergrund und konzentrieren sich stärker im Haupt- und 
Realschulzweig. 

�x An allgemeinbildenden Schulen sind Jugendliche mit Migrationshintergrund sowie männliche 
Jugendliche seltener im Gymnasialzweig vertreten. Jedoch nutzen sie häufiger die 
Bildungsgänge an beruflichen Schulen, um eine Hochschulzugangsberechtigung zu erlangen.  

�x Vergleichbares zeigt sich auch beim Nachholen von Abschlüssen im zweiten Bildungsweg. Hier 
ist ein Anstieg der Bildungsbeteiligung von 22,7% zu beobachten. Dabei wird speziell die 
Abendrealschule am häufigsten nachgefragt. 

�x Im sogenannten Übergangssystem haben zwei Drittel einen Migrationshintergrund bzw. einen 
nicht deutschsprachigen Familienkontext. 

�x Der Anteil der Schüler/-innen im gymnasialen Zweig hat insgesamt zugenommen; dies ist 
allerdings differenziert nach Geschlecht und Migrationshintergrund zu betrachten: Kinder 
deutscher Staatsangehörigkeit wechseln häufiger zum Gymnasium, am seltensten gelingt der 
Schritt Jungen mit Migrationshintergrund. 

�x Die Anzahl der Schüler/-innen mit sonderpädagogischer Förderung ist minimal gesunken. 
Jedoch konnte unter denjenigen mit Schwerpunkt Sprachheilförderung eine leichte Zunahme 
identifiziert werden. 

�x Immer mehr Kinder und Jugendliche mit erheblichen Defiziten in der deutschen Sprache, 
worunter auch die Gruppe der Neuzugewanderten (Seiteneinsteiger) zählen, sind im deutschen 
Schulsystem angekommen. 

�x Die Durchlässigkeit im Schulsystem ist stärker von einer Abwärtsbewegung (Wechsel in ein 
niedrigeres Leistungsspektrum z.B. vom Gymnasium auf die Realschule) geprägt als umgekehrt. 

�x Schülerinnen deutscher Staatsangehörigkeit gehen häufiger von der Sekundarstufe I in die 
Sekundarstufe II über. 

�x 2 von 5 Schülern bzw. Schülerinnen erlangten im Schuljahr 2018/19 das Abitur (39,2%) und 
eine/-r von 20 erreichte den Hauptschulabschluss nicht (4,7%). 

�x Schüler/-innen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen erreichten häufiger 
einen Abschluss, wenn sie inklusiv beschult wurden. 

�x Zu den Ergebnissen der Befragung der Schüler/-innen: 
o Zwei Drittel (66%) der Befragten fühlten sich eher gut bis ganz gut auf den Start ins 

Berufsleben vorbereitet, wobei 3 von 5 (58%) die Auffassung vertraten, dass das 
Coronavirus ihre Ausbildungschancen eher verschlechtert hat. 

o Bei der Umsetzung des Homeschoolings hatten die Befragten nicht die gleichen 
materiellen Voraussetzungen: In etwa jede/-r Zwölfte (8%) gab an, weder einen 
eigenen Tisch, ein eigenes Zimmer oder einen ruhigen Arbeitsort zu haben. 

o 2 von 5 Schülern bzw. Schülerinnen (40%) konnten besser in der Schule als zuhause 
lernen. 

o Etwas weniger als ein Drittel (30%) gab an, dem Lernstoff seit Beginn der Pandemie 
schlechter folgen zu können als früher.   
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9. Die Schullandschaft im Kreis Offenbach 
 
Die Schullandschaft des Kreises Offenbach zeichnet sich durch ein breites und vielfältiges schulisches 
Angebot aus. Der Kreis Offenbach ist Träger von insgesamt 87 Schulen. Er betreibt 51 Grundschulen 
(plus 2 Außenstellen), 5 Haupt- und Realschulen, 8 Kooperative Gesamtschulen, 3 Integrierte 
Gesamtschulen, 6 Gymnasien, 1 Gymnasiale Oberstufe, 9 Förderschulen, 3 berufliche Schulen und 1 
Schule für Erwachsene.  
  
5 Schulen befinden sich in privater Trägerschaft, darunter: 
Rudolf-Steiner-Schule, ein Gymnasium der Mittel- und Oberstufe in Dietzenbach und die 
�•���Z�µ�o�(�}�Œ�u�º�����Œ�P�Œ���]�(���v�����v���~�]�v�š���P�Œ�]���Œ�š���•���'���•���u�š�•���Z�µ�o���v�W���c�&�Œ���]�����D�}�v�š���•�•�}�Œ�]���^���Z�µ�o�������]���š�Ì���v�������Z�^�U���c�&�Œ���]����
�^���Z�µ�o�����^���o�]�P���v�•�š�����š�^�U���µ�v���� �c�D�}�v�š���•�•�}�Œ�]-�^���Z�µ�o�����D�º�Z�o�Z���]�u�^�U���•�}�Á�]���� ���]���� �cStrothoff International School� ,̂ 
eine Ganztagsschule auf dem Campus HLL in Dreieich. 
 
Abbildung 91: Karte Schulstandorte des Kreises Offenbach 

Quelle: Fachdienst Schule, angepasste Darstellung  

 

Im nachfolgenden Abschnitt werden die Förderschulen im Detail näher betrachtet.  
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Förderschulen 
 
Der Kreis Offenbach unterhält als Schulträger 9 Förderschulen. Die Förderschulen lassen sich in stationär 
und dezentral unterscheiden. Zu den stationären Förderschulen gehören: 
 
Tabelle 33: Stationäre Förderschulen 

Kommune Schule Förderschwerpunkt 
Dietzenbach Helen-Keller-Schule Lernen 
Dreieich Georg-Büchner-Schule Lernen 

Heusenstamm Schule am Goldberg 
geistige Entwicklung 
Sprachheilförderung 

Langen  

Janusz-Korczak-Schule 
geistige Entwicklung 
Sprachheilförderung 

Erich-Kästner-Schule 
körperliche und motorische 
Entwicklung 

Neu-Isenburg Friedrich-Fröbel-Schule 
Lernen 
Sprachheilförderung 

Rodgau Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule 
geistige Entwicklung 
Sprachheilförderung 

Seligenstadt  Don-Bosco-Schule 
Lernen 
Sprachheilförderung (seit 
dem SJ 2020/21) 

Quelle: Kreis Offenbach, Fachdienst Schule 

 

Dezentrale Schule in Dietzenbach 
 

Im Schuljahr 2009/10 wurde die Dezentrale Schule als Beratungs- und Förderzentrum (BFZ) für den 
Bereich Erziehungshilfe und Kranke gegründet. Zur Unterstützung der allgemeinen Schulen bei 
vorbeugenden Maßnahmen und der inklusiven Beschulung ist sie in Kooperation mit den regionalen 
BFZs flächendeckend im gesamten Kreisgebiet tätig. Intensivpädagogische Unterrichtsangebote sind ein 
essentieller Bestandteil der Dezentralen Schule. Sie gliedern sich in mehrere Module, die nach 
verschiedenen Konzeptionen Hilfen und Unterstützung zur Bewältigung individueller Probleme im 
Schulalltag gewähren. Beispiele bietet die folgende Übersicht: 

 

Tabelle 34: Intensivpädagogische Unterrichtsangebote der Dezentralen Schule 

Klinikschule 
�c�>���Œ�v�•�š���Œ�v�  ̂

�c�����Œ�� �c�>���Œ�v�•�š���Œ�v�^�� ���]���š���š�� �<�]�v�����Œ�v�� �µ�v���� �:�µ�P���v���o�]���Z���v�� �]�v�� �<�}�}�‰���Œ���š�]�}�v�� �u�]�š�� �����Œ��Klinik, 
den Eltern und den Stammschulen qualifizierten Unterricht, der den individuellen 
���v�š�Á�]���l�o�µ�v�P�•�������º�Œ�(�v�]�•�•���v�� �Z�����Z�v�µ�v�P�� �š�Œ���P�š�X�^�� �~�&�����Z���]���v�•�š�� �^���Z�µ�o���•�� �&���Œ�v���Œ�� �Á���Œ�����v��
Kinder und Jugendliche bei der Rückkehr (z.B. aus Krankheit) in die Stammschule 
begleitet. 

Projekt NEUSTART Zielgruppe sind Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahre mit erheblichen 
persönlichen sowie familiären Belastungssituationen. Primäre Ziele sind die 
Reintegration in die Regelschule, die Vorbereitung auf das Erreichen von 
Bildungsabschlüssen und die Eingliederung in berufliche Bildungsmaßnahmen. 

Mosaikklassen Diese sind zeitlich begrenzte intensivpädagogische Beschulungsangebote, die sich 
an der inklusiven Haltung orientieren. Mosaikklassen fördern sozial nicht 
schulfähige Grundschulkinder mit hohen emotionalen und sozialen Belastungen 
oder psychischen Erkrankungen sowie den damit einhergehenden 
Verhaltensstörungen.  
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Familienklasse Als präventives Angebot richten sich die Familienklassen an Kinder mit 
(beginnenden) sozialen und emotionalen Auffälligkeiten und an deren Eltern. Dabei 
wird die Erziehungskompetenz der Eltern im Umgang mit ihren Kindern gefördert. 
Dies gilt besonders für Eltern, die in einem prekären Lebensumfeld erziehen. 

Übergangsbeschulung 
(Time out) 

Bei Kindern und Jugendlichen, die aufgrund von schwerwiegenden 
Verhaltensauffälligkeiten und trotz inklusiver Unterstützung in der allgemeinen 
Schule nicht beschult werden können, werden die (Selbst-) Regulations-
kompetenzen im Umgang mit den eigenen Gefühlen gestärkt. 

Abteilung Lernplanet Im Lernplanet werden Kinder und Jugendliche unterrichtet, die aufgrund von 
schwerwiegenden Verhaltensauffälligkeiten trotz inklusiver Unterstützung in der 
allgemeinen Schule nicht beschult werden können. Der Unterricht findet als 
Einzelunterricht oder in Kleingruppen statt. 

�Y�µ���o�o���W���<�Œ���]�•���K�(�(���v�������Z�W���&�����Z���]���v�•�š���^���Z�µ�o���U���•�]���Z���������Ì�µ���c�^���Z�µ�o���v�š�Á�]���l�o�µ�v�P�•�‰�o���v���î�ì�í�ô���t Ergänzung Kapitel 5 �t Fördersc�Z�µ�o���v�^�� 

 
Beratungs- und Förderzentren:  
 
Im Zuge der Implementierung der inklusiven Schulbündnisse und der Neuausrichtung der Beratungs- 
und Förderzentren wurden zum Schuljahr 2018/19 drei Beratungs- und Förderzentren für die drei 
Fachrichtungen der Förderschwerpunkte Lernen, Sprachheilförderung und emotionale und soziale 
Entwicklung eingerichtet. 
Beratungs- und Förderzentren koordinieren die sonderpädagogischen Angebote und die inklusive 
Beschulung von Schülerinnen bzw. Schülern an allgemeinen Schulen in Kooperation mit Förderschulen 
und außerschulischen Institutionen. 
  
Regionale BFZ sind für die Förderschwerpunkte Lernen, emotionale und soziale Entwicklung, 
Sprachheilförderung sowie geistige Entwicklung zuständig.  
Die Förderschwerpunkte körperliche und motorische Entwicklung, Sehen, Hören sowie kranke Schüler/-
innenwerden von überregionalen Beratungs- und Förderzentren unterstützt. 140 
 
Im Kreis Offenbach verteilen sich die regionalen BFZ sowie das überregionale BFZ wie folgt:  
 
Tabelle 35: Regionale und überregionale Beratungs- und Förderzentren 

 Region Kommune Schule 
Regionale BFZ Ostkreis  Seligenstadt Don-Bosco-Schule 

Mitte Dietzenbach Dezentrale Schule  
Westkreis Dreieich Georg-Büchner-Schule 

Überregionales BFZ kreisweit Langen Janusz Korczak Schule 
  

                                                           
140 https://kultusministerium.hessen.de/sites/kultusministerium.hessen.de/files/2021-10/2021_22_liste_bfz.pdf  
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9.1. �'���•���u�š�•�‰�Œ�����Z�(�‚�Œ�����Œ�l�}�v�Ì���‰�š���c���Œ�(�}�o�P�Œ���]���Z�������µ�š�•���Z���o���Œ�v���v�^�� 
 
Das Beherrschen der deutschen Sprache beeinflusst entscheidend den Erfolg von Kindern und 
Jugendlichen in Schule und Beruf und ist damit Voraussetzung für eine gelingende Integration. Die 
durchgängige Förderung der sprachlichen Bildung hat eine essentielle Bedeutung bei der Verbesserung 
von Chancen- und Bildungsgerechtigkeit. 
 

�c�����•���•���Z�µ�o�]�•���Z�����'���•���u�š�•�‰�Œ�����Z�(�‚�Œ�����Œ�l�}�v�Ì���‰�š���u�]�š���•���]�v���v���µ�v�š���Œ�•���Z�]�����o�]���Z���v��
Bausteinen zur Deutschförderung von Kindern und Jugendlichen mit nichtdeutscher 

Herkunftssprache trägt den wissenschaftlichen Erkenntnissen in diesem Bereich 
�Z�����Z�v�µ�v�P�X�^���~�,���•�•�]�•���Z���•���<�µ�o�š�µ�•�u�]�v�]�•�š���Œ�]�µ�u�•141 

 
�����•���'���•���u�š�•�‰�Œ�����Z�(�‚�Œ�����Œ�l�}�v�Ì���‰�š���c���Œ�(�}�o�P�Œ���]���Z�������µ�š�•���Z���o���Œ�v���v�^�������•���,��ssischen Kultusministeriums setzt 
am Übergang Kita-Schule an und unterstützt den Spracherwerb bis zur Ausbildung.142 Es umfasst: 
 
Abbildung 92: Das schulische Gesamtsprachförderkonzept im Detail 

 
Quelle: eigene Darstellung 

 
Nachfolgend werden die Vorlaufkurse und Vorklassen im Detail näher betrachtet. 

  

                                                           
141 Schulisches Gesamtsprachförderkonzept | kultus. hessen.de 
142 Siehe dazu: https://kultusministerium.hessen.de/sites/kultusministerium.hessen.de/files/2021-
10/erfolgreich_deutsch_lernen.pdf  
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9.1.1. Vorlaufkurse und Vorklassen  
 

Tabelle 36: Definition Vorlaufkur und Vorklassen 

Vorlaufkurse Diese richten sich an Kinder im Jahr vor der Einschulung. Im Rahmen der Schulanmeldung 
eines Kindes wird geprüft, ob es über seinem Alter entsprechende Deutschkenntnisse verfügt. 
Ist dies nicht der Fall, werden die Eltern über die Möglichkeit der vorschulischen 
Sprachförderung in Vorlaufkursen beraten. Die Kurse dauern ein Jahr, beginnen 12 Monate 
vor der Einschulung und sind, da die Kinder noch nicht schulpflichtig sind. Sie finden meist in 
Grundschulen statt und sind seit 2021 verpflichtend. Lernort kann auch die 
Kindertageseinrichtung sein.  

Vorklassen Dies sind Sprachkurse für schulpflichtige Kinder, die bei der Einschulungsuntersuchung 
aufgrund nicht ausreichender Deutschkenntnisse vom Schulbesuch zurückgestellt werden. 
Für sie ist der Besuch einer Vorklasse oder ggfls. eines alternativen speziellen Sprachkurses 
an einer Grundschule verpflichtend. Bei einer positiven Sprachentwicklung in der Vorklasse 
kann eine nachträgliche Aufnahme in die Jahrgangsstufe 1 erfolgen.  

 
 

Vorlaufkurse an Schulen 
 

Hinweis zur Datenlage und Interpretation: 
Die Datenlage zu Vorlaufkursen ist prekär. Kinder, die Vorlaufkurse an Schulen besuchen, werden in der Lehrer- 
und Schülerdatenbank (LUSD) erfasst. Ob darüber hinaus im Kreisgebiet weitere Vorlaufkurse in Kitas oder in 
anderen Einrichtungen angeboten werden und wie viele Kinder an diesen Kursen teilnehmen, ist unbekannt.  
 

Die folgende Darstellung beruht auf einer Auswertung der in LUSD erfassten Vorlaufkurse. Sie bezieht 
sich also ausschließlich auf Vorlaufkurse an Schulen.  
 
Tabelle 37: Kinder in Vorlaufkursen an Schulen zum Schuljahr 2020/2021 

Kommune 
Anzahl der Schulen mit 

Vorlaufkurs Anzahl der Schüler/-innen 
davon mit 

Migrationshintergrund 
Dietzenbach 5 91 84 
Dreieich 4 78 76 
Egelsbach 1 27 26 
Hainburg 3 40 34 
Heusenstamm 2 20 20 
Langen 4 83 79 
Mühlheim 4 58 52 
Neu-Isenburg 5 112 105 
Obertshausen 3 57 51 
Rödermark 2 82 65 
Rodgau 5 90 85 
Seligenstadt 3 29 24 
Gesamtergebnis 41 767 701 

Quelle: LUSD, eigene Auswertung 
 

Zum Schuljahr 2020/21143 haben 767 Kinder im Kreis Offenbach an einem schulischen Vorlaufkurs 
teilgenommen, im vorhergehenden Schuljahr waren es 740. Differenziert nach Geschlecht sind 55,8% 
Jungen und 44,2% Mädchen. 701 Kinder, das sind über 91%, haben einen Migrationshintergrund.144 

                                                           
143 Stichtag: 01.10.2020 
144 Definiert als nichtdeutsche Staatsangehörigkeit oder Geburtsland nicht Deutschland oder überwiegende Verkehrssprache 
in der Familie nicht Deutsch 
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Familiensprache der Kinder in Vorlaufkursen zum Schuljahr 2020/21 
 
18,3% der Schüler/-innen in Vorlaufkursen wachsen in deutschsprachigen Familien auf; 17,9% in 
türkischsprachigen und 9,8% in arabischsprachigen Familien. Diese drei familiären Verkehrssprachen 
machen mit 46% fast die Hälfte aus. 22,9% der Kinder spricht zuhause Sprachen aus der EU (ohne 
Deutsch) und die übrigen Kinder, 30,8%, wachsen in Familien auf, in denen andere nichteuropäische 
Sprachen gesprochen werden.  
 

Tabelle 38: Die 10 häufigsten Verkehrssprachen der Kinder in schulischen Vorlaufkursen zum Schuljahr 2020/21 

Sprachen Anzahl der Schüler/-innen in Vorlaufkursen Anteil 

Deutsch 140 18,3% 

Türkisch 137 17,9% 

Arabisch 75 9,8% 

Urdu 45 5,9% 

Russisch 36 4,7% 

Dari 34 4,4% 

Rumänisch 31 4,0% 

Polnisch 29 3,8% 

Serbisch 22 2,9% 

Kurdisch 17 2,2% 

andere Sprachen 201 26,2% 

Insgesamt 767 100,0% 

Quelle: LUSD, eigene Auswertung 

 
Obwohl im vorschulischen Bereich die mündliche Sprachkompetenz im Vordergrund steht, ist auch die 
Verteilung der Schriftsprachlichkeit eine interessante Information. So verständigen sich insgesamt 204 
(26,6%) Kinder zuhause überwiegend in Sprachen, die auf anderen Schriftsystemen beruhen als dem 
lateinischen Alphabet.   
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Vorklassen  
 

Schulpflichtige Kinder, die bei der Einschulungsuntersuchung aufgrund nicht ausreichender 
Deutschkenntnisse vom Schulbesuch zurückgestellt werden, müssen eine Vorklasse besuchen. Sie 
werden in Hessen wie alle Schüler/-innen in der LUSD erfasst, sodass zu Vorklassen Zahlen in Zeitreihe 
vorliegen. Im Kreis Offenbach sind nach Angaben der LUSD an 21 Grundschulen Vorklassen eingerichtet. 
Gemessen an den 53 Grundschulen ergibt sich ein Anteil von 38%. 
 
Tabelle 39: Anzahl der Schulen mit Vorklassen zum Schuljahr 2020/21 

Schulstandort Anzahl der Schulen mit Vorklassen Anzahl der Schüler/-innen 
Dietzenbach 5 60 
Dreieich 2 24 
Hainburg 1 10 
Heusenstamm 1 11 
Langen 2 31 
Mühlheim 2 25 
Neu-Isenburg 2 35 
Rödermark 2 30 
Rodgau 3 40 
Seligenstadt 1 14 
Insgesamt 21 280 

Quelle: LUSD, eigene Auswertung 

Folgend wird die Entwicklung seit dem Schuljahr 2011/12 betrachtet: 
 

Abbildung 93: Kinder in Vorklassen der Schuljahre 2011/2012 bis 2019/2020 

 
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt: Sonderauswertung; Schuljahr 2020/2021 LUSD 

Vom Schuljahr 2011/12 bis zum Schuljahr 2015/16 bewegen sich die Zahlen auf einem konstanten 
Niveau zwischen 190 und 194 Kindern. Seitdem steigen die Zahlen kontinuierlich an. Im Schuljahr 
2011/12 haben 193 Kinder eine Vorklasse besucht, im Schuljahr 2020/21 waren es 280 Kinder. Bezogen 
auf im Herbst eines Schuljahres schulpflichtig gewordene Kinder plus der Kinder, die im gleichen 
Schuljahr eine Vorklasse besuchten, bedeutet dies eine Steigerung der Quote von 6,9% auf 9,3% eines 
Jahrgangs.145 Der Anstieg betrifft sowohl Kinder mit deutscher als auch mit nichtdeutscher 
Staatsangehörigkeit.  

                                                           
145 Ein Beispiel: Im Schuljahr 2019/2020 besuchten 280 Kinder eine Vorklasse und 2.743 der im Herbst dieses Jahres 
schulpflichtig gewordenen Kinder wurden eingeschult. Die Summe 3.023 ist in dieser Quotenberechnung als 100% gesetzt.  
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Das Verhältnis von Jungen zu Mädchen liegt als Mittelwert über den gesamten Zeitraum bezogen bei 
knapp 64% Jungen zu rund 36% Mädchen. Die Abweichungen von diesem Mittel sind moderat. Die 
Geschlechterverteilung von Kindern war im betrachteten Zeitraum somit ziemlich stabil.  
 
Familiensprache der Kinder in Vorklassen zum Schuljahr 2020/21 
 

Die Bandbreite der Sprachen, die in den Familien der Kinder, die Vorklassen besuchen, überwiegend 
gesprochen werden, ist ziemlich groß. Sie variiert in Teilen erwartungsgemäß mit der konjunkturellen 
Zuwanderung von Menschen aus Kriegs- und Krisenregionen. Zugleich zeigt sich über die Jahre ein 
gewisses Muster.  
Die Sprachen Deutsch und Türkisch machen im gewählten Zeitraum den größten Anteil aus. Ihre Anteile 
schwanken in der Summe von 52,8%, dem höchsten Wert im Schuljahr 2011/2012 bis zum geringsten 
Wert von 36% im Schuljahr 2020/21. Nach Deutsch und Türkisch belegt Arabisch kontinuierlich den 
dritten Platz. So beträgt der Anteil von Kindern aus primär arabischsprachigen Familien im Mittel rund 
11% und weist mit Werten zwischen 8% und 15% relativ geringe Schwankungen auf.  
Die übrigen Sprachen machen zusammen zwischen rund 38% und rund 51% weniger bis die Hälfte aus. 
Sie sind hier in zw���]���<���š���P�}�Œ�]���v���Ì�µ�•���u�u���v�P���(���•�•�š�X�����]�����<���š���P�}�Œ�]�����c���h-�^�‰�Œ�����Z���v�^���µ�u�(���•�•�š���^�‰�Œ�����Z���v�U�����]����
in Staaten der EU gesprochen werden, inklusive Englisch, aber ohne Deutsch. Sie fallen als Summe durch 
�]�Z�Œ�����P�Œ�‚�˜�š�����^�‰���v�v���Œ���]�š�����Ì�Á�]�•���Z���v���ò�9���µ�v�����î�ð�9�����µ�(�X�����]�����<���š���P�}�Œ�]�����c���v�����Œ�����^�‰�Œ�����Z���v�^���•���Z�o�]���˜�o�]���Z�������š�Œ���P�š��
im Mittel 28% und hat eine deutlich geringere Spannbreite. Allerdings schwankt die qualitative 
Zusammensetzung dieser Kategorie erwartungsgemäß im Zusammenhang der politischen Krisen und 
Kriege in den unterschiedlichen Regionen der Welt.  
 

Tabelle 40: Die 10 häufigsten Verkehrssprachen der Kinder in Vorklassen zum Schuljahr 2020/21 

Sprachen Anzahl der Schüler/innen in Vorklassen Anteil  
Deutsch 69 24,6% 
Türkisch 32 11,4% 
Arabisch 30 10,7% 
Urdu 20 7,1% 
Rumänisch 14 5,0% 
Polnisch 13 4,6% 
Dari 13 4,6% 
Kroatisch 9 3,2% 
Serbisch 8 2,9% 
Italienisch 8 2,9% 
andere Sprachen 64 22,9% 
Insgesamt 280 100,0% 

Quelle: LUSD, eigene Auswertung 

 

Zusammenfassung: 
Die Verlaufszahlen zeigen einen kontinuierlichen Anstieg der Kinder in Vorklassen. Dies kann unter 
anderem mit den zugewanderten Familien aus Kriegs- und Krisenregionen in Verbindung gebracht 
werden. Ab dem Schuljahr 2021/2022 werden Vorlaufkurse verpflichtend sein. Infolgedessen ist mit 
einem Anstieg der Schüler/-innen in Voklaufkursen zu rechnen.  
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9.1.2. Intensivklassen 
 
Intensivklassen an allgemeinbildenden Schulen 
Schulen bieten bei größerer Anzahl von Neuankömmlingen (Seiteneinsteiger/-innen) verpflichtend 
Intensivklassen an. Diese dienen als Hilfe für Schüler/-innen, die grundlegende Kenntnisse der 
deutschen Sprache erwerben müssen. Während des regulären Unterrichts können Seiteneinsteiger/-
innen, die keine oder geringe Deutschkenntnisse besitzen und keine Intensivklasse besuchen können, 
einen Intensivkurs besuchen. 
 
InteA-Klassen an beruflichen Schulen  
Diese Klassen werden für Seiteneinsteiger/-innen verpflichtend eingerichtet. Zielgruppe sind junge 
Schüler/-innen ab 16 Jahren und bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, die sich noch grundlegende 
Deutschsprachkenntnissen etwa für eine Berufsausbildung oder für alternative Bildungsgänge aneignen 
müssen. 
 
Tabelle 41: Seiteneinsteiger/-innen im Schuljahr 2020/21 in Intensiv- und InteA-Klassen 

Schulstandorte Schulen Klassen 
Anzahl der 

Schüler/-innen 

Darunter an  
Grund-
schulen 

Schulen 
mit Sek I 

berufliche 
Schulen 

Dietzenbach 6 9 110 53 57  
Dreieich 8 4 132  56 76 
Egelsbach 1 1 10 10   
Hainburg 1 1 14  14  
Heusenstamm 2 4 26  26  
Langen 4 6 53 21 32  
Mühlheim 2 3 40 11 29  
Neu-Isenburg 4 6 48 16 32  
Obertshausen 2 3 31  31  
Rödermark 2 3 34 11 23  
Rodgau 2 3 43  43  
Seligenstadt 2 2 26 14 12  
Kreis Offenbach 36 45 567 136 355 76 

 Quelle: LUSD 
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9.1.3. Weitere Angebote im Gesamtsprachförderkonzept 
 
Deutsch & PC an Grundschulen mit hohem Zuwandereranteil146 
Deutsch & PC wird an ausgewählten Grundschulen mit hohem Anteil an zugewanderten Kindern 
angeboten. Die Auswahl der Kinder erfolgt nach einer Beobachtungsphase zwischen der Einschulung 
und den Herbstferien. Zur Auswahl der Kinder wird den Schulen die Durchführung der 
Sprachprofilanalyse nach Prof. Dr. Wilhelm Grießhaber empfohlen. Deutsch & PC ist kein additives 
Angebot und findet in Kleingruppen im Regelunterricht statt. Die Unterrichtsvorbereitung erfolgt in 
enger Kooperation der jeweiligen Klassen- und Förderlehrkräften. 
 
Deutsch-Förderkurse zur Erweiterung der Deutschsprachkenntnisse  
Deutsch-Förderkurse sind ein zusätzliches Angebot für Schüler/-innen, die die Anforderungen an 
Deutschkenntnisse in Wort und Schrift für den Regelunterricht nicht erfüllen. Deutsch-Förderkurse sind 
eine Kombination aus Regelunterricht und additiver Sprachförderung und sind verpflichtend. Das 
Angebot umfasst an Grundschulen zwei zusätzliche Unterrichtsstunden und an weiterführenden 
Schulen vier Unterrichtsstunden in der Woche.147  
 
Intensivkurse  
Intensivkurse werden von Schulen angeboten und dauern bis zu 2 Jahren. Sie sind für 
Seiteneinsteiger/innen, die keine Intensivklasse besuchen können und keine bzw. nur geringe 
Deutschkenntnisse besitzen. Ziel ist die Vermittlung von grundlegenden Deutschsprachkenntnissen.  
 
Alphabetisierungskurse 
Alphabetisierungskurse sind ein Angebot für Seiteneinsteiger/-innen ohne schulische Vorbildung oder 
ohne Kenntnisse der lateinischen Schrift. Alphakurse finden häufig während der Unterrichtszeit von 
Intensiv- oder von InteA-Klassen statt. Intensivkurse und Alphabetisierungskurse sind eine Kombination 
aus Regelunterricht und Unterricht in eigens eingerichteten Klassen/ Kursen. 
  

                                                           
146 vgl.§ 52 VOGSV 
147 Schulisches Gesamtsprachförderkonzept | kultus. hessen.de  
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9.2. Inklusiv beschulte Kinder und Förderschulen 
 
Zur Bedeutung von Inklusion und inklusiver Schule:  
Menschen mit Behinderung sind diversen gesellschaftlichen Vorurteilen ausgesetzt. Durch den 
gemeinsamen Kontakt zwischen Menschen mit und ohne Behinderung werden diese abgebaut und 
Akzeptanz sowie Toleranz gefördert. Gegen Diskriminierung jeglicher Art hilft nur ein aktiver Umgang 
und die bewusste Gestaltung eines diskriminierungsfreien Klimas durch alle Mitglieder der Gesellschaft.  
Inklusion in der Schule ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass heute und in Zukunft die Teilhabe 
von Menschen mit Behinderung gelingt.148 In inklusiven Klassen lernen Kinder und Jugendliche nicht nur 
gemeinsam, sondern auch voneinander. Altersklassenübergreifende und kooperative Lernformen 
machen dies möglich. Dabei profitieren alle von den Stärken der anderen und bringen gleichzeitig ihre 
eigenen Stärken ein. 
Ferner liefern diverse Studien Hinweise, dass Kinder mit Behinderung im inklusiven Setting u. a. bessere 
Ergebnisse erzielen und seltener Stigmatisierung erfahren, wodurch die Entwicklung eines positiven 
Selbstkonzeptes gefördert wird. Perspektivisch erreichen sie eher einen Schulabschluss und haben 
somit auch bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt.149 Zusammenfassend wird mit der inklusiven Schule 
ein wichtiger Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit geleistet. 
 
Im Kreis Offenbach bieten 62 Schulen in kommunaler Trägerschaft eine inklusive Beschulung an. 
Darunter sind 43 Grundschulen, 5 Haupt- und Realschulen, 11 Gesamtschulen und 3 Gymnasien.150 
 
Tabelle 42: Inklusiv beschulte Kinder an allgemeinbildenden Schulen (ohne Blinde oder Kranke151) zum Schuljahr 2020/21 

Förderschwerpunkt Grundschulen Weiterführende Schulen 

geistige Entwicklung 48 32 

Lernen 79 349 

Sprache 14 25 

Hören * * 

körperliche und motorische Entwicklung * * 

emotionale und soziale Entwicklung 22 74 

Insgesamt 169 485 

Quelle: Kreisverwaltung Offenbach: Fachdienst Schule 

  

                                                           
148 Siehe dazu Behindertenrechtskonvention Art. 24, Abs.1 und  
149 �t�}���l���v�U���,���~�î�ì�ì�ó�•�W���c�&�‚�Œ�����Œ�š���&�‚�Œ�����Œ�•���Z�µ�o���M�����]�v�������u�‰�]�Œ�]�•���Z�����Z�µ�v���Œ���]�•�������µ�Œ���Z���^���Z�µ�o���v���(�º�Œ���c�}�‰�š�]�u���o�����&�‚�Œ�����Œ�µ�v�P�^�^���]�v 
Demmer-���]�����l�u���v�v���~�,�Œ�•�P�X�•�W���c�/�v�š���P�Œ���š�]�}�v�•�(�}�Œ�•���Z�µ�v�P���µ�v�������]�o���µ�v�P�•�‰�}�o�]�š�]�l���]�u�����]���o�}�P�^���^�X�ï�ñ-59, online auf 
https://passthrough.fw-
notify.net/download/344163/https://www.pedocs.de/volltexte/2018/15316/pdf/DemmerDieckmann_Textor_2007_Integrati
onsforschung_und_Bildungspolitik_im_Dialog.pdf  
150 Quelle: Kreisverwaltung Offenbach: Fachdienst Schule 
151 Anzahl der Personen liegt bei <3 
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9.3. Betreuung der Grundschulkinder in Schulkindbetreuungen (Schulgesetz) 
sowie Horten und Tagespflege (SGBVIII) 

 
 
Betreuungsangebote für Kinder sind zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf sehr bedeutsam für 
Familien. Während jedes Kind ab Vollendung des ersten Lebensjahres einen Rechtsanspruch auf 
Betreuung hat, ist für Kinder im Grundschulalter lediglich ein bedarfsgerechtes Angebot vorzuhalten. 
Die Kommune ist im Sinne der Daseinsvorsorge und nach § 30 Hessisches Kinder- und 
Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) für die Bedarfsplanung der Kinderbetreuung zuständig. Sie ist dafür 
verantwortlich, dass die im Bedarfsplan vorgesehenen Plätze zur Verfügung stehen. 
 
Im Kreis Offenbach bestehen für die Grundschulkinder und Kinder der Sekundarstufe I verschiedene 
Betreuungsformen. Neben Angeboten im Rahmen des SGBVIII, wie Horte, altersübergreifende Gruppen 
in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, gibt es Angebote im Rahmen des § 15 Hessisches 
Schulgesetz wie Schulkindbetreuungen und ganztägig arbeitende Schulen. Teils werden auch 
betreuungsähnliche Hausaufgabenhilfen genutzt. 
 
Im Folgenden werden die Angebote im Rahmen des SGBVIII sowie die Angebote im Rahmen des 
Hessischen Schulgesetzes beleuchtet. 
  



 

159 
 

9.3.1.  Betreuungsangebote im Rahmen des SGBVIII: Horte und Tagespflege 
 
Der Anteil der Schulkinder, der in Horten und Tagespflege betreut wird, ist, gemessen an der gesamten 
Altersgruppe im Kreis Offenbach von über 13.300 Kindern mit 5,1% recht gering. Lediglich 683 Kinder 
nehmen ein Hortangebot wahr, 9 Kinder einen Platz der Tagespflege. Es fällt auf, dass im 
Betrachtungszeitraum ab 2016 die Anzahl der Schulkinder in Hort und Kindertagespflege kontinuierlich 
gesunken ist, um insgesamt 17,5%. 
 
Tabelle 43: Betreute Kinder in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege 

Schulkinder  2016 2017 2018 2019 2020 

Hort 5 bis unter 11 Jahre  828  807  763  737  683 

Hort 11 bis unter 14 Jahre  18  15  25  14  11 

Hort insgesamt  846  822  788  751  694 

Tagespflege insgesamt  6  12  12  14  9 

Hort und Tagespflege insgesamt  852  834  800  765  703 

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt: Sonderauswertung 

Mit einer Darstellung des Anteils der betreuten Schulkinder in Horten und Tagespflege im 
überregionalen Vergleich in Hessen lässt sich die Bedeutung der Betreuung in Kita und Hort im Kreis 
Offenbach mit den anderen Regionen Hessens vergleichen.  
 
Abbildung 94 Betreuungsquote der Schulkinder 5 bis unter 11 Jahre im überregionalen Vergleich zum Stichtag 01.03.2020 

 
Quelle: Ländermonitor der Bertelsmann Stiftung: Tab144r_i101r_lm21: Schulkinder unter 11 Jahren in Kindertagesbetreuung am 01.03.2020 

Berechnungsgrundlage ist die Bevölkerungsfortschreibung der amtlichen Statistik. Mit einem Anteil von 
5,1% nehmen Schulkinder im Kreis Offenbach im Vergleich zum Land nur halb so häufig die 
Hortbetreuung in Anspruch. Bezüglich der anderen Kreise und kreisfreien Städte bewegt sich der Kreis 
Offenbach im Mittelfeld (Rang 16).  
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9.3.2.  Betreuungsangebote im Rahmen des Hessischen Schulgesetzes 
 
Der Kreis Offenbach priorisiert seit Längerem den Ausbau der Angebote im Rahmen des Hessischen 
Schulgesetzes. Hier ist zu unterscheiden zwischen Angeboten gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 Hess. Schulgesetz, 
Schulkindbetreuungen, und Angeboten gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 2 und 3 Hess. Schulgesetz, ganztägig 
arbeitenden Schulen und Ganztagsschulen. 
 
 

I.  Schulkindbetreuung 
 

Das Betreuungsangebot gemäß § 15 HSchG Abs. 1 Nr. 1§ ist ein freiwilliges Angebot des Schulträgers. 
Mit der Durchführung kann der Schulträger Dritte betrauen. Im Wesentlichen bleibt er jedoch für die 
Maßnahme verantwortlich und übt die fachliche Aufsicht aus. In Zusammenarbeit mit den 
Standortkommunen baut der Schulträger diese Form der verlässlichen Betreuung aus.  
 

In der nachfolgenden Tabelle wird die Anzahl der betreuten Kinder aus den Schuljahren 2016/17, 
2018/19 und 2020/21 abgebildet. Neben den absoluten Zahlen der betreuten Kinder wird auch die 
Betreuungsquote im Verhältnis zur stetig wachsenden Gesamtzahl der Schüler/-innen in Grundschulen 
dargestellt.  
 
Tabelle 44: Betreute Kinder Schulkindbetreuung 2016/2017 - 2018/19 - 2020/21 

  
 Kommune 

2016/17 2018/19 2020/21 

Anzahl Quote  Anzahl Quote  Anzahl Quote  

Dietzenbach 360 23,2% 369 23,0% 297 19,0% 

Dreieich 739 45,2% 733 46,4% 700 42,2% 

Egelsbach 267 54,7% 242 51,7% 200 46,4% 

Hainburg 220 46,5% 230 45,3% 204 39,2% 

Heusenstamm 307 48,3% 278 44,3% 270 41,0% 

Langen 631 46,6% 662 46,5% 623 42,0% 

Mainhausen 171 54,6% 148 52,5% 147 57,4% 

Mühlheim 385 36,5% 425 40,7% 420 38,8% 

Neu-Isenburg 983 77,3% 1.028 74,2% 966 68,8% 

Obertshausen 371 45,7% 385 45,7% 447 51,3% 

Rodgau 779 36,0% 938 55,3% 892 42,1% 

Rödermark 343 47,5% 433 44,8% 414 52,3% 

Seligenstadt 340 43,1% 356 46,1% 352 47,1% 

Kreis Offenbach 5.896 45,5% 6.227 47,2% 5.932 44,4% 

Quelle: LUSD und Fachdienst Schule 

Die Anzahl der betreuten Kinder in Schulkindbetreuungen sinkt 2020 im Verhältnis zu 2018/19 um rund 
300 Kinder. Damit wird der Trend eines kontinuierlichen Wachstums der Anzahl betreuter Kinder 
augenscheinlich gebrochen. Dies kann auf die pandemiebedingte Situation in den 
Betreuungsangeboten zurückgeführt werden. Die wechselnden Modelle im Schulbetrieb 
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(Schulschließung, Distanzunterricht, Teilöffnung) führten im Schuljahr 2020/21 zu geringeren 
Betreuungskapazitäten und alternativen Betreuungsmodellen in den Familien.  
In einer Abfrage des Fachdienstes Schulen bei den Angebotsträgern für Schulkindbetreuung geben diese 
die Einschätzung ab, dass rund 400 Kinder pandemiebedingt abgemeldet wurden. Hinzugezählt werden 
müssten noch jene Kinder, die 2020/21 eingeschult wurden und erst gar keinen Betreuungsvertrag 
abgeschlossen haben. 
 
Der Trend zu steigenden Betreuungszahlen ist unter Berücksichtigung dieser Situation also weiterhin 
sichtbar.  
 
Ebenso werden die Kapazitäten betrachtet, die die Anstrengungen der Standortkommunen 
verdeutlichen, mit Unterstützung des Kreises das Betreuungsplatzangebot auszuweiten.  
 
Angaben der Angebotsträger zur Betreuungskapazität in Vollzeitplätzen zeigt, dass im 
Betrachtungszeitraum knapp 700 Plätze geschaffen wurden. Dies ist auf Investitionen in die Schaffung 
von dauerhaften Betreuungsräumen und die Einrichtung von Interimslösungen (Container und 
angemietete Räume im Umfeld der Schule) zurückzuführen.  
 
Tabelle 45: Platzkapazität in Vollzeit- Betreuungsplätzen in Schulkindbetreuungen  

Kommune 2016/17 2018/19 2020/21 Veränderung 

Dietzenbach 362 368 342 -5,5% 

Dreieich 742 851 801 8,0% 

Egelsbach 280 280 220 -21,4% 

Hainburg 222 225 300 35,1% 

Heusenstamm 277 285 269 -2,9% 

Langen 522 542 563 7,9% 

Mainhausen 180 180 180 0,0% 

Mühlheim 399 494 556 39,3% 

Neu-Isenburg 958 1.036 1.065 11,2% 

Obertshausen 374 386 470 25,7% 

Rodgau 786 940 940 19,6% 

Rödermark 353 435 435 23,2% 

Seligenstadt 359 371 371 3,3% 

Kreis Offenbach 5.814 6.393 6.512 12,0% 

Quelle: Abfrage Fachdienst Schule bei Angebotsträgern 

 
Angebotskapazitäten sind jedoch teilweise auch zurückgefahren worden. Dies erklärt sich mit 
Anpassungen der Betreuungskapazität aufgrund fehlender Raumressourcen, personeller Engpässe oder 
pandemiebedingt erforderlicher Anpassungen zur Wahrung von Abstandsregelungen und 
Hygieneauflagen. 
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II.  Angebote ganztägig arbeitender Schulen nach § 15 HSchG Abs. 1 Nr. 2 und 3 

 
 
Für ganztägig arbeitende Schulen in Hessen gibt es zwei Organisationsformen: ganztägig arbeitende 
Schulen (Profil 1 oder Profil 2) sowie den Pakt für den Nachmittag und Ganztagsschulen (Profil 3).  
 
Tabelle 46: Profile ganztägig arbeitender Schulen 

Profil 1 An mindestens drei Wochentagen von 7:30 Uhr bis 14:30 Uhr bietet die Schule 
Hausaufgabenbetreuung, Fördermaßnahmen sowie erweiterte Angebote im Wahl- und 
Freizeitbereich an. Die Teilnahme ist freiwillig, jedoch nach erfolgter Anmeldung verpflichtend. 

Profil 2 Die Schulen bieten an fünf Tagen pro Woche von 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr oder 17:00 Uhr freiwillige 
Zusatzangebote an. Unter anderem werden Förderkurse, Wahlangebote sowie den Unterricht 
ergänzende und erweiternde Arbeitsgemeinschaften und Projekte, die Betreuung von 
Hausaufgaben und Stillarbeit sowie die Teilnahme an offenen Sport- und Spielgruppen 
gewährleistet. Auch hier besteht für angemeldete Schüler/-innen eine Teilnahmepflicht. 
Der Wechsel von Bildungs- und Freizeitangeboten sowie Stundenzeiten kann schulintern geregelt 
werden. Es sollte eine enge Kooperation der Schule mit dem Schulträger, Einrichtungen der 
Jugendhilfe und sonstigen außerschulischen Partnern (z.B. Musikschulen, Vereine) stattfinden. 

Profil 3 Schulen bieten an fünf Tagen pro Woche von 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr oder 17:00 Uhr Betreuung, 
Unterricht sowie verpflichtende Ganztagsangebote für alle ihre Schüler/-innen oder für einen 
definierten Teil der Schüler/-innen an. Nach Anmeldung zu zusätzlichen freiwilligen Angeboten 
besteht auch für diese Kurse und Projekte Anwesenheitspflicht. Zu den Angeboten zählen 
Förderkurse, Wahlangebote sowie den Unterricht ergänzende und erweiternde 
Arbeitsgemeinschaften, die Betreuung von Hausaufgaben und Stillarbeit sowie die Teilnahme an 
offenen Sport- und Spielgruppen. Jede Schule legt auf Basis der Stundentafel und unter 
Einbeziehung außerschulischer Träger den zeitlichen Rahmen des Unterrichts und den 
Wochenrhythmus fest. Auch hier soll eine enge Kooperation der Schule mit dem Schulträger, 
Einrichtungen der Jugendhilfe, Musikschulen, Vereinen und sonstigen außerschulischen Partnern 
stattfinden. 

Quelle: Webseite Hessisches Kultusministerium152 

 
Ab dem Schuljahr 2015/16 wurde für Grundschulen und Förderschulen mit Grundstufe das Angebot um 
das �>���v�����•�‰�Œ�}�P�Œ���u�u�� �c�W���l�š�� �(�º�Œ�� �����v�� �E�����Z�u�]�š�š���P�^�� ���Œ�P���v�Ì�š�X Ziel ist die strukturelle Verbesserung der 
Rahmenbedingungen zur Sicherung von Bildungsgerechtigkeit.  
Der Pakt für den Nachmittag entspricht einer verbindlichen Öffnungszeit an fünf Wochentagen von 
07:30 Uhr bis 17:00 Uhr sowie in den Schulferien. Die Teilnahme daran ist für die Schüler/-innen 
freiwillig. 
 
Die nachfolgende Darstellung betrachtet die Ganztagsentwicklung für alle Schulformen, denen eine 
Ganztagsentwicklung offensteht.  
 
  

                                                           
152 Profil 1, 2 und 3 | kultus. hessen.de 
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Abbildung 95: Anzahl ganztägig arbeitender Schulen im Kreis Offenbach im Schuljahr 2020/21 

 
Quelle und Darstellung: Fachdienst Schule 

 
Im Betrachtungszeitraum Schuljahr 2016/17 bis 2020/21 ist die Anzahl der ganztägig arbeitenden 
Schulen im Kreis Offenbach um zwei gestiegen. Hinzu kommen Profilwechsel und die Erweiterung der 
Ganztagsressourcen im bestehenden Profil. 
 
Eine Auskunft zur Anzahl der Kinder, die in ganztägigen Angeboten oder Ganztagsschule teilnehmen, ist 
aufgrund fehlenden Zugangs zu den Daten im Betrachtungszeitraum nicht möglich.  
 

Zusammenfassung: 
Im Ergebnis zeigt sich ein Anstieg der Nachfrage/Nutzung der Angebote an Schulen und somit auch der 
wirkungsvolle Ausbau der Betreuungsplätze an Schulen und Ganztagsangeboten. Umso wichtiger ist ein 
entsprechender Qualitätsstandard in Bildung und Betreuung. 
Der Aufbau von Ganztagsangeboten ist nicht nur eine Voraussetzung für die bessere Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, sondern darüber hinaus auch für eine gelingende Bildungsbiografie der Kinder und 
Jugendlichen von großer Bedeutung. Parallel gilt es, das entsprechende Bildungsangebot bedarfsgerecht 
und zielgruppenorientiert weiterzuentwickeln sowie die Qualität zu sichern. 
In Zukunft wird der Anteil der Bildungsbeteiligung von Kindern in schulischer Ganztagsbetreuung weiter 
steigen, da bis 2026 ein bundesweiter Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im 
Grundschulalter eingeführt werden soll. 
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9.4. Schulzertifikate 
 

Die Sicherung und Entwicklung der Qualität von weiterführender Schule und Unterricht ist im Kreis 
Offenbach ein wichtiges Gut. Folgende Zertifikate zeichnen Schulen aus, die sich in ihrem 
Schulprogramm für Sprachaneignung, Digitalisierung, hochbegabte Schüler/-innen, Umwelt und 
Nachhaltigkeit oder die Gesundheitsförderung einsetzen. 
 
 

Tabelle 47: Schulzertifikate der weiterführenden Schulen 

Zertifikat Kommune und Schule 

Cambridge-Zertifikat 
Das Cambridge Certificate ist ein englisches Sprachzertifikat der Universität 
Cambridge für Nichterstsprachler/-innen. Es dient der Bescheinigung 
qualifizierter Englischkenntnisse und ist international bei 
Bildungseinrichtungen und Unternehmen anerkannt. Die Prüfungen basieren 
auf dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen und 
werden in folgenden Kategorien angeboten: allgemeines Englisch, 
berufsbezogenes Englisch (z. B. Geschäftsenglisch), akademisches Englisch, 
Englisch für Kinder sowie Lehrqualifikationen.  

 

Dietzenbach 
Ernst-Reuter-Schule 
Heinrich-Mann-Schule 

Rödermark 
Oswald-von-Nell-Breuning-Schule 

Rodgau 
Georg-Büchner-Schule 

Seligenstadt 
Einhardschule 

DELF Zertifikat - Französisch 
Das DELF und das DALF sind international  
anerkannte Zertifikate für Französisch als Fremdsprache. Sie bescheinigen die 
sechs Kompetenzniveaus des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens 
für Sprachen (GER).  
Die Zertifikate werden vom französischen Ministerium für Bildung, 
Hochschulen und Forschung ausgestellt. 

Dietzenbach 
Ernst-Reuter-Schule 
Heinrich-Mann-Schule 

Rödermark 
Oswald-von-Nell-Breuning-Schule 

Rodgau 
Georg-Büchner-Schule 
Geschwister-Scholl-Schule 

Seligenstadt 
Einhardschule 

 

DELE-Zertifikat �t Spanisch 
Das DELE- Diplom (Diploma de Espanol como Lengua Extranjera �t �c�^�‰���v�]�•���Z��
���o�•���&�Œ���u���•�‰�Œ�����Z���^�•���P�]�o�š�����o�•���}�(�(�]�Ì�]���o�o���•���•���Œ�š�]�(�]�l���š���Ì�µ�u���E�����Z�Á���]�•���À�}�v���•�‰���v�]�•���Z���v��
Sprachkenntnissen, die das Instituto Cervantes im Namen des spanischen 
Ministeriums für Erziehung und Wissenschaft vergibt. 

Dietzenbach 
Ernst-Reuter-Schule 
Heinrich-Mann-Schule 

Mühlheim 
Friedrich-Ebert-Schule 

Rödermark 
Oswald-von-Nell-Breuning-Schule 

Rodgau 
Georg-Büchner-Schule 

 

ECDL/ICDL-Zertifikat 
Der ICDL (International Certification of Digital Literacy) ist ein internationales 
Zertifizierungsprogramm. Absolventen bzw. Absolventinnen kann mit dem 
Zertifikat seine grundlegenden IT-Kenntnisse nachweisen. 

Dreieich 
Heinrich-Heine-Schule 

Rodgau 
Georg-Büchner-Schule 
Geschwister-Scholl-Schule 

 

Fairtrade Schule 
Fairtrade-Schulen fördern das Engagement von Kindern und Jugendlichen für 
Nachhaltigkeit, bestärken eigenständiges Handeln sowie die Vernetzung 
motivierter Akteure bzw. Akteurinnen. Getragen wird die Kampagne von 
TransFair e.V. 

Dreieich  
 Max-Eyth-Schule  

Hainburg 
Kreuzburgschule 

 

Gütesiegel Berufs- und Studienorientierung Hessen 
Das Gütesiegel wird an Schulen vergeben, die eine vorbildliche Berufs- und 
Studienorientierung im Rahmen der Qualitätsstandards der hessenweiten 
Strategie OloV gestalten. 

Heusenstamm 
Adolf-Reichwein-Schule 

Mühlheim 
Friedrich-Ebert-Schule 

Obertshausen 
Hermann-Hesse-Schule 

Seligenstadt 
Merianschule 
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Zertifizierte Schule -  
Gütesiegelschule Hochbegabung 
Das Gütesiegel Hochbegabtenförderung zeichnet Schulen aus, die in 
ihrem schulischen Förderkonzept ein Augenmerk auf die Förderung 
hochbegabter Schüler/-innen legen. Die ausgezeichneten Schulen 
werden in einem landesweiten Netzwerk vernetzt, um die Förderung 
der Hochbegabten weiter zu verbessern.  
Das Gütesiegel richtet sich an alle Schulformen. 
 
 

Dietzenbach 
Ernst-Reuter-Schule 

Dreieich 
Heinrich-Heine-Schule 
Weibelfeldschule 

Langen 
Adolf-Reichwein-Schule 
Dreieichschule 

Mühlheim 
Montessori-Schule Mühlheim 

Neu-Isenburg 
Goetheschule 

Obertshausen 
Hermann-Hesse-Schule 

Rödermark 
Oswald-von-Nell-Breuning-Schule 

Rodgau 
Georg-Büchner-Schule 

 

Zertifizierte Umweltschule 
Das hessische Umwelt- und Kultusministerium vergibt die 
Auszeichnung "Umweltschule - Lernen und Handeln für unsere 
Zukunft" an Schulen für ihr besonderes Engagement im Bereich 
Umweltbildung und für die Verbesserung der Qualität von Unterricht 
und Schulleben im Sinne der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. 
Diese möchte die Schüler/-innen dabei unterstützen, die notwendigen 
Kompetenzen für die Gestaltung eines nachhaltigen Lebensstils zu 
entwickeln. 

Dietzenbach 
Heinrich-Mann-Schule 

Neu-Isenburg 
Brüder-Grimm-Schule 

Rödermark 
Oswald-von-Nell-Breuning-Schule 

Rodgau 
Heinrich-Böll-Schule 

 

Zertifizierung als gesundheitsfördernde Schule 
Die hessischen Schulen können ihre Ergebnisse und Bemühungen zur 
Weiterentwicklung eines gesundheitsfördernden Schulklimas vom 
Hessischen Kultusministerium zertifizieren lassen. Das Zertifizierungs-
verfahren wird auf Grundlage eines Gesundheitsqualitäts-
instrumentes, welche Elemente einer Selbstbewertung durch die 
Schule und einer Fremdbewertung durch die koordinierenden 
Fachberater an den Staatlichen Schulämtern kombiniert, 
durchgeführt. Die Teil- und Gesamtzertifikate beinhalten zentrale 
Elemente des Gesundheitsmanagements und sind wichtige 
Bestandteile des hessischen Referenzrahmens zur Schulqualität, der 
den regelmäßig stattfindenden Schulevaluationen zugrunde liegt. Die 
�d���]�o�Ì���Œ�š�]�(�]�l���š���� �À�}�v�� �c�^���Z�µ�o���� �˜�� �'���•�µ�v���Z���]�š�^�� �Z�������v�� ���]�v���� �'�º�o�š�]�P�l���]�š�� �À�}�v��
fünf Jahren. 

Heusenstamm 
Adolf-Reichwein-Gymnasium 

Rödermark 
Oswald-von-Nell-Breuning-Schule 

Rodgau 
Heinrich-Böll-Schule 

 

Zertifizierte Schule �t Schwerpunkt Musik 
Ausgezeichnet werden Schulen mit Schwerpunkt Musik, die in Hessen 
durch ein regelmäßiges Zertifizierungsverfahren ein einheitliches, im 
Schulprogramm verankertes Profil aufweisen. 

Dreieich 
Weibelfeldschule 

Langen 
Dreieichschule 

Rodgau 
Geschwister-Scholl-Schule 

Seligenstadt 
Einhardschule 

 

Quelle: Ausarbeitung Bildungsmanagement  
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9.5. Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen 
 
 
Kinder- und Jugendsozialarbeit (KiJaS) an Schulen richtet sich an junge Menschen, die zum Ausgleich 
sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Multiproblemlagen in erhöhtem Maße auf 
Unterstützung angewiesen sind. Ihnen sollen im Rahmen der Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen 
sozialpädagogische Angebote gemacht werden und ihre soziale Integration gefördert werden. Darüber 
hinaus soll KiJaS ihnen eine bessere Bildungsbiografie ermöglichen.  
 
Die Kinder- und Jugendsozialarbeit bringt dabei ihre Kompetenz in die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit Lehrkräften ein. KiJaS ist somit eine Leistung der Jugendhilfe an der Institution 
Schule, die in enger und partnerschaftlicher Kooperation mit den vor Ort Beteiligten und unter 
Berücksichtigung der jeweiligen gesetzlichen Rahmenbedingungen durchgeführt wird. Die rechtliche 
Grundlage liefert das SGBVIII im § 13. 
 
Der Kreis Offenbach hat die Angebote in seinen knapp 90 Schulen seit Jahren sukzessive ausgebaut. 
Nach einem Beschluss des Kreistages soll die Schulsozialarbeit vom Schulbeginn 2022 an 
flächendeckend angeboten werden. Das bedeutet, auch an Grundschulen und Gymnasien erhalten die 
Kinder und Jugendlichen künftig obligatorisch Unterstützung von Fachkräften für Soziale Arbeit. Damit 
wird die Schulsozialarbeit im Kreis Offenbach dauerhaft institutionalisiert. 
 
Seit Jahresbeginn 2021 gelten im Kreis Offenbach neue Richtlinien der Schulsozialarbeit. Der Fokus liegt 
dabei nicht mehr wie bisher allein auf den Jugendlichen im Übergang von der Schule zum Beruf, sondern 
die Sozialarbeit wurde den realen Bedürfnissen angepasst, verstärkt auf Prävention ausgerichtet und 
für alle Klassenstufen geöffnet. 
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10. Bildungsphasen der Bevölkerung 
 
Folgende Darstellung beinhaltet Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 5 bis unter 30 
Jahren, die sich im Bildungssystem befinden. Zur Darstellung kommen die einzelnen Geburtsjahrgänge 
und die Verortung in der Bildungsphase. Die Altersscheiben der Wohnbevölkerung aus der 
Geburtsjahrgangsstatistik wurden ergänzt. 
 
Abbildung 96: Anzahl der Personen im Kreis Offenbach nach den Bildungsphasen zum Stichtag 31.12.2020 

 
Quelle: LUSD; Geburtsjahrgangsstatistik �t ekom21 

Zur Lesart:  
Von links nach rechts zeigt die Darstellung die einzelnen Bildungswege der Schüler/-innen. Dabei 
werden die Abzweigungen im Bildungsweg zum Stichtag 31.12.2020 ersichtlich. 
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Tabelle 48: Beschreibung der Bildungsphasen 

Bildungsphase Beschreibung und Bildungsziel 

Seiteneinsteiger/-innen 
Menschen mit fehlenden Grundkenntnissen der deutschen Sprache müssen 
zunächst diese erwerben, um damit den Übergang bzw. die Integration in das 
deutsche Bildungssystem zu ermöglichen. 

Vor- und Grundschule 
Neben dem Eingewöhnen durch Formate wie Vorlaufkurs, Vorklassen, flexibler 
Schulanfang und Eingangsstufe erfolgt im Grundschulzweig die Primärbildung. 

Förderstufe und 
sonderpädagogische 
Förderung  

Förderstufen sind Bindeglied zwischen der Grundschule und der Jahrgangsstufe 
7 der weiterführenden Schulen und unterstützen oder fördern Schüler/-innen 
beim Übergang in die Sekundarstufe I. Eine intensivere, schwerpunktorientierte 
Hilfe erhalten Schüler/-innen mit sonderpädagogischer Förderung. Deren Ziele 
sind je nach Förderschwerpunkt der Erwerb eines berufsorientierten Abschlusses 
(FS-Lernen) oder der Abschluss des Bildungsgangs geistige Entwicklung. 
Inklusiv beschulte Schüler/-innen werden hier nicht weiter behandelt und als Teil 
der jeweiligen Bildungszweige betrachtet.  

weiterführende 
Schulen 

Diese teilen sich in die klassischen Haupt-, Real- und Gymnasialzweige der 
Sekundarstufe I sowie die schulformübergreifende und integrierte Gesamtschule. 
Darin enthalten sind Hauptschulen mit erhöhtem Praxisbezug (Push A) für 
Schüler/-innen mit erhöhter Lernschwäche. Ziel ist die Berufs- und mittlere Reife 
sowie der Übergang in die Sekundarstufe II. 

Studienqualifizierung 

Darin sind Bildungsgänge wie die gymnasiale Oberstufe (Sek II), das berufliche 
Gymnasium und die Fachoberschule (Form A) enthalten. Sie sind darauf 
ausgerichtet, zu einem studienqualifizierenden Abschluss zu führen (allgemeine 
Hochschulreife bzw. Abitur oder Fachhochschulreife). 

Übergangssystem 

Das Übergangssystem umfasst Bildungsgänge, die der Arbeits- und 
Berufsvorbereitung dienen. Einige von ihnen bieten die Möglichkeit, einen 
allgemeinbildenden Schulabschluss nachzuholen. Es geht primär um den Erwerb 
der Berufsgrundbildungsreife sowie von Fähigkeiten und Kompetenzen für eine 
gelingende Ausbildung.  

Ausbildung 

Hier werden vollqualifizierende Bildungsgänge, die zu einem anerkannten 
Berufsabschluss führen, zusammengeführt. Darunter fallen die Berufsschulen, 
Fachschulen für Sozialwesen und zweijährige höhere Berufsfachschulen für 
Assistenzberufe.  

Aufstiegsfortbildung  

Darunter werden Bildungsgänge an zweijährigen Fachschulen, die auf Abschlüsse 
als staatlich geprüfte/-r Techniker/-in, Betriebswirt/-in oder Designer/-in 
vorbereiten, subsummiert. 
Ergänzt werden sie durch die Fachoberschule Form B, die eine abgeschlossene 
Berufsausbildung voraussetzt und damit einen höheren Schulabschluss 
ermöglicht.  

Zweiter Bildungsweg 
Dieser bietet verschiedene Möglichkeiten für Erwachsene, nach Ende der 
Schulpflicht einen allgemeinbildenden Schulabschluss nachzuholen. 
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Abbildung 97: Anzahl der Personen im Bildungssystem auf Grundlage der LUSD 

 
Quelle: LUSD 
 
Tabelle 49: Entwicklung der Personen mit Wohnsitz Kreis Offenbach in den Bildungsphasen auf Grundlage der LUSD 

Bildungsphasen 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Veränderung  

Seiteneinsteiger/-innen 1.157 972 598 564 583 -49,6% 

Vor- und Grundschule 13.064 13.271 13.311 14.114 14.320 9,6% 

Förderstufe und sonderpäd. 
Förderung 

2.088 2.012 2.028 2.058 2.053 -1,7% 

weiterführende Schule 16.819 16.915 17.880 18.250 18.418 9,5% 

Studienqualifizierung 6.137 6.147 5.333 4.966 5.157 -16,0% 

Übergangssystem 892 918 1.039 973 899 0,8% 

Ausbildung 6.038 5.972 6.096 6.148 6.033 -0,1% 

Aufstiegsfortbildung 347 293 266 269 233 -32,9% 

zweiter Bildungsweg 238 243 229 275 292 22,7% 

Insgesamt 46.780 46.743 46.780 47.617 47.988 2,6% 
Quelle: LUSD 
 

Insgesamt ist die Anzahl der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Betrachtungszeitraum 
um 2,6 % gestiegen.  
Auffällig ist die Halbierung der Zahl der Seiteneinsteiger/-innen. Dies ist begründet durch die Tatsache, 
dass vor allem die Neuzugewanderten nach und nach im deutschen Schulsystem angekommen sind.  
Unter den Kindern in Vor- und Grundschule konnte ein Anstieg von 9,6% registriert werden. Die 
Zunahme zwischen den Schuljahren 2018/19 und 2019/20 begründet sich mit der Aufnahme der 
Vorlaufkurse in die LUSD.153 

                                                           
153 Ohne Vorlaufkurse liegt die Zunahme bei 3,6%. Dies entspricht in etwa dem Bevölkerungsanstieg der Kinder im 
Grundschulalter 6 bis unter 10 Jahren von 3,4%, siehe Kapitel 1.2. 
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Im Bereich der Studienqualifizierung ist die Anzahl um 16% gesunken. 
Daneben zeigen die Verlaufszahlen der Personen im Übergangssystem bis zum Schuljahr 2018/19 einen 
Anstieg, gefolgt von einer Abnahme in den Folgejahren. Die Gesamtanzahl entspricht aktuell in etwa 
dem Niveau des Schuljahres 2016/17. 
Um fast ein Drittel bzw. um 32,9% ist die Bildungsbeteiligung im Bereich der Aufstiegsfortbildung 
zurückgegangen. 
Der Zweite Bildungsweg, um den allgemeinbildenden Abschluss nachzuholen, wird stärker genutzt. Im 
Vergleich zum Schuljahr 2016/17 zeigt sich ein Anstieg von 22,7%. 
  
Abbildung 98: Bildungsphasen der kommunalen Wohnbevölkerung im Kreis Offenbach zum Schuljahr 2020/21 

 
Quelle: LUSD 
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10.1. Bildungsphasen der Bevölkerung nach Geschlecht und 
Migrationshintergrund 

 
Das folgende Kapitel betrachtet die unterschiedlichen Bildungsphasen nach Geschlecht und 
Migrationshintergrund. 
 

Geschlecht 
 

Abbildung 99: Bildungsphasen: Bildungsbeteiligungsquote nach Geschlecht zum Stichtag 31.12.2020 
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Vor- und Grundschule 49% 47% 51% 49% 48% 49% 46% 49% 47% 48% 51% 48% 48% 48% 

Förderstufe und sonderpäd. 
Förderung 

35% 47% 46% 32% 44% 39% 44% 47% 43% 46% 43% 35% 40% 42% 

weiterführende Schule 48% 47% 48% 48% 49% 50% 52% 49% 49% 49% 47% 49% 50% 49% 

Studienqualifizierung 55% 48% 51% 53% 50% 53% 49% 52% 48% 58% 52% 53% 50% 52% 

Übergangssystem 43% 39% 27% 52% 33% 46% 57% 42% 50% 47% 44% 51% 45% 45% 

schulische oder betriebliche 
Ausbildung 

43% 41% 39% 48% 39% 44% 45% 39% 45% 46% 43% 38% 48% 42% 

Aufstiegsfortbildung 19% 41% 22% 42% 19% 45% 15% 29% 28% 39% 29% 23% 11% 29% 

Zweiter Bildungsweg 52% 39% 50% 33% 44% 29% 33% 38% 52% 50% 70% 35% 33% 43% 

Insgesamt 48% 46% 47% 48% 47% 48% 48% 47% 47% 49% 48% 47% 48% 48% 

Quelle: LUSD 
 

In Vor- und Grundschule liegt der Anteil an Schülerinnen analog aller in der LUSD erfassten Personen 
bei 48%, wobei dieser Anteil in der Vorschule bei ca. 44% liegt. 
 
Im Bereich der Förderstufe und sonderpädagogischen Förderung sind mit insgesamt 42% die 
Schülerinnen seltener vertreten. Noch stärker wird der Geschlechterunterschied bei der 
sonderpädagogischen Förderung deutlich. Hier liegt der Anteil bei 27% bzw. das Geschlechterverhältnis 
beträgt in etwa 1:3. 
 
Mit einem Anteil von 40% besuchen Schülerinnen seltener die Hauptschule und häufiger den 
Gymnasialzweig mit 52%. Vergleichbares zeigt sich auch im Bereich der Studienqualifizierung, wobei die 
gymnasiale Oberstufe mit einem Anteil von 53% etwas stärker frequentiert wird als die 
studienqualifizierenden Bildungszweige der beruflichen Schulen. Bei Letzteren besteht ein relativ 
ausgeglichener Anteil von 49% an Fachoberschulen (Form A) und beruflichen Gymnasien. 
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Migrationshintergrund 
 
Zur Definition von Migrationshintergrund: 
Die nichtdeutsche Verkehrssprache ist für die nachfolgende Darstellung das zentrale Merkmal von 
Migrationshintergrund.  
 
Abbildung 100: Bildungsphasen: Bildungsbeteiligungsquote nach Migrationshintergrund zum Stichtag 31.12.2020 

 D
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Vor- und Grundschule 71% 39% 28% 37% 42% 44% 22% 45% 57% 40% 32% 35% 24% 43% 

Förderstufe und sonderpäd. 
Förderung 

75% 42% 48% 46% 63% 70% 36% 40% 75% 38% 31% 35% 48% 54% 

weiterführende Schule 73% 36% 29% 34% 36% 47% 20% 44% 57% 48% 33% 29% 20% 43% 

Studienqualifizierung 68% 27% 23% 22% 31% 38% 6% 31% 50% 36% 28% 22% 10% 34% 

Übergangssystem 85% 69% 50% 64% 85% 65% 21% 53% 82% 57% 66% 51% 49% 66% 

schulische oder betriebliche 
Ausbildung 

68% 34% 24% 26% 45% 45% 21% 36% 50% 43% 31% 29% 25% 38% 

Aufstiegsfortbildung 50% 32% 11% 42% 31% 50% 15% 29% 38% 30% 14% 23% 11% 31% 

Zweiter Bildungsweg 88% 69% 58% 78% 67% 69% 33% 69% 59% 67% 40% 58% 44% 66% 

Insgesamt 73% 37% 30% 34% 41% 47% 20% 43% 57% 45% 33% 31% 23% 43% 
Quelle: LUSD 

 
43% der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben einen Migrationshintergrund. Diese 
Verteilung ist in den Grund- und weiterführenden Bildungszweigen gleich.  
Unterschiede gibt es im Bereich der Förderstufe und der sonderpädagogischen Förderung, hier ist der 
Anteil im Vergleich zum Durchschnitt ca. 11%-Punkte höher. 
 
Ein Drittel der Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund befindet sich in der 
Sekundarstufe II und damit seltener auf dem Weg zur Studienqualifizierung. Der Anteil der Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund liegt hier in etwa ein Fünftel oder 9%-Punkte unter dem Durchschnitt (43%). 
An allgemeinbildenden Schulen fällt der Anteil Schüler/-innen mit Migrationshintergrund in der 
gymnasialen Oberstufe mit 27% verhältnismäßig gering aus. An beruflichen Gymnasien und an 
Fachoberschulen ist dieser mit 41% sowie 57% wesentlich höher. 
Im Übergangssystem haben zwei Drittel einen Migrationshintergrund bzw. einen nicht 
deutschsprachigen Familienkontext. 
 
Menschen mit Migrationshintergrund mit Wohnsitz im Kreis Offenbach nutzen, um beispielsweise ihren 
Abschluss nachzuholen, überdurchschnittlich oft den zweiten Bildungsweg. Die Beteiligungsquote liegt 
hier bei 66 %. 
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10.2. Bildungsphasen im Detail 
 
Seiteneinsteiger/-innen 
 
Abbildung 101: Altersverteilung der Seiteneinsteiger/-innen mit Wohnort im Kreis Offenbach zum 31.12.2020 

 
Quelle: LUSD 
 

Tabelle 50: Altersgruppen der Seiteneinsteiger/-innen 

 Anzahl der Seiteneinsteiger/-innen Anteil der Altersgruppe 
unter 14 Jahre 321 55,1% 

14 bis unter 18 209 35,8% 

18 Jahre und älter 53 9,1% 

Insgesamt 583 100,0% 
Quelle: LUSD, eigene Berechnungen 
 

Abbildung 102: Quote der Seiteneinsteiger/-innen je 1.000 Personen im Bildungssystem auf kommunaler Ebene zum Schuljahr 
2020/2021 

 
Quelle: LUSD, eigene Berechnungen 
 

Wegen z.T. geringer Zahlenwerte wurden die Seiteneinsteiger/-innen nicht weiter ausgewertet.
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Zusammenfassung der Bildungsphasen nach allgemeinbildender Schulform  
 
Tabelle 51: Anzahl und Anteile der Schüler/-innen in den Bildungsphasen der allgemeinbildenden Schulform im Schuljahr 2020/2021 
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Vor- und Grundschule 1.694 1.793 459 568 708 1.557 267 1.140 1.527 951 1.098 1.820 738 14.320 
Vorschule 161 186 28 53 34 254 6 79 290 431 114 290 48 1.974 
Grundschule / Grundschulzweig 1.533 1.607 431 515 674 1.303 261 1.061 1.237 520 984 1.530 690 12.346 
Förderstufe und sonderpäd. Förderung 220 443 92 69 134 255 70 94 250 101 107 105 113 2.053 
Förderstufe 13 325 56 20 84 161 33 13 161 38 44 2 63 1.013 
FS - Sprachheilförderung 43 19 6 10 17 22 5 10 17 6 12 17 10 194 
andere sonderpädagogische Förderung 164 99 30 39 33 72 32 71 72 57 51 86 40 846 
weiterführende Schule 2.307 1.968 658 731 915 1.835 473 1.595 1.761 1.216 1.446 2.462 1.051 18.418 
 integrierte Gesamtschule 65 44 109 55 21 335 97 63 36 46 960 588 114 2.533 
Hauptschule/ Hauptschulzweig 253 176 22 85 72 87 29 201 153 144 26 122 61 1.431 
Realschule/ Realschulzweig 987 459 66 314 165 223 96 609 510 492 69 613 232 4.835 
Gymnasium / Gymnasialzweig 1.002 1.289 461 277 657 1.190 251 722 1.062 534 391 1.139 644 9.619 
Studienqualifizierung - Sek II - gOst 352 559 108 102 208 324 73 203 323 178 385 425 186 3.426 
Summe allgemeinbildende Schulformen 4.573 4.763 1.317 1.470 1.965 3.971 883 3.032 3.861 2.446 3.036 4.812 2.088 38.217 

Anteile  
Vor- und Grundschule 37,0% 37,6% 34,9% 38,6% 36,0% 39,2% 30,2% 37,6% 39,5% 38,9% 36,2% 37,8% 35,3% 37,5% 
Vorschule 3,5% 3,9% 2,1% 3,6% 1,7% 6,4% 0,7% 2,6% 7,5% 17,6% 3,8% 6,0% 2,3% 5,2% 
Grundschule / Grundschulzweig 33,5% 33,7% 32,7% 35,0% 34,3% 32,8% 29,6% 35,0% 32,0% 21,3% 32,4% 31,8% 33,0% 32,3% 
Förderstufe und sonderpäd. Förderung 4,8% 9,3% 7,0% 4,7% 6,8% 6,4% 7,9% 3,1% 6,5% 4,1% 3,5% 2,2% 5,4% 5,4% 
Förderstufe 0,3% 6,8% 4,3% 1,4% 4,3% 4,1% 3,7% 0,4% 4,2% 1,6% 1,4% 0,0% 3,0% 2,7% 
FS - Sprachheilförderung 0,9% 0,4% 0,5% 0,7% 0,9% 0,6% 0,6% 0,3% 0,4% 0,2% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 
andere sonderpädagogische Förderung 3,6% 2,1% 2,3% 2,7% 1,7% 1,8% 3,6% 2,3% 1,9% 2,3% 1,7% 1,8% 1,9% 2,2% 
weiterführende Schule - Sek I 50,4% 41,3% 50,0% 49,7% 46,6% 46,2% 53,6% 52,6% 45,6% 49,7% 47,6% 51,2% 50,3% 48,2% 
 integrierte Gesamtschule 1,4% 0,9% 8,3% 3,7% 1,1% 8,4% 11,0% 2,1% 0,9% 1,9% 31,6% 12,2% 5,5% 6,6% 
Hauptschule/ Hauptschulzweig 5,5% 3,7% 1,7% 5,8% 3,7% 2,2% 3,3% 6,6% 4,0% 5,9% 0,9% 2,5% 2,9% 3,7% 
Realschule/ Realschulzweig 21,6% 9,6% 5,0% 21,4% 8,4% 5,6% 10,9% 20,1% 13,2% 20,1% 2,3% 12,7% 11,1% 12,7% 
Gymnasium / Gymnasialzweig 21,9% 27,1% 35,0% 18,8% 33,4% 30,0% 28,4% 23,8% 27,5% 21,8% 12,9% 23,7% 30,8% 25,2% 
Studienqualifizierung - Sek II - gOst 7,7% 11,7% 8,2% 6,9% 10,6% 8,2% 8,3% 6,7% 8,4% 7,3% 12,7% 8,8% 8,9% 9,0% 
Anteil an allgemeinbildende Schulformen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 Quelle: LUSD, eigene Berechnungen 
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Tabelle 52: Anzahl und Anteile der Schüler/-innen in beruflichen Schulen und Schulen für Erwachsene im Schuljahr 2020/2021 
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berufliche Schulformen               
Studienqualifizierung  233 187 69 76 90 216 45 127 175 128 102 197 86 1.731 

Übergangssystem 175 70 26 25 39 93 14 64 90 72 61 121 49 899 

Ausbildung 592 591 188 293 282 592 164 617 535 454 450 855 420 6.033 

Aufstiegsfortbildung 16 22 9 12 16 20 13 24 29 23 14 26 9 233 

Schulformen von Schulen für Erwachsene 
               

Zweiter Bildungsweg 42 36 12 9 9 34 3 16 43 30 10 40 8 292 

Summe berufliche Schulformen 
und Zweiter Bildungsweg 1.058 906 304 415 436 955 239 848 872 707 637 1239 572 9.188 

Anteile 

berufliche Schulformen 

Studienqualifizierung 22,0% 20,6% 22,7% 18,3% 20,6% 22,6% 18,8% 15,0% 20,1% 18,1% 16,0% 15,9% 15,0% 18,8% 

Übergangssystem 16,5% 7,7% 8,6% 6,0% 8,9% 9,7% 5,9% 7,5% 10,3% 10,2% 9,6% 9,8% 8,6% 9,8% 

Ausbildung 56,0% 65,2% 61,8% 70,6% 64,7% 62,0% 68,6% 72,8% 61,4% 64,2% 70,6% 69,0% 73,4% 65,7% 

Aufstiegsfortbildung 1,5% 2,4% 3,0% 2,9% 3,7% 2,1% 5,4% 2,8% 3,3% 3,3% 2,2% 2,1% 1,6% 2,5% 

Schulformen von Schulen für Erwachsene 

Zweiter Bildungsweg 4,0% 4,0% 3,9% 2,2% 2,1% 3,6% 1,3% 1,9% 4,9% 4,2% 1,6% 3,2% 1,4% 3,2% 

Anteil an berufliche Schulformen 
und Zweiter Bildungsweg 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 Quelle: LUSD, eigene Berechnungen 
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Vor- und Grundschule 
 

Die Vorschule setzt sich zusammen aus den Vorklassen, den Vorlaufkursen, der Einstiegsphase und dem 
flexiblen Schulanfang. Dies sind spezielle Angebote der Schulen und dementsprechend unterschiedlich 
in den Kommunen verteilt. Näheres ist dem vorhergehenden Kapitel 9.1.1. zu entnehmen. 
 
In Grundschulen mit dem Konzept des flexiblen Schulanfangs werden �c�Y�����o�o���� �<�]�v�����Œ���u�]�š�������P�]�v�v���]�Z�Œ���Œ��
Schulpflicht in der Grundschule aufgenommen und in gemischten Gruppen der Jahrgangsstufen 1 und 
2 eingeschult. Dabei wird kein Kind zurückgestellt. Die bestehende Heterogenität wird durch die 
�:���Z�Œ�P���v�P�•�u�]�•���Z�µ�v�P�����Œ�Á���]�š���Œ�š���•�}�Á�]�����P���Ì�]���o�š���P���v�µ�š�Ì�š�X�^154 
 
�c�/�v�����]�������]�v�P���v�P�•�•�š�µ�(�����Á���Œ�����v���(�º�v�(�i���Z�Œ�]�P�����<�]�v�����Œ�����µ�(�P���v�}�u�u���v�X�����]���������]�����v���:���Z�Œ�����]�v�������Œ�����]�v�P���v�P�•�•�š�µ�(����
ersetzen das erste Schuljahr. Ein Team aus Lehrer sowie Sozialpädagogen betreut die Kinder während 
dieser Zeit und führt sie an das Lernen und Arbeiten im Unterricht der Grundschule heran. An den 
zweijährigen Besuch der Eingangsstufe schließen sich die Klassen 2 bis 4 an, so dass die Grundschulzeit 
�]�v�•�P���•���u�š���(�º�v�(���:���Z�Œ���������š�Œ���P�š�^�X155  
 

Tabelle 53: Anzahl der Kinder in Vor- und Grundschulen mit Wohnort Kreis Offenbach zum Schuljahr 2020/2021 

Wohnort der Schüler/-
innen 

 
Grundschule / 

Grundschulzweig 

Vorschule �t flex. Schulanfang, 
Eingangsstufe, Vorklassen und 

Vorlaufkurse 

Summe Vor- 
und 

Grundschule 

 abs. abs. rel. abs. 

Dietzenbach  1.533 161 9,5% 1.694 

Dreieich  1.607 186 10,4% 1.793 

Egelsbach  431 28 6,1% 459 

Hainburg  515 53 9,3% 568 

Heusenstamm  674 34 4,8% 708 

Langen  1.303 254 16,3% 1.557 

Mainhausen  261 6 2,2% 267 

Mühlheim  1.061 79 6,9% 1.140 

Neu-Isenburg  1.237 290 19,0% 1.527 

Obertshausen  520 431 45,3% 951 

Rödermark  984 114 10,4% 1.098 

Rodgau  1.530 290 15,9% 1.820 

Seligenstadt  690 48 6,5% 738 

Kreis Offenbach  12.346 1.974 13,8% 14.320 
Quelle: LUSD, eigene Berechnungen 

 
152 Schüler/-innen mit Wohnort im Kreis Offenbach besuchen Vor- und Grundschulen an anderen 
Orten, sie werden beispielsweise in der Stadt Offenbach unterrichtet. 
 
  

                                                           
154 https://kultusministerium.hessen.de/infomaterial/Flexibler-Schulanfang-in-Hessen  
155 https://kultusministerium.hessen.de/Schulsystem/Schulformen-und-Bildungsgaenge/Grundschule/Grundschule  
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Förderstufe und Sonderpädagogische Förderung 
 
Analog der Grundschulen ist hier das Angebot der Schulen in den jeweiligen Kommunen entscheidend. 
Der Bildungszweig bzw. das dahinterliegende Konzept der Förderstufen wird u. a. auch von den 
schulformübergreifenden und integrierten Gesamtschulen angeboten. 
 
Tabelle 54: Anzahl der Kinder in der Förderstufe und mit sonderpädagogischer Förderung mit Wohnort im Kreis Offenbach zum 
Schuljahr 2020/2021 

Wohnort der 
Schüler/-innen 

Förderstufe Sprachheilförderung 
andere sonderpäd. 

Förderung 
Summe  

Dietzenbach 13 43 164 220 

Dreieich 325 19 99 443 

Egelsbach 56 6 30 92 

Hainburg 20 10 39 69 

Heusenstamm 84 17 33 134 

Langen 161 22 72 255 

Mainhausen 33 5 32 70 

Mühlheim 13 10 71 94 

Neu-Isenburg 161 17 72 250 

Obertshausen 38 6 57 101 

Rödermark 44 12 51 107 

Rodgau 2 17 86 105 

Seligenstadt 63 10 40 113 

Kreis Offenbach 1.013 194 846 2.053 
Quelle: LUSD 
 

248 Schüler/-innen mit Wohnort im Kreis Offenbach werden außerhalb des Kreises in der Förderstufe 
und mit sonderpädagogischer Förderung beschult (Verhältnis 1:4). 
 
 
Interpretationshinweis: 
Manche Schüler/-innen haben teilweise mehr als einen Förderschwerpunkt, z.B. Lernen + soziale und 
emotionale Entwicklung. In der LUSD wird nur eine Merkmalsausprägung (Lernen oder soz. emo. 
Entwicklung) hinterlegt. Somit sind Aussagen zu multiplen Förderbedarfen nicht möglich und Schüler/-
innen �u�]�š�����]�v���Œ���Ì�µ�•���š�Ì�o�]���Z���v���c�o���]���Z�š���Œ���v�^���>���Œ�v�•���Z�Á�����Z�����Á���Œ�����v���Á�}�u�‚�P�o�]���Z���v�]���Z�š�����Œ�(���•�•�š�X 
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Abbildung 103: Sonderpädagogische Förderschwerpunkte im Detail zum Schuljahr 2020/2021 

 
Quelle: LUSD 

 
Tabelle 55: Entwicklung der Schülerzahlen in der Förderstufe und mit sonderpädagogischer Förderung 

 
2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Veränderung 

Förderstufe 1.016 1.007 1.006 1.036 1.013 -0,3% 

FS - Sprachheilförderung 180 165 177 191 194 7,8% 

Andere sonderpäd. Schwerpunkte 892 840 845 831 846 -5,2% 

Insgesamt 2.088 2.012 2.028 2.058 2.053 -1,7% 
Quelle: LUSD, eigene Berechnungen 
 
Eine gleichbleibende Entwicklung ist bei der Zahl der Schüler/-innen in der Förderstufe zu erkennen. 
Während die der Schüler/-innen mit Sprachheilförderung um 7,8% zunahmen, konnte bei denjenigen 
mit einem anderen Förderschwerpunkt ein Rückgang von 5,2% beobachtet werden. 
 
Abbildung 104: Altersverteilung der Schüler/-innen in der Förderstufe und mit sonderpäd. Förderung zum 31.12.2020 

 
Quelle: LUSD, eigene Berechnungen 
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Weiterführende Schulen 
 
Der folgende Teilabschnitt betrachtet die weiterführenden Schulen ohne Förderstufen und die 
gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II). 
 
Tabelle 56: Entwicklung der Bildungszweige in den weiterführenden Schulen der Sekundarstufe I 

 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Veränderung 

Hauptschule/ Hauptschulzweig 1.479 1.486 1.548 1.508 1.431 -3,2% 

Realschule/ Realschulzweig 4.690 4.717 4.769 4.782 4.835 3,1% 

Gymnasium / Gymnasialzweig 8.409 8.469 9.237 9.509 9.619 14,4% 

 schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

2.241 2.243 2.326 2.451 2.533 13,0% 

weiterführende Schule 16.819 16.915 17.880 18.250 18.418 9,5% 
Quelle: LUSD, eigene Berechnungen 
 

Bei Betrachtung der Verlaufszahlen zeigt sich unter den Schülerinnen bzw. Schülern im Hauptschulzweig 
ein leichter Rückgang und bei denjenigen im Realschulzweig ein leichter Anstieg. Augenfällig ist jedoch 
die erhöhte Zunahme im gymnasialen Bildungszweig und der schulformübergreifenden (integrierten) 
Gesamtschule. Infolgedessen hat sich der Anteil der jeweiligen Bildungszweige verschoben, siehe 
nachfolgende Abbildung. 
 
Abbildung 105: Entwicklung des Anteils der Bildungszweige in den weiterführenden Schulen der Sekundarstufe I 

  
Quelle: LUSD, eigene Berechnungen 

 
Die obere Abbildung verdeutlicht einen Trend zur höheren Schulbildung. So hat der Anteil der Schüler/-
innen im Gymnasialzweig um 2,2%-Punkte zugenommen. Daneben offenbart sich ein abnehmender 
Trend des Hauptschulzweigs um 1%-Punkt. 
 
1.207 bzw. 6,7% der Schüler/-innen gehen außerhalb des Kreises an eine weiterführende Schule. Am 
häufigsten wird das Franziskanergymnasium Kreuzburg in Großkrotzenburg (230), die Marienschule, 
eine schulformbezogene (kooperative) Gesamtschule in Offenbach (182) und die Joachim-Schumann-
Schule, eine schulformübergreifende (integrierte) Gesamtschule in Babenhausen (168) besucht. 
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Studienqualifizierung 
 
Der Erwerb der allgemeinen Hochschulreife ist über verschiedene Qualifizierungswege an 
allgemeinbildenden und beruflichen Schulen möglich. Schüler/-innen, die dieses Abschlussziel 
verfolgen, haben in verschiedenen Schulformen die Möglichkeit, eine gymnasiale Oberstufe zu 
besuchen. Neben dem regulären Weg am Gymnasium kann die Hochschulzugangsberechtigung auch an 
einem beruflichen Gymnasium oder der Fachoberschule erworben werden. 
 
Tabelle 57: Anzahl der Schüler/-innen auf dem Weg zur Hochschulzugangsberechtigung zum Schuljahr 2020/2021 

Wohnort der Schüler/-
innen  

Gymnasiale 
Oberstufe 

Berufliches 
Gymnasium 

Fachoberschule 
Form A 

Summe 
Anteil 

berufliche 
Schulen 

Dietzenbach 352 116 117 585 39,8% 
Dreieich 559 108 79 746 25,1% 
Egelsbach 108 43 26 177 39,0% 
Hainburg 102 59 17 178 42,7% 
Heusenstamm 208 56 34 298 30,2% 
Langen 324 105 111 540 40,0% 
Mainhausen 73 38 7 118 38,1% 
Mühlheim 203 82 45 330 38,5% 
Neu-Isenburg 323 85 90 498 35,1% 
Obertshausen 178 101 27 306 41,8% 
Rödermark 385 50 52 487 20,9% 
Rodgau 425 173 24 622 31,7% 
Seligenstadt 186 71 15 272 31,6% 
Kreis Offenbach 3.426 1.087 644 5.157 33,6% 

Quelle: LUSD, eigene Berechnungen 
 

5.157 Jugendliche befinden sich auf dem Weg zum Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung. Ein 
Drittel (33,6%) nutzen hierfür das berufliche Gymnasium und die Fachoberschule. 
 
 

Tabelle 58: Entwicklung der Schüler/-innen im Bereich der Studienqualifizierung 

 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Veränderung 

Berufliches Gymnasium 1.288 1.203 1.098 1.036 1.087 -15,6% 

Fachoberschule Form A 658 696 653 677 644 -2,1% 

Gymnasiale Oberstufe 4.191 4.248 3.582 3.253 3.426 -18,3% 

Insgesamt 6.137 6.147 5.333 4.966 5.157 -16,0% 
Quelle: LUSD, eigene Berechnungen 
 

Die Verlaufszahlen zeigen einen Rückgang der Schüler/-innen im Bereich der Studienqualifizierung von 
insgesamt 16%, wobei die Fachoberschule Form A mit 2,1% am geringsten betroffen ist. 
 
483 Schüler/-innen in der gymnasialen Oberstufe besuchen eine Schule außerhalb des Kreises. Darunter 
ist u. a. das Franziskanergymnasium Kreuzburg in Großkrotzenburg (85), die Marienschule in der Stadt 
Offenbach (51) und die private Tagesheim- und Internatsschule in Dieburg (43) zu nennen. 
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Übergangssystem 
 

�c�:�µ�P���v���o�]���Z��n und jungen Erwachsenen, die in keiner Ausbildung sind, soll hier das 
Nachholen von allgemeinbildenden Schulabschlüssen oder der Erwerb von 

berufsvor- oder berufsgrundbildenden Qualifikationen ermöglicht werden. Durch 
die zumeist ca. einjährigen teilqualifizierenden Maßnahmen wird erhofft, dass sich 
die Chancen der Teilnehmenden auf eine betriebliche oder schulische Ausbildung 

�À���Œ�����•�•���Œ�v�X���~���µ�v�����•�Ì���v�š�Œ���o�����(�º�Œ���‰�}�o�]�š�]�•���Z�������]�o���µ�v�P�•�^156 

 
Unter dem Begriff �cÜbergangssystem�  ̂ wird eine Vielzahl von Maßnahmen und Programmen 
subsummiert, die sich an Jugendliche und junge Erwachsene beim Übergang von der Schule in den Beruf 
richten. Damit werden herkunftsbedingte Benachteiligungen abgemildert und Chancengleichheit 
gefördert. 
 
Abbildung 106: Entwicklung der Personen mit Wohnort im Kreis Offenbach im Übergangssystem 

 
*inklusive besondere Bildungsgänge (BVJ) bis zum Schuljahr 2017/18 
Quelle: LUSD 
 

Bis zum Schuljahr 2018/19 ist ein Anstieg der Personen im Übergangssystem auszumachen, in den 
Folgejahren zeigt sich ein Rückgang. 
 
Die Berufsfachschulen nehmen mit 66,4% den größten Anteil ein. Im Schuljahr 2016/17 lag dieser bei 
57,8%. Somit zeigt sich eine leichte Verschiebung zu Gunsten dieser Bildungsgänge. 
 
66,4% der Jugendlichen im Übergangssystem waren zum Stichtag 31.12.2020 unter 18 Jahren, 32,7% 
ließen sich der Altersgruppe 18 bis unter 25 Jahren zuordnen und 0,9% waren älter. Speziell bei den 
Älteren zeigt sich die problematische Integration in Ausbildung und Beruf.  

Abbildung 107: Altersverteilung der Personen mit Wohnort im Kreis Offenbach im Übergangssystem im Detail zum 31.12.2020 

                                                           
156 Die drei Sektoren der beruflichen Bildung �t Übergangssystem | bpb 
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Quelle: LUSD 

 
 
Zur Anrechnung der Bildungsgänge: 
 
Insgesamt ist zu sagen, dass die Bildungsgänge im Übergangsbereich zu keinem qualifizierenden 
Ausbildungsabschluss führen. Jedoch gibt es hinsichtlich ihrer Zielgruppen und ihrer Wertigkeit für den 
weiteren beruflichen Werdegang der Jugendlichen und jungen Erwachsenen Unterschiede. Zum einen 
gibt es Bildungsgänge, die einen Fokus auf die Berufsorientierung legen und solche, die in einem 
konkreten Berufsfeld bzw. mit einer beruflichen Ausrichtung stattfinden. 
 
Zu den Integrationsangeboten, die auf die Ausbildungszeit anrechenbar sind, gehören: 

�¾ die Einjährigen Höheren Berufsfachschulen,  
�¾ das Berufsgrundbildungsjahr in vollschulischer und kooperativer Form sowie  
�¾ die Einstiegsqualifizierungen der BA.  

 
Unter die nicht anrechenbaren Integrationsangebote fallen:  

�¾ die Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen der BA,  
�¾ die Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung in Voll- und Teilzeit, die Berufsfachschulen zum 

Übergang in Ausbildung (BÜA) und  
�¾ das Bildungsprogramm InteA �t Integration durch Anschluss und Abschluss für Schüler/-innen 

nichtdeutscher Herkunftssprache.  
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Ausbildung 
 
Der Bildungsbereich der Ausbildung lässt sich zum größten Teil in zwei Bereiche �t die betriebliche und 
die schulische Ausbildung �t unterteilen: 
Gemäß dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) oder der Handwerksordnung (HwO) werden Jugendliche, die 
eine Berufsschule im dualen System besuchen, auf einen anerkannten Berufsabschluss im Rahmen einer 
beruflichen Ausbildung vorbereitet. Den Auszubildenden werden im Ausbildungsbetrieb 
praxisbezogene Kenntnisse vermittelt und an Berufsschulen erfolgt die für den Ausbildungsberuf 
notwendige Grund- und Fachbildung (§ 1 VO BS). Ergänzend ist hier die Ausbildung zum Beamten bzw. 
zur Beamtin im mittleren Dienst zu nennen. Neben dem regulären schulischen Teil des Abschlusses der 
Berufsausbildung können in der Berufsschule ebenfalls allgemeinbildende Schulabschlüsse erlangt 
werden. 
�c�����Œ�µ�(�•�����•���Z�o�º�•�•���� �l�‚�v�v���v�� �(���Œ�v���Œ�� ���µ���Z�� �]�v�� �&�}�Œ�u�� ���]�v���Œ�� �À�}�o�o�Ì���]�š�•���Z�µ�o�]�•���Z���v�� ���µ�•���]�o���µ�v�P�� ���v��
Berufsfachschulen mit Berufsabschluss, Zweijährigen Höheren Berufsfachschulen für (Sozial-) 
Assistentenberufe und Schulen des Gesundheitswesens sowie Fachschulen für 
�^�}�Ì�]���o�‰�������P�}�P�]�l�l�,���]�o�‰�������P�}�P�]�l�l�^�}�Ì�]���o�Á�]�Œ�š�•���Z���(�š�����Œ�Á�}�Œ�����v���Á���Œ�����v�X�^157 
 

Hinweis zur Datenverfügbarkeit: 
In der LUSD werden die Schulen des Gesundheitswesens sowie die Ausbildung zur Beamtin bzw. zum Beamten 
nicht erfasst. 
 

Abbildung 108: Altersverteilung der Schüler/-innen in Ausbildung im Detail zum Schuljahr 2020/2021 

 
Quelle: LUSD 
 

Ein Blick auf die Altersverteilung der Auszubildenden zeigt, dass der Anteil der 18- bis unter 25-Jährigen 
in einer betrieblichen Ausbildung wesentlich höher ausfällt als in der schulischen. Bei der jüngeren und 
der älteren Altersgruppe ist es umgekehrt. 
 
Tabelle 59: Altersgruppen der Auszubildenden zum 31.12.2020 

Altersgruppen Betriebliche Ausbildung Schulische Ausbildung insgesamt 

unter 18 Jahre 9,1% 15,2% 10,2% 

18 bis unter 25 Jahre 78,1% 58,5% 74,7% 

25 Jahre und älter 12,8% 26,3% 15,2% 
Quelle: LUSD, eigene Berechnungen 

                                                           
157 �^�]���Z���W���,���•�•�]�•���Z���•���D�]�v�]�•�š���Œ�]�µ�u���(�º�Œ���t�]�Œ�š�•���Z���(�š�U�����v���Œ�P�]���U���s���Œ�l���Z�Œ���µ�v�����>���v�����•���v�š�Á�]���l�o�µ�v�P�W���c�/�v�š���P�Œ�]���Œ�š����
���µ�•���]�o���µ�v�P�•�����Œ�]���Z�š���Œ�•�š���š�š�µ�v�P���(�º�Œ���,���•�•���v���D���š�Z�}���]�•���Z���Œ���>���]�š�(�������v���î�ì�í�ò�^�U���^�X���ñ 
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Abbildung 109: Altersverteilung der Schüler/-innen in betrieblicher und schulischer Ausbildung im Detail zum 31.12.2020 

 
Quelle: LUSD 

 
1.399 der 6.033 Auszubildenden mit Wohnsitz im Kreis Offenbach machen eine betriebliche oder 
schulische Ausbildung in Obertshausen und Dreieich. 
Zu den bevorzugten Ausbildungsorten außerhalb des Kreises gehören u.a. die Stadt Offenbach und 
Frankfurt am Main. 
 
Tabelle 60: Top 10 der bevorzugten Ausbildungsorte zum Schuljahr 2020/21 

Schulname 
Anzahl der Schüler/-innen 
aus dem Kreis Offenbach 

Schulstandort 

Georg-Kerschensteiner-Schule 855 Obertshausen 

August-Bebel-Schule 657 Offenbach 

Max-Eyth-Schule 544 Dreieich 

Theodor-Heuss-Schule 412 Offenbach 

Käthe-Kollwitz-Schule 351 Offenbach 

Gewerblich-technische Schulen der Stadt Offenbach 297 Offenbach 

Julius-Leber-Schule 216 Frankfurt a. M. 

Heinrich-Kleyer-Schule 202 Frankfurt a. M. 

Werner-von-Siemens-Schule 151 Frankfurt a. M. 

Eugen-Kaiser-Schule 139 Hanau 
Quelle: LUSD 

  

128

311

575
702

793
714

547

332
228 164 113 91 48 53

169
39

121

154

130
107

86

54

42

42
30

13 18
11 14

190

14

167

432

729

832
900

800

601

374

270
194

126 109
59 67

359

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

15
Jahre

16
Jahre

17
Jahre

18
Jahre

19
Jahre

20
Jahre

21
Jahre

22
Jahre

23
Jahre

24
Jahre

25
Jahre

26
Jahre

27
Jahre

28
Jahre

29
Jahre

 30
Jahre
und
älter

Altersverteilung der Auszubildenden

Betriebliche Ausbildung Schulische Ausbildung



 

185 
 

Aufstiegsfortbildung 
 
Im Schuljahr 2020/2021 haben 260 Teilnehmer/-innen aus dem Kreis Offenbach an 
Aufstiegsfortbildungen zweijähriger Fachschulen und Fachoberschulen der Form B teilgenommen. 
Erstere, die auf Abschlüsse als staatlich geprüfte/-r Techniker/-in oder Betriebswirt/-in vorbereiten, 
nutzen 155 Personen. Die Fachoberschule Form B setzt einen anerkannten Ausbildungsberuf oder 
Abschluss einer mindestens zweijährigen Berufsausbildung durch eine staatliche Prüfung oder 
Laufbahnprüfung im öffentlichen Dienst oder eine mindestens dreijährige berufliche Tätigkeit in einem 
anerkannten Ausbildungsberuf voraus. 78 Schüler/-innen nutzen diese Möglichkeit, um das Fachabitur 
zu erreichen. 
 
Ferner können Aufstiegsfortbildungen auch bei den Kammern erreicht werden. Die Angebote der IHK 
und HWK umfassen u. a.: Elektrotechnikerhandwerk, Feinwerkmechanikerhandwerk, Friseurhandwerk, 
Installateur- und Heizungsbauerhandwerk, Kraftfahrzeugtechnikerhandwerk, Maler/-in und 
Lackiererhandwerk, Maurer/-in und Betonbauer/-in, Metallbauerhandwerk, Tischlerhandwerk (Quelle: 
Handwerkskammer Wiesbaden) 
 
Folgende Fachrichtungen konnten auf Grundlage der LUSD für die Wohnbevölkerung ermittelt werden: 
 
 Tabelle 61: Anzahl der Schüler/-innen an zweijährigen Fachschulen und Fachoberschulen Form B nach den Schwerpunkten im 
Schuljahr 2020/2021 

Fachrichtungen Fachoberschule Form B Zweijährige Fachschule Summe 
Maschinentechnik  63 63 

Wirtschaft 37  37 

Betriebswirtschaft  26 26 

Elektrotechnik  20 20 

Technik 15  15 

Sozialwesen 10  10 

Gestaltung 9  9 

Chemietechnik  8 8 

Biotechnik  7 7 

Gesundheit 7  7 

Mechatronik  6 6 

Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik  5 5 

andere - 20 20 

Insgesamt 78 155 233 
Quelle: LUSD 
 

93,6% der Schüler/-innen in der Fachoberschule Form B waren zum 31.12.2020 unter 25 Jahren. Bei der 
zweijährigen Fachschule betrug dieser Anteil 34,8%. 
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Zweiter Bildungsweg 

Schulische Abschlüsse können auch außerhalb der Regelschule nachgeholt werden. Der sogenannte 
Zweite Bildungsweg ermöglicht diese Höherqualifikation. Auf Abendhaupt- und Abendrealschulen sowie 
Abendgymnasien kann ein höherer Bildungsabschluss erworben werden. Besonders Berufstätige 
können von dieser kostenfreien Möglichkeit profitieren.158 
 
Tabelle 62: Entwicklung der Personen mit Wohnort im Kreis Offenbach im zweiten Bildungsweg  

 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Veränderung 

Abendhauptschule 9 9 11 11 10 11,1% 

Abendrealschule 92 112 138 178 192 108,7% 

Abendgymnasium 133 117 80 86 90 -32,3% 

insgesamt 234 238 229 275 292 24,8% 
Quelle: LUSD, eigene Berechnungen 
 

Die Verlaufszahlen zeigen einen klaren Anstieg der Personen, die eine Abendrealschule besuchen. Im 
Vergleich zum Schuljahr 2016/17 hat sich deren Anzahl mehr als verdoppelt. Demgegenüber ist die 
Anzahl der Besucher/-innen eines Abendgymnasiums um fast ein Drittel gesunken. 
 
 
Abbildung 110: Altersverteilung der Schüler/-innen im zweiten Bildungsweg zum 31.12.2020 

 
Quelle: LUSD 
 

  

                                                           
158 Schulabschluss nachholen (bildungsberatung-hessen.de) 
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11. Einschulung, Übergänge und Durchlässigkeit  
 
Grundlage für dieses Kapitel bietet die amtliche Statistik des Bundes und der Länder 
(bildungsmonitoring.de). 
 

11.1. Einschulung 
 
�t�]���� �]�u�� �À�}�Œ�Z���Œ�P���Z���v�����v�� �<���‰�]�š���o�� �c�s�}�Œ�o���µ�(�l�µ�Œ�•���� �µ�v���� �s�}�Œ�l�o���•�•���v�^�� �����Œ�P���•�š���o�o�š�U�� �]�•�š�����]���� ���v�Ì���Z�o�� �����Œ��
schulpflichtigen Kinder, die vom Schulbesuch in eine Vorklasse zurückgestellt werden, seit dem 
Schuljahr 2011/12 um knapp 3% angestiegen. Die Zahlen zu den regulär-, früh- und späteingeschulten 
Kindern korrespondieren mit diesem Befund.159  
Der Anteil regulärer Einschulungen schwankte im Betrachtungszeitrum der Schuljahre 2011/12 bis 
2019/20 zwischen 81,5% (Schuljahr 2019/20) und 83,5% (Schuljahr 2011/12). Dabei konnte bei 
Betrachtung der Jahreszahlen eine leicht abnehmende Tendenz festgestellt werden. Insgesamt werden 
mehr Mädchen regulär eingeschult als Jungen. Im Schuljahr 2019/2020 betrug die Quote bei den Jungen 
79,7% und 83,5% bei den Mädchen. Die Früheinschulungen sind kontinuierlich gesunken. 
Demgegenüber sind die Späteinschulungen von 8,6% auf 11,7% gestiegen.  
Im Schuljahr 2019/20 wurden nach Angaben der amtlichen Statistik im Kreis Offenbach 3.256 Kinder 
eingeschult, darunter 221 vorzeitig und 381 verspätet. 
 
Abbildung 111: Anteil vorzeitig und spät eingeschulter Kinder im Zeitverlauf 

 
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder: D11.1: Anteil der früh bzw. spät eingeschulten Kinder 

 
 
 
 

                                                           
159 Früh- und Späteinschulungen wirken sich auch auf die Kitabedarfsplanung aus. So besuchen Kinder, die spät eingeschult 
werden, häufig länger eine Kita. Übersteigt die Anzahl der spät eingeschulten Kinder die der früh eingeschulten, ist ebenfalls 
mit einem Mehrbedarf an Kitaplätzen zu rechnen. 
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Hintergründe verspäteter Einschulung: 
Der kindliche Entwicklungsstand, der in der Schuleingangsuntersuchung überprüft wird, ist ein wichtiger 
Faktor für die Entscheidung über eine vorzeitige, fristgerechte oder verspätete Einschulung. Häufige 
Ursachen für eine Rückstellungsempfehlung sind Sprach- und Sprechstörungen, Probleme beim 
Sprachverständnis, chronische Erkrankungen, Behinderungen oder Entwicklungsstörungen der Grob- 
und Feinmotorik. Ferner spielt auch der soziale und emotionale Entwicklungsstand des Kindes eine 
weitere wichtige Rolle. Darüber hinaus wird die sogenannte Schulreife auch von familiären 
Kontextfaktoren mitbestimmt. Darunter fallen u. a. die Erziehungskompetenz der Eltern wie auch deren 
Bildungsnähe und die allgemeine Stabilität des Elternhauses. Maßgeblich für die 
Einschulungsempfehlung ist die Wahrscheinlichkeit, dass Schulanfänger/-innen auch mit Erfolg am 
Schulunterricht teilnehmen kann. 
Die letzte Entscheidung über die Einschulung oder Rückstellung und der damit einhergehende Besuch 
einer Vorklasse oder des Kindergartens trifft die Schulleitung. In der Regel geschieht dies mit dem 
Einverständnis der Eltern.160 In etwa zwei Drittel der zur Rückstellung empfohlenen Kinder besuchen die 
Vorklassen an Grundschulen und ein Drittel besucht ein weiteres Jahr eine Kindertageseinrichtung. 
  

                                                           
160 Vgl. Hessisches Schulgesetz § 18 und § 58 
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11.2. Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule 
 
Abbildung 112: Übergangsquote zur Sekundarstufe I nach Geschlecht 

 
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder - D12.1: Übergangsquote von der Grundschule auf weiterführende Schulen; Angaben 
in % 

Abkürzungen: HS: Hauptschule; FöSt: Förderstufe; Gym: Gymnasium; InsJSt: Integrierte Jahrgangsstufen 

Die Verteilung der Schüler/-innen zeigt einen leichten Rückgang des angewählten Gymnasialzweigs und 
eine leichte Zunahme der Integrierten Jahrgangsstufen. 
 
Die Übergänge in die Hauptschulform sind relativ konstant, jedoch zeigt sich unter den Schülern ein 
leichter Rückgang und unter den Schülerinnen ein minimaler Anstieg. 
 
Im späteren Betrachtungszeitraum zeigt sich beim Übergang in die Förderstufe eine relativ 
gleichbleibende Entwicklung bei den Schülern. Unter den Schülerinnen ist eine leichte Zunahme 
auszumachen. 
 
Die Verteilung der Schüler/-innen mit deutscher Staatsangehörigkeit im Übergang aus der Grundschule 
in weiterführende Schulen ist im letzten Jahrzehnt weitgehend stabil geblieben.  
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Allerdings sind die Unterschiede im Schulformbesuch der Kinder noch immer erheblich. Die größten 
Disparitäten betreffen die Übergänge in die Schulformen Hauptschule und Gymnasium. Kinder 
deutscher Staatsangehörigkeit besuchen nach der Grundschule mehr als 1,5-fach so häufig ein 
Gymnasium; bei den Jungen steigt dieser Faktor sogar nahezu auf das Doppelte. Beim Übergang von 
der Grundschule in die Hauptschule ist es exakt umgekehrt: Kinder mit nichtdeutscher 
Staatsangehörigkeit wechselten im Schuljahr 2019/20 nach der Grundschule fast dreimal häufiger in die 
Hauptschule als deutsche.  
 
Abbildung 113: Übergangsquote von der Grundschule auf die weiterführende Schule nach ausgewählten Merkmalen zum 
Schuljahr 2019/20 

 
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder - D12.1: Übergangsquote von der Grundschule auf weiterführende Schulen; Angaben 
in % 

 

11.3. Durchlässigkeit im Schulsystem 
 
Die beim Übergang vom Primar- in den Sekundarbereich getroffene Entscheidung für eine bestimmte 
Schulform hat nicht immer Bestand. Das Schulsystem ist in beide Richtungen durchlässig. Das heißt, 
Schüler/-innen, die sich zum Beispiel in einer Hauptschule unterfordert fühlen, haben die Möglichkeit, 
auf eine Real-/Gesamtschule oder ein Gymnasium zu wechseln. Umgekehrt gilt dies auch für diejenigen, 
die beispielsweise das Gymnasium überfordert und infolgedessen eine leichtere Schulform bevorzugen. 
Vor manchen dieser Schulformwechsel stehen Klassenwiederholungen. Sowohl Schulartwechsel als 
auch Klassenwiederholung wirken sich auf die individuellen Bildungsbiografien aus. Für die Schüler/-
innen bedeutet jeder Übergang und Wechsel eine gewisse Hürde, die mit einer Eingewöhnung 
verbunden ist. 
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Schulartwechsel in den Klassen 7 bis 9  
 
Die Quote der Schulartwechsel161 beschreibt im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Schüler/-innen, die in 
einem Schuljahr eine andere Schulart besucht haben als im vorherigen. Bildungspendler/-innen sowie 
Wanderungsgewinne bzw. -verluste werden in der Berechnung nicht berücksichtigt.  
 
Abbildung 114: Schulartwechsel in den Klassen 7 bis 9 zum Schuljahr 2019/20 

  
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder - D12.3: Quote der Schulartwechsel in den Klassenstufen 7 bis 9; Angaben 
in %; ohne Förderschulen 

Abkürzungen: HS: Hauptschule; FöSt: Förderstufe; Gym: Gymnasium; InsJSt: Integrierte Jahrgangsstufen 

Die dargestellten Quoten zeigen bei der Durchlässigkeit des Schulsystems eine Bewegung nach unten, 
aber nur in geringem Maße nach oben. Das heißt, dass eine getroffene Bildungsentscheidung sich kaum 
zu einer höheren Schulart revidieren lässt.  
Differenziert nach Geschlecht waren im Schuljahr 2019/20 Schüler häufiger von einem Wechsel an eine 
Schule mit niedrigerem Leistungsspektrum betroffen. Bei den Schülern bzw. Schülerinnen mit 
nichtdeutscher Staatsangehörigkeit konnte dies nicht festgestellt werden. Dafür kann als Erklärung 
gelten, dass Schüler/-innen nichtdeutscher Staatsangehörigkeit seltener eine Realschule oder ein 
Gymnasium besuchen.  
  

                                                           
161 �c���]���������•chränkung auf die Klassenstufen 7 bis 9 erfolgt �t analog zur nationalen Bildungsberichterstattung �t aus Gründen 
einer interkommunalen Vergleichbarkeit, da in einigen Bundesländern die Grundschule die Klassenstufen 1 bis 6 umfasst und 
beim 8-jährigen Gymnas�]���o�i���Z�Œ�P���v�P�����]�����<�o���•�•���v�•�š�µ�(�����í�ì�������Œ���]�š�•���Ì�µ�Œ���K�����Œ�•�š�µ�(�����P���Ì���Z�o�š���Á�]�Œ���X�^���^�]���Z�������v�Á���v�����Œ�o���]�š�(�������v���(�º�Œ�������v��
Aufbau eines kommunalen Bildungsmonitorings, S. 118 

10,5

9,1

2,5

1,8

0,6

0,3

0,4

8,6

0,3

5,8

2,4

0,5

0

0,2

0

16,1

10,8

1,1

0,6

1

0,5

0,4

8,2

0,1

4,7

1,5

0,9

0

0,2

0,1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

FöSt -> HS

FöSt -> RS

FöSt -> Gym

RS -> IntJSt

IntJSt -> HS

IntJSt -> RS

HS -> IntJSt

RS -> HS

Gym -> HS

Gym -> RS

Gym -> IntJSt

HS -> RS

HS -> Gym

RS -> Gym

IntJSt -> Gym

so
ns

tig
es

ab
w

är
ts

au
fw

är
ts

Schulartwechsel zum Schuljahr 2019/20

Hessen Kreis Offenbach



 

192 
 

11.4. Übergang von der Sekundarstufe I zur Sekundarstufe II 
 
Die Übergangsquote zur Sekundarstufe II gibt einen Hinweis auf die Bildungsorientierung der 
Bevölkerung.162 
 

Methodischer Hinweis: Für die Berechnung der Quote wird die Anzahl der Schüler/-innen in der Abschlussklasse 
(Sekundarstufe I) des vergangenen Jahres auf die Anzahl der Schüler/-innen, die eine Sekundarstufe besuchen, 
bezogen.  
 
Abbildung 115: Übergangsquote von der Sekundarstufe I zur Sekundarstufe II im Zeitverlauf 

 
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder - D12.2: Übergangsquote von der Sekundarstufe I auf Sekundarstufe II  

Auf Grundlage der statistischen Ämter des Bundes und der Länder zeigt sich im Betrachtungszeitraum 
der Schuljahre 2011/12 bis 2019/20 ein leichter Rückgang der Übergangsquote. Der Kreis Offenbach 
liegt dabei tendenziell leicht über der Landesquote.  

Abbildung 116: Übergangsquote von der Sekundarstufe I zu II nach ausgewählten Merkmalen, Schuljahr 2019/20 

 
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder - D12.2: Übergangsquote von der Sekundarstufe I zur Sekundarstufe II �t Tabelle: HE-
D12.2i; Angaben in % 

Analog der Verteilung nach Geschlecht und Migrationshintergrund in den Bildungsphasen �t siehe 
Kapitel 6.1 �t gehen Schülerinnen, aber auch Schüler/-innen deutscher Staatsangehörigkeit häufiger von 
der Sekundarstufe I in die Sekundarstufe II über.  

                                                           
162 Siehe Anwenderleitfaden für den Aufbau eines kommunalen Bildungsmonitorings, S. 117 
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12. Abschlüsse 
 
Im Kontext der steigenden Anforderungen des Arbeitsmarkts gewinnt eine gelingende schulische 
Vorbildung der Jugendlichen immer mehr an Relevanz. Ferner werden die allgemeinbildenden 
Abschlüsse nicht nur an allgemeinbildenden Schulen erworben. Immer häufiger nutzen Jugendliche und 
junge Erwachsene die Gelegenheit, einen höherwertigen Abschluss an einer beruflichen Schule zu 
erreichen. Vor allem profitieren Schüler/-innen mit einem Migrationshintergrund von dieser 
Möglichkeit, da sie stärker an beruflichen Schulen (z.B. berufliches Gymnasium, Fachoberschule �t siehe 
Kapitel 6.1.) vertreten sind. 
 
Im folgenden Abschnitt werden die erreichten Abschlüsse nach dem Wohnortprinzip näher betrachtet. 
 
Ohne 
Hauptschulabschluss 

Darunter fallen Schüler/-innen ohne Hauptschulabschluss und diejenigen mit Abschluss 
aus den Förderschulen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und 
Förderschwerpunkt Lernen bzw. der berufsorientierte Abschluss.  

Qualifizierter 
Abschluss  

Gute Leistungen im Abschlussverfahren nach der Jahrgangsstufe 9 der Hauptschule 
�c�Á���Œ�����v�� ���µ�Œ���Z�� ���]���� ���Œ�š���]�o�µ�v�P�� ���]�v���•�� �‹�µ���o�]�(�]�Ì�]���Œ���v�����v�� �,���µ�‰�š�•���Z�µ�o�����•���Z�ousses deutlich 
gemacht (zusätzliche Teilnahme an den zentralen Abschlussarbeiten im Fach Englisch 
�µ�v�������]�v�����'���•���u�š�o���]�•�š�µ�v�P���À�}�v���u�]�v�����•�š���v�•���ï�U�ì�•�X�^��(§ 54 VOBGM) 
Der mittlere Abschluss in Form des qualifizierenden Realschulabschlusses  
�Á�]�Œ�����Ì�µ���Œ�l���v�v�š�U���c�Á���v�v�����]�� Lernentwicklung, der Leistungsstand und die Arbeitshaltung 
der Schülerin oder des Schülers eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht in der 
�P�Ç�u�v���•�]���o���v�� �K�����Œ�•�š�µ�(���� �}�����Œ�� �����u�� �����Œ�µ�(�o�]���Z���v�� �'�Ç�u�v���•�]�µ�u�� ���Œ�Á���Œ�š���v�� �o���•�•���v�^�� �µ�v���� �c���]����
Durchschnittsnote in den Fächern Deutsch, Mathematik und erste Fremdsprache sowie 
�]�v�������v���º���Œ�]�P���v���&�����Z���Œ�v���P�o���]���Z�(���o�o�•���i���Á���]�o�•�������•�•���Œ�����o�•�������(�Œ�]�����]�P���v�����~�D���ï�U�ì�•���]�•�š�X�^���~�‘���ñ�õ�������•�X��
4 VOBGM) 

Gleichgestellter 
Abschluss 

�c�����•�� �•���µ�P�v�]�•�� �����Œ�� �^���Z�º�o���Œ�]�v�v���v�� �µ�v���� �^���Z�º�o���Œ�U�� ���]���� �]�v�� ���]���� �:���Z�Œ�P���v�P�•�•�š�µ�(���� �í�ì�� ���]�v���Œ��
Realschule, eines Gymnasiums oder entsprechender Schulzweige versetzt worden sind, 
�•�š���Z�š�������u�������•���Z�o�µ�•�•�� �����Œ���:���Z�Œ�P���v�P�•�•�š�µ�(�����õ���~�,���µ�‰�š�•���Z�µ�o�����•���Z�o�µ�•�•�•���P�o���]���Z�X�^���~�‘���ï�õ�������•�X���í��
VOBGM) 
�c�����•�� �•���µ�P�v�]�•�� �����Œ�� �^���Z�º�o���Œ�]�v�v���v�� �µ�v���� �^���Z�º�o���Œ�U�� ���]���� �]�v�� ���]�v���u�� �'�Ç�u�v���•�]�µ�u�� �}�����Œ�� �����u��
Gymnasialzweig einer schulformbezogenen (kooperativen) Gesamtschule mit 6-jährig 
organisierter Mittelstufe oder einer schulformübergreifenden (integrierten) 
Gesamtschule in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe versetzt sind, steht 
dem mittleren Abschluss (Realschulabschluss) gleich. Das Gleiche gilt für Schülerinnen 
und Schüler einer 5-�i���Z�Œ�]�P�� �}�Œ�P���v�]�•�]���Œ�š���v�� �D�]�š�š���o�•�š�µ�(���U�� ���]���� �Ì�µ�Œ�� �Y�µ���o�]�(�]�l���š�]�}�v�•�‰�Z���•���� �€�Y�•��
�Ì�µ�P���o���•�•���v���Á�µ�Œ�����v�X�^���~�‘���ï�õ�������•�X���î���s�K���'�D�• 

Quelle: Hessisches Kultusministerium163 

Bei Betrachtung der Abschlüsse an allgemeinbildenden Schulen wurden vorzeitige Abbrüche des 
Bildungsgangs nicht berücksichtigt, da hier die Hintergründe wie beispielsweise Fortzug aus der Region 
nicht bekannt sind. Vergleichbares gilt auch für Schulabgänger/-innen ohne Abschluss nach Verlassen 
des Bildungsgangs, da dieser unter Umständen in der Vergangenheit, bspw. in Form eines 
gleichgestellten Abschlusses, erworben wurde. 

                                                           
163Mittlerer Abschluss | kultus. hessen.de und Hauptschulabschluss | kultus. hessen.de 
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12.1. Allgemeinbildende Schulen  
 
Die nachfolgende Abbildung zeigt die Abschlussquoten im zeitlichen Verlauf. Gleichgestellte Abschlüsse 
wurden hier nicht weiter berücksichtigt. 
 
Hinweis zu den verfügbaren Daten: 
Eine Analyse der Schulentlassenen aus der LUSD hat ergeben, dass diese für das Schuljahr 2019/20 nicht 
vollständig waren. Infolgedessen wurden die erreichten Abschlüsse von 2018/2019 ausgewertet. 
 
Im Abschlussjahr 2018/19 erreichten 3.153 Schüler/-innen mit Wohnsitz im Kreis Offenbach an 
allgemeinbildenden Schulen einen Abschluss. Darunter machten 1.237 bzw. 39,2% das Abitur, 1.176 
bzw. 37,3% erreichten den Realschulabschluss und 591 bzw. 18,7% den Hauptschulabschluss. 149 
Schüler/-innen verließen die allgemeinbildende Schule ohne Hauptschulabschluss. 
 
Abbildung 117: Abschlüsse an allgemeinbildenden Schulen im Zeitverlauf 

 
Quelle: LUSD, eigene Berechnungen 
 

Fast ein Zehntel bzw. 9.9 % der Abgänger/-innen und Absolventen bzw. Absolventinnen beendeten ihre 
Schule außerhalb des Kreises Offenbach. 
 
Tabelle 63: Erworbene Abschlüsse außerhalb des Kreises im Schuljahr 2018/19 

Erworbene Abschlüsse außerhalb 
des Kreises 

Anzahl der Abschlüsse Anteil an allen Abschlüssen 

Ohne Hauptschulabschluss 7 4,7% 

Hauptschulabschluss 30 5,1% 

Realschulabschluss 99 8,4% 

Abitur 176 14,2% 

insgesamt 312 9,9% 
Quelle: LUSD, eigene Berechnungen 
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Differenzierung der Abschlüsse an allgemeinbildenden Schulen nach Geschlecht und 
Migrationshintergrund 
 
Migrationshintergrund wird hier durch das Merkmal Verkehrssprache in der Herkunftsfamilie definiert.  
 
Abbildung 118: Schulabschlüsse der Wohnbevölkerung nach Geschlecht und Migrationshintergrund zum Schuljahr 2018/19 

  
Quelle: LUSD, eigene Berechnungen 
 

 
Die obere Abbildung über die erreichten allgemeinbildenden Abschlüsse zeigt deutliche Unterschiede. 
Die größten Disparitäten betreffen die nicht erreichten Abschlüsse und das Abitur. Vor allem männliche 
Jugendliche mit Migrationshintergrund erreichten im Schuljahr 2018/19 mit 9,2% wesentlich häufiger 
keinen Hauptschulabschluss und seltener das Abitur mit 16,4%.   
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Abbildung 119: Abschlüsse an allgemeinbildenden Schulen zum Schuljahr 2018/2019 

 
Quelle: LUSD, eigene Berechnungen 
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12.2. Abschlüsse der Schüler/-innen mit Förderschwerpunkt Lernen 
 
Im folgenden Abschnitt werden die Absolventinnen bzw. Absolventen und Abgänger/-innen mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf Lernen näher betrachtet.  

�c�����Œ���&�‚�Œ�����Œ�•���Z�Á���Œ�‰�µ�v�l�š���>���Œ�v���v���o���•�•�š���•�]���Z���v�µ�Œ��sehr ungenau definieren, da Abweichungen 
im Lernen immer nur in Bezug auf eine Vergleichsgruppe festzustellen sind. 

Lernschwierigkeiten innerhalb einer altersentsprechenden Lerngruppe werden meist dann 
identifiziert, wenn die zu erwartenden Leistungen und Kompetenzen in den 

Unterrichtsfächern nicht in einem vorgegebenen Zeitraum sichtbar werden. (Hessisches 
Kultusministerium)164�  ̂

Ab dem Schuljahr 2017/2018 sind Abgänger/-innen und Absolventen bzw. Absolventinnen, bei denen 
vorbeugende Maßnahmen (*) getroffen wurden, nicht mehr inbegriffen. 
 

Tabelle 64: Absolventen bzw. Absolventinnen und Abgänger/-innen mit sonderpädagogischer Förderung (FS) Lernen und inklusiv 
Beschulte (IB) 

 
2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

FS - Lernen 47 52 41 19 

IB FS Lernen 9 13 33 32 

andere FS Lernen* 4 3 - - 

insgesamt 60 68 74 51 
Quelle: LUSD, eigene Berechnungen 
 

Die Verteilung der letzten Schuljahre zeigt, dass der Anteil der inklusiv beschulten Absolventen bzw. 
Absolventinnen und Schulabgänger/-innen mit Förderschwerpunkt Lernen bis zum Abschlussjahr 
2018/2019 immer mehr zugenommen hat. Im Abschlussjahr 2018/2019 betrug er 62,7%. 

 
Der Anteil ohne berufsorientierten 
Abschluss ist leicht gestiegen. 8 
Abgänger mit Förderschwerpunkt 
Lernen hatten nach den Daten der 
LUSD weder einen allgemein-
bildenden noch einen 
berufsorientierten Abschluss 
erreicht. 
Daneben haben sich die Anteile mit 
berufsorientiertem Abschluss zu 
Gunsten des Hauptschul-
abschlusses verschoben. 
Fast ein Drittel der Schüler/-innen 
mit dem Förderschwerpunkt 
Lernen haben den 
Hauptschulabschluss erreicht. 
 

                                                           
164 Sonderpädagogische Förderung | kultus. hessen.de  

Tabelle 65: Anteile der Abschlüsse der Schüler/-innen mit Förderschwerpunkt 
Lernen 

   

ohne  
berufsorientierten und 

allgemeinbild. Abschluss 

mit berufs-
orientiertem 

Abschluss 
Hauptschul-

abschluss 

20
15

/1
6 FS - Lernen 14,9% 85,1% 0,0% 

IB FS Lernen 11,1% 55,6% 33,3% 

Insgesamt* 13,3% 75,0% 11,7% 

20
16

/1
7 FS - Lernen 11,5% 88,5% 0,0% 

IB FS Lernen 7,7% 46,2% 46,2% 

Insgesamt* 10,3% 76,5% 13,2% 

20
17

/1
8 FS - Lernen 17,1% 82,9% 0,0% 

IB FS Lernen 6,1% 18,2% 75,8% 

insgesamt 12,2% 54,1% 33,8% 

20
18

/1
9 FS - Lernen 15,8% 84,2% 0,0% 

IB FS Lernen 15,6% 28,1% 56,3% 

insgesamt 15,7% 49,0% 35,3% 
 *inkl. Ergebnisse aus den Vorbeugende Maßnahmen.  
Quelle: LUSD, eigene Berechnungen 
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Programme für Schüler/-innen mit erheblichen Lern- und Leistungsrückständen: Praxis und Schule  
 

�c�����•�� �W�Œ�}�P�Œ���u�u���W�Œ���Æ�]�•���µ�v���� �^���Z�µ�o���� �€�Y�•�� ���Œ�u�‚�P�o�]���Z�š�� ���• Schülerinnen und Schülern mit erheblichen Lern- 
und Leistungsrückständen�U���]�Z�Œ���v���,���µ�‰�š�•���Z�µ�o�����•���Z�o�µ�•�•���Ì�µ�����Œ�Œ���]���Z���v�X���€�Y�•�����µ�Œ���Z�����]�����]�v���]�À�]���µ���o�o�����&�‚�Œ�����Œ�µ�v�P��
im PuSch-Programm kann es zudem gelingen, für Schülerinnen und Schüler mit erheblichen Lern- und 
Leistungsrückständen nach Erreichen des Hauptschulabschlusses den Eintritt  in die duale Ausbildung zu 
ermöglichen und Zugänge zu neuen Bildungswegen zu eröffnen. Die kontinuierliche Stärkung des 
Selbstwertgefühls durch positive Schulerfahrung ist ein wesentlicher Aspekt der PuSch-
Förderphilosophie. Praxisorientierte Bestandteile der Förderung haben zum Ziel, den Jugendlichen aktiv 
auf seine Rolle im Berufsleben vorzubereiten und unterstützen ihn darin, sich für die eigene Entwicklung 
�À���Œ���v�š�Á�}�Œ�š�o�]���Z���Ì�µ���(�º�Z�o���v���µ�v�����•�]���Z���•���o���•�š���(�º�Œ���•�]���o�������]�v�Ì�µ�•���š�Ì���v�X�^165 
 
Zielgruppe: �c���v�•���š�Ì�� �/�v�� �W�µ�^���Z-Klassen werden SuS aufgenommen, die wegen erheblicher Lern- und 
Leistungsrückstände voraussichtlich keine Chance haben, in den Regelklassen den Hauptschulabschluss 
zu erreichen, die aber durch gezielte Förderung und sozialpädagogische Begleitung zum Abschluss 
geführt werden können. Frustrierende Erfahrungen der Jugendlichen haben zu Schulverweigerung, 
Fehlzeiten, Störungen des Unterrichtsablaufs oder Resignation geführt. Diese Jugendlichen haben in der 
Regel nur wenige Berührungspunkte mit der Berufs- und Arbeitswelt und können daher kaum 
Erfahrungen sammeln, um konkrete Ziele für ihren persönlichen und beruflichen Werdegang zu 
���v�š�Á�]���l���o�v�X�^166  
 

Im Kreis Offenbach wird die Lerngruppe mit erhöhtem Praxisbezug PuSch A an der Merianschule in 
Seligenstadt und PuSch B an der Max-Eyth-Schule in Dreieich angeboten.167 Ausreichende 
Deutschkenntnisse sind Grundvoraussetzung. 
 

Tabelle 66: Abschlüsse aus dem Programm im Schuljahr 2015/16 und 2018/19 (Schulortprinzip) 

Abschlussart 
PuSch A PuSch B 

2015/16 2018/19 2015/2016 2018/29 
Abbruch (vorzeitiges Verlassen des Bildungsganges) - - 5 7 
kein Abschluss (nach Beendigung des Bildungsganges) - - 5 4 
Abschluss168 / ohne Hauptschulabschluss * - - - 
ohne Hauptschulabschluss insgesamt *  - 10 11 
Hauptschulabschluss 5 7 - - 
Gleichstellung mit Hauptschulabschluss - - 10 11 
qualifizierender Hauptschulabschluss 4 4 

 
- 

Gleichstellung mit qualifizierendem 
Hauptschulabschluss 

- - 6 5 

Hauptschulabschluss insgesamt 9 11 16 16 
Quelle: LUSD, eigene Berechnungen 
 

Etwas mehr als die Hälfte der Schüler/-innen im Programm PuSch A erreichen den allgemeinen und der 
Rest den qualifizierten Hauptschulabschluss. Gleichgestellte allgemeine und qualifizierte 
Hauptschulabschlüsse werden in Push B erzielt. 
 

Hinweis: An dieser Stelle sei auf die geringen Zahlen hingewiesen; überdies sind die Angaben lediglich 
Momentaufnahmen. 

                                                           
165 Praxis und Schule (PuSch) | kultus. hessen.de 
166 �,���•�•�]�•���Z���•���<�µ�o�š�µ�•�u�]�v�]�•�š���Œ�]�µ�u�W���c�>���]�š�o�]�v�]�����Ì�µ�u���W�Œ�}�P�Œ���u�u���c�W�Œ���Æ�]�•���µ�v�����^���Z�µ�o���^���~�W�µ�^���Z�•�^���V���^�X2f 
167 PuSch A wird an allgemeinbildende Schulen und PuSch B an beruflichen Schulen (Bildungsgang zur Berufsvorbereitung) 
realisiert. 
168 Kein allgemeinbildender Abschluss an PuSch B. 
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12.3. Berufliche Schulen 
 
 
Tabelle 67: Abschlüsse an beruflichen Schulen im Vergleich 2015/16 und 2018/19 

Bildungsphasen und erreichte Abschlüsse 2015/16 2018/19 Veränderung 
Studienqualifizierung 918 709 -22,8% 

kein Abschluss (nach Beendigung des Bildungsganges) 25 16 -36,0% 
Abbruch (vorzeitiges Verlassen des Bildungsganges) 156 124 -20,5% 
Gleichstellung mit mittlerem Abschluss 159 40 -74,8% 
Fachhochschulreife 281 248 -11,7% 
Abitur 297 281 -5,4% 

Übergangssystem 685 842 22,9% 
kein Abschluss (nach Beendigung des Bildungsganges) 110 183 66,4% 
Abbruch (vorzeitiges Verlassen des Bildungsganges) 109 151 38,5% 
Abschluss, inkl. Bescheinigung: Besuch beruflicher 

Bildungsgang in zieldifferentem Unterricht 
301 304 1,0% 

Gleichstellung mit Hauptschulabschluss 22 45 104,5% 
Gleichstellung mit qualifizierendem Hauptschulabschluss 20 49 145,0% 
Gleichstellung mit mittlerem Abschluss 123 110 -10,6% 

Ausbildung 2.175 2.306 6,0% 
kein Abschluss (nach Beendigung des Bildungsganges) 38 50 31,6% 
Abbruch (vorzeitiges Verlassen des Bildungsganges) 399 388 -2,8% 
Abschluss Assistenzberuf 203 238 -23,5% 
Abschluss Berufsschule 1.437 1.442 17,2% 
anderer Abschluss169 17 13 0,3% 
Staatliche Anerkennung170 52 146 180,8% 
Gleichstellung mit Hauptschulabschluss 7 4 -42,9% 
Gleichstellung mit mittlerem Abschluss 13 15 15,4% 
Fachhochschulreife 9 10 11,1% 

Aufstiegsfortbildung 244 173 -28,7% 
kein Abschluss (nach Beendigung des Bildungsganges) 11 7 -36,4% 
Abbruch (vorzeitiges Verlassen des Bildungsganges) 25 28 12,0% 
Abschluss 89 54 -39,3% 
Gleichstellung mit mittlerem Abschluss  * 

 

Fachhochschulreife 119 84 -29,4% 
Insgesamt 4.022 4.030 0,2% 

Quelle: LUSD, eigene Berechnungen 

 
Bei Betrachtung der Abschlüsse im Bereich der Studienqualifizierung fällt auf, dass der gleichgestellte 
mittlere Abschluss stark zurückgegangen ist. Dieser Umstand kann u. a. damit erklärt werden, dass der 
Wechsel auf das berufliche Gymnasium171 häufiger nach dem Erwerb des Realschulabschlusses an 
Regelschulen erfolgt. 
 
Im Übergangssystem zeigt sich im Vergleich zum Schuljahr 2015/2016 ein Anstieg der Abbrüche und es 
werden vermehrt keine Abschlüsse nach Beendigung der jeweiligen Bildungsgänge erreicht. Positiv ist 
der Anstieg gleichgestellter Hauptschulabschlüsse.  

                                                           
169 Anderer Abschluss bezieht sich auf den Bildungsgang Berufsfachschule mit Berufsabschluss 
170 Bezieht sich auf die Abschlüsse der Fachschulen für Sozialwesen. 
171 Der Erwerb des gleichgestellten mittleren Abschlusses wurde in der Kategorie Studienqualifizierung ausschließlich diesem 
Bildungszweig zugeordnet. 
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12.4. Vertragsauflösungsquote 
 
Die Kennzahl ist relevant, um beispielsweise Fehlentwicklungen im Ausbildungssystem rechtzeitig zu 
erkennen. Eine Auflösung des Ausbildungsvertrags stellt einen Bruch in der Bildungsbiografie dar und 
führt zu einem späteren Eintritt in den Arbeitsmarkt. Jedoch kann es auch zu einer vorzeitigen 
Vertragsauflösung kommen, wenn z.B. Jugendliche den Ausbildungsbetrieb wechseln und dabei die 
Ausbildung im begonnenen Beruf fortsetzen. Die aktuellen Daten erlauben keine Rückschlüsse auf die 
Lösungsgründe oder darauf, wie lang das Vertragsverhältnis bestand. 
Die abschließenden Gründe für die Auflösung eines Ausbildungsvertrages können sehr vielfältig sein und 
sind nicht gleichbedeutend mit einem endgültigen individuellen Scheitern der Auszubildenden. In jedem 
Fall bedeutet dieser Schritt aber sowohl für die Person als auch für den Betrieb einen Einschnitt und 
bringt die Notwendigkeit mit sich, Ressourcen in eine neue Lösung zu investieren. Aus dem Verhältnis 
von gelösten Ausbildungsverträgen und begonnenen Ausbildungsverträgen kann eine 
Vertragsauflösungsquote berechnet werden. �����]�u�������(�º�Œ�����v�P���Á���v���š���v���c�^���Z�]���Z�š���v�u�}�����o�o�^ werden alle 
Vertragsauflösungen eines Jahres zusammengezählt, unabhängig davon, in welchem Ausbildungsjahr 
sich die Auszubildenden gerade befunden haben. 
 
Abbildung 120: Entwicklung Vertragsauflösungsquote im Vergleich zu Hessen 

 
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Vertragsauflösungsquote nach dem Schichtmodell nach Ausbildungsbereichen; Angaben in % 
 

Auf Grundlage der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder zeigt die obere Darstellung der 
letzten 10 Jahre eine starke Schwankung. Tendenziell liegt der Kreis Offenbach bei der 
Vertragsauflösungsquote über dem hessischen Durchschnitt. 
 
Differenziert nach den Ausbildungsbereichen offenbart sich folgendes Bild: 
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Abbildung 121: Vertragsauflösungsquote nach Ausbildungsbereich in 2019 

 
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Vertragsauflösungsquote nach dem Schichtmodell nach Ausbildungsbereichen, Angaben in % 

 
In 2019 konnte mit 38,3% im Bereich Landwirtschaft die höchste Vertragsauflösungsquote festgestellt 
werden. Die niedrigste zeigt sich mit 10,4% im Bereich öffentlicher Dienst. Differenziert nach Geschlecht 
lag die Vertragsauflösungsquote unter den weiblichen Auszubildenden im Bereich Landwirtschaft und 
freie Berufe am höchsten. Unter den männlichen waren die Bereiche öffentlicher Dienst und Handwerk 
vertreten.  
Offen bleibt die Frage, inwieweit für bestimmte Ausbildungsbereiche eine bessere Passung zwischen 
den beruflichen Anforderungen und der individuellen Voraussetzung bzw. Eignung der Auszubildenden 
hergestellt werden kann. Sicher kommt es hierfür auch auf die Qualität der Berufsorientierung, der 
Ausbildungsvermittlung und die Motivation der Auszubildenden sowie die Unterstützungssysteme an. 
  

22,4
25,3

38,3

10,4

28,1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Industrie und Handel Handwerk Landwirtschaft Öffentlicher Dienst Freie Berufe

Vertragsauflösungsquote nach Ausbildungsbereich



 

202 
 

13. Ergebnisse einer Befragung von Schüler/-innen im 
 Abschlussjahr 2020/2021 

 
Um differenzierte Informationen über die speziellen Lebenslagen im Übergang Schule-Ausbildung sowie 
über die Situation während der Corona-Pandemie der Jugendlichen zu erhalten, wurde ein umfassender 
Fragebogen entwickelt. Angelehnt ist dieser an die Befragung der Stadt Offenbach und er soll dabei 
helfen, den Einstieg der Schüler/-innen in die Ausbildung zu beschreiben. Im Kreis Offenbach wurde 
diese Form der Schulabgangsbefragung noch nicht praktiziert und als Pretest sollte damit Gültigkeit und 
Verständlichkeit (z.B. Fragestellung oder Skalen) des Untersuchungsinstrumentes überprüft und ggfs. 
angepasst werden.  
Die Befragung wurde in anonymisierter Form durchgeführt, richtete sich an Schulentlassene von Haupt-
, Real- und Gesamtschulen, erfolgte von Ende Juni bis Ende August 2021 (3 Wochen vor Ferienbeginn). 
Trotz kurzfristiger Bekanntgabe des Vorhabens haben sich 4 Schulen an der Umsetzung beteiligt und 
diese unterstützt.172  
Die Befragung wurde online durchgeführt, erfolgte zum Teil im Rahmen einer Schulstunde und zum Teil 
wurde der entsprechende Link an die Schüler/-innen versendet. 89 von ihnen haben den Fragebogen 
komplett ausgefüllt. Genutzt wurde das Online-Befragungstool LimeSurvey.173 
Abgefragt wurden neben persönlichen bzw. sozialstatistischen Daten auch die Anschlussperspektive, 
die Zukunftswahrnehmung, das Wissen über Berufswahlmöglichkeiten und die Erfahrungen aus dem 
Homeschooling, siehe nachfolgende Tabelle: 
 
Tabelle 68: Grobüberblick: Inhalt der Schulabgangsbefragung 

Themenkomplexe Details 

Basisdaten Allgemeine sozialstatistische Daten 

Übergang 
Gründe Besuch einer weiterführenden Schule; Übergangsperspektiven nach der 
Schule; Bewerbungsverhalten und Rückmeldungen; Mobilität  

Unterstützung 
Unterstützung bei der Berufswahlentscheidung;  
dem Schüler bzw. der Schülerin bekannte Möglichkeiten der 
Berufswahlentscheidung 

Homeschooling Schulschließung; materielle Ausgangslage 

Corona-Pandemie Einstufung und individuelle Auswirkung der Pandemie 

Zukunftswahrnehmung allgemeine Chancen und bei der Ausbildung; Optimismus 

 
 
  

                                                           
172 Aus Gründen der Anonymität werden weder Name, Form noch Ort der Schulen genannt.  
173 https://www.limesurvey.org/  



 

203 
 

 

I. Zu den Teilnehmern bzw. Teilnehmerinnen 
 
Aus Gründen des Datenschutzes und der geringen Fallzahlen wird auf eine tiefere Analyse wie der 
Verschränkung bestimmter Merkmale (z.B. Geschlecht und zuvor besuchte Klasse) sowie die Darstellung 
von Nachkommastellen verzichtet.  
 
Geschlechterverteilung:  
40% der befragten Schüler/-innen waren Jungen, 59% Mädchen und 1% definierte sich als divers. 
 
Wohnort:  
Fast zwei Drittel (64%) stammten aus den Kommunen Egelsbach, Langen und Rodgau. 
 
Zuletzt besuchte Klasse: 
 Zu einem Drittel hatten die Schulabgänger/-innen zuvor die neunte Klasse besucht und zwei Drittel die 
zehnte. 
 
Altersverteilung:  

 
Drei Viertel der Teilnehmer/-innen waren zum Zeitpunkt der Umfrage 16 
Jahre und jünger. 
 
 

 
 
Staatsangehörigkeit:  
Fast Drei Viertel (71%) der Teilnehmer/-innen hatten die deutsche Staatsangehörigkeit. 
 
Familiensprache: 
In fast zwei Dritteln (62%) der Familien mit Schülerinnen bzw. Schülern im Abschlussjahr wird Deutsch 
gesprochen.  
73% der Schüler/-innen leben in einem einsprachigen Familienkontext. In den Herkunftsfamilien werden 
zwei Sprachen bei 24% und drei bei 3% der befragten Schüler/-innen gesprochen. 
 
  

Alter Anteil 

15 Jahre 15% 

16 Jahre 61% 

17 Jahre 18% 
18 Jahre 6% 
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II. Übergang  
 
Abschlüsse: 
 
Abbildung 122: Erreichter Abschluss 

 
 
Niemand der Befragten wird ohne Abschluss die Schule verlassen. Fast jeweils ein Drittel hat einen 
Hauptschul- (inkl. qualifizierten) oder Realschulabschluss erreicht oder ist in die elfte Klasse versetzt 
worden. 
 
Übergangsperspektiven: 
 
Abbildung 123: Perspektive nach Ende des Schuljahres 

 
Fast ein Drittel (32%) der Befragten verfolgte das Ziel, ein berufliches Gymnasium oder die gymnasiale 
Oberstufe zu besuchen; den Wunsch, eine Ausbildung zu beginnen, verfolgte in etwa ein Fünftel (18%); 
jede/-r Elfte (9%) hatte zum Zeitpunkt der Befragung bzw. nach Beendigung des Schuljahres keine 
konkrete Vorstellung vom weiteren beruflichen oder schulischen Weg. Im Übergangsbereich, darunter 
sind vor allem schulische Bildungsangebote unterhalb einer qualifizierten Berufsausbildung bzw. solche, 
die zu keinem anerkannten Ausbildungsabschluss führen, zu verstehen174, werden sich ca. 8% der 
Schüler/-innen befinden.  

                                                           
174 z.B. besondere Bildungsgänge an der Berufsschule (PuSch B), Berufsgrundbildungsjahr (BGJ), Bildungsgänge zur 
Berufsvorbereitung (BVB) 

12%

19%

36%

33%

Welchen Schulabschluss wirst du wahrscheinlich 
erreichen?

Hauptschulabschluss

qualifizierender Hauptschulabschluss

Realschulabschluss

Versetzung Klasse 11

9%
9%

15%
17%

1%
17%

1%
6%
6%

1%
1%

18%

0% 5% 10% 15% 20%

ich weiß es noch nicht
etwas anderes machen

die gymnasiale Oberstufe besuchen
das berufliche Gymnasium besuchen

einen berufsvorbereitenden Lehrgang beginnen
die zweijährige Berufsschule besuchen

das Berufsbildungsjahr besuchen
einen besonderen Bildungsgang an der Berufsschule

die 10. Klasse besuchen
die 10. Klasse wiederholen
die 9. Klasse wiederholen

eine schulische Ausbildung beginnen

Was wirst du nach dem Ende des Schuljahres machen?



 

205 
 

Bewerbungsverhalten: 
 
75 Schüler/-innen machten Angaben zu den geschriebenen Bewerbungen. 
 
Abbildung 124: Anzahl geschriebener Bewerbungen 

 
15 der Befragten gaben an, keine Bewerbung geschrieben zu haben. Jeder von ihnen möchte weiter zur 
Schule gehen und verfolgt das Ziel, einen höheren Abschluss zu erreichen.  
 

68 Schüler/-innen machten Angaben zum Bewerbungsfeedback. 
 

Abbildung 125: Bewerbungs-Feedback 

 
Die Mehrzahl derer, die sich beworben hatten und die bisher nur Zusagen erhielten, hatte bis zu drei 
Bewerbungen geschrieben. Etwas mehr als die Hälfte der Jugendlichen, die eine negative Reaktion auf 
die Bewerbungen erhielten, hatte 20 und mehr Bewerbungen geschrieben. 
Von den 89 Befragten hatten 12 zum Zeitpunkt der Umfrage einen Ausbildungsplatz. Die Bemühungen 
reichten von einer bis zu 20 geschriebenen Bewerbungen. 
Bei der Frage zum Bewerbungsfeedback hatten die Schüler/-innen Gelegenheit, einen Kommentar 
abzugeben. Es folgen ein paar O-Töne175: 

 
�c�/���Z���Z�������������Á���Œ���µ�v�P���v���(�º�Œ���W�Œ���l�š�]�l�µ�u���(�º�Œ�•���&�����Z�����]���P���•���Z�Œ�]�������v�X���>���]�����Œ�������l���u���]���Z���v�µ�Œ��

Absagen aufgrund von Corona.�  ̂

�c�/���Z���Á���]�˜�U���v�]���Z�š���Á���Œ�µ�u���•�]�����v�]���Z�š���P�����v�š�Á�}�Œ�š���š���Z�������v�X�����•���Á���Œ���•���Z�Œ���P�µ�š���P���•���Z�Œ�]�������v�^ 

�c�D���]�•�š���v�•���•�µ�•���P���v���v�µ�Œ�����]�v�������]�v�Ì�]�P�� Absage.�  ̂

�c�D���v���Z�����Z�������v���u���]�v���������Á���Œ���µ�v�P���������v�š�Á�}�Œ�š���š�U���������Œ���u���v���Z�����v�]���Z�š�X�������]���u���]�v���u�����Œ�•�š���v��
Vorstellungsgespräch wollten sie mich ohne zu zögern aufnehmen. Und ich musste mich 

�Ì�Á�]�•���Z���v�����o�o�������v�����v�����Œ���v���•���Z�v���Œ�Ì�š���v�����v�š�•���Z���]�����v�U���Á���]�o���•�]�����u�]���Z�����o�o�����Á�}�o�o�š���v�X�^  

                                                           
175 Grammatikalisch angepasst. 
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Übergangskompetenz: 
 
Abbildung 126: Einschätzung der Übergangskompetenz 

 
 
Hinsichtlich ihrer subjektiven Einschätzung zu ihrem Berufsleben fühlten sich zwei Drittel (66%) der 
Befragten eher gut bis ganz gut vorbereitet; über ein Viertel (27%) konnte keine konkrete Position 
beziehen (teils-teils), während 7% sich eher schlecht bis ganz schlecht vorbereitet fühlten. 
 
 
Gründe für den Besuch einer weiterführenden Schule: 
 
Abbildung 127: Gründe für den Besuch einer weiterführenden Schule 

 
 
Bei den Jugendlichen der neunten Klasse ist der Anteil derjenigen, die eine weiterführende Schule 
besuchen, weil sie keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, im Vergleich zu denen der zehnten Klasse 
viermal so hoch. Nach Geschlecht differenziert ist dieser Grund bei den Schulabgängerinnen etwas 
häufiger vertreten als bei den Schulabgängern. 
Insgesamt ist das Interesse an einer höheren Schulbildung mit 63% bis 64% bei den Schülern bzw. 
Schülerinnen der neunten und zehnten Klassen etwa gleich stark. In Verbindung mit dem allgemeinen 
Interesse, weiter zur Schule zu gehen, ist dieses bei den Schulabgängerinnen etwas stärker ausgeprägt. 
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Mobilität: 
 
Abbildung 128: Mobilitätsverhalten 

 
 

Fast ein Sechstel der Befragten wären nicht bereit, für ihren Wunschberuf ihre Heimatstadt zu verlassen, 
wohingegen ein Sechstel vorzugsweise im Kreis Offenbach bleiben möchte. Immerhin ein Drittel könnte 
sich vorstellen, in Frankfurt oder in der Stadt Offenbach anzufangen. Über ein Sechstel der 
Schulabgänger/-innen könnte sich eine Beschäftigung überall in Deutschland vorstellen und fast gleich 
viele würden in einen anderen Ort umziehen. 
 
 

III. Unterstützung und bekannte Angebote zum Übergang Schule-Beruf 
 

Abbildung 129: Hilfe bei der Entscheidung Berufswahl oder Schule 

 
 

Mehrfachnennung 
 

Ein wesentlicher Unterstützungsfaktor bei der Berufswahl oder Schulentscheidung der Jugendlichen ist 
die Familie. Dabei kommt den Müttern mit 63% Nennung die größte Rolle bei der Entscheidung zu. 
Demgegenüber wurden Väter mit 40% benannt. In der Bedeutung folgen Freunde bzw. Freundinnen 
und Bekannte mit 30% und Verwandte mit 26%. Für ein Fünftel (21%) der Befragten hatten die 
Lehrkräfte bei der Berufswahl bzw. dem weiteren Schulbesuch eine erwähnenswerte Bedeutung.  
21% der Befragten machten Angaben im Feld �c�^�}�v�•�š�]�P���^�X�� �����Œ�]�v�� ���v�š�Z���o�š���v�� �Á���Œ���v�� �(�º�Œ��Antworten, wie 
Geschwister, Großeltern und niemand bzw. sich selbst. Eine genauere Analyse des Letztgenannten 
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ergab mit einem Anteil von 8% eine Gruppe von Schülern bzw. Schülerinnen, die bei der Berufswahl 
oder Schulentscheidung keine erlebte Unterstützung erfuhren. 
 
Abbildung 130: Kenntnisse über die Angebote und Instrumente (Berufswahl) 

 
Mehrfachnennung 
 

Den höchsten Bekanntheitsgrad der Berufsorientierungsmöglichkeiten sind Ausbildungsmessen, Tage 
der offenen Tür, Berufspraktika und die Webseite planet-beruf.de. Weniger bekannt waren KomPo7, 
Job & Grill und Job-Rallye. Dies kann u. a. damit erklärt werden, dass nicht alle Angebote in jeder 
Kommune vorgehalten werden. 
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IV. Homeschooling 
 
Schulschließung: 
 

Abbildung 131: Corona und Schulschließung 

 
Fast die Hälfte (47%) der befragten Schüler/-innen erkannte die Anstrengungen der Schulen bei der 
Umsetzung des Homeschoolings an.  
Annähernd zwei Drittel (65%) betrachten die Schulen im Vergleich zum Homeoffice als einen besseren 
Lernort.  
2 von 5 Schüler/-innen finden es besser, in die Schule zu gehen. 
Ein Drittel der Befragten hatte seit Beginn der Pandemie häufiger Probleme, dem Lernstoff zu folgen.  
 
Materielle Ausgangsbedingungen: 
 

Abbildung 132: Materielle Ausgangsbedingung beim Homeschooling 

 
Bei 71% der Befragten waren alle diese drei Bedingungen (ruhiger Platz, eigener Schreibtisch und 
Zimmer) erfüllt. Differenziert nach den Klassenstufen hatten die Schüler/-innen der neunten Klassen mit 
63% eine ungünstigere Ausgangslage als die Zehntklässler mit 75%.  
Das komplette Fehlen aller drei Voraussetzungen gaben 8% und somit in etwa jeder zwölfte der 
Befragten an.   

18%

22%

11%

13%

15%

18%

4%

13%

27%

21%

19%

26%

19%

19%

25%

21%

21%

19%

40%

26%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Seit Beginn der Pandemie ist es mir schwerer gefallen,
dem Lernstoff zu folgen.

Ich fand es gut, nicht jeden Tag in die Schule gehen zu
müssen.

Ich kann bzw. konnte in der Schule besser lernen als
zuhause.

Meine Schule hat alles unternommen, um den
Unterricht so gut wie möglich durchführen zu können.

Wie hast du die Coronasituation in der Schule erlebt? Welchen Aussagen 
kannst du zustimmen?

stimme nicht zu stimme eher nicht zu teils-teils stimme eher zu stimme zu

79%

83%

84%

21%

17%

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

... ein eigenes Zimmer?

... einen eigenen Schreibtisch?

... einen ruhigen Platz zum Lernen?

Wie war für dich das Homeschooling? Hattest du...

Ja Nein



 

210 
 

V. Subjektives Erleben der Coronasituation 
 
Abbildung 133: Subjektives Empfinden im Vergleich zu vor der Corona-Pandemie 

 
 

 
 
Fast ein Viertel (24%) der Befragten gab an, sich eher wie vor der Pandemie zu fühlen. Differenziert nach 
Geschlecht fühlten sich die männlichen Schulentlassenen häufiger genauso gut wie vorher. Bei über der 
Hälfte (53%) der Schüler/-innen der neunten Klassen hatte die Corona-Pandemie einen negativen 
Einfluss auf das allgemeine Wohlbefinden.  
 
Abbildung 134: Einfluss der Coronasituation auf die Stimmung 
 

 
17% der Schüler/-innen gaben an, dass die Coronakrise die Stimmung nicht beeinflusst hat. Weitere 
11% konnten dem eher zustimmen. Bei den Schülern und den Zehntklässlern bzw. -klässlerinnen konnte 
eine stärkere Konsistenz in der Grundstimmung ermittelt werden.  
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Abbildung 135: Erlebte Einsamkeit in der Pandemie 

 
 
Der Aussage, häufiger von Einsamkeit betroffen zu sein, stimmten die Schüler/-innen der zehnten 
Klassen mehr als doppelt so oft zu als die Neuntklässler. Seltener einsam fühlten sich die männlichen 
Befragten.  
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Bewertung der Corona-Pandemie  
 

Abbildung 136: Bewertung der Coronasituation 

  
 

Über die Hälfte (54%) der Befragten stufte das Corona-Virus eher als ein gefährliches Virus ein, einer 
von 9 (11%) sah darin keine Bedrohung. 
Die Angst, andere, beispielsweise Familienmitglieder oder Verwandte, mit dem Virus anzustecken, war 
mit 45% wesentlich stärker verbreitet als sich selbst zu infizieren mit 19%. 
Mehr als zwei Drittel (68%) der Schüler/-innen fanden es eher richtig, sich an die Regeln der 
Pandemieeindämmung zu halten. 
Zustimmungsindex: Bestehend aus den vier Aussagen der obigen Abbildung wurden zu den 
���v�š�Á�}�Œ�š�l���š���P�}�Œ�]���v���W�µ�v�l�š�����À���Œ�P�������v���~�í���W�µ�v�l�š���(�º�Œ���c�•�š�]�u�u�����v�]���Z�š���Ì�µ�^�����]�•���ñ���W�µ�v�l�š�����(�º�Œ���c�•�š�]�u�u�����Ì�µ�^�•���µ�v����
aufaddiert. Im Ergebnis konnten 4 Punkte für völlige Ablehnung bis zu 20 Punkte für maximale 
Zustimmung erreicht werden. 
 

Abbildung 137: Zustimmungsindex 

 
Bei in etwa jedem bzw. jeder achten (12%) Schüler/-in konnte ein niedriger Zustimmungsindex ermittelt 
werden. Differenziert nach Geschlecht war dieser bei den Schülerinnen sowie bei den Schülern der 
neunten Klassen seltener vertreten. Hohe Zustimmungswerte waren bei den Schülerinnen zu finden 
sowie bei den Zehntklässlerinnen. 
11 Schüler/-innen stimmten allen Aussagen zu. Somit hält in etwa jeder Achte (12%) das Virus für 
gefährlich, hat Angst, sich und andere anzustecken und findet es richtig, den entsprechenden Regeln 
Folge zu leisten. Eine komplette Ablehnung dessen war bei 2% der Befragten zu finden.  
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Verluste im Vergleich zu vor der Pandemie 
 
Diese Frage wurde von 66 Schüler/-innen beantwortet. 
���u���Z���µ�(�]�P�•�š���v���Á�µ�Œ�������c�&�Œ���]�Z���]�š�^���P���v���v�v�š���µ�v���������u�]�š�����]�� Beschränkungen (Maske), fehlende öffentliche 
Freizeitaktivitäten, die fehlenden (engen) Sozialkontakte allgemein und konkret zu Freunden und 
Familie. Vermehrt wurde der Verlust von Normalität geäußert. Folgende ausgewählte O-Töne176 
gewähren einen tieferen Einblick: 
 
Was fehlt dir am meisten im Vergleich zu vor der Pandemie? 

Meine Kontakte wie vorher pflegen zu können fällt mir schwer und soziale Kompetenzen 
auszuführen ist auch schwerer geworden. 

Freunde, normales Leben, Urlaub und Veranstaltungen mit der Familie. 

Die sozialen Kontakte, mein Bekanntenkreis ist kleiner geworden. Ich habe wichtige 
Familienmitglieder an Corona verloren. 

Man kann sich nur zu zweit treffen, was mich nervt. 

Mir fehlt es an sich nichts, nur durch die Pandemie versäumte Zeit würde ich gerne 
"zurückkriegen". 

�D���•�l���v���Z�������v���P���•�š�‚�Œ�š�U���u���v���l�}�v�v�š�����•�]���Z���v�]���Z�š���Œ�]���Z�š�]�P���l�}�v�Ì���v�š�Œ�]���Œ���v�Y 

Als man noch keine Maske tragen musste und nicht alle zwei Tage testen musste und man 
für Freizeitaktivitäten keinen Nachweis (negativer Covidtest) mitbringen musste, fehlt mir. 

Sich keine Gedanken drüber machen zu müssen, ob man eine Maske oder ein Test braucht. 
Außerdem Konzerte und Reisen. Von der Freiheit, die man in der Jugend anfängt zu 

bekommen, merke ich durch die Pandemie nichts. 

Sich Frei fühlen, um selbstständiger zu sein. Wegen Corona ist meine Freiheit verkleinert 
und meine Angst vergrößert. Wegen Corona traue ich mich nicht, nach draußen zu gehen. 

Meine Verwandten in den anderen Ländern zu besuchen. 

Alle ohne Masken zu sehen, nicht mehr Angst davor zu haben, dass man sich ansteckt. 

Die Möglichkeiten mit Freunden als auch der Schule spontane Ausflüge zu machen. Einfach 
für mehr Freiheiten in der Freizeit und das Pflegen der Sozialkontakte. 

Eine Abschlussfahrt und eine vernünftige Verabschiedungsfeier der 10. Klassen. 

Bessere Organisation in den Schulen. 

 
  

                                                           
176 Grammatikalisch angepasst. 
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Vorteile der Pandemie für die Lebenssituation 
 

Im Vergleich zur vorhergehenden Frage wurde diese von den Schülern häufiger beantwortet (73 
Antworten). 46 Schüler/-innen verneinten diese Frage explizit. 
Am häufigsten wurde als Vorteil die Selbstreflexion über das eigene Leben allgemein und konkret zu 
den Themen Gesundheit, Selbstständigkeit und zu persönlichen Zielen wahrgenommen. Aber auch das 
Fernbleiben vom sozialen Gefüge Schule wurde als Vorteil beschrieben. Ferner wurde bei Beantwortung 
der Frage die negative Auswirkung der Pandemie auf die Lebenssituation dargestellt. Vereinzelt wurde 
die gewonnene Zeit genannt und auch eine Antwort, die sich als verschwörungstheoretisch einstufen 
lässt, war zu finden. Es folgt eine Zusammenstellung der O-Töne177: 
 

Bietet die Pandemie Vorteile für deine Lebenssituation? 

Nein, weil mein Kopf kaputt geht, weil ich durch Corona keine Ausbildungsstelle bekomme. 

Ja, ich darf länger zuhause bleiben und werde dafür nicht kritisiert. Außerdem gebe ich nicht 
so viel Geld aus wie vorher, das habe ich durch die Pandemie gelernt. 

Nein auf gar keinen Fall. Ich konnte meine Sportart nicht ausüben. Ich hatte sehr viel Stress 
mit der Schule wegen meines Abschlusses und den Prüfungen. Meine mentale Gesundheit 

ist komplett kaputt gegangen bis hin zu Depressionen und Panikattacken. 

Ja, ich muss mich nicht mit so vielen Menschen abgeben. 

Ich habe gelernt, dass ich auch mal einen Tag nichts machen kann und einfach mal zuhause 
sein kann. 

Ja, ich kann die Tage besser aufbauen bzw. kontrollieren/planen. 

Ich habe mir mehr Gedanken über das Leben gemacht. Gesundheit und Verwandte. 

Die Pandemie hat mich durch meine Gedanken über Gesundheit verbessert. 

Ich hatte dadurch eine Ausrede zu Hause zu bleiben, aber ansonsten nichts. 

Ja, dass ich mehr Zeit hatte zum Lernen, weil ich nichts zu tun hatte. 

Ja, habe mich selbst besser kennengelernt und weiß was ich machen will (hab Ziele). 

Man lernt, mit sich selbst zu leben. 

Man hat dadurch andere Kontakte. 

�D���v�������v�l�š���P���v�Ì�����v�����Œ�•���º�����Œ���^�����Z���v���}�����Œ���^�]�š�µ���š�]�}�v���v���v�����Z�Y 

Das ganze Leben und der Lebensstil haben sich komisch verändert. 

Man hat gelernt, selbstständig zu sein. 

Ich kann mehr am PC für meinen hoffentlich späteren Beruf lernen (Programmieren). 

Besser in der Schule geworden. (2x) 

                                                           
177 Grammatikalisch angepasst. 
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VI. Zukunftswahrnehmung 
 
Abbildung 138: Einfluss der Coronasitutation auf die Ausbildungschancen 

 

 
 
Fast 3 von 5 bzw. 58% der Befragten vertreten die Auffassung, dass das Coronavirus ihre 
Ausbildungschancen eher verschlechtert hat. Weibliche Befragte nannten dies mit 66% stärker häufiger 
als die männlichen mit 42%. 
 
Abbildung 139: Allgemeine Chancen im Vergleich zu vorhergehenden Abgangsklassen 

 
 
Ähnlich der vorhergehenden Aussage stimmten in etwa 3 von 5 Schüler/-innen (57%) der Aussage zu, 
allgemein schlechtere Zukunftschancen als die vorhergehenden Abgangsklassen zu haben. Die 
Verteilung zwischen den beiden Klassenstufen ist ähnlich. 
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Abbildung 140: Zukunftsoptimismus 

 
 
4 von 5 Schüler/-innen (81%) blicken pos�]�š�]�À���]�v�����]�����•�µ�l�µ�v�(�š�X�����]�v���v���•�š���Œ�l���v���K�‰�š�]�u�]�•�u�µ�•���~�c�š�Œ�]�(�(�š�����µ�(���i�������v��
�&���o�o�� �Ì�µ�^�•�� �Á���Œ�� �����]�� ���]�v���u�� ���Œ�]�š�š���o�� �����Œ�� �^���Z�µ�o���v�š�o���•�•���v���v�� �À���Œ�š�Œ���š���v�X�� ���µ�(�� �����u�� �^�‰���l�š�Œ�µ�u�� �����Œ�� �u���Æ�]�u���o���v��
���µ�•�‰�Œ���P�µ�v�P���~�^�š�]���Z�Á�}�Œ�š���c���µ�(���i�������v���&���o�o�^�•���(���v�����v���•�]���Z���Z���µ�(�]�P���Œ���u���v�v�o�]���Z���������(�Œ���P�š�����µ�v����Zehntklässler.  
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Ergebnisse und Ziele der Arbeitsgruppen 

Die folgende Darstellung führt die wichtigsten Arbeitsergebnisse des Bildungsmanagements im 
Projektzeitraum auf. 
Zunächst wurden Felder mit hohem Handlungsdruck und ressortübergreifendem Abstimmungsbedarf 
identifiziert. Auf Grundlage von Interviews mit relevanten Fachdiensten wurden Schnittstellen, 
Leerstellen und gemeinsame Handlungsfelder benannt. Das Bildungsmanagement hat Vorschläge zur 
weiteren Vorgehensweise unterbreitet. Anschließend konstituierte sich di���� �>���v�l�µ�v�P�•�P�Œ�µ�‰�‰���� �b���]�o���µ�v�P��
�]�v�š���P�Œ�]���Œ�š�Z�X���m�����Œ�����]���•�������Œ�(�}�o�P�š�����(�}�Œ�š���v�����]�����Á���]�š���Œ�����Œ���•�•�}�Œ�š�º�����Œ�P�Œ���]�(���v�����������•�š�]�u�u�µ�v�P�X�� 
Die Lenkungsgruppe beauftragte im Folgenden eine Bestandsaufnahme der kreisinternen Angebote. 
Auf dieser Grundlage wurden im Rahmen von Workshops die Schwerpunktthemen identifiziert: 

�x Fachkräftegewinnung im Bereich Erziehung-Betreuung  

�x Sprachförderung im Bereich frühe Bildung, Grundschule/ Betreuung  

�x Optimierung von Zugängen  

�x Gestaltung von Übergängen 

 
 
Fachkräftegewinnung im Bereich Erziehung-Betreuung/AG Attraktive Ausbildungskapazitäten  
 
Zur Abstimmung gemeinsamer Anstrengungen zur Fachkräftegewinnung im Kreis Offenbach wurde 
2020 eine AG Attraktive Ausbildungskapazitäten (AG AAK) unter Beteiligung der Kommunen, des 
Staatlichen Schulamtes, der Käthe-Kollwitz-Fachschule und der Kreisverwaltung eingerichtet. Das 
Bildungsmanagement wurde mit der Koordination des Prozesses zur Implementierung und Begleitung 
der AG AAK beauftragt. Dazu hat das Bildungsmanagement mit allen Kommunen ausgelotet, welche 
Aktivitäten und Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung und Fachkräftegewinnung durchgeführt bzw. 
empfohlen werden. Die Ergebnisse wurden von einer internen Projektgruppe zur Vorbereitung der AG 
AAK aufgenommen, um eigene Vorschläge erweitert und in der AG AAK vorgestellt. Darauf aufbauend 
wurden in der AG AAK folgende Maßnahmenschwerpunkte empfohlen:  

�x Ausbau attraktiver, vergüteter Ausbildungskapazitäten178 

�x Ausbau von Informations- und Beratungsmaßnahmen für Multiplikatoren und junge Menschen 

zur Gewinnung von mehr Auszubildenden179 

�x Stärkere Berücksichtigung des Themas Arbeitsmarktintegration bei der Lotsenausbildung 

�x Förderung multiprofessioneller Teams 

�x gemeinsame Aktivitäten zur Stärkung der gesellschaftlichen Anerkennung der 

Erziehungstätigkeit. 

                                                           
178 Einer vergüteten Ausbildung wird das größte Potenzial zur Gewinnung junger Menschen für den Beruf des Erziehers / der 
Erzieherin zugesprochen. Quelle: https://www.prognos.com/de/projekt/fachkraefte-der-fruehen-bildung-gewinnen-und-
binden  
179 Junge Menschen, Quereinsteiger/-innen und Frauen mit Migrationshintergrund für eine Erzieherausbildung zu begeistern 
sind für den nachhaltigen Erhalt des aktuell hohen Auszubildendenplateus im Erzieherbereich von Bedeutung. Quelle: 
https://www.prognos.com/de/projekt/fachkraefte-der-fruehen-bildung-gewinnen-und-binden  
Seit dem Schuljahr 2014/2015 sank in Hessen die Zahl der Anfänger/-innen an Fachschulen für Sozialwesen. Im Schuljahr 
2019/2020 ist erstmals wieder ein Anstieg zu verzeichnen. Quelle: 
https://statistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/files/iABE_Anfaenger_2019_2.9.2020.xlsx  
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Die Bearbeitung dieser Maßnahmen erfolgte über bereits bestehende Arbeitskreise und Netzwerke, wie 
z.B. das OloV-Netzwerk oder den AK Kommunale Träger.  
Entwicklungen und Ergebnisse seitdem: 

�x Ausbau der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung (PIVA) durch die kommunalen Träger. Alle 
kommunalen Träger im Kreis bieten mittlerweile die PIVA-Form an. 180  

�x Ausbau von mehr PIVA-Ausbildungsklassen durch die Käthe-Kollwitz-Schule, die als zentraler 
Berufsschulstandort der Region zwei Schulträgerbezirke mit qualifizierten Fachkräften versorgt.181 
Mit der neuen Ersatzschule Marie-Bloch-Schule in freier Trägerschaft182 werden ab dem Schuljahr 
2021/2022 weitere PIVA-Ausbildungskapazitäten zur Verfügung stehen.183 

�x Information und Gewinnung von Multiplikatoren für den Ausbau von Informations- und 
Beratungsmaßnahmen in verschiedenen Arbeitsgremien (OloV-Steuerungsgruppe, OloV-Tag, 
Dienstkonferenzen der Schulkoordinatoren bzw. -koordinatorinnen für Berufsorientierung aller 
Schulformen, Netzwerktreffen der Berufswegebegleiter/-innen, Arbeitskreis Kommunale Träger).  

�x Verstärkter Fokus auf die Erzieherausbildung im Rahmen von Berufsinformationsveranstaltungen. 
Träger und Fachschulen nutzen bspw. beim Azubispeeddating der Arbeitsagentur und der IHK sowie 
der digitalen Bildungsmesse in Rodgau Möglichkeiten zu Information und Beratung von 
Ausbildungsinteressierten.  

�x Planung von Informationsveranstaltungen zur Tätigkeit in der Kindertagespflege und zu dem Beruf 
der Erzieherin / des Erziehers für Interessierte mit Migrationshintergrund durch das 
Kreisintegrationsbüro in Zusammenarbeit mit der Kita-Fachberatung.  

�x Erarbeitung und nachhaltige Aktualisierung einer umfassenden Übersicht für Multiplikatoren unter 
Beteiligung der Kommunen und der Berufsschulen 

�x Finanzielle Unterstützung der kommunalen Träger bei der Förderung und Schulung von 
Ausbildungsbotschaftern im Beruf der Erzieherin / des Erziehers durch den Kreis Offenbach.184  

�x In Umsetzung: Der Plattform zur Berufsorientierung und Berufsinformation liegt eine Kooperation 
des Kreises Offenbach, der Pro Arbeit, der Agentur für Arbeit für Stadt und Kreis Offenbach, der 
Kammern und der Stadt Rodgau zugrunde.  

�x Die Pro Arbeit bietet kommunalen Träger ein geregeltes Matching-Verfahren zur Gewinnung von 
ausbildungsinteressierten Personen aus dem SGBII an. Diese umfasst die Berufsinformation, die 
Vorauswahl geeigneter Personen, die Organisation der Zusammenführung von 
Ausbildungsinteressierten und Trägern sowie die Unterstützung der Ausbildungsinteressierten im 
Bewerbungsprozess bzw. bei der Vermittlung von Praktika. 

�x Förderung von qualifizierenden Brückenmaßnahmen der Pro Arbeit, die Ausbildungsinteressierte 
beim Erwerb der erforderlichen berufsbezogenen Deutschsprachkompetenzen unterstützen bzw. 
an die fachlichen Anforderungen der Ausbildung zur Erzieherin / zum Erzieher heranführen.  

�x Die Entwicklung gemeinsamer Aktivitäten zur sozialen Anerkennung des Berufes der Erzieherin / des 
Erziehers erfolgt gemeinsam mit den kommunalen Trägern von Kindertagesstätten. 
 

                                                           
180 PIVA ist eine komprimierte Ausbildung. Das Berufspraktikum ist in die zweite Hälfte der Ausbildung integriert. An zwei bis 
drei Schultagen in der Woche findet der Fachunterricht statt. Die restliche Zeit sind die Auszubildenden beim Träger in der 
KiTa. Dazu muss der Träger sie als Fachkraft in Ausbildung anstellen und vergüten.  
181 Festzustellen ist eine Verlagerung von der Vollzeit- hin zur PIVA-Ausbildung, da mit dem Ausbau der PIVA-Klassen eine 
Reduktion des klassischen Vollzeit-Ausbildungsangebots einherging. Quelle: Käthe Kollwitz-Schule. 
182 Gesellschafter: starthäuschen gGmbH aus Offenbach, beramí e.V. aus Frankfurt, Erasmus Offenbach gGmbH. 
183 Laut Kultusministerium waren bereits 2020 die Zahl der Bewerber/-innen für die Ausbildung zum Erzieher/ zur Erzieherin 
insgesamt rückläufig. Dieser Trend wurde durch die Rückmeldung der umliegenden Fachschulen bestätigt. Die Erweiterung 
der Ausbildungskapazitäten an der staatlichen Fachschule Käthe Kollwitz für den Kreis Offenbach war aufgrund der 
rückläufigen Zahlen an Bewerbungen im Jahr 2020 nicht genehmigungsfähig.  
184 Der Kreis Offenbach finanziert u.a. aus Landesmitteln 2021 die Schulung von zwölf Ausbildungsbotschaftern. Eine 
Aufstockung der Mittel bei entsprechender Angebotsnutzung ist möglich. Weitere Informationen: 
https://www.offenbach.ihk.de/ausbildung-weiterbildung/ausbildung/ihk-ausbildungsbotschafter/  



 

219 
 

Sprachförderung im Bereich frühe Bildung, Grundschule/Betreuung  
 
Auf Grundlage einer kreisweiten Bestandsaufnahme wurde ein ressortübergreifender 
Abstimmungsprozess initiiert.  
Durch diesen Prozess wurde angestoßen: 

�x Einrichtung einer internen Arbeitsgruppe �cSprachförderung�  ̂�Ì�µ�Œ�����Œ���Œ�����]�š�µ�v�P�����]�v���•���c�&���Z�Œ�‰�o���v�•��

�^�‰�Œ�����Z�(�‚�Œ�����Œ�µ�v�P�^���~�^�š�Œ���š���P�]�•���Z�����•�]���o���v�š�Á�]���l�o�µ�v�P�����o�•���'�Œ�µ�v���o���P�����(�º�Œ�����]�����D���˜�v���Z�u���v���v�š�Á�]���l�o�µ�v�P�X��

Die Arbeitsgruppe wird vom Bildungsmanagement koordiniert.)  

�x ���µ�•�����µ�� �����Œ�� �Y�µ���o�]�(�]�Ì�]���Œ�µ�v�P�•�u���˜�v���Z�u���� �c�d�����u�(�}�Œ�š���]�o���µ�v�P ���o�o�š���P�•�]�v�š���P�Œ�]���Œ�š���� �^�‰�Œ�����Z�(�‚�Œ�����Œ�µ�v�P�^��
sowie Neuausrichtung der Teamschulungen. Geplant ist die Einstellung einer zusätzlichen 
Fachkraft und Intensivierung der Kooperation zwischen dem Kreisintegrationsbüro und der Kita-
Fachberatung. 

�x Engere Zusammenarbeit zwischen der Pro Arbeit, einem beauftragten Bildungsträger und dem 
Kreisintegrationsbüro.  

�x Einführung einer Kooperationsvereinbarung zwischen Kreis und Bildungsträgern von 
freiwilligen Sprachkursangebote im Rahmen von MitSprache-Deutsch4U zur Verbesserung der 
Abstimmungs- und Zusteuerungsmöglichkeiten. 
 

Weitere Aktivitäten und Dienstleistungen des Bildungsmanagements im Bereich Sprachförderung  

�x Förderung und Unterstützung von Kooperationen.  
�x �W�(�o���P���� �����Œ�� �l�Œ���]�•�Á���]�š���v�� �m�����Œ�•�]���Z�š�� �c�����µ�š�•���Z�•�‰�Œ�����Z�(�‚�Œ�����Œ���v�P�����}�š���� �]�u�� �<�Œ���]�•�� �K�(�(���v�������Z�^�X�� �^�]���� �]�•�š��

eine wichtige Grundlage für Zusteuerungs- und Abstimmungsprozesse.  

�x Förderung eines Zusteuerungs- und Abstimmungsverfahrens bei MitSprache-Deutsch4U-

Angeboten in Zusammenarbeit mit der Pro Arbeit und den Trägern auf Basis einer zentralen 

Informationsplattform.  

�x Beteiligung des Bildungsmanagements am Modellprojekt der Pro Arbeit zur Abstimmung von 
Sprachförderangeboten.  

 
 
Optimierung von Zugängen durch Herstellung von Transparenz zur Bildungssituation/ interne 
Projektgruppe Bildungsatlas 
 
Die Herstellung von Transparenz zu den Bildungs- und Informationsangeboten ist eine wichtige 
Voraussetzung für mehr Bildungsbeteiligung und Teilhabe sowie für die Weiterentwicklung von 
Informations- und Abstimmungsprozessen beim Aufbau einer Bildungslandschaft. Initiiert wurde eine 
Projektgruppe zur Erarbeitung eines Vorschlags für den Aufbau eines karten- und webbasierten 
Verzeichnisses. Eruiert wurden die Möglichkeiten der technischen Umsetzung, die Einbindung externer 
Partner, Meilensteine und Arbeitsschritte sowie die Methode zur Annäherung an mögliche Zielgruppen. 
Die Projektgruppe wurde vom Bildungsmanagement koordiniert. Wegen der Corona-Pandemie sind die 
Ressourcen in der Kreisverwaltung anderweitig gebunden und so wurde dieses Vorhaben in 
Abstimmung mit der Lenkungsgruppe zunächst aufgeschoben.  
 
 



 

220 
 

Weiterentwicklung 

Durch das Projekt �cBildung integriert�  ̂wurden strategisch wichtige Handlungsfelder identifiziert und die 
für Abstimmungs- und Lenkungsprozesse notwendigen ressortübergreifenden und kreisweiten 
Arbeitsstrukturen aufgebaut. Darüber wurden Abstimmungsprozesse neu entwickelt, die die 
Bearbeitung komplexer Themen mit hohem Handlungsdruck erlauben.  

Die Bearbeitung des Themas Fachkräftegewinnung / AG Attraktive Ausbildungskapazitäten zeigt dies 
beispielhaft. Das Bildungsmanagement sorgte hier für ressortübergreifende und konzeptionelle 
Beratungs- und Vorarbeit, für die Bündelung von Informationen und Herstellung von Überblickswissen 
sowie für die Koordination von ressortübergreifenden bzw. kreisweiten Prozessen und Arbeitsgruppen.  

Nach Projektende wird das Bildungsmanagement diese Aufgabe im FD 10.2 Dezernatssteuerung und -
koordination weiterführen. Wichtige Handlungsschwerpunkte werden die Weiterentwicklung der 
begonnenen Prozesse und Vorhaben in den Bereichen Sprachförderung und Fachkräftegewinnung sein.  

Mit der Lenkungsgruppe werden zusätzliche Handlungsfelder identifiziert und dazu Ziele erarbeitet. Zu 
nennen ist hier beispielsweise die Förderung der Digitalisierung im Bildungsbereich.  

Auf dieser Grundlage gilt es, die strategischen Ziele der Handlungsfelder als bildungspolitische 
Gesamtstrategie des Kreises Offenbach (Bildungsfahrplan) gemeinsam mit den Kommunen und 
Akteurinnen bzw. Akteuren vor Ort abzustimmen und umzusetzen.  

Mit dem ersten Bildungsbericht wurde zunächst ein umfassender Überblick zur kommunalen 
Bildungslandschaft im Kreis Offenbach gegeben, um sich den wesentlichen Themenfeldern der formalen 
Bildung sowie den Schwerpunktthemen systematisch nähern zu können. Die tiefere Analyse wird im 
Rahmen der fortlaufenden Bildungsberichterstattung sukzessiv erweitert. Zu den Folgethemen zählen 
u. a.: 

�¾ Fokussierung auf die sozialräumliche Betrachtung 
�¾ Digitalisierung als Querschnittsthema in Kita und Schule 
�¾ Erarbeiten eines Bildungsindexes im frühkindlichen Bereich, der sich nach dem Augsburger 

Modell richtet und den Übergang Kita-Grundschule in den Fokus rückt 
�¾ weitere Analysen des Übergangs von der Kita zur Grundschule, z.B. durch eine tiefere 

Bearbeitung der Schuleingangsuntersuchung 
�¾ neben Sprache wird auch die soziale und emotionale Entwicklung, z.B. durch die Betrachtung 

der Hilfen zur Erziehung, ein weiteres Thema sein 
�¾ inhaltliche Vertiefung der Ganztagsangebote an Schulen, wie thematische Ausrichtung 

(Angebote) oder durchgängige Betreuung des Jugendlichen 
�¾ Fortführung und Erweiterung der Schulabgangsbefragung 
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Hessisches �^�š���š�]�•�š�]�•���Z���•���>���v�����•���u�š�X���c�t�}�Z�v�P���o�����]�v���,���•�•���v���]�u���:���Z�Œ���î�ì�î�ì�X�^���^�š���š�]�•�š�]�•���Z���•�������Œ�]���Z�š����- Kennziffer: K VII 

1_j20 , Wiesbaden, Oktober 2021. 
Kreis Offenbach. Fachdienst Gefahrenabwehr und Gesundheitszentrum. 
Kreis Offenbach. Fachdienst Jugend und Familie.  
Kreis Offenbach. �&�����Z���]���v�•�š���^���Z�µ�o���X���c�^���Z�µ�o���v�š�Á�]���l�o�µ�v�P�•�‰�o���v���î�ì�í�ô��- Ergänzung Kapitel 5 �t �&�‚�Œ�����Œ�•���Z�µ�o���v�X�^��

Dietzenbach, kein Datum. 
�<�Œ���]�•���K�(�(���v�������Z�X���/�v�š���P�Œ���š�]�}�v�•���º�Œ�}�X���c���Œ�����]�š���v���]�v�������Œ���&���D�/�>�/���E�Á���Œ�l�^�š�����š��- �&���u�]�o�]���v�Ì���v�š�Œ���v�����o�•���c�P���o�����š����

�/�v�š���P�Œ���š�]�}�v�X�^�����]���š�Ì���v�������Z�U���D���] 2013 
Kreis Offenbach: Sozial- �µ�v�����:�µ�P���v���Z�]�o�(���‰�o���v�µ�v�P�X���c�ï�X���^�}�Ì�]���o�•�š�Œ�µ�l�š�µ�Œ���š�o���•���<�Œ���]�•���K�(�(���v�������Z���î�ì�î�ì�X�^�����]���š�Ì���v�������Z�U��

November 2020. 
�>���v�����Œ�u�}�v�]�š�}�Œ�������Œ�������Œ�š���o�•�u���v�v���^�š�]�(�š�µ�v�P���X���c�<�]�v�����Œ���]�u�����o�š���Œ���À�}�v���ï�����]�•���µ�v�š���Œ���ò���:���Z�Œ���v�����]�•���Ì�µ�u���^���Z�µ�o�����•�µ���Z���]�v��

Kindertageseinrichtungen nach vorwiegend im Elternhaus gesprochener Sprache in den Kreisen bzw. 
�l�Œ���]�•�(�Œ���]���v���^�š�����š���v�����u���ì�í�X�ì�ï�X�î�ì�î�ì�X�^���d�������o�o���v�W���d�����í�î�ô�Œ�z�]�í�ì�ó�Œ�z�o�u�î�í�U���î�ì�î�í�X 

�>���v�����Œ�u�}�v�]�š�}�Œ�������Œ�������Œ�š���o�•�u���v�v���^�š�]�(�š�µ�v�P�X���c�,�}���Z�•���Z�µ�o���µ�•�P�����]�o�����š�����d���š�]�P�����]�v���<�]�v�����Œ�š���P���•���]�v�Œ�]���Z�š�µ�v�P���v���v�����Z��
erstem Arbeitsbereich (ohne hauswirtschaftlich-technischen Bereich sowie Verwaltung) in den 
���µ�v�����•�o���v�����Œ�v�����u���ì�í�X�ì�ï�X�î�ì�í�õ�X�^���d�������o�o���v�W���d�����ð�ð�z�]�í�í���ð�z�o�u�î�ì�U���î�ì�î�í�X 

�>���v�����Œ�u�}�v�]�š�}�Œ�������Œ�������Œ�š���o�•�u���v�v���^�š�]�(�š�µ�v�P�X���c�<�]�v�����Œ���]�u�����o�š���Œ���À�}�v���µ�v�š���Œ���ï���:���Z�Œ���v���]�v���<�]�v�����Œ�š���P���•���]�v�Œ�]���Z�š�µ�vgen nach 
vorwiegend im Elternhaus gesprochener Sprache in den Kreisen bzw. kreisfreien Städten am 
�ì�í�X�ì�ï�X�î�ì�î�ì�X�^���d�������o�o���v�W���d�����í�î�ò�Œ�z�]�í�ì�ó�Œ�z�o�u�î�í�U���î�ì�î�í�X 

�>���v�����Œ�u�}�v�]�š�}�Œ�������Œ�������Œ�š���o�•�u���v�v���^�š�]�(�š�µ�v�P�X���c�<�]�v�����Œ�š���P���•���]�v�Œ�]���Z�š�µ�v�P���v���~�u�]�š���,�}�Œ�š���v�•���v�����Z���^���Z�o�]���˜�µ�v�P�•�Ì���]�š���v���]�v�������v��
�<�Œ���]�•���v�����Ì�Á�X���l�Œ���]�•�(�Œ���]���v���^�š�����š���v�����u���ì�í�X�ì�ï�X�î�ì�î�ì�X�^���d�����í�í�ì�z�]�í�ì�ï�Œ�z�o�u�î�í�U���î�ì�î�í�X 

�>���v�����Œ�u�}�v�]�š�}�Œ�������Œ�������Œ�š���o�•�u���v�v���^�š�]�(�š�µ�v�P�X���c�<�]�v�����Œ�š���P���•���]�v�Œ�]���Z�š�µ�v�P���v���v�����Z���P�(�(�v�µ�v�P�•�����µ���Œ���]�v�������v�����µ�v�����•�o���v�����Œ�v��
���u���ì�í�X�ì�ï�X�î�ì�î�ì�X�^���d�������o�o���v�W���d�����í�í�ó�z�]�ñ�õ�z�o�u�î�ì�U���î�ì�î�í�X 

Ländermonitor der Bertelsma�v�v���^�š�]�(�š�µ�v�P�X���c�<�]�v�����Œ�š���P���•���]�v�Œ�]���Z�š�µ�v�P���v���v�����Z���P�(�(�v�µ�v�P�•�Ì���]�š���v���]�v�������v���<�Œ���]�•���v�����Ì�Á�X��
�l�Œ���]�•�(�Œ���]���v���^�š�����š���v�����u���ì�í�X�ì�ï�X�î�ì�î�ì�X�^���d�������o�o���v�W���d�����í�ì�ô�Œ�z�]�í�ì�ï�Œ�z�o�u�î�ì�U���î�ì�î�í�X 

�>���v�����Œ�u�}�v�]�š�}�Œ�������Œ�������Œ�š���o�•�u���v�v���^�š�]�(�š�µ�v�P�X���c�^���Z�µ�o�l�]�v�����Œ���µ�v�š���Œ���í�í���:���Z�Œ���v���]�v���<�]�v�����Œ�š���P���•�����š�Œ���µ�µ�v�P�����u��
01.03.202�ì�X�^���d�������o�o���v�W���d�����í�ð�ð�Œ�z�]�í�ì�í�Œ�z�o�u�î�í�U���î�ì�î�í�X 

Marina Weiland/Melanie Schmidt/Sabine Herper-Klein/Matthias Kieslich. Sprachstanderfassung im 
Elementarbereich für ein- und mehrsprachige Kinder am Beispiel des hessischen 
Kindersprachscreenings KiSS. in: Sprachförderung und Sprachtherapie in Schule und Praxis 2/19, 2019. 

�Z���P�]�}�v���o���š�o���•�������µ�š�•���Z�o���v���X���c�/�v���]�l���š�}�Œ���v�������•���/�v���]�l���š�}�Œ���v�•�Ç�•�š���u�•�W���E�����Z�Z���o�š�]�P�l���]�š��-Themenbereich: 
�t�]�Œ�š�•���Z���(�š�o�]���Z�����>���]�•�š�µ�v�P�•�(���Z�]�P�l���]�š�X�^���d�������o�o���W�����/-N-10, 2021. 

Schneider, Wolfgang/Baumert, Jürgen/Becker-Mrotzek, Michael/Hasselhorn, Marcus/Kammermeyer, Gisela; 
Rauschenbach, Thoma/Roßbach, Hans-Günther/Roth, Hans-Joachim/Rothweiler, Monika/Stanat, Petra. 
�c���Æ�‰���Œ�š�]�•����- ���]�o���µ�v�P�����µ�Œ���Z���^�‰�Œ�����Z�����µ�v�����^���Z�Œ�]�(�š���~���/�^�^�•�X�^���î�ì�í�î�X 

Schwarting, Prof. Dr., Gunnar. Grundwissen Kommunalpolitik: Kommunale Finanzen. 1. Auflage, Friedrich Ebert 
Stiftung (Hrsg.), 2011. 

�^�}�Ì�]���o�À���Œ�����v���������µ�š�•���Z�o���v�������X�s�X���c���]�����'�Œ�µ�v���•�]���Z���Œ�µ�v�P���t Ihr gutes Recht. Ein Ratgeber des SoVD.�^�U�������Œ�o�]�v, Juni 
2020. 

�^�š���Z�o�U���:�µ�o�]���v���l�^���Z�}�����Œ�U���W�]�����X���c���µ�•�����µ�������Œ��ganztägigen Kindertagesbetreuung kann zur Zufriedenheit von Müttern 
beitragen, in: DIW-Wochenbericht, 83(37), S. 840-�ô�ð�ó�X�^���î�ì�í�ò�X 

�^�š���š�]�•���Z���v���	�u�š���Œ�������•�����µ�v�����•���µ�v���������Œ���>���v�����Œ�X���c���v�š���]�o�������Œ���(�Œ�º�Z�����Ì�Á�X���•�‰���š�����]�v�P���•���Z�µ�o�š���v���<�]�v�����Œ�X�^���d�������o�o���v�W���,��-
D11.1i, Deutschland, 2021. 

�^�š���š�]�•���Z���v���	�u�š���Œ�������•�����µ�v�����•���µ�v���������Œ���>���v�����Œ�X���c�m�����Œ�P���v�P�•�‹�µ�}�š�����À�}�v�������Œ���'�Œ�µ�v���•���Z�µ�o�������µ�(���Á���]�š���Œ�(�º�Z�Œ���v������
�^���Z�µ�o���v�V�X�^���d�������o�o���v�W�����í�î�X�í�U�������µ�š�•���Z�o���v���U���î�ì�î�í�X 

�^�š���š�]�•�š�]�l�������Œ�����µ�v�����•���P���v�š�µ�Œ���(�º�Œ�����Œ�����]�š�X���c���Œ�����]�š�•�o�}�•����- �•���]�š�Œ���]�Z���X�^���d�������o�o���v�U���E�º�Œ�v�����Œ�P�U�������Ì���u�����Œ���î�ì�î�ì�X 
S�š���š�]�•�š�]�l�������Œ�����µ�v�����•���P���v�š�µ�Œ���(�º�Œ�����Œ�����]�š�X���c���Œ�����]�š�•�o�}�•���v�‹�µ�}�š���v���t �•���]�š�Œ���]�Z�����X�^���E�º�Œ�v�����Œ�P�U���l���]�v�������š�µ�u�X 
�^�š���š�]�•�š�]�l�������Œ�����µ�v�����•���P���v�š�µ�Œ���(�º�Œ�����Œ�����]�š�X���c���Œ�����]�š�•�u���Œ�l�š���l�}�u�u�µ�v���o�X�^���d�������o�o���v�U���E�º�Œ�v�����Œ�P�U���:���v�µ���Œ���î�ì�î�í�X 
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�^�š���š�]�•�š�]�l�������Œ�����µ�v�����•���P���v�š�µ�Œ���(�º�Œ�����Œ�����]�š�X���c�����•���Z���(�š�]�P�š�����v�����Z���t�]�Œ�š�•���Z���(�š�•�Ì�Á���]�P���v�X�^���d�������o�o���v�U���E�º�Œ�v�����Œ�P�U���E�}�À���u�����Œ��
2020. 

�^�š���š�]�•�š�]�l�������Œ�����µ�v�����•���P���v�š�µ�Œ���(�º�Œ�����Œ�����]�š�X���c�����•�š���v�������v�����Œ�Á���Œ���•�(���Z�]�P���v���µ�v�����v�]���Z�š���Œ�Á���Œ���•�(���Z�]�P���v��
Leistungsberechtigten und Kinder ohne Leistungsanspruch - ���µ�(�š�Œ���P�•�v�µ�u�u���Œ���ï�í�ð�ï�í�ñ�X�^�����Œ�•�š���o�o�����š�µ�u�W��
22.03.2021. 

Stat�]�•�š�]�l�������Œ�����µ�v�����•���P���v�š�µ�Œ���(�º�Œ�����Œ�����]�š�X���c�'�Œ�µ�v���o���P���v�W�������(�]�v�]�š�]�}�v���v���t �'�o�}�•�•���Œ�������Œ���^�š���š�]�•�š�]�l�������Œ�������X�^���E�º�Œ�v�����Œ�P�U��
Januar 2021. 

�^�š���š�]�•�š�]�l�������Œ�����µ�v�����•���P���v�š�µ�Œ���(�º�Œ�����Œ�����]�š�X���c�<�Œ���]�•�Œ���‰�}�Œ�š���'�Œ�µ�v���•�]���Z���Œ�µ�v�P��SGBII�X�^���d�������o�o���v�U���E�º�Œ�v�����Œ�P�U���î�ì�í�ó�����]�•���î�ì�î�í��
(April). 

Statistik der Bunde�•���P���v�š�µ�Œ���(�º�Œ�����Œ�����]�š�X���c�>���v�P�Ì���]�š���Œ�����]�š�•�o�}�•�]�P�l���]�š���~�D�}�v���š�•�Ì���Z�o���v�•�X�^���d�������o�o���v�U���E�º�Œ�v�����Œ�P�U�������Ì���u�����Œ��
2020. 

�^�š���š�]�•�š�]�l�������Œ�����µ�v�����•���P���v�š�µ�Œ���(�º�Œ�����Œ�����]�š�X���c�Z���P�]�}�v���o�Œ���‰�}�Œ�š���º�����Œ�������•���Z���(�š�]�P�š���X�^���d�������o�o���v�U���E�º�Œ�v�����Œ�P�U�������Ì���u�����Œ���î�ì�î�ì�X 
�^�š���š�]�•�š�]�l�������Œ�����µ�v�����•���P���v�š�µ�Œ���(�º�Œ�����Œ�����]�š�X���cSGBII-Hilfequoten (Monats- �µ�v�����:���Z�Œ���•�Ì���Z�o���v�•�X�^���d�������o�o���v�U���E�º�Œ�v�����Œ�P�U��

Januar 2021. 
�^�š���š�]�•�š�]�l�������Œ�����µ�v�����•���P���v�š�µ�Œ���(�º�Œ�����Œ�����]�š�X���c�^�š�Œ�µ�l�š�µ�Œ���v�������Œ���'�Œ�µ�v���•�]���Z���Œ�µ�v�P��SGBII (Zeitreihe Monats- und 

�:���Z�Œ���•�Ì���Z�o���v���������î�ì�ì�ñ�•�X�^���d�������o�o���v�U���E�º�Œ�v�����Œ�P�U���l���]�v�������š�µ�u�X 
Statistische Ämter des Bu�v�����•���µ�v���������Œ���>���v�����Œ�X���c���v�Ì���Z�o�U�����Œ�š���µ�v�����d�Œ���P���Œ�•���Z���(�š�������Œ���<�]�v�����Œ�š���P���•���]�v�Œ�]���Z�š�µ�v�P���v�X�^��

Tabellen: HE-C06.1i, Deutschland, 2021. 
�^�š���š�]�•�š�]�•���Z�����	�u�š���Œ�������•�����µ�v�����•���µ�v���������Œ���>���v�����Œ�X���c���Œ�����]�š�•�o�}�•�����v�����Z�����µ�•�P���Á���Z�o�š���v���W���Œ�•�}�v���v�P�Œ�µ�‰�‰���v���•�}�Á�]����

Arbeitslosenquoten - Jahresdurchschnitt - �~�������î�ì�ì�õ�•���Œ���P�]�}�v���o�����d�]���(���W���<�Œ���]�•�����µ�v�����l�Œ�(�Œ�X���^�š�����š���X�^��
Deutschland, 2021. 

�^�š���š�]�•�š�]�•���Z�����	�u�š���Œ�������•�����µ�v�����•���µ�v���������Œ���>���v�����Œ�X���c�����•�µ���Z�•- bzw. Betreuungsquote der Kindertagesbetreuung je 
�í�ì�ì���<�]�v�����Œ�������Œ���P�o���]���Z���v�����o�š���Œ�•�P�Œ�µ�‰�‰���X�^���d�������o�o���v�W�����ó�X�î�U�������µ�š�•���Z�o���v���U���î�ì�î�í. 

�^�š���š�]�•�š�]�•���Z�����	�u�š���Œ�������•�����µ�v�����•���µ�v���������Œ���>���v�����Œ�X���c�����À�‚�o�l���Œ�µ�v�P���v�����Z���'���•���Z�o�����Z�š��- Stichtag 31.12. - regionale Tiefe: 
�'���u���]�v�����v�X�^���î�ì�î�í�X 

�^�š���š�]�•�š�]�•���Z�����	�u�š���Œ�������•�����µ�v�����•���µ�v���������Œ���>���v�����Œ�X���c�����À�‚�o�l���Œ�µ�v�P���v�����Z���'���•���Z�o�����Z�š���µ�v�������o�š���Œ�•�P�Œ�µ�‰�‰���v���~�í�ó�•��- Stichtag 
31.12. - �Œ���P�]�}�v���o�����d�]���(���W���<�Œ���]�•�����µ�v�����l�Œ�(�Œ�X���^�š�����š���X�^���d�������o�o���W���í�î�ð�í�í-02-03-4, Deutschland, 2021. 

�^�š���š�]�•�š�]�•���Z�����	�u�š���Œ�������•�����µ�v�����•���µ�v���������Œ���>���v�����Œ�X���c���Œ�µ�š�š�}�]�v�o���v���•�‰�Œ�}���µ�l�š�l���Œ�µ�š�š�}�Á���Œ�š�•���Z�‚�‰�(�µ�v�P���v�����Z��
Wirtschaftsbereichen - Jahressumme - �Œ���P�]�}�v���o�����������v���v�X�^�������µ�š�•���Z�o���v���U���î�ì�î�í�X 

St���š�]�•�š�]�•���Z�����	�u�š���Œ�������•�����µ�v�����•���µ�v���������Œ���>���v�����Œ�X���c���u�‰�(���v�P���Œ���À�}�v���•�}�Ì�]���o���v���D�]�v�����•�š�•�]���Z���Œ�µ�v�P�•�o���]�•�š�µ�v�P���v���v�����Z�����Œ�š��
der Leistung - Stichtag 31.12. - �Œ���P�]�}�v���o�����d�]���(���W���<�Œ���]�•�����µ�v�����l�Œ�(�Œ�X���^�š�����š���X�^���d�������o�o���U�������µ�š�•���Z�o���v���U���î�ì�î�í�X 
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